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Die Sitzung wird um 9 Uhr 1 Minute durch den 
Vizepräsidenten Dr. Schneider eröffnet. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Die Sitzung ist er-
öffnet. Ich rufe auf Punkt 1 der heutigen Tages-
ordnung: 

Fragestunde (Drucksache 1941). 

Ich schlage dem Hause vor, daß wir wieder so 
verfahren, wie es im Ältestenrat vereinbart worden 
ist und wie es das letztemal praktiziert wurde. 

Frage 1 des Abgeordneten Hübner: 
Welche Gesamtkosten werden voraussichtlich dem Wohnungs-

bau durch den stark umstrittenen, jedoch vom Herrn Bundes-
postminister lebhaft geförderten Einbau von Hausbriefkästen 
einschließlich Signalanlage entstehen, wenn die Forderungen 
des Herrn Bundespostministers erfüllt werden? 

Wie hoch werden die Einsparungen geschätzt, die der Deut-
schen Bundespost hierdurch zugute kommen werden? 

Beabsichtigt die Deutsche Bundespost, die Kosten für diese 
der Verbilligung des Postbetriebes dienenden Anlagen zu über-
nehmen? 

Das Wort zur Beantwortung hat der Bundes-
minister für das Post- und Fernmeldewesen. 

Dr. Balke, Bundesminister für das Post- und 
Fernmeldewesen: Die Frage, Herr Abgeordneter, 
besteht aus drei Einzelfragen. Ich beantworte sie 
wie folgt: 

1. Die Gesamtkosten, die durch den Einbau von 
Hausbriefkästen dem Wohnungsbau entstehen, las-
sen sich nur grob schätzen; sie werden etwa in der 
Größenordnung von 0,4 bis 0,5 Promille der Bau-
kosten liegen. Signalanlagen werden auch ohne 
Hausbriefkästen eingebaut. 

2. Wenn die Einrichtung der Hausbriefkästen 
weiträumig und systematisch durchgeführt ist, wer-
den vermutlich 15 bis 20 % der Zustellkosten ein-
gespart werden können. 

3. Es ist beabsichtigt, bei bereits fertiggestellten 
Bauten die Einrichtung von Hausbriefkästen durch 
einen angemessenen Zuschuß der Deutschen Bun-
despost zu fördern. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Herr Abgeordne-
ter Hübner, stellen Sie eine Zusatzfrage? — Bitte! 

Hübner (FDP): Herr Bundesminister, befürchten 
Sie nicht, daß sich die von Ihnen getroffene, aus 
einer anspruchslosen Überlegung ohne jeden tech-
nischen Einfall gefundene Lösung bei dem immer-
hin hohen Kostenaufwand im Zeitalter der Tech-
nik im Endeffekt als eine Fehlinvestition heraus-
stellen wird? Ist sich die Bundespost auch darüber 
klar, daß sie sich mit dieser Lösung über die Be-
stimmungen der Postordnung — es handelt sich um 
den § 40 — hinwegsetzt, in dem eine Zustellung 
in der Wohnung des Empfängers vorgeschrieben 
ist, und ebensosehr über die selbst getroffene Be-
stimmung in der Dienstanweisung für die Postbe-
diensteten, die den gleichen Wortlaut hat? Glaubt 
die Bundespost, es verantworten zu können, über 
derartige Bestimmungen einfach hinwegzugehen, 
oder beabsichtigt sie dann wenigstens, die ein-
schlägigen Bestimmungen zu ändern? 

Dr. Balke, Bundesminister für das Post- und 
Fernmeldewesen: Soviel ich verstanden habe, Herr 
Abgeordneter Hübner, sind das drei Fragen. 

1. Die Gefahr der Fehlinvestition scheint nach 
dem bisherigen Ergebnis nicht gegeben zu sein. 
Wir haben in der Bundesrepublik über zwei Mil-
lionen Hausbriefkästen, und fast alle anderen Län-
der der Welt benutzen diese Einrichtung ebenfalls. 

2. Die Einrichtung der Hausbriefkästen ist von 
uns bis jetzt nur auf rein freiwilliger Basis ge-
wünscht worden. 

3. Eine Änderung der Postordnung kann selbst-
verständlich nur durch den Gesetzgeber erfolgen. 
Es ist aber durchaus möglich, daß die Bundespost-
verwaltung zu gegebener Zeit eine solche Vorlage 
einbringt. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Frage 2 des Ab-
geordneten Erler: 

Aus welchem Grunde enthält die Sonderausgabe des Bulletins 
des Presse- ,und Informationsamtes der Bundesregierung vom 
20. September 1955 über die Moskauer Konferenz den Satz 
des Herrn Chruschtschow nicht mehr: „Wir stellen diese Frage 
nicht" bzw. „Wir werfen diese Frage nicht auf", der sich auf 
den Austritt der Bundesrepublik Deutschland aus der NATO be-
zog und sowohl in der deutschen Presse als auch im Presse-
spiegel des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung 
Nr. II/:3 mit der Rede des Herrn Chruschtschow vom 10. Sep-
tember 1955 sowie in der Wiedergabe des russischen Textes 
in der „Prawda" enthalten war? 

Das Wort zur Beantwortung müßte eigentlich der 
Bundesminister des Auswärtigen haben. Er ist 
aber, wie Sie wissen, abwesend. Sein Stellvertreter 
im Amt ist der Herr Bundesinnenminister; auch er 
kann nicht da sein. Die Frage wird daher von 
Herrn Staatssekretär Bleek des Bundesministe-
riums des Innern beantwortet. Ich unterstelle, daß 
das Haus damit einverstanden ist. 

Bleek, Staatssekretär im Bundesministerium des 
Innern: Herr Abgeordneter, die Sonderausgabe des 
„Bulletin" enthält den angeführten Satz des Herrn 
Chruschtschow deswegen nicht, weil er in dieser 
Form nicht Teil seiner Ausführungen gewesen ist, 
wie sie der russische Dolmetscher während der 
Verhandlungen übersetzt hat. Der Wiedergabe im 
„Bulletin" liegt nämlich das Stenogramm der Über-
setzung des russischen Dolmetschers zugrunde, das 
von den deutschen Stenotypistinnen während der 
Verhandlung aufgenommen worden ist und das im 
Einvernehmen zwischen beiden Delegationen zur 
Veröffentlichung freigegeben worden war. Die 
fragliche Stelle lautet nach der Übersetzung des 
Dolmetschers und demgemäß im deutschen Steno-
gramm: „Diese Frage so zu stellen, daß die Deut-
sche Bundesrepublik aus der NATO austritt, das 
würde uns als ein Ultimatum ausgelegt werden 
können; das wollen wir nicht." 

Vizepräsident Dr. Schneider: Eine Zusatzfrage. 

Erler (SPD): Ist der Bundesregierung bekannt, 
daß normalerweise bei amtlichen Veröffentlichun-
gen über stattgefundene Konferenzen die Texte 
nicht nach den Aufzeichnungen der mündlichen 
Übersetzer, sondern nach den Texten geprüft wer-
den, die in der Originalsprache vorgelegt worden 
sind und die dann später ausdrücklich noch einmal 
übersetzt werden? 

Bleek, Staatssekretär im Bundesministerium des 
Innern: Dies ist bekannt, Herr Abgeordneter, und 
wird auch bei den vom Auswärtigen Amt heraus-
gegebenen Dokumenten der auswärtigen Politik 
strengstens beachtet. Es handelt sich hier um eine 
Presseverlautbarung des Presse- und Informations-
amtes, bei der dieser Grundsatz nicht beachtet wor-
den ist. Im übrigen darf ich sagen, daß, abgesehen 
von der unterschiedlichen sprachlichen Formulie-
rung der Stelle, die inhaltliche Aussage der beiden 
Fassungen wohl im wesentlichen das gleiche be-
sagt. 

Erler (SPD): Ist der Bundesregierung weiter be-
kannt, daß das Bundespresse- und Informations- 
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amt vor dieser Dokumentensammlung den voll-
ständigen, mit der russischen Fassung überein-
stimmenden Text, wie er sich aus der „Prawda" 
ergibt, selbst verbreitet hat? 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Bleek, Staatssekretär im Bundesministerium 
des Innern: Ich bitte, feststellen zu dürfen, Herr 
Abgeordneter, daß ich als Vertreter des Stellver-
treters des zuständigen Bundesministers, der in-
folge der Tagung in Paris nicht anwesend ist, auf 
diese Frage keine Antwort geben kann. Ich werde 
aber anregen, daß das Auswärtige Amt Ihnen Aus-
kunft gibt. 

Erler (SPD): Unter diesen Umständen, Herr Prä-
sident, wäre ich dankbar, wenn, da diese zweite 
Frage nicht einwandfrei beantwortet werden 
konnte, dafür gesorgt würde, daß aufgeklärt wird, 
warum man von der eigenen früheren Veröffent-
lichung abgewichen ist. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Ja, Herr Abgeord-
neter. 

Frage 3 — Abgeordneter Dr. Arndt — : 
Ist deutscherseits darauf hingewirkt worden, daß die Villa 

Massimo In Rom, deren Freigabe die interalliierte Sequester

-

Kommission bereits am 20. Januar 1955 beschloß und nach 
deren Schicksal ich schon einmal fragte, möglichst nicht vor 
dem Herbst 1955 oder gar dem Februar 1956 zurückgegeben 
werden soll? 

Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um ihrerseits dazu 
beizutragen, daß außer der Ablösung des Sequester-Defizits und 
der Steuerrückstände auch die Instandsetzungsarbeiten durch-
geführt werden können und durch Zuwendung laufender Bun-
desmittel die Deutsche Kunstakademie in Rom wieder ihre 
Wirksamkeit in der Villa Massimo aufnehmen kann? 

Auch diese Frage beantwortet, wie ich annehme, 
Herr Staatssekretär Bleek. 

Bleek, Staatssekretär im Bundesministerium des 
Innern: Herr Abgeordneter, der Bundesregierung 
ist nichts davon bekannt, daß deutscherseits darauf 
hingewirkt worden wäre, die Übergabe der von der 
interalliierten Sequester-Kommission durch Be-
schluß vom 20. Januar dieses Jahres freigegebenen 
Villa Massimo in Rom bis Herbst 1955 oder gar 
bis Februar 1956 zu verzögern. Die Bundesregie-
rung ist vielmehr bestrebt, die Villa Massimo so 
bald wie möglich wieder einer dem Stiftungszweck 
entsprechenden Verwendung zuzuführen. Dabei ist 
sie jedoch in ihren Entschlüssen nicht frei, weil die 
Villa Massimo, wie Herr Bundesminister Dr. Schrö-
der bereits am 4. Mai 1955 auf Ihre Frage vor diesem 
Hohen Hause erklärt hat, zum ehemals preußischen 
Kulturbesitz gehört. Die Rechtsverhältnisse an die-
ser Vermögensmasse sollen aber erst durch das 
dem Bundestag vorliegende Gesetz zur Errichtung 
einer Stiftung „Preußischer Kulturbesitz" geregelt 
werden. Nach Annahme dieses Gesetzentwurfs 
würde die endgültige Entscheidung über die Zu-
kunft der Villa Massimo dem aus Vertretern der 
preußischen Nachfolgeländer und des Bundes pari-
tätisch zusammengesetzten Stiftungsrat zustehen. 

Nach Übergabe der Villa Massimo wird die Bun-
desregierung jedoch zunächst bemüht sein, die zur 
Zeit noch darin wohnenden italienischen Mieter 
zur Räumung zu veranlassen. Außerdem wird sie, 
wenn es erforderlich ist, die zur Erhaltung des Ge-
bäudes notwendigen Instandsetzungsarbeiten vor-
nehmen lassen. Mittel dafür werden aus dem Haus-
halt des Ministeriums des Innern für 1955 bereit-
gestellt werden können. 

Es sind also nach unserer Auffassung alle Vor-
aussetzungen geschaffen, daß die Villa Massimo 
wieder zu einem deutschen Künstlerheim und da

-

mit zu einem Mittelpunkt des deutschen kulturel

-

len Lebens in Rom werden kann. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Haben Sie eine Zu-
satzfrage, Herr Abgeordneter? 

Dr. Arndt (SPD): Eine Zusatzfrage! Herr Staats-
sekretär, ich hatte in der zweiten Hälfte meiner 
Anfrage gefragt, was die Bundesregierung tun 
wird, um über die Instandsetzung des Hauses hin-
aus finanziell das Wiedererstehen der Deutschen 
Kunstakademie in Rom zu ermöglichen. 

Bleek, Staatssekretär im Bundesministerium des 
Innern: Das wird, Herr Abgeordneter, doch wohl 
wesentlich von der endgültigen Gestaltung des Ge-
setzes über den preußischen Kulturbesitz abhän-
gen, weil von dieser gesetzlichen Regelung auch 
abhängt, wieweit die Bundesregierung an den 
durch die Erhaltung des preußischen Kulturbesit-
zes entstandenen Lasten teilnehmen wird. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Keine Zusatzfrage 
mehr. 

Frage 4 des Abgeordneten Gengler: 
Was gedenkt der Herr Bundeswirtschaftsminister gegen die 

außerordentlich hohen Steigerungen der Rohwarenpreise für 
Kalbfelle zu tun? 

Das Wort zur Beantwortung hat der Herr Bun-
desminister für Wirtschaft. 

Dr. Dr. h. c. Erhard, Bundesminister für Wirt-
schaft: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Die Kalbfellpreise sind infolge der derzeitigen 
Moderichtung, die Kalbleder stark bevorzugt, nicht 
nur in der Bundesrepublik erheblich gestiegen. Die 
prozentuale Steigerung der Kalbfellpreise von Ja-
nuar bis November dieses Jahres hat an den für 
die Preisbildung repräsentativen Plätzen Stuttgart 
26 %, Zürich 43 %, Paris 23 % und Chikago 50 % 
betragen. Demgegenüber sind die Boxkalfpreise 
im gleichen Zeitraum nur um etwa 1.0 % gestiegen. 

Für eine unmittelbare Preisbeeinflussung seitens 
der Behörde bestehen keine rechtlichen Möglich-
keiten. Es ist aber versucht worden, das Angebot 
französischer Kalbfelle, die bisher noch einer stren-
gen Ausfuhrkontingentierung unterliegen und 
demgemäß an der allgemeinen Preisentwicklung 
auf dem Weltmarkt nicht im gleichen Umfang teil-
genommen haben, zu erhöhen. Diese Versuche sind 
jedoch auch wegen der in Frankreich gestiegenen 
Nachfrage gescheitert. Davon abgesehen, sind Be-
sprechungen in der Richtung geführt worden, durch 
Übergang auf andere dem Kalbleder verwandte 
Lederarten den Nachfragedruck zu mildern. Im 
Benehmen mit der Schuh- und Lederindustrie wird 
zur Zeit geprüft, inwieweit auch durch Erleichte-
rungen der Kalbledereinfuhr, die im OEEC-Raum 
nur noch Frankreich gegenüber Beschränkungen 
unterliegt, ein mittelbarer Druck auf die Kalbfell

-

preise ausgeübt werden kann. 
Es ist zu erwarten, daß in Kürze die Nachfrage 

nach Kalbleder saisonbedingt nachlassen wird, 
während etwa zur gleichen Zeit mit einem Stei-
gen des Kalbfellaufkommens zu rechnen ist. Beides 
zusammen dürfte ein Sinken der Kalbfellpreise zur 
Folge haben. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Keine Zusatzfrage. 
Frage 5, auch des Abgeordneten Gengler: 

Wann gedenkt der Herr Bundesfinanzminister die Einkommen-
steuer-Durchführungsverordnung 1955 bekanntzugeben, damit 
übersehen werden kann, welche Kapitalanlagen in festverzins-
lichen Wertpapieren als Sonderausgaben anerkannt werden? 
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(Vizepräsident Dr. Schneider) 
Das Wort zur Beantwortung hat der Herr Staats-

sekretär Hartmann vom Bundesfinanzministerium. 

Hartmann, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Finanzen: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Es liegt nicht allein in der Hand der Bun-
desregierung, den Zeitpunkt der Verkündung der 
Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 1955 
zu bestimmen. Als Rechtsverordnung bedarf sie der 
Zustimmung des Bundesrates, da es sich um Steu-
ern der Länder handelt. Die Beratungen des , Ent-
wurfs haben zu Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen der Bundesregierung und dem Bundesrat ge-
führt, die eine von uns bereits für den Sommer 
1955 vorgesehene Verkündung verzögert haben. 
Der Bundesrat hat am 2. Dezember dem Wortlaut 
der Verordnung zugestimmt. Die Verordnung 
mußte dann wieder dem Bundeskabinett zugelei-
tet werden, weil dieses die Änderungen des Bun-
desrates genehmigen muß. Die Zustimmung des 
Bundeskabinetts ist in den nächsten Tagen zu er-
warten. Die Verordnung wird dann sofort verkün-
det werden, damit, wie der Herr Abgeordnete mit 
Recht betont hat, die Steuerpflichtigen sich in 
ihren Dispositionen auf den Inhalt der Verordnung 
einstellen können. Wir bedauern diese Verzögerung 
sehr. Ich habe aber schon erwähnt, daß die Verord-
nung nach der Absicht der Bundesregierung im Juli 
hat verkündet werden sollen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter? — Dann Frage 6, auch des 
Herrn Abgeordneten Gengler: 

Ist dem Herrn Bundesfinanzminister der dem Erliegen gleich-
kommende Rückgang der Sparverträge mit seinen nachteiligen 
Folgen für das Sparen und den Kapitalmarkt bekannt, und sind 
auch im Hinblick auf die gegenwärtige Konjunkturlage Er-
wägungen im Gange, die Erhöhung der Sperrfrist bei Spar-
anlagen und sonstigen Kapitalansammlungsverträgen auf 10 
bzw. 7 Jahre rückgängig zu machen und auch auf diese Weise 
konjunkturdämpfend zu wirken? 

Bitte, Herr Staatssekretär! 

Hartmann, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Finanzen: Die Begünstigung von Kapitalan-
sammlungsverträgen, die aus kapitalmarktpoliti-
schen Gründen nach der Währungsreform in das 
Einkommensteuergesetz eingefügt worden ist, war 
von vornherein nur als eine vorübergehende Maß-
nahme gedacht. Sie wurde bereits im Gesetz vom 
24. Juli 1953 im Zuge der Normalisierung des 
Steuerrechts, d. h. der Beseitigung der Spezialver-
günstigungen, ebenfalls aufgehoben. Ursprünglich 
sollte die Aufhebung zu Ende 1954 erfolgen. Im 
Steuerneuordnungsgesetz 1954 sind dann die be-
günstigten Kapitalansammlungsverträge für eine 
kurze Übergangszeit beibehalten worden, aber 
nicht mehr aus kapitalmarktpolitischen Gründen, 
sondern unter dem Gesichtspunkt der Altersver-
sorgung. Mit dieser Zielsetzung rechtfertigt sich 
die damals durch Gesetz festgelegte Verlängerung 
der Sperrfristen von 3 auf 7 bzw. 10 Jahre. Eine 
Verlängerung der Sperrfrist erschien dem Hohen 
Hause auch notwendig, weil sich Mißstände da-
durch ergeben hatten, daß begünstigte Spareinlagen 
nach Ablauf der dreijährigen Frist erneut steuer-
begünstigt festgelegt werden konnten. Die insge-
samt erzielte Steuerersparnis konnte dann unter 
Umständen größer sein als die Sparsumme selbst. 
Das ist die Ursache für die damalige gesetzliche 
Regelung gewesen. 

Man kann wohl annehmen, daß im Jahre 1955 
weniger Kapitalansammlungsverträge als in frühe

-

ren Jahren abgeschlossen worden sind. Das war 
bei der gesetzgeberischen Regelung von vornher

-

ein einkalkuliert worden. Daß sich aber dieser 
Rückgang auf den Kapitalmarkt nachteilig auswir-
ken könnte, wird man nicht annehmen können. 
Der Anteil der steuerbegünstigten Spareinlagen 
war Ende 1953 9,3 % , Ende 1954 10,2 % und am 
30. September 1955 wieder etwas weniger, nämlich 
9,6 %. Bei allen Kreditinstituten machen die steuer-
begünstigten Spareinlagen nur rund ein Achtel der 
gesamten Spareinlagen aus. Daraus sieht man also, 
daß die Summe -dieser Spareinlagen relativ nicht 
allzuhoch ist. Ihre Bedeutung ist nur begrenzt. 
Dementsprechend kann man wohl davon ausgehen, 
daß der Einfluß dieser Kapitalansammlungsver-
träge auf die Konjunktur auch nur begrenzt ist. 
Es steht wohl auch nicht fest, daß infolge der von 
dem Hohen Hause vorgenommenen Einschränkung 
der Steuerbegünstigung die Steuerpflichtigen die 
Beträge nunmehr in einem ins Gewicht fallenden 
Ausmaß dem Konsum oder Investitionen zuführen 
werden. Man kann ebensogut annehmen, daß die 
Steuerpflichtigen weiterhin normale Sparkonten 
anlegen werden. Im übrigen sind auch Sparein-
lagen nicht ohne Einfluß auf die konjunkturelle 
Entwicklung; denn sie werden ja von den Spar-
kassen und den anderen Kreditinstituten ebenfalls 
dem Wirtschaftskreislauf wieder zugeführt. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter ! 

Gengier (CDU/CSU): Ist dem Herrn Staats-
sekretär nicht bekannt, daß gerade in diesem Jahre 
infolge der gesetzlichen Regelung das steuerbegün-
stigte Sparen praktisch zum Erliegen gekommen 
ist? Entstehen daraus nicht gewisse Folgen für die 
Gesamtheit? Andere Länder haben im Gegensatz 
zu uns erst neuerdings das steuerbegünstigte Spa-
ren durchgeführt. 

Hartmann, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Finanzen: Herr Abgeordneter, mir ist das Ge-
genteil bekannt. Die steuerbegünstigten Sparein-
lagen machten, . wie ich mir eben erlaubte auszu-
führen, am 30. September 1955 9,6 % aus und 
waren Ende 1953 9,3 %. Sie sind also noch um 
0,3 % höher als vor zwei Jahren. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Weitere Zusatz-
frage? 

Gengler (CDU/CSU): Das kommt im wesent

-

lichen von der früheren Regelung her. Aber die 
neuen Sparguthaben, die in diesem Jahr auslaufen, 
werden ja nicht mehr erneuert. 

Hartmann, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Finanzen: Herr Abgeordneter, das ist, glaube 
ich, bei der Gesetzgebung mit einkalkuliert worden. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Frage 7 des Ab-
geordneten Kutschera, der heute krank ist und des-
halb hier von Herrn Abgeordneten Dr. Strosche 
vertreten wird. 

Entspricht die Meldung der „Deutsche Illustrierte" vom 
12. November 1955 den Tatsachen, in der es heißt, daß die 
deutschen Fremdenlegionäre, die kürzlich im Suezkanal von 
ihrem Truppentransporter flohen, zur Zahlung von je 460,32 DM 
„Heimschaffungskosten" aufgefordert wurden? 

Ich nehme an, daß Herr Staatssekretär Bleek 
wieder beantwortet. — Bitte! 

Bleek, Staatssekretär im Bundesministerium des 
Innern: Herr Abgeordneter, es ist zutreffend, daß 
deutsche Fremdenlegionäre, die mit Hilfe deutscher 
Auslandsvertretungen heimgeschafft worden sind, 
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zur Zahlung der sogenannten Heimschaffungskosten 
aufgefordert wurden. Eine solche Aufforderung 
wird durch die gesetzlichen und haushaltsrecht-
lichen Bestimmungen vorgeschrieben. Einmal ist im 
Konsulargesetz bestimmt, daß die deutschen Aus-
landsvertretungen „hilfsbedürftigen Reichsangehö-
rigen die Mittel zur Milderung augenblicklicher 
Not oder zur Rückkehr in die Heimat nach Maß-
gabe der ihnen erteilten Amtsinstruktionen zu ge-
währen" haben. Die hierzu ergangenen Instruktio-
nen berücksichtigen die amtlichen Erläuterungen 
zu dem einschlägigen Haushaltstitel im Bundes-
haushaltsplan für das Rechnungsjahr 1955, wo es 
ausdrücklich heißt: „Unterstützungen werden gegen 
Rückzahlungsverpflichtung gezahlt." 

Demgemäß hat eine Rückzahlungsaufforderung 
zu ergehen. Sie ergeht in der Weise, daß der Heim-
geschaffte aufgefordert wird, dem Auswärtigen 
Amt geeignete Vorschläge zur Abdeckung der durch 
die Heimschaffung entstandenen Kosten zu unter-
breiten. 

Ich darf einer etwaigen Zusatzfrage vielleicht zu-
vorkommen, Herr Abgeordneter, wenn ich erkläre, 
daß die Bundesregierung bei dieser an sich gesetz-
lich und haushaltsmäßig vorgeschriebenen Rück-
zahlungsaufforderung selbstverständlich die beson-
dere Lage der im Suezkanal geflohenen deutschen 
Fremdenlegionäre berücksichtigt und berücksichti-
gen wird. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Eine Zusatzfrage, 
bitte! 

Dr. Strosche (GB/BHE): Herr Staatssekretär, hal-
ten Sie trotz der sehr freundlichen und vielverspre-
chenden Zusage diese doch recht fiskalische Ver-
fahrensweise für in. Übereinstimmung befindlich 
mit der in diesem Hause oftmals und allseits 
offenbar gewordenen Einstellung zum Problem der 
Fremdenlegion und ihrer Legionäre? Wäre es Ihres 
Erachtens nicht besser gewesen, von allem Anfang 
an d i e Haltung einzunehmen, die Sie freund-
licherweise zugesagt haben? 

Bleek, Staatssekretär im Bundesministerium des 
Innern: Das, was ich zugesagt habe, Herr Abgeord-
neter, bedeutet, daß wir in allen Fällen, in denen 
bei außerordentlich wohlwollender Prüfung eine 
Rückzahlung eine Härte bedeuten würde, keine 
Rückzahlung fordern werden. Wir können aber 
schon auf Grund unserer Verpflichtung zu einer 
ordnungsmäßigen Haushaltswirtschaft und um Be-
anstandungen des Rechnungshofs zu entgehen, nicht 
von vornherein darauf verzichten, Rückzahlungs-
aufforderungen überhaupt noch zu stellen. Denn es 
sind immerhin Fälle denkbar, in denen die Rück-
zahlung oder wenigstens eine teilweise Rückzahlung 
ohne jede Härte möglich ist. 

Vizepräsident, Dr. Schneider: Frage 8 des Ab-
geordneten Regling: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß einzelne Familien-
ausgleichskassen bereits im Oktober 1955 Beitragsvorschüsse 
für das Jahr 1957 anfordern, und was gedenkt sie zu tun, 
um eine dera rtige Belastung der Wirtschaft und insbesondere 
der kleinen und mittleren Gewerbetreibenden zu vermeiden? 

Das Wort zur Beantwortung hat der Herr Bun-
desminister für Arbeit. 

Storch, Bundesminister für Arbeit: Nach Aus-
kunft des Gesamtverbandes der Familienausgleichs

-

kassen und den mir vorliegenden Unterlagen kann 
ich Ihnen mitteilen, daß Beitragsvorschüsse für das 

Jahr 1957 bisher von keiner Familienausgleichs-
kasse angefordert worden sind. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Eine Zusatzfrage? 
— Herr Abgeordneter, bitte! 

Regling (SPD): Herr Minister, ich habe aber 
Beitragsanforderungen der Norddeutschen Holz-
berufsgenossenschaft bei mir — ich kann sie Ihnen 
sofort vorlegen —, die Anforderungen für das Jahr 
1957 stellen. 

Storch, Bundesminister für Arbeit: Ich habe mit 
dieser Zusatzfrage gerechnet und möchte Ihnen 
deshalb folgendes sagen. Die Familienausgleichs-
kasse bei der Norddeutschen Holzberufsgenossen-
schaft hat in einem Rundschreiben vom 24. Oktober 
—darauf beziehen Sie sich wohl —, das sich mit 
der Finanzierung der Kindergeldaufwendungen auf 
weite Sicht befaßt, auf die zu erwartenden Vor-
schußerhebungen hingewiesen, und hierbei auf die 
für das erste Halbjahr 1957 erforderlichen Beitrags-
summen aufmerksam gemacht. 

Regling (SPD): Bitte eine weitere Zusatzfrage! 

Vizepräsident Dr. Schneider: Bitte! 

Regling (SPD): Sicher bestehen Schwierigkeiten 
bei der Anlauffinanzierung. Ist der Herr Minister 
für Arbeit bereit, mit dem Herrn Bundesfinanz-
minister gemeinsam dafür' Sorge zu tragen, daß 
weiterhin zinslose Darlehen für die Anlauffinan-
zierung gegeben werden, damit die übermäßigen, 
weit vorausreichenden Vorauszahlungen nicht nötig 
sind? 

Storch, Bundesminister für Arbeit: Wir werden 
uns wahrscheinlich im Laufe der heutigen Sitzung 
noch mit einigen Fragen der Familienausgleichs

-

kassen beschäftigen. Ich will Ihnen aber jetzt schon 
sagen: Wir werden nach dem ersten Geschäfts-
bericht des Verbandes der Familienausgleichskassen 
sehr ernst zu prüfen haben, wie wir das Problem 
für die Zukunft gesetzlich zu regeln haben, so daß 
jede übertriebene Beitragsanforderung vermieden 
werden wird. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Frage 9 des Ab-
geordneten Matthes, der heute hier durch den Ab-
geordneten Becker (Hamburg) vertreten wird: 

Sollen für den Bekleidungsbedarf bei den Streitkräften 
heereseigene Schneiderwerkstätten eingerichtet werden oder 
nicht? 

Das Wort zur Beantwortung hat der Herr Staats-
sekretär Rust vom Verteidigungsministerium. 

Rust, Staatssekretär im Bundesministerium für 
Verteidigung: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Der Bekleidungsbedarf der Streitkräfte, 
Herr Abgeordneter, wird grundsätzlich im Wege 
der öffentlichen Ausschreibung als Vollauftrag 
gedeckt. Einrichtungen wie die früheren Beklei-
dungsämter sind nicht vorgesehen. Die Bekleidung 
und auch das Schuhwerk der Soldaten werden nur 
durch Betriebe der freien Wirtschaft hergestellt. 
Größere Instandsetzungen werden nicht mehr in 
truppeneigenen Werkstätten ausgeführt. Werk-
stätten für die Durchführung dieser Arbeiten sollen 
durch öffentliche Ausschreibung ermittelt werden. 
Lediglich kleinere Arbeiten und Änderungen wer-
den bei der Truppe selbst erfolgen. Hierfür stehen 
nach den Stärkenachweisungen ab Bataillonsstärke 
ein Schneider und ein Schuster zur Verfügung. 
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Vizepräsident Dr. Schneider: Wird eine Zusatz-
frage gestellt? — Nein. 

Frage 10 des Abgeordneten Kalbitzer: 
 Weshalb verlangt der Herr Bundesfinanzminister die ver-

trauliche Behandlung der Zolleinnahmen, aufgegliedert nach 
Warengruppen, für das vergangene Haushaltsjahr? 

Auf welches Gesetz stützt sich diese Anordnung der Ver-
traulichkeit? 

Das Wort zur Beantwortung hat der Herr Staats-
sekretär Hartmann. 

Hartmann, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Finanzen: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Die Zollertragsstatistik wird vom Statisti-
schen Bundesamt in sehr weitgehender Aufgliede-
rung für den Bundesminister der Finanzen erstellt. 
Diese Aufgliederung gestattet Rückschlüsse auf die 
wirtschaftliche Lage einzelner Wirtschaftszweige 
und sogar einzelner Betriebe. Eine Veröffentlichung 
würde jedermann Einblick darin gestatten. Die 
Bundesregierung ist deshalb der Ansicht, daß die 
Zollertragsstatistik für eine volle Veröffent-
lichung nicht geeignet und daß sie vertraulich zu 
behandeln ist. Eine gesetzliche Vorschrift zur ver-
traulichen Behandlung der Zollertragsstatistik be-
steht aber nicht. 

Um dem berechtigten Interesse der Öffentlichkeit 
entgegenzukommen, in die Zollerträge in großen 
Zügen Einblick zu gewinnen, hat die Bundesregie-
rung auf Vorschlag des Bundesministers der Finan-
zen erstmalig für das Jahr 1953 eine Zollertrags-
statistik nach Warengruppen und Warenunter-
gruppen im Statistischen Jahrbuch 1955 veröffent-
licht. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter? — Bitte! 

Kalbitzer (SPD): Herr Staatssekretär, halten Sie 
es also für berechtigt, daß der Öffentlichkeit von 
der Regierung Wirtschaftszahlen vorenthalten wer-
den, wofür keine gesetzliche Grundlage besteht? 
Wird die Bundesregierung dann wenigstens ver-
suchen, dafür durch Einbringung eines entspre-
chenden Gesetzes eine gesetzliche Grundlage zu er-
reichen? 

Hartmann, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Finanzen: Herr Abgeordneter, die Bundesregie-
rung ist nicht nur verpflichtet, die Öffentlichkeit 
so weit wie möglich über diese Daten zu unter-
richten; sie hat dabei auch die berechtigten Inter-
essen der betreffenden Unternehmen zu wahren. 
Nur aus diesem Grunde kann die Statistik nicht in 
allen Einzelheiten veröffentlicht werden. Ich darf 
aber vielleicht anregen, zu prüfen, ob nicht die 
bereits im Statistischen Jahrbuch 1955 veröffent-
lichte Statistik, die nach Warengruppen und Waren-
untergruppen gegliedert ist, dem allgemeinen Be-
dürfnis der Öffentlichkeit nach Unterrichtung ge-
nügt. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Bitte, Herr Abge-
ordneter! 

Kalbitzer (SPD): In dem mir zugeleiteten Schrei-
ben, das den Vermerk „Vertraulich" trug, waren 
von Ihnen nur angegeben — und nur danach hatte 
ich gefragt — die Beträge für Kaffee, Tee, Kakao 
und Erdöl. Dafür trifft doch Ihre Argumenta-
tion, daß man Rückschlüsse auf einzelne Betriebe 
oder kleine Betriebszweige ziehen könne, in keiner 
Weise zu. 

Hartmann, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Finanzen: Herr Abgeordneter, daher sind Ihnen 
diese Zahlen ja auch mitgeteilt worden! 

Vizepräsident Dr. Schneider: Frage 11 des Ab-
geordneten Ritzel: 

Was gedenkt der Herr Bundesverkehrsminister zu tun, um 
entsprechend dem Internationalen Abkommen von 1949 dafür 
zu sorgen, daß alle Kraftfahrzeuge einen genügend großen 
Rückspiegel haben, der so angebracht sein muß, daß der Füh-
rer von seinem Sitz aus die Straße hinter dem Fahrzeug über-
blicken kann? 

Beabsichtigt der Herr Bundesverkehrsminister, eine ent-
sprechende Vorschrift auch für Kraftfahrer mit Seitenwagen

-

maschinen zu bewirken? 

Das Wort zur Beantwortung hat der Herr Bun-
desminister für Verkehr. 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! In der 
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung ist in Über-
einstimmung mit dem dem Bundestag zur Rati-
fizierung vorgelegten Genfer Abkommen vom 
19. September 1949 vorgeschrieben, daß Kraftfahr-
zeuge einen nach Größe und Art der Anbringung 
ausreichenden Rückspiegel für die Beobachtung der 
Fahrbahn nach rückwärts haben müssen. Kraft-
räder mit und ohne Beiwagen sind dabei ausge-
nommen. Die Anbringung des Rückspiegels ist bei 
diesen Fahrzeugen dem Fahrzeughalter überlassen. 

Da diese Vorschriften den heutigen Verkehrs-
verhältnissen nicht mehr gerecht werden, habe ich 
in dem Entwurf einer Verordnung über die Ände-
rung von Vorschriften des Straßenverkehrsrechts, 
der dem Bundesrat zur Beschlußfassung vorliegt, 
vorgeschlagen, daß Kraftfahrzeuge grundsätzlich 
Innen- und Außenspiegel haben müssen. Diese 
Spiegel sollen so beschaffen und in solcher Anzahl 
angebracht sein, daß der Führer des Fahrzeugs 
nach rückwärts die für ihn wesentlichen Verkehrs-
vorgänge auf der ganzen Breite der Fahrbahn be-
obachten kann. Für Krafträder mit und ohne Bei-
wagen wird e i n Rückspiegel vorgeschlagen. Bei 
Kraftfahrzeugen ohne Fenster in der Rückwand 
sollen Außenspiegel genügen. 

Die Größe und Art der Anbringung dieser Spie-
gel werden in den Richtlinien für die Typprüfung 
der Kraftfahrzeuge festgelegt werden. Der Entwurf 
zu diesen Richtlinien wird zur Zeit vorbereitet. Der 
Verband der Automobilindustrie hat erklärt, daß 
er mit dem obligatorischen Anbringen von Innen- 
und Außenspiegeln und mit den dazu vorberei-
teten Richtlinien nicht einverstanden ist. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter? — Bitte! 

Ritzel (SPD): Soll das bedeuten, Herr Bundes

-

verkehrsminister, daß Ihre geplante Maßnahme, 
alle Kraftfahrzeuge mit einem Rückspiegel zu ver-
sehen, sich auch auf die Kraftfahrzeuge — wie bei-
spielsweise Traktoren — bezieht, die nicht mehr 
als 20 km je Stunde fahren, wie es in der jetzt gel-
tenden Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung be-
stimmt ist? 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Es wird sich aus den Beratungen im Bundesrat im 
einzelnen ergeben, wieweit der Bundesrat diesen 
Wünschen nachkommt. Sie  wissen, Herr Kollege 
Ritzel, daß die Landwirtschaft der Anbringung von 
Rückspiegeln bei Traktoren im landwirtschaft-
lichen Betrieb widersprochen hat. Die Sache wird 
also auch noch im Landwirtschaftsausschuß des 
Bundesrats zur Behandlung kommen. 
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Ritzel (SPD): Darf ich fragen: Ist es Ihre Auf-
fassung, Herr Bundesverkehrsminister, daß alle 
Kraftfahrzeuge, auch die, die weniger als 20 km 
fahren, ebenfalls einen Rückspiegel haben müssen? 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Nach meiner Auffassung sollten alle Kraftfahr-
zeuge mit mindestens einem Rückspiegel versehen 
werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der DP.) 

Ritzel (SPD): Danke sehr! 

Vizepräsident Dr. Schneider: Frage 12 des Herrn 
Abgeordneten Ritzel: 

Was gedenkt der Herr Bundesverkehrsminister im Interesse 
der Sicherheit des Verkehrs zu tun, um die Führer aller mit 
Motor betriebenen Fahrzeuge, die die Landstraße benutzen, 
für führerscheinpflichtig zu erklären? 

Bitte, Herr Minister! 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Nach den im Bundesgebiet geltenden Vorschriften, 
die mit dem soeben zitierten Genfer Abkommen 
über den Straßenverkehr von 1949 übereinstimmen, 
ist für alle motorisierten Straßenfahrzeuge, die 
nach ihrer Bauart eine höhere Geschwindigkeit als 
6 Stundenkilometer erreichen können, Fahrerlaub-
nis erforderlich. Einzige Ausnahme sind die Fahr-
räder mit Hilfsmotor. 

Eine Einbeziehung der besonders langsamen 
Kraftfahrzeuge in die Führerscheinpflicht hat sich 
bisher nicht als nötig erwiesen. Dagegen wird die 
Ausdehnung der Führerscheinpflicht auf Fahrräder 
mit Hilfsmotor seit einigen Monaten einer ernst-
haften Prüfung unterzogen. Der Länderfachaus-
schuß Technische Kraftfahrzeugüberwachung wird 
diese Frage am 20. und 21. Dezember dieses Jahres 
mit den Vertretern der Bundesressorts und der 
Länder erörtern, und sie soll dann der Verkehrs-
sicherheitskonferenz Anfang März 1956 zur Ent-
scheidung vorgelegt werden. Zweifellos werden alle 
Fahrzeuge mit einer durch die Bauart bestimmten 
Höchstgeschwindigkeit von mehr als 40 Stunden-
kilometern in Zukunft führerscheinpflichtig wer-
den. Die Frage, ob für Fahrräder mit Hilfsmotor, 
deren Höchstgeschwindigkeit durch die Bauart auf 
40 Stundenkilometer beschränkt ist, die Führer-
scheinpflicht entbehrlich bleiben wird, möchte ich 
wegen der laufenden Untersuchungen und Ver-
handlungen heute noch nicht abschließend beant-
worten. Ich darf darauf hinweisen, daß für der-
artige Fahrräder mit Hilfsmotor in den meisten 
europäischen Staaten kein Führerscheinzwang vor-
liegt. 

Bei der zur Zeit angestellten Überprüfung wird 
auch abzuwägen sein, ob den notwendigen Anfor-
derungen der Verkehrssicherheit durch andere Mit-
tel wie z. B. Kennzeichnung der Fahrzeuge, ver-
stärkte technische Überwachung, verstärkte Ver-
kehrserziehung usw. Rechnung getragen werden 
kann, ohne daß ein Führerscheinzwang eingeführt 
wird. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Frage 13 des Ab-
geordneten Dr. Preller: 

Wann ist mit dem Wiederaufbau des im Kriege zerstörten 
Gebäudes der Hauptpost am Königsplatz in Kassel zu rechnen? 

Das Wort zur Beantwortung hat der Bundes-
minister für das Post- und Fernmeldewesen. 

Dr. Balke, Bundesminister für das Post- und 
Fernmeldewesen: Herr Abgeordneter, die Planungs

-

arbeiten für den Wiederaufbau des Postdienst-
gebäudes am Königsplatz in Kassel sind aufgenom-
men und werden im Rahmen der Finanzierungs-
möglichkeiten gefördert. Der Baubeginn läßt sich 
noch nicht mit Sicherheit angeben. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter? — Bitte! 

Dr. Preller (SPD): Herr Minister, ich möchte die 
Zusatzfrage stellen, ob es Ihnen bekannt ist, daß 
die Stadt Kassel außerordentlichen Wert auf einen 
sehr schnellen Aufbau dieses Gebäudes legt, weil 
das Grundstück in der Mitte der Stadt liegt und 
außerdem das Stadtbild augenblicklich gestört wird. 

Dr. Balke, Bundesminister für das Post- und 
Fernmeldewesen: Herr Abgeordneter, die Verhält-
nisse in Kassel sind mir aus eigener Anschauung 
bekannt. Wir legen Wert darauf, so schnell wie 
möglich ein zweckentsprechendes Gebäude zu er-
richten. Hindernisse liegen erstens in der Verpflich-
tung für die öffentliche Hand, bei Bauvorhaben 
jetzt Zurückhaltung zu üben, zweitens in der 
Hauptsache aber in der Finanzierung. 

(Abg. Dr. Preller: Danke schön!) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Frage 14 des Ab-
geordneten Platner: 

Hat der Herr Bundesinnenminister seinen Auftrag an die zur 
Vorbereitung eines Parteiengesetzes einberufene Sachverständi-
genkommission derart befristet, daß mit der Einbringung des 
Entwurfs eines Parteiengesetzes noch in dieser Wahlperiode des 
Bundestages gerechnet werden kann? 

Das Wort zur Beantwortung hat der Herr Staats-
sekretär im Bundesinnenministerium Bleek. 

Bleek, Staatssekretär im Bundesministerium des 
Innern: Herr Abgeordneter, die Kommission für 
Fragen des Parteienrechts hat  ihre Arbeit am 
9. Dezember aufgenommen. Der Auftrag, der ihr 
erteilt worden ist, ist nicht befristet und kann auch 
nicht befristet werden. Die sich aus Art. 21 des 
Grundgesetzes ergebenden politischen, soziologi-
schen und rechtlichen Probleme sind so umfassend, 
daß der Kommission ausreichende Zeit für ihre 
Untersuchungen gelassen werden muß. Wir rech-
nen damit, daß die Arbeitsergebnisse der Kommis-
sion in etwa anderthalb Jahren vorliegen werden. 
Erst wenn das der Fall ist und die Öffentlichkeit 
ausreichende Gelegenheit zur Diskussion gehabt 
hat, kann der Entwurf eines Parteiengesetzes 
fertiggestellt werden. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Keine Zusatzfrage? 

Frage 15 der Frau Abgeordneten Lockmann: 
Was gedenkt die Bundesregierung in Zusammenarbeit mit den 

Ländern gegen die an vielen Orten bestehende Unsitte des Sil-
vesterfeuerwerks zu unternehmen, da diese Unsitte sehr häufig 
zu Unfällen, Bränden und Schreckwirkungen geführt hat? 

Das Wort zur Beantwortung hat ebenfalls der 
Herr Staatssekretär Bleek vom Bundesinnenmini-
sterium. 

Bleek, Staatssekretär im Bundesministerium des 
Innern: Frau Abgeordnete, der Verkehr mit pyro-
technischen Gegenständen, zu denen auch Feuer-
werkskörper gehören, regelt sich ausschließlich 
nach landesrechtlichen Vorschriften. Hamburg und 
Schleswig-Holstein haben in ihren Verordnungen 
über die Verwendung von solchen Gegenständen 
die entgeltliche und unentgeltliche Abgabe von 
Feuerwerkskörpern an Personen unter 18 Jahren 
untersagt. In den übrigen Ländern der Bundes- 
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republik ist die Abgabe von Feuerwerkskörpern an 
Jugendliche nicht verboten. In dem unter Leitung 
des bayerischen Staatsministerium des Innern ste-
henden Hauptausschuß der Länder für die Spreng-
stoffgesetzgebung ist ein grundsätzliches Verbot 
der Verwendung von Feuerwerkskörpern anläßlich 
des Jahreswechsels bisher nicht erwogen worden. 
Es kann auch kaum damit gerechnet werden, daß 
ein solches Verbot durch die  Länder ausgesprochen 
wird, weil die Verwendung von Feuerwerkskörpern 
zum Jahreswechsel vielfach zu den traditionellen 
Gebräuchen der Bevölkerung gehört. Die Länder 
achten aber darauf, daß Auswüchse, soweit das 
möglich ist, unterbunden werden. Auf der  Innen-
ministerkonferenz Ende Oktober dieses Jahres in 
Bad Pyrmont waren die Innenminister und Sena-
toren der Länder der Auffassung, daß es zweck-
mäßig sei, die Regelung von Hamburg und Schles-
wig-Holstein zu übernehmen, also wenigstens die 
Abgabe von Feuerwerkskörpern an Personen unter 
18 Jahren zu untersagen. Wir werden abwarten 
müssen, ob die Länder solche Vorschriften erlassen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Eine Zusatzfrage? 
— Nein. 

Frage 16 ebenfalls der Frau Abgeordneten Lock-
mann: 

Warum und mit welcher Begründung sind die wiederholten 
Anträge der Gemeinde Hollenstedt, einen unbeschrankten Bahn-
übergang, der bereits wiederholt die Ursache folgenschwerer 
Unfälle gewesen ist, unfallverhütend abzusichern, von der Deut-
schen Bundesbahn abgelehnt oder vorn Bundesverkehrsministe-
rium gar nicht beantwortet worden? 

Geschah dies mit der ausdrücklichen Billigung des Herrn Bun-
desverkehrsministers, in dessen Wahlkreis die Gemeinde Hollen-
stedt liegt? 

Das Wort zur Beantwortung hat der Bundes-
minister für Verkehr. 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Anträge 
der Gemeinde Hollenstedt wegen zusätzlicher 
Schutzeinrichtungen für den unbeschrankten Bahn-
übergang im Zuge der Landstraße I. Ordnung 
Nr. 141, also einer Straße, deren Baulast beim 
Lande Niedersachsen liegt, sind, soweit ich fest-
stellen konnte, weder an den Bundesminister für 
Verkehr noch an das Bundesverkehrsministerium 
jemals gerichtet worden. 

Die Gemeinde Hollenstedt hatte am 8. Oktober 
1954 einen Antrag an die Bundesbahndirektion 
Hamburg gerichtet und gebeten, diesen Bahnüber-
gang mit Schranken oder mit einer Blinklicht-
anlage auszurüsten. Die Bundesbahndirektion hat 
damals in eigener Zuständigkeit geantwortet, daß 
noch zahlreiche weitere schienengleiche Bahnüber-
gänge in ihrem Bezirk gesichert werden müßten, 
bei denen eine wesentlich höhere Verkehrsfrequenz 
vorliege und die daher zunächst Berücksichtigung 
finden sollten. Der an sich den gesetzlichen Be-
stimmungen entsprechend mit Warntafeln ausge-
rüstete Bahnübergang bei Hollenstedt könne erst 
später mit einer Blinklichtanlage versehen werden. 

Danach hat sich die Gemeinde Hollenstedt über 
den zuständigen Kreis und den zuständigen Regie-
rungspräsidenten mit dem für die genannte Straße 
zuständigen Minister für Wirtschaft und Verkehr 
des Landes Niedersachsen in Verbindung gesetzt, 
der sich am 15. September 1955 in dieser Angelegen-
heit an das Bundesverkehrsministerium gewandt 
hat. Seine Anregung ist vom Bundesverkehrsmini-
sterium umgehend an den Vorstand der Deutschen 
Bundesbahn weitergegeben und befürwortet wor-

den. Kurz vor dem Unfall hat die Hauptverwal-
tung der Deutschen Bundesbahn mitgeteilt, daß sie 
bereit sei, bei der nächsten Serie diesen Übergang 
mit einer Blinklichtanlage zu versehen. Inzwischen 
sind die Arbeiten aufgenommen worden und wer-
den in kurzer Zeit fertiggestellt sein, so daß die 
Anlage am 20. Dezember in Betrieb genommen 
werden dürfte.  

Ich darf persönlich bemerken, daß ich als Ab-
geordneter des Wahlkreises, in dem Hollenstedt 
liegt, seit dem Sommer 1953 mehrere Male in Hol-
lenstedt selbst und in den Nachbarorten von Hol-
lenstedt zu Sprechtagen und Besprechungen ge-
wesen bin. Von keiner Seite bin ich dabei auf 
eine besondere Gefährlichkeit gerade dieses unbe-
schrankten Bahnübergangs aufmerksam gemacht 
worden. Vor dem schweren Unfall am 5. Novem-
ber 1955 hatten sich in den letzten Jahren an 
diesem Bahnübergang drei Unfälle ereignet. In den 
Zeitungen haben andere Zahlen gestanden, die aber 
nicht richtig sind. In diesen drei Fällen sind die 
Kraftfahrer als die Schuldigen an den Zusammen-
stößen festgestellt und rechtskräftig verurteilt wor-
den. 

Ich darf weiter bemerken, daß gerade die schie-
nengleichen Bahnübergänge seit Jahren Gegenstand 
besonderer Sorgen des Bundesministers für Ver-
kehr sind, der schon 1951 eine besondere Kommis-
sion eingesetzt hatte, um dieses Problem zu prüfen. 
Der Bericht der Kommission, die alle schienen-
gleichen Bahnübergänge im Bundesgebiet besich-
tigt hat, ist im März 1952 in der Länderverkehrs-
ministerkonferenz eingehend besprochen und dazu 
ein Merkblatt für den Straßenverkehr heraus-
gegeben worden. 

Die Bundesbahn ist seitdem in vermehrtem Maße 
bemüht, diese Gefahrenquellen zu beseitigen oder 
mindestens die Gefahren an diesen Stellen herab-
zusetzen. Zahlreiche schienengleiche Wegübergänge 
konnten in den letzten Jahren beseitigt werden. 
Es darf in diesem Zusammenhang darauf hinge-
wiesen werden, daß auf etwa 700 Straßenverkehrs-
unfälle nur ein Unfall kommt, der durch Zusam-
menstoß zwischen Kraftfahrzeug und Eisenbahn 
entstanden ist. Also nur 0,14 % der sich bedauer-
licherweise auf der Straße ereignenden Unfälle sind 
auf einen Zusammenstoß zwischen Kraftfahrzeug 
und Eisenbahn zurückzuführen. Leider steht in der 
überwiegenden Zahl dieser Fälle fest, daß die Un-
fälle durch Verschulden der Kraftfahrzeuge ein-
getreten sind. Bei dem Unfall bei Hollenstedt am 
5. November 1955 wird die gerichtliche Nach-
prüfung zur Schuldfrage abzuwarten sein. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Eine Zusatzfrage? 
— Bitte. 

Frau Lockmann (SPD): Herr Minister, trifft es 
zu, daß die Bundesbahn, sehr zur Beunruhigung 
der Bevölkerung, beabsichtigt, in unmittelbarer 
Nähe der Unglücksgemeinde Hollenstedt von sechs 
beschrankten Bahnübergängen jetzt die Schranken 
zu entfernen? 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Die Bundesbahn entfernt bei einer ganzen Reihe 
von Bahnübergängen die Schranken und ersetzt sie 
durch Blinklichtanlagen. Wenn ein solcher Antrag 
der Bundesbahn vorliegt, muß er von der zustän-
digen Polizeibehörde, als in Niedersachsen dem 
Regierungspräsidenten, genehmigt werden, nicht 
vorn Bundesverkehrsminister. Entscheidend ist, ob 
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die örtliche Polizeibehörde keine Bedenken hat, 
Schranken durch Blinklichtanlagen zu ersetzen. 
Man muß es ja der Entscheidung dieser örtlichen 
Behörde überlassen, wie sie verfährt. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Frage 17 des Herrn 
Abgeordneten Stingl: 

Wie gedenkt die Bundesregierung sicherzustellen, daß auch 
heimatvertriebene Bauern, die ihren Wohnsitz zur Zeit in Berlin 
haben, in den anderen Ländern bei der Vergabe von Lasten-
ausgleichsmitteln für die bäuerliche Siedlung mehr als bisher 
berücksichtigt werden? 

Das Wort zur Beantwortung hat Herr Minister 
Dr. Oberländer. 

Dr. Dr. Oberländer, Bundesminister für Vertrie-
bene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte: Herr Prä-
sident! Meine Damen und Herren! Der Berliner 
Landesverband der Heimatvertriebenen ist mit 
Schreiben vom 22. April 1954 mit der Bitte an mich 
herangetreten, die Frage der Ansiedlungsmöglich-
keit für rund 80 heimatvertriebene in Berlin be-
findliche Bauernfamilien zu prüfen, da sie dort zu 
keiner landwirtschaftlichen Existenz kommen konn-
ten. Ich habe am 20. Mai 1954 die Ländervertreter 
gebeten, die Möglichkeiten zur Ansiedlung dieser 
Bauern mit den obersten Siedlungsbehörden der 
für die Abwicklung von Einzelfällen allein zustän-
digen Länder zu klären. Gleichzeitig habe ich den 
Herrn Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten gebeten, auch seinerseits die 
Länderernährungsminister auf die besondere Not-
lage dieser Bauern hinzuweisen und eine Sonder-
aktion zu unterstützen. Der Herr Bundesernäh-
rungsminister hat meiner Bitte am 7. Juli 1954 ent-
sprochen. Mit Ausnahme der Stadtstaaten haben 
sich daraufhin sämtliche Bundesländer bereit er-
klärt, je 5 Berliner Bauernfamilien aufzunehmen 
und teils auf Vollbauern-, teils auf Nebenerwerbs-
stellen anzusiedeln. 

Am 30.. Januar 1955 hat der zuständige Fachrefe-
rent meines Hauses die Bewerber eingehend über 
Verfahren, Finanzierungsmöglichkeiten usw. auf-
geklärt. Für jedes Land wurde dem Berliner Lan-
desverband der Heimatvertriebenen ein Verbin-
dungsmann namhaft gemacht, der die Ansiedlung 
der Berliner Familien vom Aufnahmeland her ver-
antwortlich in die Hand zu nehmen bereit war. Am 
10. Februar 1955 wurde dankenswerterweise die 
Übernahme von Reise- und Unterbringungskosten 
bis 1000 DM für jede Berliner Bauernfamilie von 
der Deutsch-Schwedischen Flüchtlingshilfe zuge-
sichert. Der Berliner Landesverband der Heimat-
vertriebenen, der die Vertretung der Interessenten 
mit deren Einverständnis übernommen hatte, teilte 
mir am 21. Juni 1955 mit, daß die Aktion laufe, so 
daß eine weitere Einschaltung meines Hauses zur 
Zeit nicht erforderlich erscheine. Der Verband hat 
mich von dem Stand der Aktion bis heute nicht 
weiter unterrichtet. 

Die Inanspruchnahme von Mitteln für die länd-
liche Siedlung ist Heimatvertriebenen und Sowjet-
zonenflüchtlingen in der Regel immer dann möglich, 
wenn der Kauf oder die Pachtung eines landwirt-
schaftlichen Anwesens der zuständigen obersten 
Siedlungsbehörde nachgewiesen wird. Es liegt aus-
schließlich in der Hand der in Berlin ansässigen 
Bauern, von dem Angebot der Länder Gebrauch zu 
machen und den Länderregierungen die Unterla-
gen zuzuleiten. Es ist kein Fall bekannt, in dem bed. 
Vorliegen aller persönlichen und sachlichen Vor-
aussetzungen die Ablehnung eines Antrages auf 
Bereitstellung von Siedlungskrediten nach dem 

Bundesvertriebenen- oder Lastenausgleichsgesetz 
ausschließlich mangels Mittel erfolgt wäre. Dage-
gen sind zwei Fälle bekannt, in denen in Berlin 
ansässige vertriebene Bauern im Rahmen der  ihnen 
gebotenen finanziellen Möglichkeiten verkaufs-
reife Betriebe in Rheinland-Pfalz besichtigten und 
ohne Benachrichtigung der betreuenden Landesbe-
hörde sowie ohne jede Begründung wieder nach 
Berlin abfuhren. 

Die Bundesregierung und die Bundesländer ha-
ben organisatorisch und finanziell alle Vorausset-
zungen für die bevorzugte Ansiedung dieses Per-
sonenkreises geschaffen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Eine Zusatzfrage? 
— Bitte! 

Stingl (CDU/CSU): Herr Bundesminister, sind Sie 
bereit, in einem Einzelfall, der mir bekannt ist, 
eine Überprüfung vorzunehmen? 

Dr. Dr. Oberländer, Bundesminister für Vertrie-
bene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte: Jederzeit 
gern! 

Stingl (CDU/CSU): Danke sehr! 

Vizepräsident Dr. Schneider: Frage 18 des Ab-
geordneten Dr. Schellenberg: 

Warum unterhalten die meisten Familienausgleichskassen in 
Berlin keine Bezirksstellen, so daß die Leistungsberechtigten 
und die zahlungsverpflichteten Betriebe zur Klärung der viel-
fachen Zweifelsfragen keine persönliche bzw. telefonische Aus-
kunft erlangen können, sondern genötigt sind, Schriftwechsel 
zu führen? 

Das Wort zur Beantwortung hat der Herr Bun-
desminister für Arbeit. 

Storch, Bundesminister für Arbeit: Die Fami-
lienausgleichskassen, die für Berlin zuständig sind 
— das sind von 36 gewerblichen Familienausgleichs

-

kassen 22 —, haben durch ihre Berufsgenossen-
schaft, bei der sie errichtet sind, eine Berliner Ver-
tretung, die in der Lage ist, Anträge auf Gewäh-
rung von Kindergeld entgegenzunehmen und Aus-
künfte zu erteilen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Schellenberg? — Bitte! 

Dr. Schellenberg (SPD): Herr Minister, wollen 
Sie im Hinblick darauf, daß die Berliner  Wirtschaft 

 mehr als 100 % ihres eigenen Bedarfes für Kinder-
geld, nämlich jährlich etwa 7 Millionen Mark, für 
Ausgleichskassen des Bundesgebietes aufbringt, 
dahin wirken, daß in verstärktem Maße Berliner 
Arbeitskräfte bei den Familienausgleichskassen 
Beschäftigung finden? 

(Zuruf von der Mitte: Das ist doch eine 
Selbstverwaltung!) 

Storch, Bundesminister für Arbeit: Dazu möchte 
ich Ihnen folgendes sagen. Wir haben bei allen 
sozialen Kassen und Einrichtungen zwischen dem 
Bundesgebiet und Berlin eine Lastengemeinschaft. 
In der Mehrzahl der Fälle führt diese Lasten-
gemeinschaft zur Überführung von Geldern aus der 
Bundesrepublik nach Berlin. Wenn es bei den 
Kindergeldern zufälligerweise einmal anders sein 
sollte, bin ich der Meinung, daß Berlin davon nicht 
allzulaut reden sollte. 

(Sehr gut! in der Mitte.) 

Dr. Schellenberg (SPD): Herr Minister, ich habe 
nach den Arbeitskräften für die Familienaus- 
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gleichskassen gefragt und wäre dankbar, wenn Sie 
diese Frage beantworteten. 

Storch, Bundesminister für Arbeit: Ich kann 
keine Berliner Arbeitskräfte für die Familienaus-
gleichskassen nach dem Bundesgebiet bringen, 
wenn die Leute nicht von Berlin hierher wollen. 
Die Berliner Arbeitskräfte können sich selbstver-
ständlich wie jeder andere um eine Anstellung und 
Beschäftigung bei einer Familienausgleichskasse 
bemühen. 

Dr. Schellenberg (SPD): Danke schön! 

Vizepräsident Dr. Schneider: Frage 19 des Ab-
geordneten Ritzel: 

Entspricht es den Tatsachen, daß zwei verantwortliche Be-
amte der Deutschen Bundespost trotz der Nichtanerkennung der 
Ergebnisse der Kopenhagener Rundfunkkonferenz erklärt haben 
sollen, daß für die Bundesrepublik Deutschland die moralische 
Pflicht bestehe, den Kopenhagener Plan zu befolgen? 

Was beabsichtigt der Herr Bundespostminister zu tun, um 
bei der Neuordnung der Mittelwellen auch die berufenen Ver-
treter des deutschen Rundfunks zur Beratung hinzuzuziehen, 
um die Rechte des Rundfunks und damit die Interessen der 
deutschen Rundfunkhörer sicherzustellen? 

Das Wort zur Beantwortung hat der Herr Bun-
desminister für das Post- und Fernmeldewesen. 

Dr. Balke, Bundesminister für das Post- und 
Fernmeldewesen: Herr Abgeordneter! In einer 
privaten wissenschaftlichen Arbeit haben zwei Be-
amte meines Ministeriums ausgeführt, daß die 
Bundesrepublik als Mitglied des Internationalen 
Fernmeldevereins die moralische Pflicht habe, den 
Kopenhagener Plan zu befolgen. Sie begründen 
diese Auffassung wie folgt. Die durch den Kopen-
hagener Plan zugewiesenen Frequenzen sind für 
die begünstigten Länder registriert werden. Wird 
der Funkdienst auf einer registrierten Frequenz 
durch eine andere Funkstelle gestört, so ist das 
Land, in dem die störende Funkstelle betrieben 
wird, auf Grund von Art. 45 des Internationalen 
Fernmeldevertrages Buenos Aires 1952, der für die 
Bundesrepublik Deutschland am 26. Juli 1955 in 
Kraft getreten ist, verpflichtet, die Störung abzu-
stellen. Da die Abstellung der Störung und damit 
die Beachtung des Kopenhagener Planes aber nicht 
erzwungen werden kann, haben die Verfasser der 
Abhandlung von einer „moralischen Pflicht" ge-
sprochen. Derselbe Standpunkt ist übrigens von 
dem Bundesminister für das Post- und Fernmelde-
wesen schon vor einigen Jahren in diesem Hohen 
Hause vertreten worden. 

Die Ansprüche des deutschen Rundfunks und die 
Interessen der deutschen Hörer werden von mir 
in Verhandlungen über internationale Abkommen 
der Fernmeldeverwaltungen nachdrücklichst ver-
treten. Darüber hinaus werden zu diesen Verhand-
lungen Vertreter des Rundfunks hinzugezogen. 

Ritzel (SPD): Danke sehr! 

Vizepräsident Dr. Schneider: Frage 20 des Herrn 
Abgeordneten Arnholz: 

Sind die vom Herrn Bundesinnenminister erlassenen Richt-
linien vom 21. Dezember 1950 Ober  Suppen und Soßen noch 
gültig, und ist gegebenenfalls die Auslegung ihres § 4 durch 
Hersteller und Handel richtig, daß als „Fleischsuppe" oder 
„Suppe mit Fleisch" Erzeugnisse bezeichnet werden dürfen, 
wenn bei der nach Vorschrift fertig hergerichteten „Fleisch"-
Suppe auf 250 g (= 1 Teller) 1 g (Rohgewicht) Fleisch mit 
Knochen (4 g Rohgewicht Fleisch mit Knochen je Liter fertiger 
Suppe) entfällt, und berechtigt entsprechend die gleiche 
„Menge" Rohgewicht auch jetzt noch zu der Bezeichnung Hüh-
ner- oder Geflügelsuppe? 

Das Wort zur Beantwortung hat der Herr Staats-
sekretär Bleek vom Bundesinnenministerium. 

Bleek, Staatssekretär im Bundesministerium des 
Innern: In dem Rundschreiben aus dem Jahre 1950 
sind die von Ihnen, Herr Abgeordneter, erwähnten 
Richtlinien den obersten Gesundheitsbehörden der 
Länder übersandt worden. Es heißt dort, daß die 
Richtlinien den „derzeitigen", d. h. also den dama-
ligen, redlichen Handelsbrauch für den Verkehr 
mit solchen Erzeugnissen zutreffend wiedergeben. 
Die Richtlinien sollten zunächst der Gewinnung 
von Erfahrungen auf diesem Gebiet dienen. Ich 
gebe zu, daß sie in der von Ihnen angezogenen Be-
stimmung nicht mehr den heutigen Verhältnissen 
und dem gestiegenen Lebensstandard der Bevölke-
rung entsprechen. Praktisch weisen die heute im 
Verkehr anzutreffenden Produkte auch wesentlich 
größere Mengen an Fleisch und einen höheren Ge-
halt an Fleischextraktivstoffen auf, als es die 
Richtlinien damals gefordert haben. Wie uns be-
kanntgeworden ist, sind bereits Arbeiten im Gange, 
um die Richtlinien dem heutigen Handelsbrauch 
anzupassen. 

Arnholz (SPD): Eine Zusatzfrage, bitte! 

Vizepräsident Dr. Schneider: Bitte, Herr Abge-
ordneter! 

Arnholz (SPD): Ist der Herr Staatssekretär nicht 
mit mir der Ansicht, daß fünf Jahre staatlich kon-
zessionierter Vorspiegelung falscher Tatsachen eine 
zu reichlich bemessene Frist sind, um Erfahrungen 
zu sammeln, und ist der Herr Staatssekretär nun-
mehr imstande, dafür zu sorgen, daß die in den in 
Rede stehenden Richtlinien von 1950 festgelegten 
Grundsätze unverzüglich ersetzt werden. 

Bleek, Staatssekretär im Bundesministerium des 
Innern: Wir werden uns dafür einsetzen. 

Arnholz (SPD): Noch eine Frage, bitte! 

Vizepräsident Dr. Schneider: Bitte, Herr Abge-
geordneter. 

Arnholz (SPD): Ist der Herr Staatssekretär be-
reit, zuzusagen, daß in den zu erlassenden neuen 
Vorschriften die Bezeichnungen Fleisch- oder Ge-
flügelsuppe oder ähnliche Bezeichnungen nur zu-
gelassen werden, wenn die nach Vorschrift fertig-
gestellten Suppen die angewendete Kennzeichnung 
nach dem anerkannten Sprachgebrauch und nach 
den Mindestforderungen auch verdienen, die im 
normalen Haushalt an solche Suppen im allgemei-
nen gestellt werden? 

Bleek, Staatssekretär im Bundesministerium des 
Innern: Herr Abgeordneter, wir werden uns dafür 
einsetzen, daß die Richtlinien eine Definition brin-
gen, die den allgemeinen Anforderungen des 
Lebensmittelgesetzes entspricht. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Frage 21 des Ab-
geordneten Lenz (Brühl): 

Wann ist mit dem Gesetz zur Regelung von Hörtefällen in 
der Wertpapierbereinigung, dessen Vorlage der Herr Bundes-
finanzminister in der 75. Sitzung des Deutschen Bundestages 
vom 23. März 1955 noch vor Beendigung dieses Jahres ange-
kündigt hat, zu rechnen? 

Das Wort zur Beantwortung hat der Herr Staats-
sekretär Hartmann vom Bundesfinanzministerium. 

Hartmann, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Finanzen: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Der Entwurf eines Gesetzes zur Behebung 
von Härten in der Wertpapierbereinigung wird 
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zwar nicht mehr, wie in der Fragestunde am 
23. März angenommen war, in diesem Kalender-
jahr, jedoch Anfang des nächsten Jahres, also in 
wenigen Wochen, der Bundesregierung vorgelegt 
werden. 

Der Gesetzentwurf ist im Bundesfinanzministe-
rium mit aller Dringlichkeit bearbeitet worden und 
an sich fertiggestellt. Er wird gerade heute mit 
den Bankaufsichtsbehörden der Länder erörtert. 
Nach der jetzigen Fassung des Gesetzentwurfs soll 
nicht nur in den Fällen verspäteter oder unter-
bliebener Anmeldung geholfen werden, wovon in 
der Fragestunde im März dieses Jahres die Rede 
war. Es hat sich vielmehr als notwendig erwiesen, 
möglichst auch andere Härtefälle zu berücksichti-
gen, also den Rahmen des Gesetzes über die ur-
sprüngliche Absicht hinaus zu erweitern und da-
bei den Belangen der Bewohner der sowjetisch be-
setzten Zone besonders Rechnung zu tragen. 

Ich glaube, daß es richtig war, die Härteregelung 
gleich so umfassend und großzügig wie möglich zu 
gestalten und die dadurch verursachte geringfü-
gige Verzögerung in Kauf zu nehmen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Keine Zusatzfrage? 
Lenz (Brühl) (CDU/CSU): Nein. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Frage 22 des Ab-
geordneten Lenz (Brühl): 

Wird der Herr Bundeswohnungsminister angesichts der Tat-
sache, daß zahlreiche Kleinsiedler die erheblichen Gebühren-
nachzahlungen nicht aufbringen können, in die Novelle zum 
Wohnungsbaugesetz eine Bestimmung aufnehmen, die sicher-
stellt, daß auch Kleinsiedler-Betreuungsverträge die gleiche Ge-
bührenermäßigung erfahren wie die übrigen Vorhaben des 
sozialen Wohnungsbaues?  

Das Wort zur Beantwortung hat der Herr Bun-
desminister für Wohnungsbau. 

Dr. Preusker, Bundesminister für Wohnungsbau: 
Herr Abgeordneter, Sie haben bei Ihrer Frage 
offensichtlich das Urteil des Oberlandesgerichts 
Köln vom 29. Juli 1955 im Sinne, durch das tat-
sächlich eine Rechtsunsicherheit in der Frage ent-
standen ist, ob für Kleinsiedlungen die Gebühren-
befreiungen bei den Beurkundungen weiter gelten 
oder nicht. 

Die Bundesregierung hat, als über das Gesetz 
über die Gebührenbefreiungen für den sozialen Woh-
nungsbau vom 30. Mai 1953 hier im Bundestag be-
schlossen wurde, ebensowenig wie der Gesetzgeber 
die Absicht gehabt, daß damit etwa die seit 1931 
bestehenden Gebührenbefreiungen für Beurkun-
dungen bei Kleinsiedlungen in Fortfall kommen. 
Dies ist sogar in einem Schriftwechsel mit dem 
hierfür federführenden Bundesminister der Justiz 
dem Bundestag und dem Bundesministerium für 
Wohnungsbau noch ausdrücklich bestätigt worden; 
denn unter den Aufhebungen, die in diesem Ge-
setz von 1953 vorgenommen wurden, das für den 
sozialen, d. h. öffentlich geförderten und steuerbe-
günstigten Wohnungsbau erstmals bestimmte Be-
freiungen von Gerichtsgebühren mit Ausnahme der 
Beurkundungsgebühren brachte, war nicht die seit 
1931 bestehende Gebührenbefreiung für die Klein-
siedlungen aufgeführt. 

Da nach diesem Urteil des Oberlandesgerichts Köln, 
in dem eine den klaren Absichten des Gesetzgebers 
und der Bundesregierung entgegenstehende An-
sicht vertreten wird, eine Rechtsunsicherheit ent-
standen ist, wird die Bundesregierung in, wie sie 
glaubt, voller Übereinstimmung mit dem Bundes-
tagsausschuß für Wiederaufbau und Wohnungswe-

sen dafür sorgen, daß in das zweite Wohnungsbau

-

gesetz eine klarstellende Bestimmung hineinkommt. 

Ich darf im übrigen bemerken, daß Sie mit die-
Frage sicher nicht darauf abgestellt haben — Sie 
haben es so formuliert —, daß die gleichen Be-
freiungen, wie sie für den übrigen steuerbegün-
stigten und sozialen Wohnungsbau gelten, für die 
Kleinsiedlung eintreten sollten; denn dann würde 
gerade das eintreten, was das Oberlandesgericht Köln 
hier unterstellt hat. Es soll vielmehr der ursprüng-
liche und vom Gesetzgeber gewollte Tatbestand 
wieder eindeutig und klar herausgestellt werden, 
daß für die Kleinsiedlung, die ja für die sozial 
schwächsten Schichten Eigentum schaffen soll, die 
Beurkundungsgebühren für die gesamten Eintra-
gungen entfallen, daß hier also die Befreiungen 
eindeutig weiter gelten, wie sie bereits seit 1931 
Rechtens sind. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Frage 23 des Ab-
geordnete Lenz (Brühl) : 

Ist der Bundesregierung der skandalöse Vorgang bekannt, 
daß ein deutsches Verlagsunternehmen auf der diesjährigen 
Frankfurter Buchmesse völkerverhetzende Literatur ausstellen 
konnte, wodurch das Ansehen der Bundesrepublik im In- und 
Ausland schwer geschädigt worden ist? Ist gegen die Verant-
wortlichen ein Verfahren gemäß Art. 18 des Grundgesetzes ein-
geleitet worden? 

Zur Beantwortung Herr Staatssekretär Bleek 
vom Bundesministerium des Innern. 

Bleek, Staatssekretär im Bundesministerium des 
Innern: Herr Abgeordneter, der Zwischenfall, der 
sich am 9. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse 
ereignet hat, ist der Bundesregierung bekannt. Nach 
den bei der Bundesregierung vorhandenen Unter-
lagen ist dabei der Stand' des Plesse-Verlages in 
Göttingen durch einige andere Aussteller aus der 
Ausstellungshalle entfernt worden. Anlaß zu die-
sem Vorgehen gaben die ausgestellten Bücher des 
Verlages, insbesondere das nachgelassene Werk 
Rosenbergs „Ideale und Idole der nationalsoziali-
stischen Revolution". 

Der Bundesminister des Innern beabsichtigt, dem 
Bundeskabinett vorzuschlagen, in diesem Falle von 
seinem Antragsrecht nach Art. 18 des Grundgeset-
zes Gebrauch zu machen, damit durch das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt werden kann, ob 
und in welchem Umfange die Verantwortlichen 
des Verlages das Grundrecht der freien Meinungs-
äußerung verwirkt haben. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter? 

(Abg. Lenz [Brühl]: Danke!) 

Meine Damen und Herren, damit sind wir am 
Ende der Fragestunde. 

Die nächste Fragestunde wird am Freitag, dem 
13. Januar 1956, stattfinden. Sperrfrist für ein-
gehende Fragen: Freitag, der 6. Januar 1956, 
12 Uhr. 

Ich rufe auf Punkt 2 der heutigen Tagesordnung: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Aus-
schusses nach Art. 77 des Grundgesetzes 
(Vermittlungsausschuß) zu dem Gesetz zur 
Änderung und Ergänzung der Finanzver-
fassung (Finanzverfassungsgesetz) (Druck-
1938). 

Ich erteile das Wort dem Herrn Berichterstatter, 
dem Abgeordneten Seidl (Dorfen). 
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Seidl (Dorfen) (CDU/CSU), Berichterstatter: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Vor etwa 
vier Wochen, am 11. November 1955, habe ich als 
Berichterstatter des Vermittlungsausschusses vor 
diesem Hause einen Bericht dieses Ausschusses 
über das Finanzverfassungsgesetz gegeben. Ich 
darf mich heute zunächst nochmals auf diesen Be

-

richt beziehen, der vor allem einen Überblick über 
die lange Geschichte dieses Gesetzes gibt. Der da-
mals anstehende Vermittlungsvorschlag zum 
Finanzverfassungsgesetz — es handelte sich be-
kanntlich um den zweiten Vorschlag in dieser 
Sache — war vom Bundestag mit großer Mehrheit 
angenommen worden. Der Bundesrat dagegen hatte 
in seiner Sitzung vom 2. Dezember 1955 auch die-
sen Vorschlag nicht angenommen, sondern seiner-
seits den Vermittlungsausschuß angerufen. Der 
Ausschuß mußte sich nunmehr zum dritten Mal mit 
dem Finanzverfassungsgesetz befassen. 

In seinem Anrufungsbegehren hat der Bundes-
rat verlangt: 

erstens die Ergänzungsabgabe zur Einkommen- 
und Körperschaftsteuer, deren Aufkommen nach 
dem Katalog des Finanzverfassungsgesetzes dem 
Bunde zustehen soll, der Höhe nach verfassungs-
kräftig auf 5 % der Einkommen- und Körper-
schaftsteuer zu begrenzen; 

zweitens den Bundesanteil an der Einkommen-
und Körperschaftsteuer nicht mit 35 % zu Bernes-
sen, sondern auf 33 1/3 % des Aufkommens zu be-
grenzen; 

drittens die in dem Gesetzentwurf vorgesehenen 
Grundsätze über die Anwendung der Revisions-
klausel zu streichen; 

viertens die Sperrfrist für die Anwendung der 
Revisionsklausel von zwei Jahren auf drei Jahre 
zu erstrecken. 

Der Vermittlungsausschuß hat sich am 8. Dezem-
ber nochmals eingehend mit diesen Änderungs-
vorschlägen des Bundesrates befaßt. In dem neuen 
Vermittlungsvorschlag ist man übereingekommen, 
in der Frage der prozentualen Aufteilung der Ein-
kommen- und Körperschaftsteuer und der Sperr-
frist für die Revisionsklausel dem Begehren des 
Bundesrates zum Teil zu folgen, im übrigen aber 
den Beschluß des Bundestages vom 11. November 
1955 zu bestätigen und aufrechtzuerhalten. Ich ver-
weise auf die Ihnen vorliegende Drucksache 1938, 
welche die neuen Vorschläge des Vermittlungs-
ausschusses enthält. 

Im einzelnen darf ich folgendes berichten. 

1. Zur Ergänzungsabgabe. 
Gegen das Verlangen des Bundesrates, eine künf-

tig etwa zu erhebende Ergänzungsabgabe verfas-
sungskräftig der Höhe nach zu begrenzen, bestan-
den nach wie vor erhebliche verfassungsrechtliche 
Bedenken, die nicht ausgeräumt wurden. Dabei 
muß immer wieder darauf hingewiesen werden, 
daß hier vor allem die engen Grenzen des Art. 107 
des Grundgesetzes solchem Verlangen entgegen-
stehen. Es ist weiter sehr fraglich, ob Art. 107 dem 
Bundesgesetzgeber die Ermächtigung gibt, die Ent-
schließungsfreiheit des künftigen Steuergesetz-
gebers irgendwie einzuengen. Es wurde weiter die 
Auffassung vertreten, daß es nicht Aufgabe einer 
Verfassung sein kann, Einzelfragen der Finanz- 
und Steuerpolitik vorab zu entscheiden. 

Aus diesen Gründen kam der Ausschuß zu dem 
Vorschlag, dem Verlangen des Bundesrates wegen 

der Ergänzungsabgabe nicht stattzugeben, sondern 
weder eine Begrenzung dieser Abgabe noch das Er-
fordernis der Zustimmung des Bundesrates vorzu-
sehen. Es soll jedoch noch einmal klargestellt wer-
den, daß mit der Erwähnung der Ergänzungsab-
gabe im Finanzverfassungsgesetz noch nichts über 
ihre Erhebung ausgesagt ist. Die Frage, ob, wann 
und gegebenenfalls in welcher Höhe eine solche 
Abgabe erhoben wird, ist zur Zeit nicht aktuell und 
völlig offen. Sowohl nach den Erklärungen in die-
sem Hause als auch der Regierung denkt wohl nie-
mand daran, in den nächsten Jahren eine derartige 
Ergänzungsabgabe einzuführen. 

2. Zum Bundesanteil. 
Bezüglich des Bundesanteils hat der Vermitt-

lungsausschuß mit seinem Vorschlage ein neues 
Kompromiß gefunden. Für die ersten drei Jahre, 
nämlich 1955, 1956 und 1957, soll der Bund sich mit 
331/3 %, also einem Drittel, des Aufkommens der 
Einkommen- und Körperschaftsteuer begnügen. 
Nach Ablauf dieser Frist soll aber dem Bund im 
Hinblick auf die voraussichtliche Entwicklung sei-
nes Finanzbedarfs verfassungskräftig eine höhere 
Beteiligungsquote, nämlich 35 %, eingeräumt wer-
den. Mit Rücksicht darauf, daß das Jahr 1955 schon 
nahezu verstrichen ist und die Jahre 1956 und 1957 
bereits einigermaßen überschaubar sind, und zwar 
sowohl bezüglich der Einnahme- wie der Ausga-
benseite, glaubt der Vermittlungsausschuß dem 
Begehren des Bundesrates insoweit Rechnung tra-
gen zu können, obwohl nicht verkannt wurde, daß 
damit die finanzielle Bewegungsfreiheit des Bun-
des für die nächsten drei Jahre fühlbar einge-
schränkt wird. Die Differenz zwischen 35 % und 
33 1/3 % Bundesanteil macht jährlich etwa 200 Mil-
lionen DM aus. Andererseits bietet aber der Vor-
schlag des Vermittlungsausschusses für beide Part-
ner, Bund und Länder, den großen Vorteil, daß 
die finanziellen Beziehungen untereinander auf ab-
sehbare Zeit beruhigt und übersichtlich gestaltet 
werden. Die Beteiligten wissen fürs erste, woran 
sie sind, und können für die nächste Zukunft ihre 
gesamte Haushaltsplanung darauf abstimmen. Dies 
war mit ein entscheidender Punkt für die Einigung 
im Vermittlungsausschuß. 

3. Grundsätze des Revisionsverfahrens. 
Die Bedenken des Bundesrates gegen diese 

Grundsätze wurden vom Vermittlungsausschuß 
nicht voll geteilt. Es sind die Grundsätze, die in 
Art. 106 Abs. 4 in den Ziffern 1 und 2 aufgeführt 
sind. Es wurde im Gegenteil sogar die Auffassung 
vertreten, die Grundsätze seien notwendig, um den 
in Art. 107 niedergelegten Verfassungswillen zu 
verwirklichen. Man glaubte, auch auf den Grund-
satz Nr. 3 nicht verzichten zu können. Es soll da-
her insoweit bei der vom Bundestag beschlossenen 
Fassung bleiben. Ein Antrag ist daher im Vermitt-
lungsausschuß zu diesem Anrufungsbegehren nicht 
mehr gestellt worden. 

4. Sperrfrist des Revisionsverfahrens. 
Der Vermittlungsausschuß hat hier dem Wunsche 

des Bundesrates insofern entsprochen, als das für 
die ersten drei Jahre vorgesehene Beteiligungsver-
hältnis an der Einkommen- und Körperschaftsteuer 
nicht revisibel gemacht und eine Revisionsmöglich-
keit erstmals mit Wirkung vom 1. April 1958 er-
öffnet werden soll. Für die Folgezeit hält dagegen 
der Vermittlungsausschuß eine dreijährige Sperr-
frist für zu lang, weil Umstände eintreten können, 
die eine so ausgedehnte Blockierung des vertikalen 
Finanzausgleichs für den einen oder den anderen 
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Partner unerträglich werden lassen, während ein 
Zeitraum von zwei Jahren nach menschlichem Er-
messen wohl auch in schwierigen Situationen über-
brückt werden kann. 

Der Vermittlungsausschuß hat die Beschlüsse 
mit großer Mehrheit gefaßt. Dies rechtfertigt die 
Annahme, daß das Finanzverfassungsgesetz nun 
endlich in dieser Gestalt die Billigung der beiden 
Häuser des Parlaments finden wird und so noch 
rechtzeitig vor dem 31. Dezember 1955 verkündet 
werden kann. Es ist die Ansicht des Vermittlungs-
ausschusses, daß es für das Ansehen sowohl des 
Bundes wie der Länder von Vorteil ist, wenn ein 
Streit über die finanziellen Beziehungen, der sich 
über lange Zeiträume erstreckt und oft sehr hef-
tig geführt worden ist, bis endlich eine Einigung 
hat erzielt werden können, für die Zukunft nicht 
mehr stattzufinden braucht. Dazu kam die Über-
legung, daß es doch gelingen sollte, den Auftrag 
des Grundgesetzes zu erfüllen, nämlich durch ein-
faches Bundesgesetz eine Verteilung der Steuern 
zwischen Bund und Ländern vorzunehmen. 

Namens des Vermittlungsausschusses darf ich Sie 
bitten, den Ihnen vorliegenden Antrag gemäß 
Drucksache 1938 anzunehmen, wobei ich noch mit-
zuteilen habe, daß der Vermittlungsausschuß be-
schlossen hat, daß über die Änderungen nur ge-
meinsam abgestimmt werden soll. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Ich danke dem 
Herrn Berichterstatter und erteile das Wort zur 
Abgabe einer Erklärung Herrn Professor Gülich. 

Dr. Gülich (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Zum dritten Male gebe ich heute 
namens der sozialdemokratischen Fraktion zum 
Gesetz zur Änderung und Ergänzung der Finanz-
verfassung eine Erklärung ab, nachdem dreimal 
zum gleichen Gesetzgebungswerk der Vermittlungs-
ausschuß angerufen wurde, zuerst von der Bundes-
regierung, dann vom Bundestag, dann vom Bun-
desrat. In jedem der drei Fälle lag die Ursache 
der Anrufung des Vermittlungsausschusses bei der 
gleichen Gesetzgebungsinstanz, dem Bundesrat, der 
dreimal seine Zustimmung zu den fast einstimmig 
— beim letzten Male mit großer Mehrheit — vom 
Bundestag beschlossenen Gesetzentwürfen verwei-
gert hat. 

Dieses zweifellos ungewöhnliche Verfahren be-
stätigt, daß unsere Finanzverfassung sowohl in 
ihrer Struktur als auch in ihrer Handhabung un-
zulänglich ist. Die Sozialdemokratische Partei hat 
ihre Vorstellungen von einer unserem gesamten 
öffentlichen Leben organisch angepaßten Finanz-
verfassung mit einer einheitlichen Finanzverwal-
tung vom Parlamentarischen Rat bis heute nicht 
geändert, es jedoch für richtig erachtet, sich ge-
wissen Gegebenheiten unserer föderativen Struk-
tur anzupassen. 

Die sozialdemokratische Fraktion des Deutschen 
Bundestages hat dem Ergebnis der ersten beiden 
Vermittlungsverfahren unter politischen und syste-
matischen Bedenken zugestimmt, um einen Beitrag 
zur Befriedung des unglücklichen, ja unwürdigen 
Verhältnisses, das sich zwischen Bund und Län-
dern entwickelt hat, zu leisten. Sie stimmt auch 
dem auf Drucksache 1938 vorliegenden Antrag des 
Vermittlungsausschusses zu, weil sie sowohl das 
Beteiligungsverhältnis des Bundes und der Länder 
an der Einkommen- und Körperschaftsteuer mit 
einem Drittel zu zwei Dritteln für die Zeit von 
drei Jahren wie auch die vorgesehenen Fristen zur 

Anwendung der Revisionsklausel für zuträglich 
hält. 

In dieser Situation ist es aber erforderlich, ein 
kritisches Wort offen auszusprechen. Wir räumen 
den Ländern ein, daß ihre Stellung zum Bund von 
Bundesseite, und zwar durch das Verhalten des 
Herrn Bundesfinanzministers, erschwert worden 
ist. Der Herr Bundesfinanzminister hat die Länder 
von Jahr zu Jahr durch seine Steuerschätzungen, 
durch seine überhöhten Forderungen in bezug auf 
den Anteil an der Einkommen- und Körperschaft-
steuer, durch seine Haushaltspolitik der Thesaurie-
rung, der Verwendung von laufenden Steuerein-
nahmen für die Deckung des außerordentlichen 
Haushalts und dergleichen steigend strapaziert und 
verärgert. Auch seine Politik des Verhandelns mit 
den Länderfinanzministern in Situationen, in denen 
der Gesetzgeber das Wort hatte und nicht die 
Finanzminister, hat das an sich unglückliche Ver-
hältnis zwischen Bund und Ländern bis zum Un-
erträglichen verschärft. Hierdurch wurde die Un-
zulänglichkeit, die in unserer Finanzverfassung 
ihren tiefsten Ursprung hat, geradezu zur Signatur 
der Finanzpolitik unserer Zeit. 

Wenn der Bundesrat seiner ihm durch das Grund-
gesetz gestellten Aufgabe gerecht werden soll, ein 
Gesetzgebungsorgan des Bundes und nicht eine 
Interessenvertretung der Länder zu sein, muß das 
Mißtrauen verschwinden. Das kann nur durch ab-
solute Offenheit und Loyalität erreicht werden. 
So bitten wir, meine Damen und Herren, unseren 
Beitrag zu verstehen, den wir mit nochmaligem 
Nachgeben durch nochmalige Zustimmung zum 
Antrag des Vermittlungsausschusses zu leisten uns 
verpflichtet fühlen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schneider:  Dias  Wort zur Ab-
gabe einer weiteren Erklärung hat Herr Abge-
ordneter Wellhausen. 

Dr. Wellhausen (FDP): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Es ist ein mehr oder weniger 
schöner Brauch dieses Hauses geworden, in unregel-
mäßigen Abständen dem Hause eine Vorlage des 
Vermittlungsausschusses vorzulegen und es mit 
beschwörenden Worten aufzufordern, dem zuzu-
stimmen. Meine Freunde haben das bisher nicht 
getan und werden es auch jetzt nicht tun. Sie 
werden dabei bleiben, daß eine Ergänzungsabgabe, 
die jetzt wieder indirekt in den Beschlüssen des 
Ausschusses steht, unter gar keinen Umständen 
akzeptiert werden kann. 

Meine Fraktion ist geneigt, die Dinge ein wenig 
humoristisch aufzufassen, auch wenn sie durchaus 
nicht humoristisch sind. Sie möchte damit der Ge-
fahr entgehen, nach dem lateinischen Satz zu han-
deln: Difficile est satiram non scribere. 

(Heiterkeit und Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Weitere Wortmel-
dungen liegen nicht vor. Dann kommen wir zur 
Abstimmung. Wer dem Antrag . des Vermittlungs-
ausschusses auf Drucksache 1938 zuzustimmen 
wünscht, gebe das Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Mit Mehrheit verabschiedet. 

Ich rufe auf Punkt 3: 
Erste Beratung des von der Fraktion der 
FDP eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zur Änderung des Art. 107 des Grund-
gesetzes (Drucksache 1915). 
(Abg. Kunze [Bethel] : Ist hinfällig!) 
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— Entschuldigen Sie, Herr Abgeordneter, das 
stimmt nicht; denn der Antrag wird erst obsolet, 
wenn auch der Bundesrat den soeben von dem 
Hohen Hause angenommenen Vermittlungsvor-
schlag angenommen hat und dies Gesetz wird. Der 
Bundesrat hat aber schon zweimal abgelehnt, und 
es könnte sein, daß er auch ein drittes Mal ablehnt. 
Zumindest besteht theoretisch die Möglichkeit. 
Deshalb ist dieser Antrag nicht hinfällig. 

Soll der Antrag der Fraktion der FDP begründet 
werden? — Ich eröffne die Aussprache. Wird das 
Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 

Es liegt ein Antrag auf Überweisung an den Aus-
schuß für Finanz- und Steuerfragen vor. Erhebt 
sich Widerspruch? — Das ist nicht der Fall; dann 
ist so beschlossen. Die Überweisung ist erfolgt. 

Punkt 4: 
a) Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 

eines Gesetzes zur Ergänzung des Kinder-
geldgesetzes (Kindergeldergänzungsgesetz — 
KGEG —) (Drucksache 1539); 
Schriftlicher Bericht des Ausschusses für So-
zialpolitik (28. Ausschuß) (Drucksache 1884, 
Umdrucke 500, 501, 503, 504) 
(Erste Beratung: 95. Sitzung); 

b) Zweite Beratung des von der Fraktion der 
SPD eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zur Ergänzung des Gesetzes über die Ge-
währung von Kindergeld und die Errichtung 
von Familienausgleichskassen (Kindergeld-
ergänzungsgesetz) (Drucksache 974); 
Mündlicher Bericht des Ausschusses für So-
zialpolitik (28. Ausschuß) (Drucksache 1885). 
(Erste Beratung: 58. Sitzung.) 

Ich erteile das Wort dem Berichterstatter, Herrn 
Abgeordneten Winkelheide, indem ich unterstelle, 
daß er über beide Entwürfe gleichzeitig berichten 
wird. 

Winkelheide (CDU/CSU), Berichterstatter: Ich 
verzichte, da der Schriftliche Bericht*) vorliegt. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Der Herr Bericht-
erstatter verzichtet auf eine mündliche Bericht-
erstattung und bezieht sich auf den eingehenden 
Bericht, den er in beiden Fällen dem Hause schrift-
lich vorgelegt hat. Ist das Haus damit einverstan-
den? — Ich höre keinen Widerspruch; denn ist so 
beschlossen. 

Wir treten dann ein in die zweite Beratung des 
Gesetzes in der Fassung, die Ihnen der Ausschuß 
vorschlägt. Sie finden diese Fassung in Druck-
sache 1884 Seiten 14 ff. 

Ich rufe auf § 1 in der Einzelberatung, dazu den 
Änderungsantrag der Fraktion der SPD auf Um-
druck 500 Ziffer 1 und den Änderungsantrag der 
Fraktion der FDP auf Umdruck 503 Ziffer 1. Wer 
begründet? — Frau Abgeordnete Döhring zur Be-
gründung des Antrags auf Umdruck 500 Ziffer 1*). 

Frau Döhring (SPD): Herr Präsident! Meine Her-
ren und Damen! Bereits im Jahre 1950 hatte die 
sozialdemokratische Fraktion durch einen Initiativ-
gesetzentwurf im 1. Bundestag beantragt, ein Kin-
dergeld aus allgemeinen Steuermitteln zu gewäh-
ren. Leider kamen jedoch die Beratungen in der 
ersten Legislaturperiode zu keinem Abschluß. Nach 
Zusammentritt des 2. Bundestages hat meine Frak- 

*) Siehe Anlage 2. 
*) Siehe Anlage 3. 

tion im März 1954 erneut einen Gesetzentwurf ein-
gereicht mit der Forderung, Kindergeld zunächst 
vom zweiten Kind an zu gewähren. Auch diesmal 
kam unser Antrag bedauerlicherweise nicht zum 
Tragen. Vielmehr wurde ein Kindergeldgesetz be-
schlossen, das nur für dritte und weitere Kinder 
gilt. Dies hat bei Hunderttausenden von Familien, 
die nach den jahrelangen Verhandlungen im 
1. Bundestag und im 2. Bundestag mit Recht ge-
hofft hatten, ein Kindergeld zu bekommen, große 
Enttäuschungen hervorgerufen. Wir wissen zur 
Genüge, daß der weitaus größte Teil der Zwei-
kinderfamilien, zumal wenn alle Ausgaben nur aus 
einer Lohntüte bestritten werden müssen, bei 
einer Einkommensgrenze liegt, bei der es einfach 
nicht möglich ist, die Kinder anständig zu er-
nähren, zu kleiden und aufzuziehen. Sie wissen 
auch, daß durch die Steuer ein sozial gerechter 
Ausgleich für Familien mit Kindern, die nur ein 
kleines oder mittleres Einkommen haben, niemals 
herbeigeführt werden kann und daß deshalb die-
ser Ausgleich durch Kinderbeihilfen kommen muß. 

Die sozialdemokratische Fraktion stellt deshalb 
heute unter Ziffer 1 des Umdrucks 500 erneut den 
Antrag, den Anspruch auf Kindergeld auf das 
zweite Kind auszudehnen. Es ist eine unrühmliche 
Tatsache, daß die Bundesrepublik auf dem wich-
tigen Gebiet der Kinderbeihilfen hinter der Ent-
wicklung in anderen Staaten weit zurückgeblieben 
ist. In anderen europäischen Ländern werden über-
all Kinderbeihilfen vom ersten oder zumindest 
vom zweiten Kinde an gezahlt. 

Sie können sich denken, meine Herren und Da-
men, insbesondere von der CDU und CSU, daß 
es uns sehr gefreut hat, daß jetzt auch der Herr 
Familienminister für das zweite Kind die Kinder-
beihilfe fordert, wie es die sozialdemokratische 
Fraktion bereits seit Jahren gefordert hat. Er hat 
eine Denkschrift zum Familienlastenausgleich her-
ausgegeben, zu der allerdings an anderer Stelle 
noch manches zu sagen sein wird. Eigentümlicher-
weise haben noch nicht alle Abgeordneten diese 
Schrift erhalten, wohl aber die Presse, die diese 
Verlautbarungen mit großem Interesse aufgenom-
men und es dabei begrüßt hat, daß auch der Herr 
Familienminister nunmehr das Kindergeld vom 
zweiten Kind an wünscht, weil die Familien mit 
zwei Kindern eben zur Zeit am schlechtesten ge-
stellt sind, da sie kein Kindergeld erhalten. 

Neben der erwähnten Denkschrift sind noch 
einige andere Verlautbarungen des Herrn Fami-
lienministers in die Öffentlichkeit gegangen. Da-
durch sind Hoffnungen bei den betroffenen Fami-
lien erweckt worden, die wir — das sollten wir 
uns gut überlegen — nicht zum zweitenmal ent-
täuschen sollten. Unter anderem hat nach einer 
Veröffentlichung im Bremer „Weser-Kurier" vom 
14. November 1955 der Herr Familienminister auf 
einer Veranstaltung der Katholischen Arbeiter-
bewegung erklärt, das Kindergeldgesetz müsse 
noch in dieser Legislaturperiode vom Bundestag 
verbessert werden, man müsse sich anderen Län-
dern mehr annähern, die viel mehr Kindergeld 
zahlten. Wenn der Herr Familienminister jetzt, 
nachdem er von seinen Parteifreunden sozusagen 
— entschuldigen Sie bitte den Ausdruck — zu-
rückgepfiffen worden ist, sich von seinen Äußerun-
gen in der Öffentlichkeit distanzieren zu müssen 
glaubt, dann muß man allerdings die Frage auf-
werfen, was denn der Herr Familienminister 
eigentlich will. 

(Abg. Altmaier: Das weiß er selbst nicht!) 



2. Deutscher Bundestag — 120. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 15. Dezember 1955 	6379 
(Frau Döhring) 

Wir Sozialdemokraten sind nach wie vor von 
der Notwendigkeit dieses sozialpolitischen Schrittes 
überzeugt. Wir unterbreiten Ihnen deshalb den 
Antrag, zu beschließen, das Kindergeld nunmehr 
vom zweiten Kind an zu gewähren. Als Zeitpunkt 
bitten wir den 1. April 1956 vorzusehen. Bis dahin 
könnten die Vorbereitungen zur Erledigung der 
technischen Erfordernisse getroffen sein. 

Die sozialdemokratische Fraktion hat schon bei 
der Schaffung des Kindergeldgesetzes im Oktober 
vorigen Jahres im Bundestag mit aller Deutlich-
keit darauf hingewiesen, wie unsinnig und unnötig 
kraftvergeudend es ist, ein Gesetz zu machen, bei 
dem von rund 13 Millionen Kindern nur 1 1/2 Mil-
lionen Kinder berücksichtigt werden. Ich will nicht 
etwa auf die vielen Unzulänglichkeiten des damals 
von Ihnen, meine Herren und Damen von der CDU/ 
CSU-Fraktion, ganz allein beschlossenen Kinder-
geldgesetzes eingehen. Die Öffentlichkeit und in-
zwischen wohl auch Sie selbst haben ja erfahren 
müssen, wie mangelhaft dieses Gesetz ist, von dem 
einer der Initiatoren so schön behauptet hatte, es 
sei ein klassisches Gesetz. Daß dieses Gesetz alles 
andere als klassisch ist, hat der Bundestag in-
zwischen selbst bewiesen, indem er nicht nur ein, 
sondern mit dem heutigen Gesetz sogar zwei Ände-
rungsgesetze schaffen mußte; ein schlechtes Er-
gebnis, wenn man bedenkt, daß schon im 1. Bun-
destag drei Jahre an dieser Materie gearbeitet 
wurde und wir inzwischen zwei weitere Jahre da-
mit zugebracht haben. Eine Vielzahl von Arbeits-
tagen und ein gerüttelt Maß von Kraftaufwand 
der einzelnen Abgeordneten hätte man sich er-
sparen können, wenn man den klaren, vernünf-
tigen Gesetzentwurf der sozialdemokratischen 
Fraktion zugrunde gelegt hätte, der in wesent-
lichen Punkten erfreulicherweise auch von der FDP 
getragen wurde und der vorsah, Kinderbeihilfen 
aus allgemeinen Bundesmitteln zu gewähren. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Herr Präsident, gestatten Sie mir in diesem Zu-
sammenhang eine kleine Abschweifung, die eine 
ernste Seite unserer ganzen Gesetzgebung berührt. 
Ich las kürzlich in einer Düsseldorfer Zeitung einen 
Aufsatz, betitelt „Die Diktatur der Termine". Im 
Hinblick auf die sich häufenden Todesfälle und 
Herzerkrankungen in der letzten Zeit insbesondere 
unter den Parlamentariern war die Mahnung er-
gangen, daß man nicht von einer Konferenz zur 
anderen jagen sollte und daß man nicht die Ter-
mine zum Diktator seines Lebensablaufs werden 
lassen dürfe. Sicherlich empfinden wir alle diese 
Mahnung als richtig und angebracht. Doch eines, 
scheint mir, hat der Schreiber dieses Aufsatzes ver-
gessen, nämlich anzufügen, daß sich der Bundestag 
befleißigen möge, sich bei der Schaffung von Ge-
setzen — ja, Herr Winkelheide — in erster Linie 
nicht von politischen Gesichtspunkten, sondern von 
größerem Sachverstand leiten zu lassen 

(Beifall bei der SPD und beim GB/BHE) 

und somit nicht nur gute und unkomplizierte Ge-
setze zu machen, sondern vor allem mit der Zeit 
und mit der Kraft der Abgeordneten sparsamer 
und sinnvoller umzugehen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Der Herr Familienminister stellt in seiner Denk-
schrift ganz richtig heraus — ich sehe ihn nicht 
mehr — —

(Zuruf: Doch, er ist da!) 

— Herr Familienminister, ich würde es viel mehr 
begrüßen, wenn Sie hier vor mir säßen, dann 
könnte ich mich mit Ihnen viel besser auseinander-
setzen. Herr Familienminister, Sie stellen in Ihrer 
Denkschrift ganz richtig heraus, daß der Ausgleich 
der Familienlasten, besonders bei den niedrigen 
Einkommen, bisher sehr ungenügend ist. Bei einem 
Monatslohn von 300 DM, schreiben Sie, sind für 
zwei Kinder rund 130 DM monatlich aufzuwenden, 
bei einem Monatslohn von 400 DM rund 150 DM. 
Die Hilfe für die Kinder über die Steuern beträgt 
bei dieser Familie mit 400 DM Monatslohn aber 
nur 17 DM monatlich, und bei einem Monatslohn 
von 300 DM sind es nur 7,40 DM im Monat. Das 
ist der Wert von einem halben Liter Milch täglich, 
wie der Herr Familienminister selbst festgestellt 
hat. 

Angesichts dieser Tatsachen wird doch wohl nie-
mand hier ernsthaft behaupten wollen, daß es ein 
unbilliges oder gar ungerechtes Verlangen sei, das 
Kindergeld nunmehr, d. h. ab 1. April 1956, vom 
zweiten Kind an zu zahlen, denn die Großzahl der 
Familien mit zwei Kindern liegt bei diesen Einkom-
mensgrenzen. Das trifft selbst dann noch zu, wenn 
man die Einkommensbezieher von 600 DM monat-
lich hinzunehmen wollte. Auch bei ihnen macht die 
Hilfe für zwei Kinder gegenüber Familien ohne 
Kinder nur 24 DM im Monat aus. Jedenfalls wird 
in Ihrer Denkschrift, Herr Familienminister, be-
stätigt, daß zu der Gruppe bis zu 500 DM Monats-
lohn rund 80 v. H. aller Lohnsteuerpflichtigen ge-
hören und daß auch bei der veranlagten Einkom-
mensteuer zwei Drittel aller Steuerpflichtigen 
weniger als 6000 DM Jahreseinkommen haben. 

Hier liegt doch die Ursache für die große Zahl 
von Frauen, die gezwungen sind, berufstätig zu 
sein. Wer von uns mit den Arbeitnehmerschichten 
in direktem Kontakt steht, weiß doch, daß ein 
ganz erheblicher Teil der in Berufsarbeit stehen-
den Mütter lieber heute als morgen die Arbeit auf-
geben möchte, wenn nur die wirtschaftliche Lage 
ihrer Familie etwas besser und leichter wäre. Wir 
Sozialdemokraten pflichten dem Herrn Familien-
minister voll und ganz bei, wenn er sagt, daß die 
Hausfrau die Seele der Familie ist und daß es 
wesentlich ist, ob die Hausfrau und Mutter ihrer 
eigentlichen Tätigkeit nachgehen kann oder ob sie 
gezwungen ist, einer Berufsarbeit nachzugehen. 
Aber, Herr Familienminister, allein mit schönen 
Worten oder mit Forderungen, die Sie hinterher 
wieder meinen abschwächen zu müssen — so daß 
die Ernsthaftigkeit dieser Forderungen in Zweifel 
gezogen werden muß —, 

(Sehr richtig! bei der SPD) 

damit allein ist nichts getan. Den Familien muß mit 
materieller Hilfe unter die Arme gegriffen werden. 

Eine solche Hilfe bzw. einen weiteren Schritt auf 
diesem Wege sehen wir Sozialdemokraten darin, 
daß wir den Anspruch auf Kindergeld für das 
zweite Kind jetzt schaffen. 

(Abg. Pelster: Warum nicht auch schon 
für das erste?) 

— Dazu kommen wir auch noch, Herr Kollege; ich 
hoffe dann auf Ihre Mithilfe! — Damit würden 
dann 42 % aller Kinder in der Bundesrepublik, 
nämlich rund 5 1/2  Millionen Kinder, berücksichtigt 
werden. Wie aus unseren Anträgen ersichtlich ist, 
sollen, wie bereits kurz erwähnt, die Mittel für das 
zweite Kind, die 800 bis 900 Millionen DM jährlich 
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ausmachen, vom Bund aufgebracht werden; doch 
wird zu dieser Frage einer meiner Parteifreunde 
noch sprechen. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang nur kurz 
darauf hinweisen, daß die sozialdemokratische 
Fraktion — und ich darf wohl sagen: erfreulicher-
weise auch die Fraktionen der FDP und des GB/ 
BHE — nach wie vor der Auffassung ist, daß eine 
allgemeine Aufbringung der Mittel durch den Bund 
gerechter und unkomplizierter wäre als das Um-
lageverfahren für die Wirtschaft und daß auch die 
Auszahlung über die Finanzämter einfacher und 
reibungsloser und kostensparender vor sich ginge. 

(Abg. Winkelheide: Stimmt nicht!) 

Wir sind aber nicht der Auffassung, für das zweite 
Kind müsse etwa von der bereits geschaffenen 
Einrichtung der Familienausgleichskassen jetzt 
ad hoc abgewichen werden, so gut und so nützlich 
dies auch wäre. 

Ich hoffe, daß heute nicht wiederum der Versuch 
gemacht wird, glauben zu machen, daß die betrof-
fenen Familien gegen Kinderbeihilfen vom Bund 
eingestellt seien; denn so ist es doch keineswegs. 
Vielmehr hat sich inzwischen herumgesprochen, 
daß die Beschäftigten in der öffentlichen Verwal-
tung ihr Kindergeld ebenfalls vom Bund, also aus 
staatlichen Mitteln, erhalten, und zwar für alle 
Kinder, also schon vom ersten Kinde an. Das ist 
auch richtig, und das ist gut so; schließlich sollten 
wir das gleiche Lebensrecht aller Kinder beachten. 
Wir wissen, daß der Anspruch auf Kindergeld vom 
ersten Kind an jetzt nicht geschaffen werden kann, 
da dies nur in Verbindung mit einer echten — ich 
betone: echten — Steuerreform möglich ist. Wir 
Sozialdemokraten sind aber der Auffassung, daß 
jetzt wenigstens auch alle zweiten Kinder in der 
Bundesrepublik in den Genuß des Kindergeldes 
kommen sollten und daß die finanziellen Möglich-
keiten hierzu durchaus gegeben sind. Das ist das 
Mindeste, was die Bundesrepublik auf dem sozial-
politischen Sektor jetzt tun sollte; denn kein Ge-
setzgeber kann es sich auf die Dauer leisten, mit 
zweierlei Maß zu messen. Das Kind des Arbeiters, 
des Handwerkers, des Landwirts, des Angestellten 
ist uns schließlich genau so wertvoll wie das Kind 
des im öffentlichen Dienst Beschäftigten. 

Mit diesen Ausführungen, Herr Präsident, wol-
len Sie gleichzeitig die Ziffern 7, 9 und 14 des 
Umdrucks 500 als begründet gelten lassen. Alle 
unter den genannten Ziffern gestellten Anträge 
enthalten lediglich die Folgerungen, die sich aus 
der Ziffer 1 unseres Antrages ergeben. 

Abschließend bitte ich Sie, meine Herren und 
Damen, namens der sozialdemokratischen Fraktion, 
unserem Antrag Ihre Zustimmung zu geben, und 
zwar ganz besonders im Hinblick auf die jungen 
Familien mit zwei Kindern, die bei ihrem zumeist 
noch bescheidenen Einkommen oft unter das Exi-
stenzminimum heruntergedrückt sind. Ihnen soll-
ten wir schnellstens helfen, einmal um ihrer Kin-
der willen, zum anderen aber auch aus der Er-
kenntnis, daß glückliche und zufriedene Familien 
die besten Garanten für die friedliche und frei-
heitliche Entwicklung eines Volkes sind. 

(Beifall bei der SPD und beim GB/BHE). 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Herr Bundesminister für Familienfragen Dr. 
Wuermeling. 

Dr. Wuermeling, Bundesminister für Familien-
fragen: Herr Präsident! Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Darf ich zunächst eine kurze 
Antwort auf die Bemerkung von Frau Kollegin 
Döhring geben, daß sie nicht in den Besitz der 
Denkschrift habe kommen können. Ich habe allen 
Fraktionen eine Anzahl von Denkschriften zuge-
sandt, und es hat für jeden die Möglichkeit bestan-
den, noch zusätzliche Denkschriften zu erhalten. 

(Widerspruch der Abg. Frau Korspeter.) 

Diese Übergabe an die Fraktionen ist an dem glei-
chen Tage erfolgt, an dem ich die Pressekonferenz 
abgehalten habe. 

(Abg. Mellies: Nachdem wir es gelesen 
hatten!) 

— Nein, Herr Kollege Mellies, nicht nachdem Sie 
es gelesen hatten; denn die Zeitungen konnten die 
Sache erst am nächsten Tage bringen. 

Ich war heute — wenn ich ehrlich bin — in der 
Hoffnung in den Bundestag gekommen, daß die 
bedauerliche Hereinziehung der Denkschrift über 
den Familienlastenausgleich in den parteipoliti-
schen Tagesstreit inzwischen ihr Ende gefunden 
habe, zumal da es sich um eine Denkschrift han-
delt, die völlig überparteilich im Interesse der 
wichtigen Anliegen unserer deutschen Familien 
von ersten wissenschaftlichen Kapazitäten mitge-
tragen wird. Im Sozialpolitischen Ausschuß habe 
ich dargelegt, aus welchen Gründen eine zeitliche 
Verschiebung der Veröffentlichung nicht möglich 
war. Ich hatte meinerseits im Interesse der wich-
tigen Anliegen unserer Familien alles getan, um 
einer weiteren parteipolitischen Ausschlachtung 
der überparteilichen Denkschrift vorzubeugen. Ich 
wollte Ihnen, meine Damen und Herren von der 
SPD, geradezu goldene Brücken bauen, um Ihnen 
eine unangenehme Abfuhr am heutigen Tage zu 
ersparen. 

(Lachen bei der SPD. — Abg. Frau Finsel

-

berger: Was verstehen Sie denn unter Ab

-

fuhr, Herr Minister? — Zuruf von der 
SPD: Der spricht wie ein Weihnachts

-

mann! — Heiterkeit bei der SPD.) 
Zu diesem Zweck habe ich durch Veröffent-
lichung — — 

(Glocke des Präsidenten.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Ein Moment! Ich 
weiß nicht, wer den Ausdruck „Weihnachtsmann" 
mit Bezug auf den Herrn Minister gebraucht hat. 
Ich weise ihn aber als absolut unparlamentarisch 
zurück. 

(Anhaltende Heiterkeit bei der SPD.) 

Dr. Wuermeling, Bundesminister für Familien-
fragen: Es tut mir geradezu leid, daß ich ihn selbst 
nicht gehört habe. 

Meine Damen und Herren, um diese goldenen 
Brücken zu bauen, habe ich durch Veröffentlichung 
meiner zu der Denkschrift gemachten Ausführun-
gen im Bulletin vom 25. November und vom 9. De-
zember erneut in aller Form klargestellt, daß die 
Denkschrift natürlich mit dem heute zur Beratung 
stehenden Kindergeldergänzungsgesetz nichts zu 
tun habe und auch nichts zu tun haben könne, da 
es doch eine Selbstverständlichkeit sei, daß die 
letzte Lücke beim Kindergeld ab drittem Kind zu-
nächst schleunigst geschlossen werden müsse, ehe 
die Frage einer Ausdehnung des Kindergeldes auf 
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das zweite Kind in Angriff genommen werden 
könne. Sie haben diese goldene Brücke nicht beach-
tet. Ich habe trotzdem nicht den Wunsch, bei einer 
für unsere Familien so bedeutsamen Materie un-
nötige Schärfen in die Debatte hineinzutragen. Ich 
muß aber vor aller Öffentlichkeit namens der Ver-
fasser und Mitverfasser der Denkschrift ausdrück-
lich Einspruch dagegen einlegen, daß diese Denk

-

schrift des Familienministeriums heute erneut zu 
parteipolitischen Zwecken mißbraucht wird. 

(Sehr gut! in der Mitte. — Widerspruch 
und Lachen bei der SPD.) 

Die Dinge liegen doch für jeden objektiven Be-
urteiler der Angelegenheit völlig klar. Wir haben 
jetzt die sehr dringliche Aufgabe, die letzte Lücke 
in der Kindergeldzahlung ab drittem Kind schnell-
stens zu schließen. Es wäre inbesondere gegenüber 
den schon so lange Monate auf das Kindergeld 
wartenden Haushaltungen mit drei und mehr Kin

-dern nicht zu verantworten, durch den Versuch 
einer Einbeziehung der zweiten Kinder in dieses 
Gesetz die heutige Verabschiedung des Kindergeld-
gesetzes zu vereiteln. 

(Sehr gut! in der Mitte. — Aha-Rufe und 
Widerspruch bei der SPD.) 

Jedes Mitglied dieses Hauses weiß ganz genau, und 
die sozialdemokratischen Mitglieder des Haushalts-
ausschusses haben das in einem anderen Falle 
gestern mit ihrer Stimmabgabe ausdrücklich be-
stätigt, daß eine Änderung des Entwurfs, die einen 
Mehraufwand von 800 bis 900 Millionen DM erfor-
dert, zunächst vor den Haushaltsausschuß gebracht 
werden müßte, so daß die Beschlußfassung über 
die Schließung der Lücke 

(Abg. Schoettle: Stellen Sie die Dinge doch 
nicht auf den Kopf, Herr Minister! Das 

verbitten wir uns entschieden!) 

für die Dritt- und Mehrkinder vor Weihnachten 
nicht möglich wäre, wenn solchem Antrag statt-
gegeben würde. Ich glaube wirklich nicht, daß je-
mand in diesem Hohen Hause das verantworten 
könnte. 

Wenn Sie, meine Damen und Herren, haben an-
klingen lassen, ich setzte mich mit meiner heutigen 
Stellungnahme in Widerspruch zu der Denkschrift 
und zu dem, was ich in der Pressekonferenz am 
17. November über die Denkschrift gesagt habe, so 
veranlassen Sie mich, hier wörtlich zu wiederholen, 
was ich in der Pressekonferenz am 17. November 
den anwesenden Pressevertretern gesagt habe. 
Diese meine Ausführungen sind damals mitsteno-
graphiert worden, also authentisch. Ich habe bei 
der ersten Bekanntgabe der Denkschrift wörtlich 
erklärt: 

Es ist für mich im Augenblick noch nicht der 
Hauptsinn dieser Denkschrift, zu sagen: Es 
muß morgen dieses oder jenes geschehen, son-
dern der Hauptzweck dieser Denkschrift ist, 
einmal eine echte Diskussion darüber einzulei-
ten, wie die Lage unserer Familien ist, und 
dann erst die Frage zu stellen, welche Konse-
quenzen daraus zu ziehen sind. 

Ich habe weiter die Pressevertreter eindringlich ge-
beten, die Dinge so zu bringen, mit folgenden 
Worten: 

Deswegen liegt mir so unendlich daran, Sie zu 
bitten, den ersten Teil dieser Denkschrift an 

unsere Menschen richtig heranzubringen, da-
mit sie die Erkenntnis für die Notwendigkei-
ten gewinnen und eine gewisse Bereitschaft zu 
weiteren Maßnahmen geschaffen wird. 

Dpa hat diese Formulierungen zum Teil wörtlich 
gebracht. Ich trage keine Schuld daran, wenn 
einige besonders knüllersüchtige Zeitungen in 
ihren Überschriften die Dinge nun doch anders-
herum gebracht haben. 

(Zuruf von der SPD: Immer diese böse 
Presse! — Weitere Zurufe von der SPD.) 

Im übrigen habe ich in der Sitzung des Sozialpoli-
tischen Ausschusses am folgenden Tage, also am 
18. November, genau dasselbe gesagt, wovon Sie 
sich aus dem Wortlaut des Protokolls, das ich heute 
gerade gelesen habe, überzeugen können. Ich 
möchte Sie nicht damit aufhalten, daß ich das jetzt 
auch noch verlese, sondern verweise auf das Proto-
koll der 66. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschus-
ses vom 18. November. 

Es ist gesagt worden, ich sei von meinen Frak-
tionskollegen „zurückgepfiffen" worden. Dazu 
kann ich nur fragen: wenn ich am zweiten Tage 
genau dasselbe gesagt habe wie am ersten Tage, 
wie kann dann die These von einem „Zurückge-
pfiffenwerden" aufkommen? Von „Zurückgepfif-
fenwerden" kann doch höchstens die Rede sein, 
wenn man etwas anderes sagt, als man vorher ge-
sagt hat. 

(Sehr richtig! in der Mitte. — Abg. Frau 
Döhring: Das haben Sie ja auch getan!) 

Im übrigen lege ich Wert darauf, auch heute hier 
ausdrücklich zu erklären, wie ich das schon im 
Sozialpolitischen Ausschuß getan habe, daß ich 
selbstverständlich voll und ganz zum Inhalt der 
Denkschrift stehe und das Vertrauen habe, daß der 
Bundestag sich mit der öffentlichen Meinung an 
Hand des Studiums der Denkschrift ihren Inhalt 
immer mehr zu eigen machen wird, so daß wir im 
kommenden Jahr hoffentlich zu einer freund-
schaftlichen Verständigung möglichst zwischen 
allen Fraktionen des Hauses über die weiter not-
wendigen Maßnahmen kommen können. Für heute 
habe ich nur die dringende Bitte an das Hohe 
Haus, der Verabschiedung des Kindergeldergän-
zungsgesetzes zwecks Sicherung der Zahlung des 
Kindergeldes an die noch nicht berücksichtigten 
Dritt- und Mehrkinder keine Schwierigkeiten zu 
bereiten, 

(Zurufe von der SPD) 

— ja, keine Schwierigkeiten zu bereiten! —, da 
meines Erachtens niemand die Verantwortung da-
für übernehmen kann, daß die bestehende Lücke 
immer noch nicht geschlossen wird. Darüber hin-
aus habe ich den aufrichtigen Wunsch, daß sich 
alle Parteien dieses Hauses nach Erledigung des 
heutigen Streites zu gemeinsamer Betreuung der 
wichtigen Anliegen unserer Familien zusammen-
finden. Denn Familienpolitik kann und darf nicht 
Parteipolitik sein. Sie muß vielmehr ein Anliegen 
aller verantwortungsbewußten Staatsbürger wer-
den. 

(Zuruf von der SPD: Wir möchten Sie daran 
erinnern!) 

Dazu möge der gute Wille aller uns im kommen-
den Jahr verhelfen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 
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Vizepräsident Dr. Schneider: Wer begründet den 
Änderungsantrag der FDP? — Abgeordneter 
Dr. Atzenroth! 

(Abg. Schoettle: Ich hatte mich zum Wort 
gemeldet, Herr Präsident!) 

— Ich folge der Übung dieses Hauses, die wir im-
mer beachtet haben: Zuerst werden die Ände-
rungsanträge begründet, dann wird debattiert. Dem 
Herrn Minister muß ich nach der Geschäftsordnung 
die Ausnahme gestatten, denn er ist jederzeit zu 
hören. 

(Abg. Schoettle: Er hat das Ausnahme

-

recht aber auch mißbraucht!) 

Herr Abgeordneter Atzenroth! 

Dr. Atzenroth (FDP): Herr Präsident! Ich bitte 
den Antrag auf Umdruck 503*) in seiner Gesamt-
heit begründen zu dürfen, weil er eine Einheit dar-
stellt. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Bitte! 

Dr. Atzenroth (FDP): Meine Damen und Herren! 
Unsere Haltung zu dem Gesamtkomplex Kinder-
geld ist bekannt. Sie ist unverändert die gleiche, 
wie wir sie bei den Beratungen zu dem ersten Ge-
setz eingenommen haben. Wir halten das beschlos-
sene Gesetz mit all seinen Folgewirkungen für 
falsch und fehlerhaft und glauben in der Öffent-
lichkeit in den letzten Monaten eine sehr deutliche 
Bestätigung dieser unserer Ansicht gefunden zu 
haben. Auch der Entschließungsantrag, der uns 
heute vorgelegt wird, bestätigt diese Überzeugung, 
die wir von dem Gesamtkomplex Kindergeld 
haben. 

Wir können dem uns vorgelegten Gesetzentwurf 
in der Ausschußfassung nicht zustimmen, weil er 
dieser Konzeption, die wir für falsch halten, folgt. 

Ich möchte, besonders angesichts einer Äuße-
rung des Herrn Bundesfamilienministers, mit aller 
Deutlichkeit erklären, daß auch nach unserer Ab-
sicht demselben Kreis, der durch die Ausschuß-
fassung erfaßt wird, das Kindergeld in der glei-
chen Höhe zuerkannt werden soll, wie sie in der 
Ausschußfassung vorgesehen ist. In der Öffentlich-
keit werden leicht Verdächtigungen ausgesprochen, 
daß diejenigen, die diesem Gesetzentwurf nicht zu-
stimmten, irgendwelchen Kindern das Kindergeld 
entziehen wollten. Diese Verdächtigungen dürfen 
sich unter keinen Umständen wiederholen. 

(Sehr gut! bei der SPD.) 

Der bei den Beratungen des ersten Gesetzes im-
mer wieder vorgetragene Gesichtspunkt des Sub-
sidiaritätsprinzips und der Gemeinschaftshaftung 
von Gruppen wird durch die Ausschußfassung die-
ses Gesetzentwurfs wesentlich verlassen; er wird 
nur an einigen Stellen etwas krampfhaft aufrecht-
erhalten. Bei der Beratung des ersten Gesetzes 
wurde uns der Vorwurf gemacht, wir wollten Mit-
tel des Steuerzahlers für die Kindergeldregelung 
verwenden. Das tut nun auch die Ausschußfassung. 
Nach ihren Bestimmungen wird der größte Teil der 
Mittel, die aufgebracht werden müssen, aus Steuer-
geldern entnommen. Nur für einen ganz kleinen 
Kreis — ich schätze den hierfür benötigten Betrag 
auf etwa 4,2 Millionen DM jährlich — werden an-
dere, nämlich die genossenschaftlichen Quellen zu 

`) Siehe Anlage 4. 

Hilfe genommen. Die große Masse der durch dieses 
Gesetz erfaßten Kinder wird aus öffentlichen Mit-
teln, aus Steuermitteln versorgt. Infolgedessen 
sehen wir nicht ein, warum bei diesem letzten 
Kreis, sozusagen beim Aufräumen, noch einmal 
eine komplizierte Lösung gewählt werden soll. Wir 
sind der Meinung, man könnte wenigstens hier den 
einfachen Weg gehen und die erforderlichen Be-
träge — das besagt unser Antrag — aus Mitteln 
der öffentlichen Hand aufbringen. Wir wollen da-
her die für den hier betroffenen Kreis von Kin-
dern benötigten Gelder aus Mitteln des Bundes 
nehmen. 

Wir würden uns insofern auch dem sozialdemo-
kratischen Antrag anschließen, als er in einem sei-
ner Vorschläge sagt, daß für den Bund ein gewisser 
Erstattungsanspruch an die eigentlich zu belasten-
den Gemeinden festgelegt werden soll. Das könnte 
eine Abänderung unseres Antrages sein, wodurch 
das System in keiner Weise berührt wird. 

Wir wollen also, wie gesagt, durch unseren An-
trag auf Umdruck 503 denselben Kreis von Kin-
dern wie die Ausschußfassung erfassen. Wir wollen 
aber das organisatorische Problem und die Auf-
bringung der Mittel anders lösen. Für eine Novelle 
zum Kindergeldgesetz, zu der wir — wie es auch 
die Absicht der CDU ist — im nächsten Jahr, viel-
leicht schon sehr früh, kommen, würde unsere Lö-
sung kein Präjudiz darstellen. Unsere Lösung. 
würde vielleicht sogar die Grundlage für eine neue 
Regelung bilden können. Deswegen bitte ich Sie, 
unserem Antrag Ihre Zustimmung zu geben. 

(Beifall bei der FDP und bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schneider:  Das  Wort hat der 
Abgeordnete Schellenberg. 

Dr. Schellenberg (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die Ausführungen des Herrn 
Bundesfamilienministers lassen es notwendig er-
scheinen, einige Bemerkungen zu machen. 

Zuerst eine Vorbemerkung. Herr Dr. Wuerme-
ling , der in der Öffentlichkeit zu Fragen der 
Kindergeldgesetzgebung laufend Stellung nimmt 
und der in den letzten vierzehn Tagen allein drei-
mal im Bulletin der Bundesregierung mit seinen 
Ausführungen herausgestellt wurde, hat es — das 
muß ich feststellen — nicht für notwendig gehalten, 
an den 39 Arbeitssitzungen der Ausschüsse dieses 
Hauses, die sich mit den Kindergeldgesetzen be-
schäftigten, teilzunehmen, 

(Hört! Hört! bei der SPD) 
mit einer einzigen Ausnahme, auf die ich gleich zu 
sprechen kommen werde. Auch das Familienmini-
sterium hat an den Beratungen der Kindergeld-
gesetzgebung wenig Interesse genommen, denn nur 
an etwa einem Drittel aller Sitzungen hat ein Ver-
treter dieses Ministeriums teilgenommen 

(Hört! Hört! bei der SPD) 
und in keiner Sitzung auch nur einmal das Wort 
erbeten. 

(Erneute Rufe von der SPD: Hört! Hört!) 
Wahrscheinlich waren der Herr Bundesfamilienmini-
ster und die Herren seines Ministeriums zu stark mit 
der Ausarbeitung von „grundsätzlichen" Erklärun-
gen über die Familienpolitik beschäftigt, so daß sie 
keine Zeit fanden, sich mit der Tagesarbeit der 
zuständigen Ausschüsse auf dem Gebiete der Kin-
dergeldgesetzgebung zu beschäftigen und an diesen 
Arbeiten teilzunehmen. 
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Nun eine Bemerkung zu der Veröffentlichung 
der Denkschrift. Am 17. November 1955 hat der 
Herr Bundesfamilienminister in einer Pressekonfe-
renz diese Denkschrift der Öffentlichkeit über-
geben und dazu erläutende Ausführungen gemacht. 

Ich muß zur Beseitigung von Mißverständnissen 
darauf hinweisen, daß die Mitglieder des Sozial-
politischen Ausschusses erst aus der Tagespresse 
von dieser Denkschrift erfahren haben, 

(Hört! Hört! bei der SPD und beim 
GB/BHE) 

und zwar in einem Zeitpunkt, in dem sie mit der 
Beratung des heute zur Verabschiedung anstehen-
den dritten Kindergeldergänzungsgesetzes beschäf-
tigt waren. Das hat auch bei den Mitgliedern der 
CDU-Fraktion des Ausschusses einige Überraschung 
hervorgerufen. Es war deshalb die einhellige Auf-
fassung des Ausschusses, daß der Minister, der 
eine Denkschrift veröffentlicht, die sich auch auf 
Probleme bezieht, über die ein Ausschuß berät, 
in diesen Ausschuß kommen und über seine Mei-
nung und Meinungsänderung berichten solle. Dar-
aufhin hat — das war das einzige Mal — der Herr 
Familienminister an den Beratungen teilgenommen. 

Der Sozialpolitische Ausschuß konnte nicht um-
hin, den Herrn Bundesfamilienminister auf Wider-
sprüche in seinem bisherigen Verhalten, insbeson-
dere in bezug auf das zweite bzw. dritte Kind, 
hinzuweisen. Es ist auch klar, daß von diesen 
Widersprüchen zwischen der bisherigen Haltung 
des Ministers und seiner Stellungnahme in der 
Denkschrift die Öffentlichkeit Kenntnis erhalten 
hat. 

Wir müssen bedauern, daß der Herr Bundes-
familienminister, der so großen Wert darauf legt, 
Gesichtspunkte der Ethik in den Vordergrund zu 
stellen, denjenigen, die ihn auf seine Widersprüche 
aufmerksam machen, vorwirft, sie würden, wie er 
es in der „Rheinischen Post" wörtlich ausgeführt 
hat, sich in die Niederungen der Parteipolitik be-
geben. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 
Gegen derartige Formulierungen des Herrn Bun-
desfamilienministers muß ich namens meiner poli-
tischen Freunde nachdrücklich protestieren. 

(Beifall bei der SPD und dem GB/BHE. — 
Abg. Mellies: Der Minister schließt immer 

von sich auf andere!) 

Wir nehmen es für uns in Anspruch und haben es 
durch unsere Mitarbeit insbesondere in den Aus-
schüssen bewiesen, daß wir mit dem gleichen sitt-
lichen Ernst an die Aufgaben des Familienaus-
gleichs herangehen wie jeder andere in diesem 
Hause. 

 

(Erneuter Beifall bei der SPD und dem 
GB/BHE.) 

Wir müssen erwarten, daß auch der Herr Familien-
minister sich mit den Fragen der Familienpolitik 
nicht nur in Reden und Denkschriften beschäftigt, 
sondern sich intensiver mit den „Niederungen" 
und Schwierigkeiten der zur Beratung stehenden 
Gesetze befaßt. Dann wird der Herr Bundesfami-
lienminister wahrscheinlich auch in seinen Reden 
und Ankündigungen etwas zurückhaltender sein 
und nicht so überheblich, wie er es vorhin hier 
getan hat, von „Abfuhr" sprechen, die er gewissen 
Kollegen bereiten will. 

Nun zum Inhalt der Denkschrift, auf die der 
Herr Bundesfamilienminister Bezug genommen hat. 

Mit großem Interesse stellt die sozialdemokratische 
Fraktion fest, daß der Herr Bundesfamilienminister 
in dieser Denkschrift die Auffassung der Sozial-
demokraten, daß das bisherige Kindergeldgesetz 
das schlechteste Europas ist, bestätigt. 

(Sehr richtig! bei der SPD. — Abg. Lücke: 
Der Höhe der Beträge nach!) 

Denn der Herr Bundesfamilienminister erklärt 
wörtlich: 

Die Übersicht zeigt, daß das Kindergeld in 
der Bundesrepublik am niedrigsten ist. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Und er führt weiter aus: 

Andere Länder gewähren trotz geringerer 
Wirtschaftskraft wesentlich höhere Beträge. 

(Erneute Zurufe von der SPD: Hört! Hört! — 
Abg. Lücke: Richtig!) 

Das war eine wesentliche Grundlage für die ab-
lehnende Haltung der Sozialdemokraten zu den 
bisherigen, beiden Gesetzen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Wir stellen weiter mit großem Interesse fest, 
daß der Herr Bundesfamilienminister in seiner 
Denkschrift wörtlich erklärt, daß die familien-
politische Diskussion aus der Ebene mehr oder 
weniger gefühlsbetonter Spekulationen auf die 
Grundlage wirtschaftlicher Tatsachen gestellt wer-
den sollte. Gerade das haben wir bisher beim 
Herrn Bundesfamilienminister vermißt. 

(Beifall bei der SPD.) 

Wenn der Herr Bundesfamilienminister in seiner 
Denkschrift sodann die sozialdemokratische Be-
hauptung untermauert, daß in bezug auf den 
Familienlastenausgleich die wirtschaftlich Schwäch-
sten bisher am schlechtesten behandelt wurden, so 
nehmen wir auch das mit großem Interesse zur 
Kenntnis. Der Herr Bundesfamilienminister weist 
beispielsweise zahlenmäßig nach, daß eine Familie 
mit zwei Kindern bei einem Einkommen von 
400 DM des Ernährers 30 % für die Ernährung 
und Erziehung dieser zwei Kinder aufzubringen 
hat, dagegen ein Bezieher hoher Einkommen nur 
10 % seines Gesamteinkommens. Das war bisher 
schon die Auffassung der Sozialdemokraten, und 
darauf haben wir unsere Anträge nicht nur zum 
Kindergeld, sondern zur gesamten Steuerpolitik 
gegründet, ohne dabei allerdings die Unterstützung 
des Herrn Bundesfamilienministers zu finden. 

(Sehr wahr! bei der SPD.) 

Nun zu der Frage der Erweiterung auf das zweite 
Kind. In der Denkschrift heißt es: 

Es zeigt sich, daß bei der Mehrkinderfamilie 
das größte Mißverhältnis bei den Familien mit 
zwei Kindern besteht. 

Diese Ausführungen der Denkschrift, die sich noch 
an verschiedenen Stellen wiederholen, haben mit 
Recht das Interesse der Presse und damit der 
Öffentlichkeit gefunden, weil sie im Widerspruch 
stehen zu dem, was die Mitglieder der CDU-Frak-
tion bei den bisherigen Beratungen der Kinder-
geldgesetze erklärt haben. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Herr Winkelheide hat geradezu eine Philosophie 
daraus gemacht, daß Kindergeld erst vom dritten 
Kind an gewährt werden solle, und der Herr Bun-
desarbeitsminister hat mit weithergeholten lohn- 
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politischen Argumenten nachzuweisen versucht, 
daß der Lohn für die Familie mit zwei Kindern 
noch ausreiche und eine zusätzliche Leistung erst 
vom dritten Kinde ab benötigt würde. Der Herr 
Bundesfamilienminister widerlegt durch diese 
Denkschrift die bisherige Argumentation seiner 
eigenen Fraktion 

(Zustimmung bei der SPD) 

und stützt in dieser Hinsicht die Behauptung der 
Sozialdemokraten und aller anderen, die das 
Kindergeld für das zweite Kind verlangt haben. 

(Beifall bei der SPD und beim GB/BHE. — 
Zuruf von der CDU/CSU: Aber nur mit 

Worten!) 

Dieser Inhalt der Denkschrift hat das Interesse 
der Öffentlichkeit gefunden. Wenn der Herr Bun-
desfamilienminister jetzt sagt, die Presse habe ihn 
falsch verstanden, so muß ich demgegenüber fest-
stellen, daß selbst das Bulletin vom 25. November 
— und Sie selbst haben auf diese Nummer hinge-
wiesen — in der Einleitung erklärt, der Grund-
gedanke dieser Denkschrift sei eine Erweiterung 
des Kindergeldes auf das zweite Kind. Die Presse 
hat also die Denkschrift sehr richtig verstanden, 
als sie berichtete: „Bundesfamilienminister für 
Kindergeld auch für das zweite Kind", und es ist 
sehr merkwürdig, daß der Herr Bundesfamilien-
minister nun versucht, der Öffentlichkeit klarzu-
machen, so ernst habe er es damit, jedenfalls für 
die Gegenwart, nicht gemeint, sondern es handele 
sich um Diskussionsgrundlagen für spätere Maß-
nahmen. 

(Abg. Frau Döhring: Er meint es nie ernst!) 

Nun hat der Herr Familienminister selbst da-
von gesprochen, daß ihm der Vorwurf gemacht 
worden sei, er sei von seiner Fraktion zurück-
gepfiffen worden. Da der Herr Minister auf das 
Protokoll der 66. Sitzung des Sozialpolitischen 
Ausschusses hingewiesen hat, darf ich- — mit Ge-
nehmigung des Herrn Präsidenten — die betref-
fende Stelle zitieren. Es sprach der Sprecher der 
CDU im Sozialpolitischen Ausschuß, Herr Kollege 
H o r n. Er erklärte wörtlich: 

Der Zeitpunkt, in dem Sie 

— zu Herrn Dr. Wuermeling — 

diese Denkschrift der Öffentlichkeit übergeben 
haben, ist nach unserer Überzeugung in bezug 
auf den Fortgang unserer Beratungen nicht 
glücklich gewählt. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Wenn man sieht, wie die Presse heute vor-
mittag darauf reagiert, darf man sagen: Mit 
dieser Veröffentlichung wird die breite Öffent-
lichkeit in Alarmzustand versetzt. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Dann führte der Kollege Horn weiter laut Proto-
koll wörtlich aus: 

Ich möchte Sie, Herr Minister, freundlichst 
bitten, vielleicht heute noch in einer Presse-
verlautbarung dte Dinge etwas klarer zu 
stellen. 

(Lachen bei der SPD.) 

Daraus hat die Öffentlichkeit jene Folgerungen 
gezogen, die der Herr Minister heute bestreitet. 

Auf alle weiteren Einzelheiten der Denkschrift, 
meine Damen und Herren, kann ich nicht ein

-

gehen, weil das den Rahmen der Beratung des Ge

-

setzes sprengen würde. 
(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Aber eine Bemerkung muß ich noch machen, nach-
dem ich das, was Herr Minister Wuermeling be-
züglich des zweiten Kindes in der Denkschrift er-
klärte, als sozialdemokratische Auffassung hier 
bestätigen konnte. Um unseren Standpunkt zur 
Denkschrift abzugrenzen, muß ich noch folgendes 
sagen. Die Denkschrift geht in einem weiteren Teil 
von dem aus, was der Herr Bundesfamilienminister 
als den spitzenspezifischen Ausgleich bezeichnet; 
er meint damit, daß innerhalb jeder sozialen 
Schicht ein besonderer Ausgleich erfolgen soll. Mit 
diesen Ausführungen können wir uns keinesfalls 
einverstanden erklären. Ich muß erklären, daß 
die Sozialdemokraten einer solchen Auffassung 
nachdrücklich widersprechen. 

Aber noch etwas anderes ist notwendig. Der 
Herr Bundesfamilienminister erklärt bei jeder Ge-
legenheit, daß es ihm nicht um Bevölkerungspolitik 
gehe, wie er wörtlich einmal sagte, „die die Fa-
milien anreizen wolle, mehr Kinder zu haben, 
sondern um eine echte Familienpolitik". Das sind 
Ihre eigenen Worte. Verschiedene Formulierungen 
in der Denkschrift Herrn Dr. Wuermelings jedoch 
sind zumindest mißverständlich, etwa wenn er 
davon spricht, daß jedes Jahr Verzögerung der 
Maßnahmen für die Zukunft einen weiteren zah-
lenmäßig unzureichenden Geburtenjahrgang er-
gibt. Das scheinen uns Formulierungen zu sein, 
die keinen guten Beigeschmack haben. Für die So-
zialdemokraten geht es bei all diesen Maßnahmen 
entscheidend um das Kind. Das Kind steht im Mit-
telpunkt, und die Sicherung des gleichen Lebens-
rechtes aller Kinder ist unser Anliegen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Herr Bundesminister für Familienfragen. 

Dr. Wuermeling, Bundesminister für Familien-
fragen: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Da-
men und Herren! Da heute an sich nicht der Bun-
desminister für Familienfragen, sondern das Kin-
dergeldergänzungsgesetz auf der Tagesordnung 
steht, 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU) 

habe ich nicht die Absicht, die Verhandlungen 
durch eine längere Erklärung aufzuhalten. Ich muß 
nur Herrn Professor Schellenberg ganz kurz 
erwidern. 

Zunächst einmal eins, Herr Professor Schellen-
berg. Ich habe mich eigentlich, wenn ich jetzt von 
der persönlichen Polemik absehe, die zu beurteilen 
ich gern der Öffentlichkeit überlasse, 

(Beifall bei der CDU/CSU — lebhafte Zu

-

rufe von der SPD) 

über eine so weitgehende Übereinstimmung meiner 
Auffassungen mit denen der sozialdemokratischen 
Fraktion herzlich gefreut, und ich muß sagen, das 
eröffnet hocherfreuliche Perspektiven auf gute Zu-
sammenarbeit für das kommende Jahr. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Aber, Herr Mini

-

ster, nicht die Worte, sondern Taten ent

-

scheiden!) 

— Jawohl, die Taten werden auch entscheiden. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Nachher werden 
wir abstimmen!) 
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Zum Beispiel hat ja die Tat der Familientarife bei 
der Bundesbahn gestern auch einmal gesprochen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Im übrigen wollte ich nur zu zwei Punkten 
etwas sagen. Es ist in etwas eigenartiger Weise be-
anstandet worden, daß ich persönlich an den 
Sitzungen des Sozialpolitischen Ausschusses nicht 
teilgenommen habe. Dazu möchte ich bemerken, 
daß es normalerweise üblich ist, daß die Ministe-
rien in den Ausschüssen durch die zuständigen Be-
amten vertreten werden. Im übrigen ist das Fami-
lienministerium stets durch einen Beauftragten 
vertreten gewesen, 

(Abg. Dr. Schellenberg: Stimmt nicht!) 

der mir ständig über jede Ausschußsitzung be-
richtet hat. Entscheidend ist aber, daß der Stand-
punkt der Bundesregierung in den Ausschüssen 
von dem federführenden Minister zu vertreten ist, 
und das ist in diesem Falle der Bundesminister für 
Arbeit, 

(Abg. Lücke: Sehr richtig!) 

was ohne weiteres erklärt, daß sich mein Referent 
auf eine informatorische Teilnahme beschränkt hat. 

(Abg. Mellies: Finden Sie nicht auch, daß 
das eine etwas billige Ausrede für einen 
Familienminister ist? — Abg. Lücke: Da

-
zu hat das Ministerium auch kein Per

-sonal! — Abg. Dr. Menzel: Dazu ist er 
selber da!) 

Dann noch eine letzte Bemerkung, die die Be-
kanntgabe der Denkschrift betrifft. Ich lege wirk-
lich großes Gewicht darauf, klarzustellen, daß die 
Fraktionen an dem gleichen Tage die Denkschrift 
erhalten haben, an dem ich sie der Presse bekannt-
gegeben habe. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Das stimmt doch 
nicht! — Weitere Zurufe von der SPD.) 

Die Fraktion der SPD hat ebenso wie die anderen 
Fraktionen am Abend des 17. November die Denk-
schrift erhalten. In dem Anschreiben steht aus-
drücklich, daß ich darum bitte, vor allem den Mit-
gliedern des Sozialpolitischen Ausschusses und des 
Finanzausschusses die Denkschrift zugänglich zu 
machen. Ich bin nicht dafür verantwortlich, daß 
das doch sonst so bewährte Organisationstalent des 
Fraktionsbüros der SPD in diesem Falle nicht so 
vollendet funktioniert hat, wie ich es erhofft habe. 

(Lachen bei der SPD. 	Abg. Mellies: Für 
so wichtig, sie allen Mitgliedern des Par

-

laments zuzustellen, halten Sie wohl die 
Denkschrift wieder nicht, Herr Minister?!) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat Frau 
Abgeordnete Finselberger. 

 
Frau Finselberger (GB/BHE): Herr Präsident! 

Meine Herren und Damen!' Den Herrn Familien-
minister möchte ich doch einmal zunächst daran 
erinnern, daß es tatsächlich so gewesen ist, wie 
Herr Professor Schellenberg es geschildert hat. Ich 
möchte noch ergänzen, daß Ihr Herr Vertreter, der 
an dieser Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses 
teilgenommen hat, feststellen mußte, daß kein ein-
ziges Mitglied des Sozialpolitischen Ausschusses 
von einer solchen Denkschrift überhaupt etwas 
ahnte. Aus diesem Grunde hat dann Ihr Herr Ver-
treter sofort dafür gesorgt, und zwar während der 
Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses, daß 
etwa 40 Exemplare zum Sozialpolitischen Ausschuß 

geschickt und verteilt wurden. Und dann ist es 
doch wohl so gewesen, daß wir die Sitzung unter-
brochen haben, um überhaupt die Gelegenheit zu 
haben, einmal einen Blick in diese Denkschrift zu 
tun. Ich glaube, Herr Bundesfamilienminister, Sie 
haben Mitarbeiter genug, so daß Sie eigentlich Ihr 
Erinnerungsvermögen nicht so im Stich lassen 
dürfte, wie es der Fall ist; denn die Darstellung, 
die Sie heute gegeben haben, weicht weit vom tat-
sächlichen Ablauf der Dinge ab. Ich bedaure, daß 
das einem Bundesminister überhaupt unterlaufen 
kann. 

(Abg. Dr. Dresbach: Haben wir jetzt 
eigentlich eine zweite Lesung, oder was 

haben wir?) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Frau Abgeordnete, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Frau Finselberger (GB/BHE): Bitte! 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Bitte, begeben Sie 
sich an das Mikrophon, Herr Abgeordneter 
Dr. Dresbach! 

Dr. Dresbach (CDU/CSU): Ich bitte, meine Be-
merkungen nicht als eine Kritik an dem Herrn Prä-
sidenten auslegen zu wollen, aber ich frage hier: 
haben wir eine zweite Lesung des Gesetzentwurfs, 
oder was haben wir eigentlich? 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich überlasse Ihnen 
die Antwort, Frau Kollegin. 

(Heiterkeit beim GB/BHE und bei der SPD.) 

Frau Finselberger (GB/BHE): Ich habe den Ein-
druck, meine Damen und Herren — ganz besonders 
wende ich mich an die CDU/CSU-Fraktion —, daß 
die Redefreiheit für alle gleich ist. Nachdem der 
Herr Bundesfamilienminister schon zweimal das 
Wort dazu genommen hat, darf ich auch für meine 
Person in Anspruch nehmen, auf diesen Komplex 
genausogut einzugehen. 

(Beifall beim GB/BHE und bei der SPD. — 
Zurufe von der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, ich darf folgendes bemerken. Als ich vor 
zehn Minuten das Präsidium übernahm, habe ich 
mir im Innern auch die Frage gestellt, die Herr 
Kollege Dr. Dresbach eben erhoben hat. Ich konnte 
aber nicht feststellen, wer den üblichen Rahmen der 
Beratungen in zweiter Lesung zuerst überschritten 
hat, kann also kein Urteil fällen. 

(Zurufe von der SPD und vom GB/BHE.) 

Ich habe die Situation so vorgefunden, darf aber 
nunmehr alle Mitglieder des Hauses bitten, mög-
lichst den Rahmen nicht zu überschreiten. Ich 
möchte natürlich auch nach Möglichkeit —.das soll 
nicht auf diese Rednerin speziell bezogen gemeint 
sein, sondern ganz allgemein, jetzt und in Zukunft 
— nicht in den Redefluß der einzelnen Redner ein-
greifen. 

(Abg. Frau Döhring: Aber auf keinen Fall 
kann man Unwahrheiten des Familien

-

ministers hier unwidersprochen lassen!) 

Frau Finselberger (GB/BHE): Es wird mir aber 
doch immerhin gestattet sein, auf die Darstellung 
des Herrn Bundesfamilienministers, mit der ich 
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mich nicht einverstanden erklären kann, weil es 
sich anders abgespielt hat, auch an dieser Stelle 
einzugehen. Es kommt bei dem Herrn Bundesfami-
lienminister allzuhäufig vor, daß er von der Presse 
mißverstanden wird. 

(Sehr gut! bei der SPD.) 

Ich glaube, das muß man hier auch einmal sehr 
deutlich sagen. 

(Beifall beim GB/BHE und bei der SPD.) 

Und, Herr Bundesfamilienminister, Sie sind doch 
zurückgepfiffen worden. Das möchte ich hier ganz 
klar feststellen. 

(Beifall beim GB/BHE und bei der SPD.) 

Ich habe das auch sehr einsichtig und sehr korrekt 
von Ihren politischen Freunden gefunden. Wir hät-
ten es sicherlich als sehr merkwürdig empfunden, 
wenn man darüber von seiten Ihrer Fraktion ein-
fach so hinweggegangen wäre. 

Ich möchte Ihnen ein Zweites sagen, und damit 
will ich dieses Kapitel abschließen: die Familien 
mit vielen Kindern wollen endlich einmal ein 
soziales Kindergeld haben, aber keine Denk-
schriften! 

(Beifall beim GB/BHE und bei der SPD. 
— Zuruf von der CDU/CSU: Das sind doch 

Schlagworte!) 

Zu den vorliegenden Anträgen der SPD und der 
FDP möchte ich nun für meine politischen Freunde 
folgendes sagen. Beide Anträge beinhalten Grund-
sätze, die wir hier ja schon bei der ersten, zweiten 
und dritten Beratung des Kindergeldgesetzes ver-
treten haben. Deshalb werden wir hier auch ent-
sprechend abstimmen; das ist gar nicht anders zu 
erwarten. 

Wir sind nach wie vor der Meinung, daß die 
Zahlung des Kindergeldes über die Finanzämter 
erfolgen muß, weil es das einfachste und auch das 
natürlichste ist. Darüber hinaus gehört es auch 
durchaus zur Verpflichtung eines sozialen Rechts-
staates, daß er von sich aus Mittel zur Verfügung 
stellt, um den kinderreichen Familien zu helfen. 
Meine politischen Freunde haben diesen Grundsatz 
immer vertreten. Ich möchte Sie, meine Herren 
und Damen, die Sie diese unsere Einstellung immer 
so auslegen, als seien wir die Vertreter eines Wohl-
fahrtsstaates, doch bitten, sich einmal grundsätz-
lich mit der Frage zu beschäftigen, worin eigent-
lich der Unterschied zwischen einem sozialen 
Rechtsstaat und einem Wohlfahrtsstaat besteht. 

(Zuruf von der Mitte: Wir haben zweite 
Lesung!) 

Wenn der Herr Bundesfamilienminister in einem 
geradezu ungeschickten, untaktischen und unklu-
gen Zeitpunkt, in dem wir uns bemühen, in dem 
Kindergeldergänzungsgesetz alle jene restlichen 
Dinge dieser sehr unglücklichen und schwierigen 
Gesetzgebung unterzubringen, die Forderung auf-
stellt, das Kindergeld vom zweiten Kind an zu zah-
len, so müssen wir wohl sagen, daß das Redens-
arten sind. Denn der Herr Bundesfamilienminister 
hat genügend Gelegenheit und Zeit gehabt, uns in 
unserem Anliegen zu unterstützen. Sowohl meine 
politischen Freunde als auch die Fraktion der SPD 
haben sich dafür eingesetzt, das Kindergeld vom 
zweiten Kind an zu geben. Gerade aus den Reihen 
der CDU und der CSU — und in diesem Fall doch 
auch immerhin unterstützt von dem Herrn Bundes-
familienminister — wurde doch eingewandt, man  

solle zunächst einmal mit der Zahlung des Kinder

-

geldes vom dritten Kind an beginnen. Was soll 
man dann sagen und inwieweit soll man den Aus-
lassungen eines Bundesfamilienministers über-
haupt noch Ernst entgegenbringen, wenn man nun 
eine solche 180-Grad-Schwenkung feststellen muß? 
Wir werden deshalb, weil es unserer Grundhaltung 
gegenüber dem Kindergeldgesetz entspricht, diese 
SPD-Anträge unterstützen. Wir stehen auch nach 
wie vor auf dem Standpunkt, daß die Auszahlung 
des Kindergeldes über die Finanzämter erfolgen 
muß. 

Wir haben im Laufe des letzten Jahres — das 
Gesetz ist jetzt ein Jahr in Kraft — festgestellt — 
und daran möchte ich auch einmal die Kolleginnen 
und Kollegen der CDU/CSU-Fraktion erinnern —, 
wieviel Eingaben, wieviel Zuschriften wir bekom-
men haben und mit wieviel Schwierigkeiten und 
auch finanziellen Belastungen gerade für den ge-
werblichen Mittelstand als Auswirkungen dieser 
Kindergeldgesetzgebung zu rechnen ist. Ich möchte 
hoffen, daß in dem Entschließungsantrag der CDU/ 
CSU-Fraktion etwas mehr steckt, als er im Augen-
blick aufweist — darüber wird ja schon seit eini-
ger Zeit geraunt —, und daß auch die Kollegen der 
CDU/CSU, die sowieso sehr skeptisch zu dieser 
ganzen Kindergeldgesetzgebung gestanden haben, 
dazu beitragen, daß wir im kommenden Jahr zu 
einer völligen Umformung der Kindergeldgesetz-
gebung kommen werden. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD und beim 
GB/BHE. — Abg. Lücke: Das überlassen 
Sie der CDU! — Abg. Frau Finselberger: 
Die CDU sind Sie aber nicht allein, Herr 

Lücke!) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Schoettle. 

Schoettle (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich hätte mich in dieser Debatte nicht 
zum Wort gemeldet, wenn der Herr Bundesfami-
lienminister sich nicht zum Werkzeug bei einer 
Legendenbildung gemacht hätte, die gestern offen-
bar ihren Anfang genommen hat. Ich bitte den 
Herrn Kollegen Dresbach, bei seinem Verständnis 
für Fairneß auch zu verstehen, daß ein solcher Ver-
such hier nicht unwidersprochen bleiben kann. 

(Sehr gut! bei der SPD.) 

Der Herr Bundesfamilienminister hat in seiner 
ersten Intervention in diesem Hause heute morgen 
einen Vorgang im Haushaltsausschuß zum Anlaß 
genommen — vermutlich nicht auf Grund eigener 
Information, sondern auf Grund von Informatio-
nen, die ihm geworden sind —, die sozialdemokra-
tischen Mitglieder des Haushaltsausschusses zu ver-
dächtigen, sie hätten gestern bei der Beratung des 
Ergänzungsgesetzes zum Bundesversorgungsgesetz 
im Haushaltsausschuß darauf gedrängt, daß die 
Verabschiedung dieses Gesetzes verschoben werde. 
Ich muß mit allem Nachdruck gegen eine solche 
Legendenbildung Einspruch erheben. 

(Bundesminister Dr. Wuermeling: Das 
habe ich ja gar nicht gesagt!) 

— Ich weiß nicht; hat das ganze Haus hier nicht 
zugehört?! 

(Abg. Dr. Menzel: Der arme Mißverstan

-

dene! — Weitere Zurufe von der SPD.  — 
Zuruf des Abg. Lücke.) 
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— Nein, nein, das ist kein Irrtum, Herr Kollege 
Lücke. Das ist genau das, was der Herr Bundes-
familienminister hier behauptet hat. Ob er Grund-
lagen für seine Behauptung hat, ist eine ganz 
andere Sache. 

Da das Haus daran interessiert sein müßte, daß 
seine eigenen Beschlüsse und Maßnahmen respek-
tiert werden, möchte ich hier daran erinnern, daß 
die Mitglieder des Haushaltsausschusses ohne 
Unterschied der Fraktion mit der Annahme des 
§ 96 der Geschäftsordnung einen besonderen Auf-
trag erhalten haben, der sie verpflichtet und dessen 
Durchführung man ihnen nicht zum Vorwurf 
machen sollte. Ich verwahre mich für die sozial-
demokratischen Mitglieder dagegen, daß man jetzt 
herumläuft und so tut, als ob wir die Verabschie-
dung der Novelle zum Bundesversorgungsgesetz 
verhindert hätten. Dagegen wehre ich mich mit 
allem Nachdruck. 

(Abg. Kunze [Bethel] : Das hat niemand 
getan!) 

— Fragen Sie doch mal in Ihrer eigenen Fraktion 
herum, Herr Kollege Kunze, wer die Legende bil-
det; es ist ja nicht das erstemal. 

Schließlich muß man hier auch einmal feststellen, 
was wirklich gewesen ist. Es hat einen Streit um 
die Realisierung verschiedener dem Hause vorge-
legter Gesetzentwürfe gegeben; zu denen der Herr 
Bundesfinanzminister erklärt hat: Es stehen für 
die Durchführung dieser Anliegen soundso viele 
Millionen zur Verfügung, nämlich 141 Millio-
nen DM, während die anderen Anträge soundso 
viel kosten. Daß der Haushaltsausschuß die Auf-
gabe hat, nachzuprüfen, woher die Mittel kommen, 
ist ihm schließlich nicht zum Vorwurf zu machen. 
Aber ich darf doch, wenn man immer wieder ver-
sucht, die pflichtgemäße Ausübung einer Funktion 
einzelnen Mitgliedern je nach ihrer parteipoliti-
schen Stellung zum Vorwurf zu machen, die Frage 
stellen: Wer ist denn eigentlich Finanzminister in 
der Bundesrepublik? Welcher Fraktion gehört er 
denn an, und welche Fraktionen schwenken denn 
regelmäßig ein, nachdem sie Anträge gestellt 
haben, die weit über das hinausgehen, was der 
Finanzminister zugestehen will? 

(Lebhafter Beifall bei der SPD.) 

Sind das die Sozialdemokraten? Sind das nicht 
etwa die Mitglieder der CDU/CSU? Und bestand 
nicht ein Vorstandsbeschluß der CDU/CSU, das Ge-
setz, das heute auf der Tagesordnung steht, abzu-
setzen? 

(Hört! Hört! bei der SPD. — Lebhafte 
Zurufe von der SPD.) 

Prüfen Sie einmal diese Dinge, und dann hören Sie 
mit diesen Geschichten auf! 

(Lebhafter Beifall bei der SPD und 
beim GB/BHE.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Herr Bundesminister für Familienfragen. 

(Unruhe bei der SPD. — Glocke des 
Präsidenten.) 

Dr. Wuermeling, Bundesminister für Familien-
fragen: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Ich bedaure, daß ich das Hohe Haus noch einen 
Augenblick aufhalten muß, aber dieses Mißver

-

ständnis muß im allgemeinen Interesse aufgeklärt 
werden. 

(Lebhafte Zurufe von der SPD. — Zurufe: 
Ein schönes Mißverständnis! — Ein De

-

menti, ehe Sie reden! — Glocke des 
Präsidenten.) 

Ich habe hier den Text dessen, was ich gesagt habe 
und was Herr Kollege Schoettle offensichtlich miß-
verstanden hat. Ich habe wörtlich gesagt: 

Jedes Mitglied dieses Hauses weiß — und die 
sozialdemokratischen Mitglieder des Haus-
haltsausschusses haben das in einem anderen 
Fall gestern mit Ihrer Stimmabgabe aus-
drücklich bestätigt — , daß eine Änderung des 
Entwurfs, die einen Mehraufwand von 800 bis 
900 Millionen erfordert, zunächst vor den 
Haushaltsausschuß gebracht werden müßte, so 
daß die Beschlußfassung über die Schließung 
der Lücke für die Dritt- und Mehrkinder — — 

(Abg. Schoettle: Warum war die Erwäh

-

nung der sozialdemokratischen Mitglieder 
notwendig, wenn nicht mit einem Hinter

-

gedanken? Hören Sie doch endlich auf, 
uns für dumm zu verkaufen! — Glocke des 

Präsidenten.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich darf doch bitten, 
dem jeweiligen Redner zuzuhören! 

(Abg. Schoettle: Nein, diese Geschichte 
muß doch mal aufhören! — Gegenruf des 
Abg. Spies [Emmenhausen] : Sie haben 
doch auch Fraktionen und Namen ge

-

nannt!) 

Dr. Wuermeling, Bundesminister für Familien

-

fragen: Ich sehe nicht den geringsten Anlaß zu 
irgendwelcher Aufregung! Es geht doch um eine 
ganz ruhige, sachliche Feststellung des Inhalts, daß 
auch die SPD im Haushaltsausschuß 

(Unruhe und Zurufe von der SPD) 

den Standpunkt vertreten hat, daß der neue § 96 
der Geschäftsordnung des Bundestages beachtet 
werden müsse. Es war mir in keiner Weise daran 
gelegen, in diesem Zusammenhange aggressiv 
gegen die SPD zu werden, 

(Zurufe von der SPD) 

sondern ich habe das Bedürfnis gehabt, festzustel-
len, daß wir uns in diesen Dingen einig sind. 

(Erneute Zurufe von der SPD.) 

— Meine Damen und Herren, nun sehen Sie doch 
bitte nicht immer gleich rot, wenn ich hier oben 
stehe. 

(Lebhafte Zurufe von der SPD.) 
Ich bin ja gar nicht rot! 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU. 
— Zuruf von der SPD: Schwarz! Da muß 
man schwarz sehen! — Weitere Zurufe. — 

Abg. Ritzel meldet sich zum Wort.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wollen Sie zur Ge-
schäftsordnung sprechen, Herr Abgeordneter 
Ritzel? — Zur Geschäftsordnung Herr Abgeordne-
ter Ritzel! 

Ritzel (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich glaube, es ist nützlich, zu den Ausfüh- 
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rungen des Herrn Bundesfamilienministers — 
wegen der Verwirrung der Begriffe, die daraus 
sprach, in bezug auf den tatsächlichen Inhalt der 
Geschäftsordnung — 

(Zuruf von der Mitte: Ist das Geschäfts

-

ordnung?) 

hier klarzustellen, — — 

(Abg. Hilbert: Kennen wir alle, Herr Ritzel! 
— Weitere Zurufe von der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Ritzel, verzeihen Sie bitte! Wenn Sie jetzt eine Be-
stimmung der Geschäftsordnung auslegen wollen, 
die für das Verfahren hier nicht einschlägig ist, 
dann bitte ich Sie, sich zur Sache zu melden. Die 
Meldung zur Geschäftsordnung bezieht sich auf das 
gerade Vorliegende, auf die weitere Prozedur des 
Bundestages in diesem Augenblick. Ich bin gern 
bereit, Ihnen das Wort zur Sache zu geben, aber 
Sie werden dann nach der Rednerliste drankommen. 

Ritzel (SPD): Ich habe nicht die Absicht, das 
Wort zur Sache zu verlangen, sondern ich habe die 
Absicht, Herr Präsident, die Sie selber zum Aus-
druck gebracht haben: ich will hiermit nachweisen, 
daß der § 81 der Geschäftsordnung von dem Herrn 
Bundesfamilienminister — offensichtlich aus Un-
kenntnis — mißachtet worden ist. Es handelt sich 
in dem vorliegenden Fall, bei der Beratung des 
Punktes 4 der Tagesordnung, um Änderungs-
anträge zu vorliegenden Anträgen, und da be-
stimmt § 81 der Geschäftsordnung — § 96 findet 
keine Anwendung —: 

(1) Änderungen zu Gesetzentwürfen und Ent-
schließungen können beantragt werden, so-
lange die Beratung des Gegenstandes, auf den 
sie sich beziehen, noch nicht abgeschlossen ist. 
Die Anträge müssen schriftlich abgefaßt sein 
und werden verlesen, wenn sie noch nicht ge-
druckt verteilt sind. 
(2) Änderungsanträge bedürfen keiner Unter-
stützung. Anträge auf Annahme von Entschlie-
ßungen müssen von mindestens soviel Mitglie-
dern unterstützt sein, wie einer Fraktions-
stärke entspricht. 

§ 96, in dem von Finanzvorlagen die Rede ist und 
nicht von Änderungsanträgen, behandelt etwas 
Grundverschiedenes! 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger:  Das  Wort hat der Ab-
geordnete Elbrächter. 

Dr. Elbrächter (DP): Herr Präsident! Meine Da-
men! Meine Herren! Was wir heute morgen hier 
erlebt haben, ist ungefähr das, was ich befürchtet 
habe. Es ist eben eine Konsequenz der Tatsache, 
daß wir einen Tatbestand mit einer Gesetzes-
konstruktion zu regeln versucht haben, die sich als 
völlig unzureichend erwiesen hat. 

(Beifall bei der SPD.) 
Ich möchte nur ganz wenige Bemerkungen machen, 
und zwar aus dem einfachen Grunde, weil wir an-
scheinend über den Streit des Herrn Familien-
ministers mit einigen Kollegen aus dem Hause ver-
gessen haben, was eigentlich heute beschlossen 
werden sollte. 

Es handelt sich doch darum, daß die bisherige 
Konstruktion der Familienausgleichskassen unge

-

fähr 50 000 Menschen nicht erfaßt hat, die gerade 
am notwendigsten der Unterstützung des Familien-
geldes bedürfen. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 

So sehr meine politischen Freunde von der Frak-
tion der Deutschen Partei und ich das Kindergeld-
gesetz ablehnen, so sehr dürfen wir doch diesen 
Tatbestand nicht aus den Augen verlieren. 

(Sehr gut! in der Mitte.) 

Ich erkläre daher im Namen meiner Freunde, daß 
wir dem vorliegenden Gesetz nicht zustimmen wer-
den. Wir werden uns der Stimme enthalten. Ich 
muß eine solche Haltung begründen, weil ich an 
und für sich kein Freund der Enthaltung bin; man 
soll entweder ja oder nein sagen. Aber wir müssen 
durch unsere Enthaltung zum Ausdruck bringen, 
daß wir im Prinzip — und das betone ich hier in 
der Öffentlichkeit — dem Gedanken des Kinder-
geldes zustimmen. Es ist leider so, daß man, wenn 
man in der Öffentlichkeit über diese Frage spricht, 
sofort diffamiert wird, als wenn man das Kinder-
geld als solches nicht wollte. Deshalb nehme ich 
diese Debatte noch einmal zum Anlaß, zu betonen, 
daß meine Freunde von der Deutschen Partei sich 
nachdrücklich für die Zahlung von Kindergeld ein-
setzen. Aber wir können dieser Konstruktion nicht 
zustimmen, weil sie sich eben — der bisherige Tat-
bestand erweist das — als völlig ungenügend er-
wiesen hat. 

(Zurufe von der SPD.) 
— Nein, nein, entschuldigen Sie! Ich betone in 
aller Deutlichkeit: diese Konstruktion geht nicht. 

(Zuruf von der SPD: Damals hatten Sie 
noch nicht den Mut!) 

— Ich sage ja jetzt in aller Deutlichkeit, daß es 
nicht geht. 

Aber wenn wir jetzt ablehnen — das ist doch 
der Konflikt, in dem wir uns in diesem Augenblick 
befinden — und den Änderungsanträgen, die an 
und für sich nach unserer Meinung auch richtig 
sind, zustimmen, dann bewirken wir, daß 50 000 
Menschen kein Kindergeld bekommen. 

(Lebhafte Zurufe von der SPD: Nein!) 
— Entschuldigen Sie, der Auffassung bin ich, und 
Sie haben bislang zu dieser Sache noch keinen 
schlüssigen Gegenbeweis antreten können. Ich be-
daure lebhaft, daß die Diskussion sich bislang nicht 
in diesen Bahnen, um die es hier gehen sollte, be-
wegt hat. Ich würde mich freuen, wenn Sie mich 
eines Besseren belehrten. Dann sähe die Entschei-
dung für uns leichter aus. Vorerst muß ich dies fest-
stellen, da mir nicht bekannt ist, daß wir, wenn 
wir diesen Antrag zu Fall bringen, dann auf 
anderem Wege dafür sorgen können, daß diese 
Menschen sofort in den Genuß des Kindergeldes 
kommen. 

Nun zu den Änderungsanträgen. Ich sagte eben 
schon, daß meine Fraktion an und für sich den 
Anträgen der Sache nach zustimmt. Aber zum An-
trag der SPD-Fraktion, Kindergeld vom zweiten 
Kinde an zu zahlen, möchte ich folgendes bemer-
ken. Die Zahlung vom zweiten Kinde an macht 
einen Mehrbetrag von rund 900 Millionen DM aus. 
Sie wissen, daß wir unabhängig von der Anwend-
barkeit des § 96 der Geschäftsordnung, den eben 
Kollege Ritzel zu erläutern versucht hat, dieses 
Geld einfach haben müssen, wenn wir dem zu-
stimmen. Sie wissen aber auch, daß wir im kom- 
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menden Jahr eine ganze Reihe von sozialpolitischen 
Maßnahmen im Zuge der Rentenaufbesserung, die 
notwendig sind, noch beschließen müssen, so daß 
wir die Mittel nach meiner Überzeugung jetzt nicht 
für diesen Zweck ausgeben können. Es beweist sich 
das, was ich in der damaligen Diskussion gesagt 
habe: Es wäre besser gewesen, wir hätten die Zah-
lung von Kindergeld nicht nach Grundsätzen, son-
dern nach der Notwendigkeit behandelt und hätten 
dadurch den Personenkreis beschränkt. Wir wür-
den dann den sozial schwachen Personenkreis 
besser unterstützen, als das jetzt der Fall ist. Ich 
glaube, die Erfahrung hat uns das gelehrt. 

Zum § 3: Auch da würden wir zustimmen, daß 
die Zahlung besser über das Finanzamt als über 
das System der Familienausgleichskassen geht. Ich 
wiederhole: Der Mechanismus der Ausgleichskassen 
funktioniert bestenfalls bei Lohn- und Gehalts-
empfängern, er funktioniert nicht für alle anderen 
Personenkreise. Auch das ist eine Erfahrung, die 
wir leider machen mußten und die von allen ande-
ren, auch von großen Teilen der CDU-Fraktion, 
vorherzusehen war. Das darf hier einmal ausge-
sprochen werden. Wenn wir aber dem Änderungs

-

a ntrag zu § 3 und auch zu § 7, die ja in einem 
Zusammenhang stehen, nicht zustimmen, fällt heute 
das Gesetz vermutlich in der vorliegenden Form. 
Es treten die Folgen ein, die ich eben erwähnt 
habe: Diese 50 000 Menschen kommen nicht in den 
Genuß der Zahlung. Aus diesem Grunde werden 
meine Freunde sich sowohl bei den Änderungs-
anträgen wie auch bei dem Gesetz selber der 
Stimme enthalten. 

Ich begrüße aber — das möchte ich ausdrück-
lich sagen — den Entschließungsantrag der CDU-
Fraktion. Ich sehe darin einen Hoffnungsschimmer; 
vielleicht irre ich mich, ich weiß es nicht. Ich darf 
die sehr angespannte Stimmung hier vielleicht mit 
einem Scherz auflockern. Wir Männer — ich nehme 
mich nicht aus — tun uns im allgemeinen sehr 
schwer, Unrecht einzugestehen, und wenn man 
Politiker ist — als Politiker ist man ja ein beson-
ders starker Mann —, tut man sich besonders 
schwer. Erfreulicherweise tun sich die Damen da 
leichter; die hielten es sonst mit uns Männern gar 
nicht aus. 

(Heiterkeit.) 
Da fällt mir, wenn ich mich selber bei dieser Be-
harrlichkeit ertappe, immer ein Witz, ein kleiner 
Scherz ein, den ich vielleicht vortragen darf. Auf 
einer Zeichnung ist dargestellt, wie ein Auto in 
einen Fluß geraten ist. Der Mann sitzt wütend mit 
verkrampftem Gesicht am Lenkrad, und die Frau 
sagt in lakonischer Kürze: Nun gib doch endlich 
zu, daß du nicht mehr auf der Autobahn bist! Und 
ich möchte meinen Freunden von der CDU raten: 
Nun geben Sie endlich zu, daß Sie auf dem falschen 
Wege waren! 

(Lebhafter Beifall bei der DP, FDP 
und SPD.) 

Es würde sehr viel für Ihre parlamentarisch-demo-
kratische Gesinnung sprechen, wenn Sie den Mut 
hätten, die Konsequenzen aus diesem Entschlie-
ßungsantrag zu ziehen und in einem halben Jahr 
einen völligen Umbau dieses unglücklichen Gesetzes 
zu beschließen. Ich hoffe, daß dieser Entschließungs-
antrag zu diesem Wege führen wird. 

(Beifall bei der DP.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Herr 
Bundesarbeitsminister. 

Storch, Bundesminister für Arbeit: Herr Präsi-
dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Diskussion zu dem Ergänzungsgesetz hat dazu ge-
führt, daß wir heute nicht nur das gesamte Pro-
blem der Kindergeldgesetzgebung erneut darlegen, 
sondern es hat sich dazu auch noch eine Aussprache 
über eine Denkschrift des Familienministers ent-
wickelt. Ich möchte doch wirklich darum bitten, 
das, was heute vor uns liegt, so zu sehen, wie es 
tatsächlich ist. Das Hohe Haus hat durch eine Ent-
schließung in irgendeiner Sitzung von der Bundes-
regierung 

(Abg. Arndgen: Am 14. Oktober 1954!) 

eine Gesetzesvorlage gewünscht, die im Rahmen 
der Kindergeldgesetzgebung, wie sie durch dieses 
Haus erfolgt ist, die letzten Lücken schließt. 

(Zuruf von der SPD: Die vorletzten!) 

Das liegt heute vor Ihnen. 

Wenn man aber nunmehr auf die Grundsätzlich-
keit der ganzen Familien- und Kindergeldgesetz-
gebung eingeht, so gestatten Sie mir, doch einmal 
kurz zu sagen, wie sich die Dinge entwickelt haben. 
In unserem deutschen Volk, namentlich unter den 
arbeitenden Menschen, vor allen Dingen dort, wo 
nur ein Familieneinkommen ist, haben die Arbeit

-

nehmer dahin gedrängt, und zwar mit vollem 
Recht, daß ihnen auf diese oder jene Art eine Er-
leichterung ihrer Lebensbedingungen gegeben wird. 
Die Gewerkschaften haben durch die. Tarifver-
träge zuerst Familienzuschläge zu dem Leistungs-
lohn vereinbart. Aber die Dinge waren ja nicht 
vollkommen, aus dem einfachen Grund, weil hier 
die besonders leistungsstarken Berufszweige viel 
weiter gehen konnten als diejenigen Berufsgruppen 
in unserem deutschen Volk, die es etwas schwerer 
oder vielleicht sehr schwer haben. Außerdem kam 
bei Erörterung dieser Sache auch immer die Frage 
auf, welche Funktion und welche Höhe eigentlich 
der Lohn haben soll, der unter den Vertrags-
parteien im Tarifvertrag vereinbart wird. Dabei ist 
man zu der Überzeugung gekommen, dieser Lohn 
müsse so gestaltet sein, daß davon eine Normal-
familie, d. h. Mann, Frau und zwei Kinder, leben 
können. Deshalb ist man auf den Grundgedanken 
mit dem dritten Kind gekommen. Wenn wir dann 
in der Kindergeldgesetzgebung davon ausgehen, 
daß letzten Endes der arbeitende Mensch im Be-
trieb oder in der Volkswirtschaft die Lebensgrund-
lagen schafft und er aus dieser Leistungsgemein-
schaft der Volkswirtschaft diese Beträge bekom-
men soll, und wenn dann dieser Gedanke der 
Familienausgleichskassen geboren worden ist, die 
eben aus den Kreisen unserer Wirtschaft gespeist 
werden sollen, dann hat man dabei doch auch dar-
an gedacht, daß das Kind von heute nicht nur der 
Staatsbürger, sondern auch der Arbeitnehmer von 
morgen ist. Deshalb hat man geglaubt, diese Dinge 
in die Wirtschaft verlagern zu können. 

Nun sage ich Ihnen in aller Offenheit, daß ich 
mir über die Auswirkung der Gesetzgebung in 
dieser dezentralisierten Form selbst ernsthaft Ge-
danken mache. Wir haben Ihnen ja gesagt: Sowie 
uns der erste Jahresbericht der Familienausgleichs

-

kassen vorliegt, werden wir uns an die Reform 
dieses Gesetzes in seiner Gesamtheit heranbegeben. 
Dann sollte man meines Erachtens noch einmal all 
das vorbringen, was heute hier vielleicht vorge-
bracht wird. Schließen Sie doch heute nur die letzte 
Lücke in dieser Gesetzgebung und nehmen Sie sich 
gemeinschaftlich vor, dieses Gesetzeswerk, von den 
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Ergebnissen der inzwischen abgelaufenen Zeit be-
einflußt, so zu gestalten, daß wir nachher allen 
deutschen Menschen auf diesem Gebiet Gerechtig-
keit widerfahren lassen können. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Ruf. 

Ruf (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Der bisherige Verlauf der Diskussion 
ist nicht gerade erfreulich, wobei ich nicht fest-
stellen will, auf welcher Seite des Hauses die 
Schuld liegt. Wir alle miteinander — das möchte 
ich einmal sagen — haben in der Kindergeld-
gesetzgebung Fehler gemacht. 

(Abg. Frau Finselberger: Wir alle?) 

— Ja. Wenn Sie sich anders verhalten hätten, 
wäre wahrscheinlich etwas anderes herausgekom-
men. Auch das müssen Sie sich sagen lassen. 

(Abg. Frau Finselberger: Sie haben das 
auf Ihre eigene Verantwortung übernom

-

men, Herr Ruf! Sie haben es' allein mit 
Ihren Stimmen verabschiedet!) 

— Wir haben das Gesetz allein mit unseren Stim-
men verabschiedet, weil Sie uns dazu gezwungen 
haben und weil Sie zu Kompromißvorschlägen da-
mals nicht bereit waren. 

(Lebhafter Widerspruch und Lachen bei 
der SPD und beim GB/BHE.) 

Lassen Sie mich nun ein Wort zur SPD sagen, 
und zwar zum Herrn Kollegen Scho et tle. 
Niemand von uns in diesem Hause denkt daran, 
der SPD den Vorwurf zu machen, sie wolle den 
§ 96 unserer Geschäftsordnung vorschieben, um 
sozialpolitische Gesetze zu verzögern oder nicht 
in Kraft treten zu lassen. Sollte dieser Vorwurf 
auch nur andeutungsweise von irgendeiner Seite 
gemacht werden, würden wir ihn mit Entschieden-
heit zurückweisen. Wir kennen die Arbeit unseres 
Kollegen Schoettle im Haushaltsausschuß; wir 
schätzen sie, und wir wissen, daß er mit dem glei-
chen Verantwortungsbewußtsein an die Arbeit 
geht wie wir. 

Wir haben uns heute nicht mit dem Familien-
minister und mit seiner Denkschrift auseinander-
zusetzen. Wir haben es auch nicht mit dem Kinder-
geldgesetz zu tun, das Gesetz ist, sondern wir 
haben heute die Aufgabe, dafür zu sorgen, daß die 
Kinder, die schon ein Jahr lang auf das Kindergeld 
warten, jetzt endlich so schnell wie möglich in den 
Besitz des Kindergeldes kommen. Dazu sollten wir 
doch alle miteinander mithelfen. 

(Beifall in der Mitte.) 
Gewiß, in der Denkschrift des Familienministe-

riums ist die Rede — damit komme ich zum Ände-
rungsantrag der SPD — vom zweiten Kind. Da 
kann man in der Tat verschiedener Auffassung 
sein. Man kann manches dafür sagen, man muß 
aber auch vieles dagegen sagen. Wir sollten uns 
darüber in diesem Zeitpunkt nicht unterhalten; 
wir können uns auch nicht darüber unterhalten. 
Sie dürfen davon überzeugt sein, daß wir diese 
Denkschrift gründlich studieren werden. Sie dür-
fen aber auch davon überzeugt sein, daß, wie es 
immer der Fall ist, auf dieses Gutachten noch 
manches Gegengutachten kommen wird und daß 
noch manche Gegenstimme, die wir auch ernsthaft 
zu prüfen haben werden, zu hören sein wird. 

Meine Damen und Herren, Sie wissen, daß wir 
dem Hohen Hause eine Entschließung vorgelegt 
haben. Nach dieser Entschließung sind wir bereit, 
mit Ihnen, sobald der Geschäftsbericht eines Jah-
res einmal vorliegt, 

(Zuruf von der SPD: Einmal vorliegt!) 

— der wird bald vorliegen; das Jahr ist ja bald 
vorüber —, die Kindergeldgesetzgebung zu über-
prüfen. Mehr will ich dazu nicht sagen. Der Vor-
sitzende meiner Fraktion wird nachher zur Be-
gründung dieser Entschließung noch sprechen. 

Unter diesen Umständen bitte ich Sie, heute den 
Änderungsantrag der SPD auf Umdruck 500 unter 
Ziffer 1 abzulehnen. Ich beantrage im Namen 
meiner Fraktion namentliche Abstimmung. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Atzenroth. 

Dr. Atzenroth (FDP): Meine Damen und Herren! 
Die Äußerungen der Kollegen Ruf und Elbrächter 
veranlassen mich, noch einmal hier zu sprechen. 

Herr Kollege R u f , Sie haben erklärt, daß wir, 
wenn wir mehr Kompromißbereitschaft gezeigt 
hätten, diese Schwierigkeiten hätten vermeiden 
können. Ich darf Sie daran erinnern, daß bei den 
damaligen Beratungen in diesem Hause das be-
rühmt gewordene Wort gefallen ist: „Auch Ihr bes-
serer Sachverstand kann unsere politische Haltung 
nicht ändern." 

(Beifall bei der FDP und links. — Zuruf 
von der Mitte: Wer hat das gesagt? — 
Abg. Lücke: Herr Kollege Atzenroth, das 

ist ja entstellt wiedergegeben!) 

Herr Kollege E l b r ä c h t er hat, wenn ich ihn 
richtig verstanden habe, ausgeführt: Wenn wir den 
vorgelegten Anträgen zustimmen, laufen 50 000 
Kinder Gefahr, kein Kindergeld zu erhalten. Und 
so etwas Ähnliches hat auch der Kollege Ruf aus-
geführt. Man konnte es auch den Worten des 
Herrn Bundesarbeitsministers entnehmen. 

Ich möchte hier, um jeder Legendenbildung vor-
zubeugen, mit aller Deutlichkeit erklären: wenn 
unser Änderungsantrag angenommen und Gesetz 
wird, dann erhalten diese 50 000 Kinder ihr Kin-
dergeld zu dem gleichen Zeitpunkt in der gleichen 
Höhe. 

(Beifall bei der FDP und links.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Schellenberg. — Erledigt. Damit 
liegen weitere Wortmeldungen nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung, und zwar erst 
über den Änderungsantrag der Fraktion der FDP 
auf Umdruck 503 Ziffer 1. Er geht auf dem Wege 
der normalen Abstimmung. Namentliche Abstim-
mung haben Sie nur zu dem Änderungsantrag der 
SPD beantragt? 

(Widerspruch.) 

— Zur Abstimmung der Abgeordnete Ruf. 

Ruf (CDU/CSU): Meine Damen und Herren, ich 
beantrage im Namen meiner Fraktion auch zu 
diesem Antrag namentliche Abstimmung. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Zur Abstimmung 
Frau Abgeordnete Döhring. 

Frau Döhring (SPD): Herr Präsident! Meine Her-
ren und Damen! Die sozialdemokratische Fraktion 
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beantragt zu ihrem Änderungsantrag auf Umdruck 
500 Ziffer 1 namentliche Abstimmung. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Zur Abstimmung der 
Abgeordnete Dr. Atzenroth. 

Dr. Atzenroth (FDP): Ich bitte, über unseren 
Antrag en bloc abzustimmen, da er eine Einheit 
darstellt. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: En bloc abstimmen, 
Herr Dr. Atzenroth? Das heißt über Ziffer 1? 

(Abg. Dr. Atzenroth: Nein, über den gan

-

zen Umdruck 503!) 

Ich würde vorschlagen, folgende Form zu wäh-
len: Wir stimmen über Ziffer 1 ab, weil hier die 
Abänderung zu dem behandelten Paragraphen ist. 
Wenn sie angenommen ist, müssen wir auch noch 
über die weiteren Ziffern abstimmen. Wenn sie 
aber abgelehnt wird, ziehen Sie im übrigen den 
Antrag zurück? — Sind Sie einverstanden? — 
Dann kommen wir jetzt erst zu dem Antrag der 
Fraktion der FDP, Ziffer 1 mit der sachlichen 
Folge, die eben festgestellt worden ist. 

Namentliche Abstimmung ist beantragt. Ich er-
öffne die namentliche Abstimmung. Ich bitte die 
Schriftführerinnen und Schriftführer, die Stimm-
zettel einzusammeln. — Ich darf noch einmal dar-
auf hinweisen: wir stehen in der namentlichen Ab-
stimmung über den Änderungsantrag der Freien 
Demokratischen Partei Umdruck 503 Ziffer 1*). 

(Einsammeln der Abstimmungskarten.) 

Sind noch Damen und Herren im Saal, die ihre 
Stimme abzugeben wünschen? — Das ist nicht der 
Fall. Ich schließe die namentliche Abstimmung. 

(Auszählen der Abstimmungskarten.) 

Meine Damen und Herren, ich gebe das vor-
läufige Ergebnis**) der namentlichen Abstimmung 
zum Änderungsantrag der Fraktion der Freien 
Demokratischen Partei Umdruck 503 Ziffer 1 be-
kannt. Abgegebene Stimmen insgesamt 421. Mit 
Ja haben gestimmt 202, mit Nein 211. Enthalten 
haben sich 8. 

Außerdem haben abgestimmt 16 Berliner Abge-
ordnete, 12 mit Ja und 4 mit Nein. 

(Zurufe von der SPD. — Abg. Dr. Schel

-

lenberg: Wieder Berlin!) 

Damit ist nach der Erklärung des Abgeordneten 
Dr. Atzenroth der gesamte Antrag hinfällig ge-
worden. 

Wir kommen nunmehr zur namentlichen Abstim-
mung über den Änderungsantrag der Fraktion der 
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands Um-
druck 500 Ziffer 1***). Ich eröffne die namentliche 
Abstimmung und bitte die Schriftführer, die Kar-
ten einzusammeln. Ich wiederhole: wir stimmen 
jetzt über den Antrag der sozialdemokratischen 
Fraktion Umdruck 500 Ziffer 1 ab. 

(Einsammeln der Abstimmungskarten.) 

Meine Damen und Herren, ich mache den Vor-
schlag, daß wir jetzt § 1 ruhen lassen und mit der 
Beratung des § 2 beginnen, da die Dinge nicht in 
einem inneren Zusammenhang stehen, so daß wir 
damit fortfahren können. 

*) Siehe Anlage 4. 
**) Vgl. das endgültige Ergebnis Seite 6437. 

***) Siehe Anlage 3. 

Ich rufe also zur Beratung auf § 2 mit dem 
Umdruck 500 Ziffer 2 und erteile der Frau Abge-
ordneten Korspeter das Wort. — Ich bitte um Ruhe 
für die Rednerin. 

Frau Korspeter (SPD): Herr Präsident! Meine 
Herren und Damen! In der Kindergeldgesetz-
gebung sind es auf der Leistungsseite vor allem 
zwei Grundsätze, die diese Frage unseres Erach-
tens sozialpolitisch so unbefriedigend, ja ungerecht 
gelöst haben und die eine Verworrenheit und 
Unübersichtlichkeit in diese Materie gebracht 
haben, daß sie kaum verstanden werden kann. Ich 
bitte deshalb um Entschuldigung, wenn ich mich 
bei der Begründung meines Änderungsantrags zu 
§ 2 nicht so knapp fassen kann, wie ich es eigent-
lich möchte. Aber es geht uns, den Gesetzgebern 
im Parlament, genauso wie den Menschen drau-
ßen, die dieses Gesetz durchzuführen haben, und 
denen, die etwas zu empfangen haben. Da ich Sie 
jedoch mit der Begründung meines Änderungs-
antrags überzeugen möchte, sehe ich mich ge-
zwungen, ihn ausführlich zu erörtern. 

Die beiden Grundsätze, die die Leistung der 
Kindergeldgesetzgebung bestimmen, wurden von 
der CDU-Fraktion gewünscht und bis zum bitte-
ren Ende verfochten, während sie von allen an-
deren Fraktionen dieses Hauses abgelehnt wur-
den. Die Schuld an der schlechten Gesetzgebung, 
von der Sie, lieber Herr Kollege Ruf, gesprochen 
haben und die Sie dem ganzen Hause zuschieben 
wollen, diese Schuld liegt eindeutig und ausschließ-
lich bei der CDU. 

(Beifall bei der SPD und beim GB/BHE. 
— Abg. Arndgen: Das ist eine einseitige 

Behauptung!) 

Es war ein Alleingang der CDU, 
(Sehr richtig! bei der SPD) 

und alle anderen Fraktionen dieses Hauses waren 
für eine vernünftige Regelung der Kindergeld-
gesetzgebung. 

(Erneuter Beifall bei der SPD.) 
Der erste Grundsatz fordert als Voraussetzung 

für die Kindergeldzahlung die Erwerbstätigkeit 
der Eltern. Der zweite Grundsatz legt fest, daß bei 
Sozialleistungsempfängern keine volle zusätzliche 
Leistung des Kindergeldes gewährt werden soll. 
Das Beharren auf diesen Grundsätzen von seiten 
der CDU hat uns eben bisher diese drei Gesetze 
beschert, und das vierte Gesetz — wir haben es 
ja heute gehört; der Bundesarbeitsminister hat es 
schon einmal angedeutet — steht uns also noch be-
vor. 

Wir haben als erstes Gesetz das Kindergeldge-
setz mit der Gewährung eines Kindergeldes von 
25 DM für alle Erwerbstätigen, die in einer ge-
werblichen Berufsgenossenschaft versichert sind. 
Wir haben als zweites Gesetz das Kindergeldan-
passungsgesetz, das die Kindergeldzahlung für die 
Sozialleistungsempfänger regelt. Dieses Gesetz 
aber brachte nicht wie bei den Erwerbstätigen eine 
zusätzliche Leistung vom 25 DM, sondern nur eine 
Aufstockung des Kinderzuschusses oder der Kinder-
zulage, wie sie z. B. bei Invalidität aus der Ren-
tenversicherung gezahlt wird, und wurde auf den 
Betrag des Kindergeldes von 25 DM aufgestockt. 
Um bei meinem Beispiel zu bleiben: Das Kind 
eines Rentners erhielt bis zum Kindergeldanpas-
sungsgesetz einen Kindergeldzuschlag aus der 
Rentenversicherung von 20 DM, der sich jetzt nur 
auf 25 DM erhöht hat. 



6392 	2. Deutscher Bundestag — 120. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 15. Dezember 1955 

(Frau Korspeter) 
Wir haben dann als drittes Gesetz das heute 

zu beratende Kindergeldergänzungsgesetz, das die 
Lücken der anderen Gesetze schließen und die noch 
nicht erfaßten dritten und weiteren Kinder einbe-
ziehen sollte. Das Bemerkenswerte an diesem Ge-
setz ist allerdings, daß es trotzdem noch nicht ge-
lungen ist, alle dritten und weiteren Kinder ein-
zubeziehen. 

(Abg. Winkelheide: Stimmt ja nicht! Sie 
sind doch drin!) 

— Herr Kollege Winkelheide, es bleiben die Wai-
senkinder ausgeschlossen, deren Mütter nicht er-
werbstätig sind, weil sie sich aus vielen guten 
Gründen der Erziehung ihrer Kinder widmen 
müssen. 

(Zustimmung bei der SPD.) 

Praktisch bleiben von der Kindergeldgesetzgebung 
auch die dritten und weiteren Kinder der Eltern 
unberührt, die Fürsorgeunterstützung beziehen. 

(Abg. Winkelheide: Nein!) 

— Einen Augenblick, Herr Winkelheide. Ich habe 
gesagt: praktisch. Man hat zwar den bislang als 
Fürsorgerichtsatz gezahlten Betrag für die dritten 
und weiteren Kinder in Kindergeld umgewandelt 
und fordert bis zur Höhe des Kindergeldes keine 
Rückzahlung. Aber wer weiß, in welch verschwin-
dend geringem Prozentsatz Rückzahlungen erfol-
gen, und wer darüber hinaus noch überlegt, Herr 
Kollege Winkelheide, daß sich bei dieser Regelung 
das Familieneinkommen durch unsere Kindergeld-
gesetzgebung um keinen Pfennig erhöht, der wird 
mir recht geben, wenn ich sage, daß diese Familien 
praktisch von unserer Kindergeldgesetzgebung un-
berührt bleiben. 

(Abg. Frau Döhring: Sehr richtig!) 

Die sozial schwächsten Gruppen in unserem Volk 
werden also von unserer Kindergeldgesetzgebung 
gar nicht erfaßt. 

(Widerspruch bei der CDU/CSU.) 

Ich möchte es noch einmal zusammenfassen. Die 
dritten und weiteren Kinder von Sozialleistungs-
empfängern haben nur eine ganz geringe Auf-
stockung erfahren, Waisenkinder und Kinder der 
Fürsorgeunterstützten überhaupt keine, da die 
Waisenrente in fast allen Fällen 30 DM ausmacht, 
also nicht mehr aufgestockt werden kann. Wir 
haben bei der Beratung des Kindergeldanpassungs-
gesetzes erklärt und auch Anträge in dieser Rich-
tung gestellt, daß die Kinderzulage als Ersatz für 
das nicht mehr vorhandene Einkommen des Vaters, 
also als Existenzgrundlage für das Kind gesehen 
werden soll. Wir haben ein Kindergeld als zusätz-
liche Leistung gefordert, genauso wie bei den Er-
werbstätigen, um — und darauf kommt es an — 
das Familieneinkommen zu erhöhen. 

Bei diesen Überlegungen kommt es entscheidend 
darauf an, daß sich das Familieneinkommen der 
Erwerbstätigen bei der jetzigen Regelung um 
25 DM erhöht hat; bei- den Sozialleistungsempfän-
gern, die ohnehin schon ein unverhältnismäßig nie-
driges Einkommen haben, hat es sich aber nicht 
um 25 DM, sondern, um bei meinem Beispiel mit 
den Sozialrentnern zu bleiben, nur um 5 DM er-
höht. Die SPD-Fraktion kann sich mit der be-
stehenden Regelung, daß das, was für die Erwerbs-
tätigen an Rechten neu geschaffen wurde, für die 
sozial Schwächsten nicht gelten soll, niemals ein-
verstanden erklären. Wir haben damals erklärt,  

daß wir jede, aber auch jede Gelegenheit benut

-

zen werden, um eine sozial gerechtere Lösung zu 
erreichen. Diese Gelegenheit ist jetzt gekommen. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Das Gesetz, das wir heute verabschieden, ist 
nicht nur ein Kindergeldergänzungsgesetz, son-
dern es bringt auch eine Reihe von Änderungen 
zum Kindergeldgesetz und zum Kindergeldanpas-
sungsgesetz. Unser Änderungsantrag zu § 2 be-
rührt das Kindergeldanpassungsgesetz. Folgen Sie 
unserem Antrag, so ergeben sich daraus zugleich 
eine Reihe von Änderungen, die ich, um die De-
batte nicht unnötig zu verlängern, nur kurz er-
wähnen möchte. Es wird dann der § 8 überflüssig, 
der die Sonderregelung für den Personenkreis ent-
hält, der für den laufenden Lebensunterhalt Für-
sorgeunterstützung bezieht. Darüber hinaus wer-
den einige Ausschlußvorschriften in § 10 und fer-
ner die §§ 11 bis 18 des Gesetzentwurfs überflüs-
sig. Sie finden diese Änderungen in den Ziffern 6, 
8 und 13 unseres Änderungsantrags. Durch An-
nahme dieser Änderungsanträge würde das Kin-
dergeldanpassungsgesetz entbehrlich. Deshalb 
haben wir in Ziffer 15 unseres Änderungsantrags 
durch Einfügung eines § 21 a die Aufhebung des 
Kindergeldanpassungsgesetzes festgelegt. 

Um weiter zu erreichen, daß das Kindergeld 
nicht auf andere Sozialleistungen angerechnet 
wird, um zu verhindern, daß wir mit der einen 
Hand geben, um mit der anderen Hand wieder zu 
nehmen, haben wir in Ziffer 11 unseres Ände-
rungsantrags beantragt, in § 10 des Gesetzent-
wurfs eine neue Ziffer 11 b einzufügen. 

Stimmen Sie unseren Änderungsanträgen zu, so 
erreichen wir zweierlei. Wir erreichen eine weit-
gehende Vereinfachung der Kindergeldgesetz-
gebung, 

(Abg. Frau Döhring: Sehr richtig!) 

die sowohl denen, die sie durchzuführen haben, 
als auch jenen, die etwas zu empfangen haben, 
eine klarere Einsicht in die Materie gestattet, als 
es bisher der Fall war. 

(Sehr gut! bei der SPD.) 

Wir erreichen weiter — und das ist sozialpolitisch 
so außerordentlich wichtig —, daß die Ausnahme-
vorschriften, die jetzt in diesem Gesetzentwurf in 
§ 2 erneut für die Kinder von Sozialleistungsemp-
fängern und für Waisen festgelegt sind, aufgeho-
ben werden. Auch diese erhalten dann wie die Er-
werbstätigen als eine zusätzliche Leistung ein Kin-
dergeld in Höhe von 25 DM, d. h. das Familien-
einkommen dieser sozial schwachen Gruppen er-
höht sich dann nicht nur um 5 DM, sondern auch 
um 25 DM. Das sind unseres Erachtens zwei wich-
tige Gesichtspunkte, und wir bitten Sie, unserem 
Änderungsantrag zuzustimmen. 

(Beifall bei der SPD und beim GB/BHE.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich frage: Sind noch 
Damen und Herren im Hause, die in der nament-
lichen Abstimmung über die Ziffer 1 des Antrags 
der Fraktion der Sozialdemokratischen Partei auf 
Umdruck 500 ihre Stimmen abzugeben wünschen? 
— Ja. Dann bitte ich, die Karte abzugeben. — Dann 
schließe ich die namentliche Abstimmung. 

Das Wort hat der Abgeordnete Arndgen zu § 2. 

Arndgen (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Namens der CDU/ 



2. Deutscher Bundestag — 120. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 15. Dezember 1955 	3393 
(Arndgen) 
CSU-Fraktion habe ich zu erklären, daß wir nicht 
in der Lage sind, dem Antrag Ziffer 2 auf Um-
druck 500 zuzustimmen. Bei Annahme dieses An-
trags würde die Konstruktion unseres Gesetzes 
durchbrochen. Wir sind bei der Schaffung des Kin-
dergeldgesetzes von dem Bestreben ausgegangen, 
die Lücken auszufüllen, die bei der damaligen 
Situation in der Kindergeldgewährung vorhanden 
waren. Wir mußten damals feststellen, daß Be-
amte oder sonst im öffentlichen Dienst Beschäftigte 
ein Kindergeld bekamen und daß die Bezüge all 
derer, die Leistungen aus sozialen Einrichtungen er-
hielten, nach dem Familienstande bemessen waren. 
Lediglich diejenigen, die in der freien Wirtschaft 
tätig waren — und eine Reihe von Personen aus 
anderen Kreisen —, erhielten neben ihrem tat-
sächlichen Stundenlohn, Wochenlohn oder Monats

-

lohn keine Zahlung, die nach ihrem Familienstand 
berechnet wurde. Diese Lücke auszufüllen ist das 
Gesetz geschaffen worden. Mit der Annahme des 
vorliegenden Antrags würde diese Konstruktion 
durchbrochen, indem ein Teil für das dritte und 
weitere Kind zwei Leistungen erhielte, während 
andere nur eine Leistung für das dritte Kind be-
kommen. 

Das jetzt zur Debatte stehende Gesetz muß nach 
einem Auftrag, den sich der Bundestag selbst gege-
ben hat, verabschiedet werden. Es war der Auftrag, 
dafür zu sorgen, daß das Kindergeld, das nach den 
beiden früheren Gesetzen einem großen Personen-
kreis schon gezahlt wird, auch noch den restlichen 
Familien — der Abgeordnete Elbrächter hat von 
50 000 gesprochen — für das  dritte Kind zugestan-
den wird. Ich bin der Meinung, daß man es bei 
dieser Regelung belassen sollte. 

Weiter geht es bei der beantragten Änderung des 
§ 2 um die Frage, ob diejenigen, die aus der Ren-
tenversicherung, aus der Unfallversicherung und 
aus anderen sozialen Einrichtungen ein Waisengeld 
bekommen, noch dazu ein Kindergeld erhalten sol-
len. Mit diesem Antrag sind die Leistungsträger 
der Sozialeinrichtungen angesprochen worden, bei-
spielsweise in der Rentenversicherung. Meine Da-
men und Herren, es ist ausgeschlossen, daß wir 
heute den Rentenversicherungsträgern neue Be-
lastungen, die aus ihren Beiträgen gedeckt werden 
müßten, auferlegen, ohne mit ihnen auch nur ein 
Wort zu reden. 

(Abg. Frau Finselberger: Das hätte doch 
in all den Jahren geschehen können!) 

— Frau Finselberger, Sie hätten sich ja auch ein-
mal die Mühe machen können, mit den Renten-
versicherungsträgern zu reden; das hätten Sie doch 
nicht immer nur uns überlassen sollen. Wenn Sie 
der Meinung waren, es hätte geschehen können, 
hätten Sie es ja übernehmen können, mit den Ren-
tenversicherungsträgern zu sprechen. Aber hier 
etwas zu beschließen, wodurch einer sozialen Ein-
richtung neue Lasten auferlegt werden, ohne mit 
diesen Trägern auch nur ein Wort zu reden, halten 
wir für unmöglich. Aus diesen Gründen lehnen wir 
diesen Antrag ab. 

Zu den sonstigen Anträgen, deren Begründung 
wir noch hören werden, möchte ich namens meiner 
Fraktion erklären, daß wir uns an der Aussprache 
darüber nicht mehr beteiligen wollen, 

(Hört! Hört! bei der SPD) 

um unsere Zeit nicht allzu lange in Anspruch zu 
nehmen, 

(Lachen bei der SPD) 

dann aber auch — das kommt in der Entschließung 
zum Ausdruck, die wir dem Hause in der dritten 
Lesung vorlegen werden —, weil wir der Meinung 
sind, daß wir, nachdem wir mit diesem Gesetz 
Neuland betreten haben, zunächst einmal 1 oder 
1 1/2 Jahre Erfahrung über den Ablauf und die Aus-
wirkungen des Gesetzes sammeln sollten. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU. 
— Zurufe von der SPD.) 

Wenn dann die Erfahrungen und die ersten Ge-
schäftsberichte der Ausführungsorgane vorliegen, 
müssen wir unter Berücksichtigung der vorliegen-
den Erfahrungen ernstlich überlegen, wie wir die 
Dinge ordnen können. 

Weiter kommt es darauf an, gemeinsam dafür 
zu sorgen, daß diejenigen, die jetzt schon ein Jahr 
lang auf das Kindergeld warten, endlich zu einem 
Kindergeld kommen, und zwar rückwirkend ab 
1. Januar 1955. 

Das sind die Gründe, die uns veranlassen, gegen 
die  Ziffer 2 zu stimmen, und das sind auch die 
Gründe für unsere Ablehnung auch der weiteren 
Anträge, die hier noch zur Debatte gestellt werden. 

Ich beantrage, über Ziffer 2 des Antrags Um-
druck 500 namentlich abzustimmen. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU. 
— Zuruf der Abg. Frau Döhring.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren! Ich darf zunächst einmal das vorläufige 
Ergebnis*) der namentlichen Abstimmung über den 
Antrag der sozialdemokratischen Fraktion Um-
druck 500 Ziffer 1 bekanntgeben. Abgegebene 
Stimmen der stimmberechtigten Abgeordneten: 
424; mit Ja haben gestimmt 155, mit Nein 252, ent-
halten haben sich 17. Der Antrag ist abgelehnt. 

'Von den Berliner Abgeordneten haben sich 16 
beteiligt, 8 haben ja und ebenso viele nein gesagt, 
enthalten hat sich niemand. 

Nach Ablehnung der beiden Änderungsanträge 
kommen wir nunmehr zur Abstimmung über § 1 
in der Ausschußvorlage. 

(Abg. Ruf: Es ist namentliche Abstimmung 
beantragt!) 

— Bisher nicht; aber es kann noch beantragt 
werden. 

(Abg. Hilbert: Über das ganze Gesetz!) 

Wird zu § 1 in der Ausschußfassung namentliche 
Abstimmung beantragt? — Das ist nicht der Fall. 
Dann komme ich zur Abstimmung. Wer dem § 1 in 
der Ausschußfassung zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Enthaltungen? — Das erste war die 
Mehrheit; § 1 ist in der Ausschußfassung be-
schlossen. 

Wir fahren nunmehr in der Aussprache zu § 2 
fort. Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Schellen-
berg. 

Dr. Schellenberg (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Herr Kollege Arndgen hat die 
ablehnende Stellungnahme seiner Fraktion zu un-
serem Änderungsantrag unter anderem damit be-
gründet, daß durch diesen Änderungsantrag die 
Sozialversicherungsträger und andere Soziallei-
stungsträger belastet würden. Herr Kollege Arnd-
gen, das stimmt nicht. Die Gesetzesmaterie ist 

4 ) Vgl. das endgültige Ergebnis Seite 6437. 
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offenbar so kompliziert, daß selbst ein prominen-
ter Sprecher der CDU die Auswirkungen in dieser 
Hinsicht nicht voll zu übersehen scheint. 

(Abg. Pelster: Das scheint auch bei Ihnen 
der Fall zu sein!) 

— Herr Kollege, Sie waren doch nicht im Aus-
schuß. Ihre Kollegen werden meine Mitarbeit be-
stätigen können. 

(Erneuter Zuruf des Abg. Pelster.) 

Was ist der Sachverhalt? Nach § 7 des Gesetzes 
sind die Kosten entweder von den Familienaus-
gleichskassen oder, wenn diese nicht als Kosten-
träger in Frage kommen, vom Bund aufzubringen. 
In § 7 steht nichts über eine Mittelaufbringung 
durch Träger der Rentenversicherung. Das zur Fra-
ge der Finanzierung. 

Dann ein Zweites. Daß es sich bei dem Anliegen 
der Sozialdemokraten um eine sozialpolitisch be-
deutsame Angelegenheit handelt, hat auch der 
Bundesrat zum Ausdruck gebracht. Der Bundesrat 
hat in seiner Stellungnahme wörtlich folgendes 
ausgeführt: Der Ausschluß des Kindergeldan-
spruchs ist sozialpolitisch außerordentlich bedenk-
lich. Die Sozialdemokraten sind der gleichen Auf-
fassung, und deshalb wollen wir diesen Ausschluß 
beseitigen. 

Im übrigen haben wir mit großem Interesse 
festgestellt, Herr Kollege Arndgen, daß Sie so-
eben erklärt haben, Sie würden sich zu den ande-
ren Anträgen nicht mehr äußern. 

(Abg. Arndgen: Um Zeit zu sparen!) 

Sollten Ihnen die Argumente fehlen? 

(Beifall bei der SPD und beim GB/BHE. 
— Widerspruch in der Mitte.) 

 
Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 

und Herren, Wortmeldungen liegen nicht mehr 
vor. Wir kommen damit zur Abstimmung über den 
Änderungsantrag der sozialdemokratischen Frak-
tion unter Ziffer 2 auf Umdruck 500. Namens der 
Fraktion der CDU/CSU, also hinreichend unter-
stützt, ist namentliche Abstimmung beantragt. Wir 
stimmen also namentlich ab. Ich bitte die Schrift-
führer, die Karten einzusammeln. 

(Einsammeln der Abstimmungskarten.) 

Meine Damen und Herren, ich schlage Ihnen vor, 
daß wir inzwischen die Aussprache über § 3 er-
öffnen. Ich rufe also auf zur Beratung § 3 und 
die Umdrucke 500 Ziffer 3 und 504 Ziffer 1. 

Sind noch Damen und Herren im Saal, die zur 
letzten namentlichen Abstimmung über Umdruck 
500 Ziffer 2 ihre Stimme abzugeben wünschen? — 
Das ist nicht der Fall. Ich schließe die Abstim-
mung. 

Das Wort hat nun der Herr Abgeordnete Frehsee. 

Frehsee (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Auch ich möchte zur Beschleunigung 
der Beratungen beitragen und Sie, Herr Präsident, 
obschon Sie nur Ziffer 3 aufgerufen haben, um 
Ihr Einverständnis bitten, daß ich auch zu den Zif-
fern 4 und 5 des Umdrucks 500 *) mit den Anträgen 
der Fraktion der SPD spreche. 

§ 3 des Kindergeldergänzungsgesetzes betrifft 
das Organisatorische; er regelt das Verwaltungs- 

*) Siehe Anlage 3. 

mäßige für einen Teil dieses Gesetzes, für die 
Durchführung. Um mit einem Wort des Herrn Kol-
legen Elbrächter zu sprechen, das er heute früh 
hier gebraucht hat: Dieser § 3 der Ausschußvorlage 
soll dazu dienen, den nicht oder schlecht funktio-
nierenden Mechanismus der Kindergeldgesetz-
gebung noch weiter auszubauen. Eigentlich ist 
„auszubauen" nicht das richtige Wort; er will ihn 
noch durch einen weiteren schlechten Mechanismus 
ergänzen. 

Die Sozialdemokratische Partei hat von Anfang 
an auf dem Standpunkt gestanden, daß die Aus-
zahlung des Kindergeldes durch die Finanzämter 
erfolgen soll. Wir haben diese Auffassung seit eh 
und je vertreten und die Erfahrungen, die wir im  

abgelaufenen Jahr gemacht haben, bestätigen sie. 
§ 3 der Ausschußvorlage besagt nichts anderes, als 
daß für die 10-, 20,- 50- oder 70 000 Kinder, die bis-
her durch das Kindergeldgesetz und durch das Kin-
dergeldanpassungsgesetz noch nicht erfaßt worden 
sind — eine verhältnismäßig nicht allzu große Zahl 
— ein sehr umfangreicher Verwaltungsapparat ge-
schaffen werden soll. Nach Ziffer 1 des Abs. 1 des 
§ 1 sollen für die Kinder der Arbeitnehmer, der 
Selbständigen und der mithelfenden Familienange-
hörigen, die nicht bei einer Berufsgenossenschaft 
gegen Unfall versichert sind, aber einem anderen 
gesetzlichen Träger der Unfallversicherung ange-
hören, diese Träger der Unfallversicherung das 
Kindergeld auszahlen. Für einen Kreis der Übrig-
bleibenden sollen neue Träger bei den Familien-
ausgleichskassen bzw. den Berufsgenossenschaften 
geschaffen werden, die unter Ziffer 3 Abs. 1 des 
§ 3 aufgeführt sind. Ein ungeheuer komplizierter 
Apparat soll nach dem Ausschußbeschluß für einen 
unverhältnismäßig kleinen Teil der dritten und 
weiteren Kinder geschaffen werden. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 
Wir sind der Auffassung, daß das nicht sinnvoll, 
sondern sinnwidrig ist. Wir fordern Sie dringlichst 
auf, nicht auf dieser Ausschußvorlage zu bestehen, 
sondern dem Antrag unter Ziffer 3 des Umdrucks 
500 zuzustimmen, - wo vorgeschlagen wird, für die-
sen Kreis der Kinder das zuständige Finanzamt zur 
Auszahlung in Anspruch zu nehmen. 

Aus dem Abs. 2 des von uns vorgeschlagenen § 3 
ersehen Sie, daß wir damit einverstanden sind, .für 
die Auszahlung des Kindergeldes durch die Finanz-
ämter die Verfahren anzuwenden, die bei der 
Durchführung des Kindergeldgesetzes bisher schon 
mit einigem Erfolg angewandt worden sind. 

Lassen Sie mich nun noch einige wenige Bemer-
kungen zu diesem § 3 machen. Der § 3 wird, wenn 
er in der Fassung des Antrags der sozialdemokra-
tischen Fraktion angenommen würde, in keiner 
Weise dazu führen — wie hier verschiedentlich be-
fürchtet worden ist —, daß das Kindergeld weniger 
rasch oder nicht in dem Umfang ausgezahlt wird, 
wie es der Fall wäre, wenn die Ausschußvorlage 
angenommen würde. Ich stelle hiermit fest, daß 
die Durchführung des Verfahrens nach dem Antrag 
der sozialdemokratischen Fraktion einfacher ist 
und daß das Kindergeld auf diesem Wege schneller 
an die Berechtigten herangebracht werden kann. 

(Sehr richtig! bei der SPD. — Widerspruch 
in der Mitte.) 

Es ist voll gewährleistet — Herr Kollege Elbräch-
ter, Sie haben das vorhin auch angezweifelt —, daß 
durch die Annahme des Antrags der sozialdemo-
kratischen Fraktion keinerlei Verzögerung in der 
Auszahlung des Kindergeldes eintritt. 
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Im übrigen möchte ich doch darauf aufmerksam 
machen, daß nach der Ausschußvorlage jetzt die 
Träger der gesetzlichen Unfallversicherung als 
Träger der Kindergeldzahlung eingesetzt werden 
sollen, was Sie seinerzeit bei der zweiten und drit-
ten Beratung, als die sozialdemokratische Fraktion 
das verschiedentlich beantragte, entschieden abge-
lehnt haben. Sie haben damals jede Verbindung 
zwischen Kindergeld und Berufsgenossenschaften 
oder Unfallversicherung abgelehnt beziehungs-
weise in Abrede gestellt, daß eine solche Verbin-
dung bestehe. Nach der Ausschußvorlage wird eine 
solche Verbindung geschaffen. Es geht hier um das 
Prinzip, daß das Kindergeld eine Angelegenheit 
der Allgemeinheit 

(Sehr richtig! bei der SPD) 
und nicht eine Angelegenheit eines Kreises von zu-
fällig gemeinsam gegen Unfall versicherten Per-
sonen ist. 

Wenn Sie dem Antrag der Sozialdemokratischen 
Partei auf Änderung des § 3 folgen, ergibt sich, 
daß der § 4 der Ausschußvorlage überflüssig ist. Es 
ist dann nicht mehr notwendig, erst lange Über-
prüfungen darüber anzustellen, wer zuständig ist. 
Es steht von vornherein fest, daß das Finanzamt 
zuständig ist. Wir beantragen daher unter Ziffer 4 
des Umdrucks 500 die Streichung des § 4. 

Für § 7 beantragen wir unter Ziffer 5 unseres 
Änderungsantrags eine Fassung, nach der die Mit-
tel zur Durchführung des Gesetzes vorbehaltlich 
des Abs. 2 desselben Paragraphen vom Bund auf-
gebracht werden. Ich brauche dazu nicht viel zu 
sagen. Eine Begründung dafür ist schon verschie-
dentlich, erst heute wieder von dem Herrn Kolle-
gen Dr. Atzenroth gegeben worden, mit dem wir 
in dieser Beziehung völlig einig gehen. Ich möchte 
nur darauf aufmerksam machen, daß es sich, wie 
Herr Dr. Atzenroth ausgeführt hat, lediglich noch 
um 4,2 Millionen DM im Jahr handelt, die der 
Bund zusätzlich zu dem zu übernehmen hätte, was 
er bereits durch die Bestimmungen des § 7 der 
Ausschußvorlage zu zahlen hätte. Es handelt sich 
also um eine finanziell nicht sehr ins Gewicht fal-
lende Entscheidung, durch die die verwaltungs-
mäßige Durchführung aber wesentlich vereinfacht 
und erleichtert würde. 

Aus diesen Gründen und Überlegungen bitten 
wir Sie um Zustimmung zu den Vorschlägen der 
sozialdemokratischen Fraktion auf Umdruck 500 
unter den Ziffern 3, 4 und 5. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren! Ich darf das vorläufige Ergebnis*) der 
namentlichen Abstimmung über den Änderungs-
antrag der sozialdemokratischen Fraktion auf Um-
druck 500 Ziffer 2 bekanntgeben. Es haben sich ins-
gesamt 421 stimmberechtigte Abgeordnete betei-
ligt. Mit Ja haben 177, mit Nein 220 gestimmt; ent-
halten haben sich 24. Der Antrag ist abgelehnt. Es 
haben sich 16 Berliner Abgeordnete beteiligt. 10 
haben mit Ja, 5 mit  Nein gestimmt; einer hat sich 
enthalten. 

Nach Ablehnung dieses Änderungsantrages kom

-

me ich zur Abstimmung über § 2 in der Ausschuß-
fassung. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. - Ich bitte um die Gegen-
probe. — Enthaltungen? —Das erste war die Mehr-
heit; § 2 ist in der Ausschußfassung beschlossen. 

*) Vgl. das endgültige Ergebnis Seite 6437. 

Wir fahren fort in der Debatte über § 3 mit den 
aufgerufenen Änderungsanträgen. 

Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Atzenroth. 

Dr. Atzenroth (FDP): Meine Damen und Herren! 
Unser Antrag auf Umdruck 504 ist ein Eventual-
antrag. Wir stimmen entsprechend der Haltung, 
die wir mit unserem ersten Antrag gezeigt haben, 
den sozialdemokratischen Anträgen unter den 
Ziffern 3, 4 und 5 zu. Wenn diese Anträge ange-
nommen werden, dann erübrigt sich dieser Even-
tualantrag, den ich kurz begründen will. 

Die Ausschußfassung dieses Ergänzungsgesetzes 
sieht als Träger der Kindergeldzahlung verschie-
dene Einrichtungen für drei Gruppen von Berech-
tigten vor, nämlich einmal die normalen Träger 
der gesetzlichen Unfallversicherung für die in § 1 
Abs. 1 Nr. 1 genannten Personen. Für eine weitere 
Gruppe, die aus allen übrigen Personen besteht, 
wird eine bestimmte Zahl von Berufsgenossen-
schaften genannt, die zu diesem Zweck in den ein-
zelnen Ländern oder für mehrere Länder zusam-
men eingesetzt sind. Die dritte Gruppe bilden die 
Personen, die früher einmal erwerbstätig und 
während dieser Zeit bei Berufsgenossenschaften 
versichert waren. Diese Menschen, die aus dem 
Erwerbsleben ausgeschieden sind, also nicht mehr 
zu den Berufsgenossenschaften gehören, sollen 
durch das vorliegende Gesetz in bezug auf das 
Kindergeld wieder zu den Berufsgenossenschaften 
zurückgeführt werden. Das halten wir für eine 
falsche Lösung des Problems. Es widerspricht deut-
lich dem berufsständischen Aufbau, der dem Kin-
dergeldgesetz zugrunde liegt, wie von den Verfas-
sern des Gesetzes immer wieder betont wurde. 
Personen, die aus dem Beruf und aus der Berufs-
gemeinschaft ausgeschieden sind, kann man nicht 
nachträglich zwangsmäßig wieder hineinbringen. 
Es kommt noch hinzu, daß aus diesen Kreisen prak-
tisch keine Beiträge gezahlt werden; denn von den 
Berufsgenossenschaften werden nur diejenigen er-
faßt, die drei und mehr Kinder haben. Die ande-
ren melden sich naturgemäß nicht. Infolgedessen 
kommen Beiträge aus diesen Kreisen praktisch 
nicht ein. 

Wir stellen daher den Antrag, diese Gruppe ge-
nau so zu behandeln, wie die unter Nr. 3 des § 3 
Abs. 1 genannten Personen, immer unter der Vor-
aussetzung, daß der Antrag der SPD nicht ange-
nommen wird. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Horn. 

Horn (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Der Kollege Schellenberg hat vorhin, 
als er vom Podium abtrat, in seinen letzten Aus-
führungen mit Bezug auf die Erklärung des Kolle-
gen Arndgen, daß wir uns an der Diskussion über 
die weiteren Änderungsanträge nicht mehr betei-
ligen wollten, die Bemerkung gemacht: „Sollten 
Ihnen etwa die Argumente fehlen?" Weil sich die-
ser Ausspruch vielleicht in der heutigen Veröffent-
lichung des „Sozialdemokratischen Pressedienstes" 
wiederfinden könnte — — 

(Zurufe und Lachen bei der SPD. — Abg. 
Mellies: Bei uns steht so etwas nicht drin, 
Herr Horn! Das haben Sie verwechselt 

mit dem Politisch-Parlamentarischen 
Pressedienst!) 

— Ja, wir haben in dieser Beziehung böse Erfah

-

rungen, und wir hätten gelegentlich auch Anlaß — 
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wie heute morgen hier schon einmal —, uns dar-
über aufzuregen. 

(Abg. Mellies: Sie regen sich darüber 
soviel auf!) 

Ich wollte deshalb, Herr Kollege Schellenberg, 
nur erklären, daß wir diese Debatten nicht unnötig 
verlängern wollten, weil wir es nicht für sinnvoll 
halten, Argumente, die zu diesem Themenkreis 
schon weiß Gott wie oft vorgetragen worden sind, 
erneut vorzubringen. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 

Dauernd mit denselben Argumenten aufzutreten 
und immer wieder dieselbe Walze abzurollen, hal-
ten wir nicht für sehr zweckmäßig und sinnvoll. 
Aus diesem Grunde wollten wir uns daran nicht 
mehr beteiligen. Im übrigen beschleunigt das auch 
den Verlauf der Beratungen. 

Zu dem Änderungsantrag Umdruck 500 Ziffer 3 
betreffend Zahlung des Kindergeldes stelle ich im 
Namen meiner Fraktion den Antrag auf nament-
liche Abstimmung, weil seine Annahme eine Kon-
zeptionsänderung bedeuten würde, der wir bei der 
derzeitigen Lage der Gesetzgebung nicht zustim-
men können. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wird zur Sache noch 
das Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 

Zur Abstimmung hat das Wort der Abgeordnete 
Mellies. 

Mellies (SPD): Meine Damen und Herren, ich 
bitte darum, daß die namentlichen Abstimmungen 
erst nach 15 Uhr stattfinden. Einige Mitglieder des 
Hauses waren für heute mittag eingeladen und 
sind diesen Verpflichtungen bereits nachgekom-
men; sie können deshalb im Augenblick nicht zu-
gegen sein. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, ich glaube, Sie wollen dem Wunsch des 
Herrn Kollegen Mellies entsprechen. — Dann darf 
ich jetzt die Sitzung bis 15 Uhr vertagen. 

(Unterbrechung der Sitzung: 13 Uhr.) 

Die Sitzung wird um 15 Uhr durch den Präsi-
denten D. Dr. Gerstenmaier wieder eröffnet. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Die unterbro-
chene Sitzung ist wieder eröffnet. 

Meine Damen und Herren, die Aussprache über 
§ 3 ist geschlossen. Es ist namentliche Abstim-
mung beantragt. Ich darf die Antragsteller fragen, 
ob der Antrag auf namentliche Abstimmung sich 
auch auf die §§ 4 und 7 oder ausschließlich auf 
den § 3 erstrecken soll. — Herr Abgeordneter 
Horn! 

Horn (CDU/CSU): Herr Präsident, der § 4 ist doch 
wohl nur eine Folge aus § 3. Wenn also über den 
§ 3 in namentlicher Abstimmung befunden wird, 
dann würde — — 

(Unruhe. — Zurufe: Der Redner ist nicht 
zu verstehen!) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Der Herr Abge-
ordnete sagt, daß bei § 4 namentliche Abstimmung 
nicht beantragt ist oder jedenfalls darauf ver-
zichtet wird, weil er eine Folge aus § 3 ist. 

Horn (CDU/CSU): Zu § 7 würden wir wieder 
namentliche Abstimmung beantragen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Auch zu § 7 ist 
namentliche Abstimmung beantragt. Ich teile des-
halb wie folgt: wir stimmen jetzt in namentlicher 
Abstimmung zunächst lediglich über den § 3 ab.  — 
Herr  Abgeordneter Schellenberg! 

Dr. Schellenberg (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich glaube, es dient der Ver-
einfachung, wenn wir über die §§ 3 und 7 in 
einem Gang namentlich abstimmen; denn es er-
gibt sich das eine aus dem andern. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Wir stimmen 
also in einem Gang über die Ziffern 3, 4 und 5 des 
Änderungsantrags der Fraktion der SPD ab. Ich 
habe dann verstanden, daß die CDU/CSU-Fraktion 
für die gemeinsame Abstimmung über die Ziffern 
3, 4 und 5 des Antrags Umdruck 500 namentliche 
Abstimmung beantragt. 

(Abg. Horn: Jawohl!) 

— Meine Damen und Herren, dann rufe ich zur 
namentlichen Abstimmung über die Ziffern 3, 4 
und 5 des Änderungsantrages Umdruck 500*) auf. 
Ich bitte die Damen und Herren Schriftführer, die 
Stimmkarten einzusammeln. 

(Einsammeln der Abstimmungskarten.) 

Darf ich fragen, ob alle Stimmkarten abgegeben 
sind. — Noch eine Stimmkarte. 

Sind nunmehr alle Stimmkarten abgegeben? — 
Ich höre keinen Widerspruch; ich schließe die Ab-
stimmung. 

(Auszählen der Abstimmungskarten.) 
Meine Damen und Herren, ich gebe das vor-

läufige Ergebnis**) der namentlichen Abstimmung 
über die Ziffern 3, 4 und 5 des Umdrucks 500, 
Änderungsantrag der Fraktion der SPD, bekannt. 
Abgegebene Stimmen: 416. Mit Ja haben gestimmt 
181, mit Nein 218 Mitglieder des Hauses bei 17 
Enthaltungen. Berliner Abgeordnete: 16 abgege-
bene Stimmen, 12 Ja, 4 Nein. Meine Damen und 
Herren, damit sind die Änderungsanträge Um-
druck 500 Ziffern 3, 4 und 5 abgelehnt. 

Ich lasse nun abstimmen über den Änderungs-
antrag der Fraktion der FDP Umdruck 504 Zif-
fer 1***). Hier heißt es: In § 3 Abs. 1 wird die Nr. 2 
gestrichen." Wer diesem Änderungsantrag zu-
stimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Meine Damen und Herren, einer 
unserer Schriftführer hat gewisse Bedenken. Ich 
darf bitten, die Abstimmung durch Erheben von 
den Sitzen zu wiederholen. Wer für den Ände-
rungsantrag ist, den bitte ich aufzustehen. — Ge-
genprobe! — Das letzte ist die Mehrheit; der An-
trag ist abgelehnt. 

Damit komme ich zur Abstimmung über den § 3 
in der Ausschußfassung. Wer dem § 3 in der vom 
Ausschuß beantragten Fassung zustimmen will, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! —
§ 3 ist angenommen. 

Ich rufe § 4 in der Ausschußfassung zur Ab-
stimmung auf. Wer dem § 4 zustimmen will, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 

*) Siehe Anlage 3. 
**) Vgl. das endgültige Ergebnis Seite 6437. 

***) Siehe Anlage 5. 
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Das ist dieselbe Minderheit wie zuvor; der § 4 ist 
angenommen. 

Ich rufe den § 5 auf und eröffne die Aussprache. 
Wird zu § 5 das Wort gewünscht? — Das Wort 
wird nicht gewünscht. Ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem § 5 in 
der vorliegenden Fassung zustimmen will, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Das ist wieder die gleiche Minderheit; der § 5 ist 
angenommen. 

Ich rufe auf § 6. Ich eröffne die Aussprache. — 
Das Wort wird nicht gewünscht. Ich schließe die 
Aussprache. Wer dem § 6 in der vorliegenden 
Fassung zustimmen will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Der § 6 ist an-
genommen. 

Ich komme zur Abstimmung über den § 7 in der 
Ausschußfassung. Wer dem § 7 in der Ausschuß-
fassung zustimmen will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Der § 7 ist an-
genommen. 

Ich rufe den § 8 auf und eröffne die Aussprache. 
Zu § 8 liegen zwei Änderungsanträge vor. Zuerst 
der Antrag auf Umdruck 500 Ziffer 6*). Wird dazu 
das Wort gewünscht? — Das Wort wird nicht ge-
wünscht. Dann kommen wir zu dem zweiten Än-
derungsantrag auf Umdruck 504**). Wird zu die-
sem Änderungsantrag das Wort gewünscht? — 
Herr Abgeordneter Atzenroth. 

Dr. Atzenroth (FDP): Meine Damen und Herren, 
es handelt sich bei diesem Änderungsantrag nach 
meiner Meinung nur um die Berichtigung einer 
falschen Formulierung. Nach der Ausschußfassung 
lautet dieser Paragraph: „Haben Personen, denen 
beim Inkrafttreten dieses Gesetzes Fürsorgeunter-
stützung ... gewährt wird, drei oder mehr Kinder 
. . ., so erhalten sie . . .". Das würde doch be-
deuten, daß Personen, die erst einen Monat nach 
Inkrafttreten des Gesetzes Fürsorgeunterstützung 
erhalten, diese Vergünstigung nicht bekommen. 
Wir müssen also — und ich glaube, daß das auch 
im Sinne der Mehrheit ist, die diesen Ausschuß-
antrag beschlossen hat — die Worte „beim Inkraft-
treten dieses Gesetzes" streichen und sagen: „Ha-
ben Personen, denen Fürsorgeunterstützung . . ., 
so erhalten sie ...". 

Deshalb bitte ich Sie, dem Antrag Ihre Zustim-
mung zu geben. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Wird dazu das 
Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 

Ich lasse zunächst über den weitergehenden Än-
derungsantrag abstimmen, nämlich über den An-
trag auf Umdruck 500 Ziffer 6 *) zu § 8, wo be-
antragt wird, den § 8 zu streichen. Wer diesem 
Änderungsantrag zustimmen will, den bitte ich um 
ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Das letztere 
ist die Mehrheit; der Änderungsantrag auf Um-
druck 500 Ziffer 6 ist abgelehnt. 

Ich lasse nunmehr abstimmen über den Ände-
rungsantrag auf Umdruck 504 Ziffer 2, **) dessen 
Begründung Sie soeben gehört haben. Wer diesem 
Änderungsantrag zustimmen will, den bitte ich 
um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Es ist wie- 

*) Siehe Anlage 3. 
**) Siehe Anlage 5.  

der die gleiche Mehrheit; der Änderungsantrag ist 
abgelehnt. 

Ich lasse nunmehr abstimmen über den § 8 in 
der Ausschußfassung. Wer dem § 8 zustimmen will, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Der § 8 ist angenommen. 

Ich rufe auf den § 9. Ich eröffne die Aussprache. 
Wird das Wort gewünscht? — Das Wort wird nicht 
gewünscht. Ich schließe die Aussprache. Wir kom-
men zur Abstimmung. Wer § 9 zustimmen will , 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Der § 9 ist angenommen. 

Ich rufe auf § 10. Ich eröffne die Aussprache. 
Hier liegen Änderungsanträge vor. Meine Damen 
und Herren, ich darf bitten, sich den Umdruck 500 
Ziffern 7 bis 12 anzusehen. 

(Abg. Frau Döhring: Ist schon begründet, 
Herr Präsident!) 

— Das ist schon begründet. Das Wort wird dazu 
weiter nicht gewünscht? — Herr Abgeordneter 
Horn! 

Horn (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich beantrage namens meiner Frak-
tion in Konsequenz der am Vormittag erfolgten 
Abstimmung auch für die aufgerufenen Ziffern 
namentliche Abstimmung. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Meine Damen 
und Herren, Sie haben den Antrag auf nament-
liche Abstimmung gehört. Er ist ausreichend un-
terstützt. Ich lasse zunächst über den Änderungs-
antrag auf Umdruck 500 Ziffern 7 bis 12 abstim-
men. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Über Ziffern 7 bis 
12 kann nicht abgestimmt werden!) 

— Herr Abgeordneter Schellenberg! 

Dr. Schellenberg (SPD): Die Ziffern 7, 8 und 9 
sind durch die vorhergehenden Abstimmungen in 
der Sache erledigt. Darüber braucht nicht mehr 
abgestimmt zu werden. Mit den anderen nament-
lichen Abstimmungen ist eine Grundsatzentschei-
dung gefallen. Aber Ziffer 10 beinhaltet etwas 
anderes, und darüber muß beraten und abgestimmt 
werden. Dazu wird auch der Kollege Regling das 
Wort nehmen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaler: Möchten Sie jetzt 
das Wort haben? 

(Abg. Dr. Schellenberg: Nein, Herr 
Präsident!) 

Meine Damen und Herren, damit wir hier völlig 
klar sind: Sie verzichten auf den Antrag auf 
namentliche Abstimmung über den Änderungsan-
trag auf Umdruck 500 Ziffern 7, 8 und 9. Den 
streichen wir; das ist erledigt durch die vorange-
gangene Abstimmung. Nun wird das Wort zu dem 
Änderungsantrag auf Umdruck 500 Ziffer 10*) ge-
wünscht? — Bitte sehr, Herr Abgeordneter. 

Regling (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Unser Änderungsantrag gemäß Um-
druck 500 Ziffern 10 ff. betrifft etwas ganz ande-
res als das, was bisher hier zur Beratung anstand. 
Wir möchten, und das möglichst heute schon — 
denn wir sind der Meinung, daß wir nicht noch 

*) Siehe Anlage 3. 
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ein weiteres halbes Jahr damit warten sollten, mit 
einem weiteren Übel in diesem Kindergeldgesetz 
aufzuräumen —, erreichen, daß die erforderlichen 
Mittel zur Erfüllung des g es  amten Kindergeld-
gesetzes aus dem öffentlichen Haushalt zur Ver-
fügung gestellt werden. Es geht uns darum, daß 
dieses Gesetz, das ja nun oft genug als eines der 
verworrensten bezeichnet worden ist, heute minde-
stens nach einer Richtung, nämlich hinsichtlich der 
Aufbringung der Beiträge, in Ordnung gebracht 
wird. Die gute Absicht, die alle Seiten mit diesem 
Gesetz gehabt haben, hat doch einen sehr, sehr 
bitteren Beigeschmack für die Beitragspflichtigen 
bekommen. Nicht, daß man nicht bereit wäre, eine 
gewisse Belastung für dieses Vorhaben auf sich 
zu nehmen; aber diese Belastung müßte gerechter 
verteilt werden. Darum geht es meiner Fraktion. 
Nicht wir allein haben bereits im vergangenen 
Jahr gefordert, daß die Allgemeinheit für dieses 
allgemeine Anliegen eintritt, d. h. daß die Lei-
stungen mit Mitteln des öffentlichen Haushalts zu 
decken sind. Der im Oktober vor einem Jahr feh-
lende bzw. noch nicht vorhandene oder, noch bes-
ser gesagt, der nicht zur Geltung gekommene Sach-
verstand hat uns die politische Entscheidung nach 
der sogenannten klassischen Konzeption, d. h. über 
die 55 Berufsgenossenschaften gebracht. Heute, 
nachdem uns das Kindergeldgesetz nun fast ein 
Jahr lang bekannt ist, können wir die Dinge schon 
aus der Praxis beurteilen, und es ist heute, nach 
einem Jahr, leichter, mit mehr Sachverstand dar-
über zu urteilen, als es möglich war, bevor das 
Gesetz erlassen wurde. 

Daß es heute einfach ist, wollen wir zugeben. 
Aber wir können nicht einsehen, daß man noch 
einmal ein halbes Jahr warten will, sondern wir 
sollten über diese Angelegenheit, die draußen 
überall und immer wieder diskutiert wird, schon 
heute Beschluß fassen. Es wird Ihnen doch sicher 
so gehen wie mir: Man weiß nicht mehr, was man 
draußen noch sagen soll. Herr Stücklen, das stimmt 
doch? Weshalb sollten wir uns also nicht schon 
heute über dieses Anliegen einig werden? Mir 
scheint, heute ist die Gelegenheit dazu gegeben. 

Zum anderen weiß man draußen sehr wohl, daß 
wir uns heute mit einer weiteren Änderung die-
ses Gesetzes befassen. Man erwartet, daß wir et-
was Positives dazu sagen, um die in immer stärke-
rem Maße auftretenden Ungerechtigkeiten heraus-
zubringen. Wenn wir nämlich jetzt diese Uneben-
heiten aus dem Gesetz nicht herausbringen, dann 
bin ich überzeugt, daß Ungerechtigkeiten und Un-
möglichkeiten in unübersehbarer Zahl weiter auf-
tauchen werden, wenn die Sache nur noch ein hal-
bes Jahr wie bisher weiter läuft. Dem gesamten 
Gesetz erweisen wir mit einer solchen Verzerrung 
keinen guten Dienst. 

Ich sagte bereits, daß heute nicht allein unsere 
Fraktion an das Hohe Haus wegen der Regelung 
dieses Anliegens herantritt, sondern daß das in 
unmißverständlicher Weise von den Aufbringungs-
pflichtigen gefordert wird. Aus der Flut von Zu-
schriften, die Sie sicher alle genau so bekommen 
haben; wie sie bei uns eingegangen sind, ergibt 
sich doch folgendes Bild: Jede Familienausgleichs-
kasse hat für ihren Bereich nach ihrem Ermessen 
eine eigene Beitragsregelung entwickelt. Das 
konnte sie nach dem Gesetz über das Statut tun. 
Der Gesamtverband, der koordinierend eingreifen 
und eine gleichmäßige Zahlung erwirken sollte, 
konnte das bisher noch nicht tun. Das ist verständ

-

lich. Aber immerhin sind deshalb die Maßnahmen 
so kunterbunt und so verworren geworden, und 
es läßt sich nicht vermeiden, daß ein Angehöriger 
einer Berufsgenossenschaft mit einem niedrigeren 
Hebesatz mit anderen Angehörigen von Berufs-
genossenschaften, die das Mehrfache erheben, 
spricht und seinen Unwillen zum Ausdruck bringt. 
Wir kennen Unterschiede von 0,3 % bis zu 1,9 %. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Wir wissen weiterhin, daß die Kopfbeträge in 
sehr unterschiedlicher Höhe erhoben werden. Fol-
gendes Kuriosum tritt auf: Von einigen Aufbrin-
gungspflichtigen wird sogar der doppelte Kopf-
beitrag verlangt, weil sie zwei Berufsgenossen-
schaften angehören. Das trifft bei den vielen klei-
nen Handwerksmeistern und selbständigen Ge-
werbetreibenden auf dem flachen Lande zu, die 
nebenher noch irgendwie ein kleines Stückchen 
Land beackern. In diesem Falle werden sie von 
beiden Berufsgenossenschaften veranlagt und 
haben zweimal das Kopfgeld zu entrichten. 

Diese Ungerechtigkeiten, die doch niemand will 
und die mit dem Gleichheitsprinzip absolut nichts 
zu tun haben, lassen sich mit der bisherigen Ge-
setzeskonstruktion aber kaum vermeiden. Jede Be-
rufsgenossenschaft ist nun einmal für ihr Auf-
bringungssoll verantwortlich, und deshalb kommt 
es zu diesen Dingen. 

Ein besonderes Kuriosum ist bei einer Berufs-
genossenschaft zu verzeichnen, und zwar — ich 
kann sie hier nennen, weil sie heute morgen in der 
Fragestunde bereits erwähnt wurde — bei der 
Norddeutschen Holz-Berufsgenossenschaft. Hier 
werden unter Hinweis darauf, daß die Anlauf-
finanzierung schwierig sei — wissen wir, ist zuzu-
geben —, die Beiträge insgesamt bis 1957 gefor-
dert. Ich habe den Erhebungsbescheid hier, Herr 
Minister. Daraus geht ganz klar hervor, daß Bei-
träge bis 1957 verlangt werden. Allerdings ist seit 
meiner Fragestellung, die ja vor einigen Wochen 
erfolgte, seitens der Norddeutschen Holz-Berufs-
genossenschaft auf Grund der vielen, vielen Pro-
teste nunmehr veranlaßt worden, daß die letzten 
beiden Ratenzahlungen, d. h. diejenigen, die im 
Mai und August nächsten Jahres fällig würden, 
vorläufig nicht mehr gefordert werden. Nun, das 
ist sowieso noch Zukunftsmusik. Bis dahin ist noch 
lange Zeit; die Raten sind sowieso noch nicht fällig. 
Es ist aber sehr einfach, heute zu sagen: Beruhigt 
euch nur, zahlt die ersten beiden Raten aus dieser 
Erhebung, die zwar bis 1957 reicht; aber in-
zwischen, bis die nächsten fällig werden, bekommt 
ihr einen neuen Bescheid! Es ist ziemlich sicher, 
daß eine Minderung kaum in Frage kommt, daß 
also diese große Überbelastung, dieser Vorausgriff 
tatsächlich weiter gefordert wird. Man fragt sich 
wirklich, was sich diese Selbstverwaltungsgremien 
bei einem solchen Verfahren gedacht haben. Hat 
vielleicht das überhitzte Gerede von der „überhitz-
ten Konjunktur" auch diese Selbstverwaltungs-
gremien veranlaßt, der Wirtschaft eine solche Vor-
auszahlung ohne weiteres zuzumuten? Oder, was 
noch viel schlimmer wäre, herrscht bei diesen 
Selbstverwaltungsgremien — ich lege die Betonung 
auf die „Selbstverwaltung" — nur noch ein 08/15-
Geist, der einfach das Gesetz als Auftrag, um nicht 
zu sagen: als Befehl hinnimmt und es ohne Rück-
sicht auf Verluste durchzuführen gedenkt, anstatt 
— wie es einer Selbstverwaltung zustehen würde 
— sich in echtem genossenschaftlichem Geist 
schützend vor die von ihnen zu betreuenden Mit- 
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glieder zu stellen und den Gesetzgeber darauf auf-
merksam zu machen: So geht es nicht; gib uns wei-
tere Darlehen oder tue sonst etwas, um diese Be-
lastung tragbar zu machen. 

Seinerzeit haben wir von Ihnen gehört, was pas-
sieren würde, wenn man die Durchführung den 
Finanzämtern gäbe, weil bei dem dort herrschen-
den Schematismus regulierende Dinge überhaupt 
nicht einzubauen sind. Das aber wollten Sie eigent-
lich erreichen, indem Sie die Sache den Berufs-
genossenschaften, also den Selbstverwaltungskör-
perschaften übergeben haben. Ich muß nur feststel-
len — und das können wir alle miteinander fest-
stellen —: das Gegenteil ist erreicht! Wir haben 
laufend diese Ungerechtigkeiten zu verzeichnen. 
Deshalb ist es hohe Zeit, daß wir jetzt — nicht erst 
nach einem weiteren Gutachten — mit diesem 
Teil des Kindergeldgesetzes Schluß machen. Wir 
beantragen weiter nichts, als daß die Aufbringung 
heute möglichst geklärt wird, indem wir Sie bitten, 
dem Änderungsantrag Umdruck 500 Ziffer 10 zuzu-
stimmen, wonach ab 1. Januar 1956 die gesamten 
Mittel aus dem Bundeshaushalt angefordert wer-
den sollen. Dann würden alle Unstimmigkeiten 
draußen wegfallen. Ich meine: Wenn wir diese un-
gleichen Belastungen nach einem erlassenen Gesetz 
im Laufe des Jahres feststellen, dann sollten wir 
auch den Mut haben, jetzt schon zu sagen: mit die-
sem Mangel können wir bereits heute aufräumen. 
Es ist möglich, auch finanziell möglich, das tatsäch-
lich durchzuführen. 

Ich habe, Herr Präsident, hiermit gleichzeitig die 
Begründung für die Punkte 10 a bis f und auch die 
Ziffer 12 einbezogen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Atzenroth. 

Dr. Atzenroth (FDP): Meine Damen und Herren! 
Die von Herrn Kollegen Regling vorgetragenen Be-
denken teilen wir in vollem Umfang. Sie bilden ja 
einen der Hauptgründe, die gegen dieses Gesetz an-
geführt werden. Aber ich muß den Herrn Kollegen 
Regling doch daran erinnern, daß gerade die Ver-
treter seines Handwerks in der von ihm genannten 
Berufsgenossenschaft nicht mitgemacht haben, als 
es sich darum handelte, wirklich die Konsequenzen 
aus dieser Haltung zu ziehen. Wir können dem 
Vorschlag, obwohl wir die Bedenken in vollem 
Umfang anerkennen, nicht zustimmen. Ich habe 
schon betont, daß wir konsequent an unserer Hal-
tung festhalten, die wir bei der ersten Lesung ein-
genommen haben und die sich verdichtet hat in 
dem damals von uns vorgelegten Gesetzentwurf, 
der leider nicht zur Beratung gekommen ist. Darin 
haben wir als Grundlage für die Aufbringung eine 
Erhebung von 0,5 °/o der Lohnsumme gefordert und 
den Bund nur dazu veranlassen wollen, das, was 
darüber hinaus benötigt wird, zu tragen. Wenn Sie 
Ihren Antrag in dieser Form ändern könnten, wür-
den wir einem solchen Antrag unsere Zustimmung 
geben können. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat  der 
 Abgeordnete Arndgen. 

Arndgen (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Wenn wir auch 
an sich die Absicht hatten, auf Begründungen zu 
den einzelnen Antragspunkten nicht einzugehen, so 

halte ich es doch für notwendig, dem Hohen Hause 
davon Kenntnis zu geben, daß die Annahme dieses 
Antrags eine Belastung von rund einer halben Mil-
liarde DM für die Bundesfinanzen bedeuten würde. 
Das hier zu beschließen, ohne die Einzelheiten zu 
beraten, halten wir für unmöglich. Wir lehnen die 
Ziffer 10 im Antrag Umdruck 500 ab. Ich stelle den 
Antrag auf namentliche Abstimmung. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaler: Der Antrag auf 
namentliche Abstimmung ist bereits gestellt. — 
Herr  Abgeordneter Schellenberg, wollen Sie dazu 
noch sprechen? — Bitte! 

Dr. Schellenberg (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Herr Kollege Arndgen, ich 
muß Ihnen wieder sagen, daß Ihre finanziellen An-
gaben mit der Wirklichkeit nicht in Übereinstim-
mung stehen. 

(Zuruf von der SPD: Wie schon öfter!) 

Es ist zwar richtig, daß das Kindergeld gegenwär-
tig einen Gesamtaufwand von etwa 450 Millio-
nen DM jährlich erfordert. Aber der Herr Bundes-
finanzminister hat in einer Pressekonferenz im Zu-
sammenhang mit der Verabschiedung des Kinder-
geldgesetzes erklärt, daß ihm 204 Millionen DM  an 

 Steuereinnahmen durch die Befreiung der Betriebe 
verlorengingen, und diese Differenz von 204 Mil-
lionen DM haben Sie bei Ihrer Berechnung außer 
Betracht gelassen, Herr Kollege Arndgen. Darauf 
wollte ich hinweisen. Man kann nicht auf dier einen 
Seite von Belastungen für den Haushalt sprechen, 
wenn der Herr Bundesfinanzminister erklärt hat, 
daß die gegenwärtige Finanzierung einen Steuer-
ausfall bringe. Dieser Steuerausfall wird im Falle 
der Annahme unseres Antrags beseitigt. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort wird 
weiter zu diem Änderungsantrag Umdruck 500 Zif-
fer 10 nicht gewünscht. Wir kommen deshalb zur 
Abstimmung. 

Es ist namentliche Abstimmung beantragt. Las-
sen Sie mich vorher aber noch folgendes sagen. Ich 
bin darauf aufmerksam gemacht worden, daß sich 
die Ziffer 11 durch die vorangegangenen Aus-
sprachen und Abstimmungen erledigt habe. Wir 
stimmen also jetzt namentlich ab über die Ziffer 10 
des Änderungsantrags Umdruck 500*). Ich darf die 
Damen und Herren Schriftführer bitten, die Stimm-
karten einzusammeln. 

(Einsammeln der Abstimmungskarten.) 

Sind alle Stimmkarten abgegeben? — Ich höre 
keinen Widerspruch; die Abstimmung ist ge-
schlossen. 

(Auszählen der Abstimmungskarten.) 

Ich gebe das vorläufige Ergebnis**) der nament-
lichen Abstimmung über Umdruck 500 Ziffer 10 
bekannt. Abgegeben wurden insgesamt 414 Stim-
men. Mit Ja haben 158, mit Nein 240 Mitglieder 
des Hauses gestimmt; 16 haben sich enthalten. Von 
den Berliner Abgeordneten wurden 16 Stimmen 
abgegeben. Mit Ja haben davon 8, mit Nein 7 ge-
stimmt; enthalten hat sich ein Mitglied aus Berlin. 
Damit ist der Änderungsantrag der SPD auf Um-
druck 500 Ziffer 10 abgelehnt und damit ist, wenn 

*) Siehe Anlage 3. 
**) Vgl. das endgültige Ergebnis Seite 6438. 
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ich recht verstanden habe, auch die Ziffer 12 er

-

ledigt. Herr Professor Schellenberg, ist das richtig? 
(Abg. Dr. Schellenberg: Jawohl!) 

— Die Ziffer 12 ist damit auch erledigt; wir brau-
chen darüber nicht mehr abzustimmen. 

Weitere Änderungsanträge zu § 10 liegen nicht 
vor. Ich komme deshalb zur Abstimmung über § 10 
in der Fassung des Ausschusses. Wer dem Para-
graphen zustimmen will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Das erste war die 
Mehrheit; § 10 ist in der Ausschußfassung ange-
nommen. 

Ich rufe § 11 auf. Hier liegt ein Änderungsantrag 
vor. Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Wird 
der Änderungsantrag begründet? Herr Abgeord-
neter Atzenroth! 

Dr. Atzenroth (FDP): Meine Damen und Herren! 
Ich ziehe diesen Änderungsantrag in der zweiten 
Lesung zurück und werde ihn in der dritten Le-
sung wieder vorbringen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Meine Damen 
und Herren! Darf ich bitten, daß Sie diesen Um-
druck in der Hand behalten; wir können nicht so 
schnell vervielfältigen. Wir kommen gleich zur 
dritten Lesung. Der Änderungsantrag ist also jetzt 
zurückgezogen. Weitere Änderungsanträge zu § 11 
liegen nicht vor. Das Wort wird weiter nicht ge-
wünscht. Ich schließe die Aussprache zu § 11. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Para-
graphen in der Ausschußfassung zustimmen will, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Das erste war die Mehrheit; der  § 11 ist ange-
nommen. 

Ich rufe § 12 auf. Hierzu liegt kein Änderungs-
antrag vor. Ich eröffne die Aussprache zu § 12. Das 
Wort wird nicht gewünscht. Ich schließe die Aus-
sprache. Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem 
§ 12 in der Ausschußfassung zustimmen will, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Der  § 12 ist angenommen. 

Da weitere Änderungsanträge nicht vorliegen, 
darf ich nunmehr wohl die §§ 13 bis 21 gemeinsam 
aufrufen. Wird dazu das Wort gewünscht? — Das 
Wort wird nicht gewünscht. Ich schließe die Aus-
sprache über die §§ 13 bis 21 und komme zur Ab-
stimmung. 

Wer diesen Paragraphen in der Ausschußfassung 
zustimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. 
— Gegenprobe! — Die §§ 13 bis 21 sind in der Aus-
schußfassung angenommen. 

(Abg. Dr. Atzenroth: Ich bitte, die Ent

-

haltungen festzustellen!) 

— Meine Damen und Herren, ich folge dem Wunsch 
auf Feststellung von Enthaltungen. Wer sich be-
züglich der §§ 13 bis 21 der Stimme enthalten will, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Bei einer 
Reihe von Enthaltungen angenommen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe den § 22 auf. 
Ein Änderungsantrag liegt auch hier nicht vor. 
Wer dem § 22 sowie der Einleitung und der Über-
schrift in der Ausschußfassung zustimmen will, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Enthaltungen? — Bei einigen Enthaltungen mit 
Mehrheit angenommen. 

Damit, meine Damen und Herren, ist die zweite 
Lesung des Gesetzentwurfs beendet. Zahlreiche 

Änderungsanträge sind gestellt, aber nicht ange-
nommen worden. Wir kommen deshalb zur 

dritten Beratung. 

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. — Das 
Wort hat der Abgeordnete Professor Schellenberg. 

Dr. Schellenberg (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! In der dritten Lesung möchte 
ich, da bei der zweiten Beratung schon zu verschie-
denen Punkten Stellung genommen wurde, nur 
zwei Fragen herausgreifen: 1. die Komplizierung 
des Sozialrechts durch das vorliegende Gesetz und 
2. die Fragen der Finanzierung. 

Die Kindergeldgesetzgebung ist auch durch das 
jetzt zur Beratung stehende Gesetz so kompliziert 
geworden, daß — ich bitte, mir das nicht zu ver

-

übeln — selbst die antragstellende Fraktion die 
Dinge wohl kaum noch zu überschauen vermag. 
Ich möchte zur Begründung auf folgende Erfah-
rungen aus der Ausschußarbeit hinweisen. 

In nahezu jeder Ausschußberatung hat die CDU-
Fraktion neue Änderungsanträge gestellt, durch die 
ihr eigener Gesetzentwurf geändert werden sollte. 
Dann hat sie häufig in der darauffolgenden Sitzung 
wiederum Änderungsanträge zu den Anträgen, die 
sie in der vorhergehenden Sitzung gestellt hatte, 
eingebracht. Ich habe mir alle Änderungsanträge 
aufgehoben und habe sie durchgezählt und muß 
feststellen, daß die CDU in den Beratungen dieses 
Gesetzes im Ausschuß 108 Änderungsanträge zu 
ihrem eigenen Gesetzentwurf gestellt hat. 

(Lachen in der Mitte. — Abg. Arndgen: 
Das ist ein Regierungsentwurf!) 

— Sie haben auch einen Entwurf eingebracht; der 
Entwurf trägt auch die Unterschrift der CDU, Herr 
Kollege Arndgen. 

Meine Damen und Herren, das ist wirklich eine 
groteske Situation. Sie sollte doch allen hier in die-
sem Hause noch vor der abschließenden, dritten 
Lesung eine Überlegung nahebringen. 

Meine Damen und Herren! Die Beratungen die-
ser Kindergeldgesetzentwürfe haben fast die Hälfte 
aller Sitzungen des Sozialpolitischen Ausschusses in 
Anspruch genommen. Wir mußten immer wieder 
feststellen, daß wir für andere dringende sozial-
politische Anliegen im Sozialpolitischen Ausschuß 
durch die Kindergeldgesetze praktisch blockiert 
waren. Jeder, der diesen Gesetzentwurf durchsieht, 
wird zu der Auffassung kommen müssen, daß das 
nicht der letzte Gesetzentwurf in bezug auf die 
Kindergeldregelung sein kann. 

Aber nicht nur die antragstellende Fraktion ver-
mag die Materie kaum noch zu überschauen; es 
geht der Bundesregierung nicht anders. Auch das 
möchte ich Ihnen durch zwei Beispiele beweisen. 

Die Bundesregierung hat bei den Ausschuß-
beratungen zum ersten Kindergeldgesetz im Sep-
tember 1954 laut Ausschußprotokoll zugesagt, sie 
werde unverzüglich nach der Verabschiedung des 
ersten Kindergeldgesetzes die Durchführungsver-
ordnung zu § 34 erlassen, die insbesondere für die 
Grenzgänger in Berlin, darüber hinaus für alle 
Grenzgänger und beispielsweise auch für deutsche 
Seeleute, die auf ausländischen Schiffen beschäftigt 
sind, von Bedeutung ist. Herr Kollege Stamm-
berger hat in der Fragestunde am 4. Mai dieses 
Jahres an den Herrn Bundesarbeitsminister eine 
Frage wegen dieser Durchführungsverordnung ge- 
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richtet. Der Herr Staatssekretär des Bundesarbeits-
ministeriums hat laut Protokoll am 4. Mai zu dieser 
Durchführungsverordnung wörtlich erklärt: 

Wir hoffen, daß die Regelung der Durch-
führungsverordnung morgen endgültig be-
schlossen werden kann; dann steht dem Erlaß 
der Rechtsverordnung nichts mehr im Wege. 

Seitdem sind sieben Monate vergangen, und die 
Durchführungsverordnung wurde immer noch nicht 
veröffentlicht. Das ist doch ein erschreckendes 
Symptom für die Komplizierung, in die man uns 
und auch die Regierung sich selbst durch die Kin-
dergeldgesetze hineinmanövriert hat. 

(Abg. Frau Döhring: Sehr richtig!) 

Ein weiteres Beispiel! Die Bundesregierung ist 
durch § 37 des Kindergeldgesetzes — ich bitte die 
sehr verehrten Damen und Herren auch der CDU, 
sich jetzt einmal diesen § 37 durchzulesen — ver-
pflichtet worden, bis zum 1. Oktober dieses Jahres 
eine Rechtsverordnung über eine Kindergeldkarte 
zu erlassen. Der Herr Kollege Winkelheide hat bei 
einer früheren Beratung das Wort ausgesprochen 
— es steht im Protokoll —, das sei mit eine Grund-
lage der gesamten Kindergeldgesetzgebung. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Die Bundesregierung hat diese Verpflichtung aus 
§ 37 des Kindergeldgesetzes nicht erfüllt. Die Ver-
ordnung über die Kindergeldkarte liegt immer 
noch nicht vor. 

Diese Versäumnisse liegen bestimmt nicht an 
dem bösen Willen des Herrn Bundesarbeitsmini-
sters — denn der Herr Bundesarbeitsminister hat 
seinerzeit als Abgeordneter selber für das .Gesetz 
gestimmt —, sondern sie sind eben ein Beweis da-
für, wie unübersehbar und kompliziert die Kinder-
geldgesetzgebung geworden ist. 

Schließlich, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, ist das vorliegende Gesetz selbst ein Be-
weis dafür, zu welchen Komplikationen die bis-
herige Konzeption führt. Durch dieses Gesetz wer-
den neun andere Gesetze in der verschiedensten 
Hinsicht abgeändert, und es wird dadurch nicht nur 
die Kindergeldgesetzgebung, sondern das ganze 
Sozialrecht noch unübersichtlicher, als es ohnehin 
schon ist. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 
Wir sprechen in diesem Hause bei glücklichen Ge-
legenheiten so oft von einer Vereinfachung der 
Verwaltung und der Gesetzgebung; hier aber wird 
heute diesem Hause zugemutet, ein Gesetz zu ver-
abschieden, von dem sich — meine Damen und 
Herren, ich bitte in dieser Hinsicht einmal ein 
offenes Wort sagen zu dürfen — wohl kaum ein 
Dutzend Mitglieder dieses Hauses rühmen können, 
es zu verstehen. 

(Sehr richtig! bei der SPD und beim GB/BHE.) 

Das ist doch ein erschütternder Tatbestand. 

Zur Frage der Finanzierung kann ich mich ganz 
kurz fassen. Vor einigen Monaten waren insbeson-
dere die Damen und Herren der CDU stolz auf die 
„Bewährung" des Kindergeldgesetzes. Das war in 
einer Zeit, in der der Herr Bundesfinanzminister 
durch Darlehnsgewährung die Finanzierung er-
leichtert hatte. Aber inzwischen sind die Vorschüsse 
aufgebraucht, die Anforderung von Beiträgen ist 
in Gang gekommen, und das hat zu Schwierig-
keiten geführt, die praktisch zu einer Auseinander-
setzung der einzelnen Wirtschaftszweige unter

-

einander geführt haben. Man soll wirklich nicht 
sagen, die Selbstverwaltung könne diese Dinge 
regeln. Es ist uns — und auch Ihnen — in Eingaben 
aus Kreisen der Selbstverwaltung mitgeteilt wor-
den, daß die Selbstverwaltung hier vor Aufgaben 
steht, die nicht sie, sondern der Gesetzgeber lösen 
muß. Ich kann den Damen und Herren, die sich für 
diese Kindergeldgesetzgebung einsetzen, wirklich 
nur empfehlen, möglichst zahlreich in Protestver-
sammlungen des Handels und Handwerks zu gehen, 
und dort die Auffassung zu vertreten, das Kinder-
geldgesetz habe sich bewährt. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD, beim 
GB/BHE, bei der FDP und bei der DP.) 

Meine Damen und Herren, wir stehen wirklich 
vor einer sehr ernsten Situation. Deshalb muß ich 
noch ein deutliches Wort sagen. Der Umstand, daß 
Abgeordnete der CDU nun zu fast allen Ände-
rungsanträgen namentliche Abstimmung beantragt 
haben, ist ein schlechtes Zeichen. 

(Sehr gut! bei der SPD und beim GB/BHE. 
— Abg. Horn : Das  bewährte System der 

SPD!) 
Es hat sich nämlich, meine Damen und Herren, im 
Hause herumgesprochen, daß man sich der Kolle-
gen der eigenen Fraktion in dieser Angelegenheit 
nicht sicher ist 

(lebhafter Beifall bei ,der SPD 
und beim GB/BHE) 

und die Befürchtung hat, sie würden sich einer Ab-
stimmung vielleicht entziehen. Das ist der Grund 
für die Strapazierung der namentlichen Abstim-
mung, 

(Sehr wahr! bei der SPD) 

die wir heute durch die Fraktion erleben, die sich 
sonst, bei anderen Beratungen dagegen wendet, 
daß die namentliche Abstimmung strapaziert wird. 

(Zustimmung bei der SPD.) 
Bei dieser Sachlage richte ich an die stärkste 

Fraktion des Hauses die Bitte, vor der abschlie-
ßenden Beratung noch einmal zu überlegen, ob es 
wirklich sinnvoll ist, auch dieses Gesetz im Allein-
gang einer Fraktion zu verabschieden 

(Abg. Dr. Dollinger: Sie können ja 
mitmachen!) 

und darauf zu hoffen, daß sich einige Kollegen 
vielleicht der Stimme enthalten. Das ist wirklich 
eine schlechte Gesetzgebung. 

(Abg. Frau Döhring: Sehr wahr!) 
Wir haben in den letzten Wochen aus Anlaß der 

Auseinandersetzungen über die Rentenzulagen-
gesetze eine wertvolle Erfahrung gewonnen. Nach 
harten Abstimmungskämpfen haben diejenigen, die 
in diesem Hause die Mehrheit haben, innegehalten 
und gemeinsam mit den anderen Fraktionen eine 
Verständigung gesucht, die zu einem Kompromiß 
geführt hat. Sollte dieser Weg nicht auch beim vor-
liegenden Gesetz in letzter Stunde noch möglich 
sein? 

(Beifall bei der SPD, beim GB/BHE und 
bei Abgeordneten der FDP. — Bundes

-

minister Storch meldet sich zum Wort.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Bundes-
arbeitsminister, ich war im Begriff, Herrn Abge-
ordneten Schmücker das Wort zu geben. 

(Bundesminister Storch: Ich habe nur 
einen Satz zu sagen!) 

— Bitte sehr, Herr Bundesarbeitsminister! 
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Storch, Bundesminister für Arbeit: Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Professor Schellenberg hat eben Anstoß dar-
an genommen, daß die in § 37 des Kindergeld-
gesetzes vorgesehene Rechtsverordnung noch nicht 
erlassen worden ist. Ich möchte Ihnen ganz offen 
sagen, daß man eine derartige Rechtsverordnung 
meines Erachtens erst erlassen kann, wenn der ge-
samte Komplex im Gesetz erfaßt ist, und dazu ist 
das heutige Gesetz eben notwendig. Nach der Ver-
abschiedung dieses Gesetzes werden wir diese 
Rechtsverordnung auf dem schnellsten Wege her-
ausbringen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat der 
Abgeordnete Schmücker. 

Schmücker (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich darf vorweg dem Kollegen 
Dr. Atzenroth und auch dem Kollegen Regling 
kurz etwas erwidern. Vor drei oder vier Wochen 
beklagte sich ein Kollege in einer Aussprache dar-
über, daß ein ihm zur Last gelegtes Zitat aus dem 
Zusammenhang gerissen worden sei und deshalb 
seine Meinung gar nicht richtig wiedergebe. Dar-
auf sagte ihm der Vizepräsident Professor Schmid 
sehr geistreich und scherzhaft, wenn man solche 
Möglichkeiten mit Zitaten nicht mehr hätte, dann 
machte es ja gar keinen Spaß mehr, Zitate zu ge-
brauchen. Ich glaube, das genügt wohl! Daß wir 
im übrigen auch heute wieder den Vorrang des 
Politischen ganz allgemein betonen, setzt uns, 
glaube ich, nicht in Gegensatz zu den anderen Kol-
legen dieses Hauses. 

Dann darf ich ein paar Worte zu dem Antrag 
) der SPD sagen. Hinsichtlich der Ziffern 3 und 4 
haben wir die gleiche Auffassung wie Sie. Unsere 
Bemühungen, das Gesetz zu überarbeiten, gingen 
vor allem um diese beiden Dinge. Was die Frei-
grenze betrifft, so halten wir sie bereits für ge-
geben. Wir bedauern, daß die Möglichkeiten nicht 
von allen Berufsgenossenschaften genutzt worden 
sind, und wir sehen ein, daß ein innerer Zusam-
menhang mit dem zentralen Ausgleich vorhanden 
ist. Aber das sind ja nicht die einzigen Punkte 
für die Reform, und wir sind, wie schon mehrere 
Sprecher meiner Fraktion betont haben, der Auf-
fassung, daß eine Zusammenfassung und Gesamt-
überarbeitung des Gesetzes nach den bisherigen 
Erfahrungen notwendig ist. Ich möchte also aus-
drücklich hervorheben, daß wir in bezug auf die 
Ziffern 3 und 4 keine andere Meinung haben als 
die Antragsteller, daß aber unserer Ansicht nach 
diese Dinge in einer Gesamtüberarbeitung berei-
nigt werden müssen. 

Ich habe nun die Ehre, namens meiner Fraktion, 
der CDU/CSU, folgende Erklärung abzugeben. Es 
ist die Aufgabe des heute zur Verabschiedung an-
stehenden Ergänzungsgesetzes, diejenigen Dritt- 
und Mehrkinder in den Genuß des Kindergeldes 
zu bringen, die bisher noch nicht erfaßt waren. Bei 
der Verwirklichung dieses Anliegens haben wir 
natürlich auch das System der Kindergeldgesetze 
mit zu diskutieren. Aber dieser Teil der Debatte 
ist nach unserer Meinung heute nicht der wichti-
gere. Heute kommt es auf die notwendigen Er-
gänzungen an. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Ich erkläre aber ausdrücklich namens der CDU/ 
CSU-Fraktion die Bereitschaft, ohne Rechthaberei 

und ohne Vorurteil an die Überarbeitung der Kin-
dergeldgesetze heranzugehen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Diese Überarbeitung scheint uns aber erst möglich 
und erfolgversprechend zu sein, wenn die Erfah-
rungen des ersten Jahres vorliegen. 

Die CDU/CSU schlägt Ihnen daher die Annahme 
folgender Entschließung vor, die sie als wichtigen 
Bestandteil der Verabschiedung dieses Ergänzungs-
gesetzes ansieht: 

Die Bundesregierung wird beauftragt, späte-
stens drei Monate nach Eingang des vom Ge-
samtverband der Familienausgleichskassen zu 
erstattenden Geschäftsberichts über die Erfah-
rungen des ersten Geschäftsjahres eine Neu-
fassung der drei Kindergeldgesetze vorzulegen. 
Dabei sind in formeller und materieller Hin-
sicht die bisherigen Erfahrungen zu verwerten. 

Wir bitten um Ihre Zustimmung. 
(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das  Wort hat der 
Abgeordnete Atzenroth. 

Dr. Atzenroth (FDP): Herr Präsident! Mine 
Damen und Herren! Wir wollten uns an der allge-
meinen Aussprache in der dritten Lesung nicht 
mehr beteiligen, da unser Standpunkt klar und 
eindeutig früher und heute dargelegt worden ist. 
Wir müssen aber zu der Erklärung Stellung neh-
men, die der Abgeordnete Schmücker soeben ver-
lesen hat. 

Ich darf dazu erklären, daß die Fraktion der 
FDP dem Entschließungsantrag auf Umdruck 501 
zustimmt und dazu folgende Erklärung abgibt. Wir 
halten es für notwendig, daß bei der geplanten 
Neufassung des Gesamtgesetzgebungswerks über 
den Geschäftsbereich des Gesamtverbandes der 
Familienausgleichskassen hinaus die Erfahrungen 
der beteiligten Berufsorganisationen, vor allem des 
Mittelstandes, gebührend berücksichtigt werden. 
Nur dann ist nach unserer Ansicht die Gewähr ge-
geben, daß die schwerwiegenden Ungerechtigkei-
ten in der Belastung bei der Aufbringung der  Mit-
tel  ihren notwendigen Ausgleich finden. 

Ich möchte für die dritte Lesung den schon bei 
der zweiten Lesung angekündigten Änderungsan-
trag auf Umdruck 504 erneut einbringen, da es 
hier aus geschäftsordnungsmäßigen Gründen zweck-
mäßiger ist. Dieser Änderungsantrag lautet: 

In § 11 wird nach Nummer 6 die folgende Num-
mer 7 angefügt: 
7. Nach § 11 wird folgender § 11 a eingefügt: 

§ 11a 
Anwendung von Vorschriften des 

Kindergeldgesetzes 

Die Vorschriften des § 7 des Kindergeldgesetzes 
sind entsprechend anzuwenden, jedoch mit der 
Maßgabe, daß die schriftliche Mitteilung (Ab-
sätze 2 und 3) bis zum Ablauf von 6 Monaten 
nach Inkrafttreten des Kindergeldergänzungs-
gesetzes erfolgen kann. 

Die Kassen, die Kindergeld gezahlt hatten, be-
vor es ein Kindergeldgesetz gab, hatten nach § 7 
des Kindergeldgesetzes die Möglichkeit, innerhalb 
von 6 Monaten eine Erklärung über die weitere 
Regelung ihrer Kassen abzugeben. Da nun durch 
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dieses Gesetz in die Familienausgleichskassen zu-
sätzlich Mitglieder hineinkommen, muß man logi-
scherweise den Kassen auch für dieses Gesetz die 
Möglichkeit geben, und zwar in der gleichen Form, 
wie es beim Kindergeldgesetz geschehen ist. Ich 
bitte Sie, diesem Antrag zuzustimmen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaler: Weitere Wort-
meldungen liegen nicht vor. Ich schließe damit 
die allgemeine Aussprache. 

Ich schlage dem Haus vor, daß wir über die vor-
gelegten Entschließungsanträge, wie es im Hause 
üblich ist, nach der dritten Lesung abstimmen. 

Meine Damen und Herren, auch für die dritte 
Lesung liegen eine Reihe von Änderungsanträgen 
vor. Wir treten ein in die Einzelberatung, soweit 
Änderungsanträge vorliegen. Ich rufe zunächst auf 
den § 2, zu dem ein Änderungsantrag auf Um-
druck 505 vorliegt. Ich nehme an, daß er inzwi-
schen verteilt worden ist. — Bitte sehr, Frau Ab-
geordnete Korspeter, zur Begründung! 

Frau Korspeter (SPD): Herr Präsident! Meine 
Herren und Damen! Sie haben sich vorhin nicht 
entschließen können, unserem Änderungsantrag zu 
§ 2 zuzustimmen, wonach dritten und weiteren 
Kindern von Sozialleistungsempfängern sowie 
Waisen ein zusätzliches Kindergeld in Höhe von 
25 DM gewährt werden sollte. Wir bedauern diese 
Tatsache aus Gründen der sozialpolitischen Gerech-
tigkeit außerordentlich. Wir bringen deshalb in der 
dritten Lesung nochmals einen Änderungsantrag 
ein, mit dem wir erreichen wollen, daß wenigstens 
die Waisenkinder eine zusätzliche Leistung zu ihrer 
Waisenrente erhalten. 

Es ist durchaus möglich, diese Änderung in das 
Gesetz einzuschließen. Gegenwärtig verspüren die 
Kinder, die Waisengeld oder Waisenrente be-
ziehen, überhaupt nichts von unserer Kindergeld

-

gesetzgebung. Der bisher von der CDU/CSU-
Fraktion gewünschte Grundsatz, daß bei Sozial-
leistungsempfängern keine volle zusätzliche Lei-
stung des Kindergeldes gegeben werden soll, ließ 
eine Kindergeldzahlung für Waisen nicht zu, 
kannte auch keine Aufstockung auf den Betrag 
des Kindergeldes, da die Waisenrente in den 
meisten Fällen bereits 30 DM ausmacht. Es ist un-
vorstellbar, meine Herren und Damen von der 
CDU, daß Sie diese Regelung damals gewünscht 
und auch im Alleingang — ich möchte das noch 
einmal sagen — durchgesetzt haben. 

Ich möchte noch einmal zum Ausdruck bringen, 
daß wir die Waisenrente als eine Leistung des 
Versicherungsträgers ansehen, die das Existenz-
minimum für das Kind sichern soll und für die 
der verstorbene Vater schließlich auch einmal Bei-
träge gezahlt hat. 

(Sehr wahr! bei der SPD.) 

Kindergeld soll aber eine zusätzliche Leistung sein, 

(Sehr richtig! bei der SPD) 

um das Familieneinkommen zu erhöhen und eine 
bessere Erziehung sicherzustellen. Dieses Kinder-
geld wird bei den Erwerbstätigen zusätzlich ge-
geben, bei den Waisenkindern, die unserer be-
sonderen Fürsorge bedürfen, verweigerte man es. 
Waisenrente, meine Herren und Damen, ist kein 
Ersatz für das Kindergeld! Mein Fraktionskollege 
Professor Schellenberg hat schon bei der ersten 
Lesung des Kindergeldergänzungsgesetzes darauf 

hingewiesen, zu welch merkwürdigen Folgerungen 
der von Ihnen vertretene Grundsatz geführt hat, 
daß man die Kindergeldzahlung grundsätzlich an 
die Erwerbstätigkeit der Eltern, im Falle der Wai-
sen an die Erwerbstätigkeit der Mütter gekoppelt 
hat. Eine Witwe mit drei und mehr Kindern, die 
noch erwerbstätig ist, vielleicht weil sie eine An-
gehörige hat, die ihre Kinder betreuen kann, erhält 
neben der Waisenrente auf Grund ihrer Erwerbs-
tätigkeit auch noch Kindergeld. Eine Witwe aber, 
die sich der Erziehung ihrer Kinder widmen muß, 
die also nicht mehr erwerbstätig sein kann, weil 
ihre Kinder sie brauchen, weil sie vielleicht nie-
manden hat, der sie in der Erziehung ihrer Kinder 
unterstützt, weil vielleicht keine Tagesstätten für 
ihre Kinder zur Verfügung stehen, weil sie ihre 
Kinder nicht auf die Straße schicken möchte und 
zu den sogenannten Schlüsselkindern werden 
lassen möchte, — sie erhält das Kindergeld nicht. 

(Hört! Hört! bei der SPD und beim GB/BHE.) 

Die Begründung, die die Bundesregierung im 
Gesetzentwurf zu dieser Regelung gebracht hat, ist 
geradezu unfaßbar. Es heißt dort: 

Die Besserstellung der erwerbstätigen Witwe 
gegenüber der nicht erwerbstätigen Witwe er-
scheint im Hinblick auf das Streben, neben der 
Erfüllung der Mutteraufgabe durch eigene Er-
werbstätigkeit die wirtschaftliche Lage der 
Familie zu verbessern, gerechtfertigt. 

Das Kindergeld wird also hier als Belohnung für 
die Erwerbstätigkeit der Witwen anerkannt. Wir 
finden allerdings, daß das vom sozialpolitischen 
Standpunkt aus keine gerechte Lösung ist. 

(Sehr gut! bei der SPD.) 

Bis jetzt wurde auch in Reden, auf Tagungen 
und auf Kundgebungen von unserem Herrn Bun-
desfamilienminister — ich nehme an, im Auftrage 
der Bundesregierung — immer wieder sehr betont 
erklärt, daß Witwen, die eine Erziehungsfunktion 
zu erfüllen haben, materiell so sichergestellt sein 
müssen, daß sie nicht erwerbstätig zu sein 
brauchen. 

(Zuruf von der SPD: Das hat er gesagt!) 

Ich habe mir, Herr Bundesfamilienminister, eine 
Reihe von Berichten über Ihre Reden verschafft. 
Das sind Reden im Sinne unseres Antrags ge-
wesen. Ich nehme nicht an, daß die Presse Sie 
auch in diesem Fall mißverstanden hat. 

Aber mit Bedauern stellen wir nun fest, daß die 
Reden des Herrn Bundesfamilienministers im Ge-
setz keinen Niederschlag gefunden haben. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Er hat, als es darauf ankam, diese seine Auffas

-

sung  gesetzlich zu verankern, geschwiegen, und 
wir wissen auch — das ist ja vorhin schon von 
meinem Freund Schellenberg ein paarmal sehr 
ausdrücklich gesagt worden —, daß er im Aus-
schuß nicht versucht hat, seine politischen Freunde 
von seiner Auffassung zu überzeugen. 

(Abg. Frau Döhring: Er macht nur in 
public relation!) 

Das, was in der Begründung von der Bundesregie-
rung gesagt wurde, ist geradezu das Gegenteil von 
dem, was der Herr Bundesfamilienminister in sei-
nen Reden erklärt hat. 

Meine Herren und Damen, sind wir nicht eigent-
lich alle der Meinung, daß Mütter mit drei und 
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vier Kindern ins Haus gehören? Sind wir nicht 
alle der Meinung, daß eine wichtige Aufgabe 
brachliegt, wenn nach dem Tod des Vaters auch 
noch die Mutter wegen notwendiger Erwerbsarbeit 
von der Erziehung zurücktreten muß? Wollen wir 
es eigentlich zugeben, daß die Kinder seelisch und 
körperlich verkümmern müssen, weil die Mutter 
im Falle der Erwerbstätigkeit sich nicht genügend 
um ihre Kinder kümmern kann? Wir klagen über 
das Los der sogenannten Schlüsselkinder. Wir 
lesen Polizeiberichte von Sittlichkeitsverbrechen 
an Kindern. Wir klagen über mangelhafte Schul-
leistungen der Kinder. In vielen dieser Fälle — 
und ich wage das zu behaupten — wird es sich 
um Kinder erwerbstätiger Witwen handeln. Diese 
Mütter stehen oft vor der schwerwiegenden Ent-
scheidung, entweder ihre Kinder den Gefahren 
der Straße auszusetzen oder auf Erwerbstätigkeit 
und damit auf das Kindergeld zu verzichten. Das 
aber bedeutet für sie und ihre Kinder, mit unzu-
länglichen Renten das Leben zu fristen ohne die 
geringste Hoffnung auf eine Besserung ihrer Lage. 
Aber wir haben es in der Hand, den Müttern mit 
drei und mehr Kindern eine gewisse Erleichterung 
zu geben, wenn wir ihnen als zusätzliche Leistung 
zum Waisengeld das Kindergeld zubilligen. Das 
will unser Antrag. Wir bitten Sie sehr herzlich, im 
Interesse der Mütter und vor allem im Interesse 
der Kinder unserem Antrag zuzustimmen. 

(Beifall bei der SPD und beim GB/BHE.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abgeord-
neter Arndgen hat das Wort. 

Arndgen (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Wir haben schon 
heute morgen das Anliegen diskutiert, das hier 
von der Frau Korspeter erneut angesprochen wor-
den ist. Aber wenn wir dem Antrag zustimmten, 
so wie er hier gestellt ist, dann würden namentlich 
in der Rentenversicherung Ungerechtigkeiten Platz 
greifen; ich nehme an, daß sie nicht gewollt sind, 
aber es wird dazu kommen. 

Bei dem Antrag, den § 2 zu ändern, wird nichts 
von einer Aufwandsgrenze gesagt. Wenn der An-
trag so angenommen würde, dann würden wir in 
sehr vielen Fällen feststellen müssen, daß der Ver-
sicherte, wenn er invalide wird — was ja heute 
auch in jungen Jahren sehr oft vorkommt — und 
noch Frau und Kinder hat, für seine Kinder nicht 
das Waisengeld, sondern nur Kinderzuschläge be-
kommt, daß dagegen die Witwe mit einer gleichen 
Anzahl Kinder das Waisengeld erhält — Sie spra-
chen heute morgen selber davon: 30 DM — und 
dazu noch 25 DM. Wenn es drei und vier Kinder 
sind, würden wir feststellen müssen, daß die Rente 
der Witwe aus dieser gleichen Versicherung höher 
wäre als die Rente des Versicherten, namentlich 
wenn er in jungen Jahren invalide wird. 

(Abg. Dr. Preller: Das ist ein Irrtum! 
Dann kann er ja Kindergeld bekommen! 

Stimmt ja nicht, Herr Arndgen!) 

— Ich will hier keine Rechenexempel aufstellen! —
Ich bin aber der Meinung, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, daß dieses Problem angepackt 
werden muß. Es sollte aber nicht beim Kindergeld 
angepackt werden, sondern dann, wenn wir uns 
mit der Reform der sozialen Leistungen beschäf-
tigen. 

(Lachen bei der SPD. — Abg. Frau Döh

-

ring: Am Sankt-Nimmerleins-Tag!) 

— Wir wollen doch nicht vom Sankt-Nimmerleins-
Tag reden! 

(Zuruf von der SPD: Sie haben es doch 
bewiesen!) 

In Ihren Reihen sitzen Sachkenner, 
(Zuruf von der SPD: Gott sei Dank!  — 

Heiterkeit links) 
die mit uns der Meinung sind, daß man bei dieser 
schwierigen Materie nichts übers Knie brechen 
darf, sondern daß ernsthaft überlegt werden muß, 
damit auch etwas zustande kommt, was nicht nur 
zu einer Verbesserung der Leistungen, sondern 
auch zur Gerechtigkeit führt. Dieses Problem 
sollte — ich glaube, wir werden uns alle dafür ein-
setzen — bei der Reform der sozialen Leistungen 
mit vorgezogen werden, wie man jetzt dabei ist, 
die Alterssicherung vorzuziehen. Das sind nach mei-
nem Dafürhalten dringende Probleme: einmal die 
Alterssicherung und dann das Verhältnis von Kin-
dergeld zu Waisenrente. Das sind Dinge, die bei 
der Reform geordnet werden sollen und nicht 
jetzt. 

Wir lehnen — ich spreche hier im Namen mei-
ner Fraktion — den Antrag Ziffer 1 auf Umdruck 
505 ab. Ich beantrage namentliche Abstimmung. 

(Lachen bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Meine Damen 
und Herren, wird weiter dazu das Wort ge-
wünscht? — Herr Professor Schellenberg. 

Dr. Schellenberg (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Herr Kollege Arndgen, leider 
muß ich Ihnen wiederum widersprechen. Sie haben 
heute vormittag in namentlicher Abstimmung den 
sozialdemokratischen Antrag abgelehnt, zusätzlich 
für alle Sozialleistungsempfänger vom dritten 
Kind an Kindergeld in Höhe von 25 DM zu ge-
währen. Jetzt begründen Sie mit dieser Ablehnung 
des ersten Antrags auch die Ablehnung des mate-
riell weniger weitgehenden zweiten Antrags. 

Dieser Antrag bezieht sich nicht mehr auf alle 
Sozialleistungsempfänger, sondern nur noch auf 
nichterwerbstätige Witwen mit drei und mehr 
Kindern. Sie haben von Ungerechtigkeiten gespro-
chen, Herr Kollege Arndgen. Welches ist denn die 
größere Ungerechtigkeit? Die Erwerbstätigen mit 
drei und mehr Kindern erhalten zusätzlich das 
Kindergeld. Aber Sie wollen im Namen der Ge-
rechtigkeit der Witwe, die sich ausschließlich der 
Erziehung ihrer drei und mehr Kinder widmet, 
das zusätzliche Kindergeld nicht gewähren?! Zu 
welchen wirtschaftlichen Auswirkungen führt das? 
Eine Witwe mit drei Kindern würde, wenn unser 
Antrag angenommen würde, für das einzelne 
Waisenkind zusätzlich 8 Mark und 33 Pfennig er-
halten. Herr Kollege Arndgen, ich bedaure wirk-
lich, daß Sie als ein prominentes Mitglied des So-
zialpolitischen Ausschusses hier sagen, das sei sozial 
ungerecht. Sozial ungerecht ist, der Witwe, die ihre 
Kinder erzieht, das zusätzliche Kindergeld vom 
dritten Kind an nicht zu gewähren. 

(Beifall bei der SPD und beim GB/BHE.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaler: Weitere Wort-
meldungen zu § 2 liegen nicht vor. Ich schließe die 
Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Ä nde-
rungsantrag Umdruck 505 Ziffer 1.*) Es ist nament- 

*) Siehe Anlage 6. 
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liche Abstimmung beantragt. Ich bitte die Damen 
und Herren Schriftführer, die Stimmkarten ein-
zusammeln. 

(Einsammeln der Abstimmungskarten.) 

Ich frage, ob jedes Mitglied des Hauses seine 
Stimmkarte abgegeben hat. — Noch eine Stimm-
karte. Die Abstimmung ist geschlossen. 

(Auszählen der Abstimmungskarten.) 

Meine Damen und Herren, ich gebe das vorläu-
fige Ergebnis*) der namentlichen Abstimmung 
über den Änderungsantrag Umdruck 505 Ziffer 1 
bekannt: abgegebene Stimmen insgesamt 412. Mit 
Ja haben gestimmt 182 Mitglieder des Hauses, mit 
Nein 209; 21 Enthaltungen. Berliner Abgeordnete: 
16 abgegebene Stimmen, mit Ja 11, mit Nein 4, 
1 Enthaltung. Der Antrag auf Umdruck 505 Ziffer 1 
ist damit abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, weitere Änderungs-
anträge liegen zu § 10 vor. Ich frage, ob zur Be-
gründung dieser Änderungsanträge auf Um-
druck 505 das Wort gewünscht wird. — Bitte sehr, 
Herr Abgeordneter! 

Herold (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Es hat mich eigentlich vorhin etwas ver-
wundert, daß Herr Kollege Schmücker am 
Anfang sagte, seine Fraktion vertrete zu den in 
den Ziffern 3 und 4 des Umdrucks 505 geforderten 
Änderungen die gleiche Auffassung, wie sie hier 
vorgetragen worden sei, und daß er gleich darauf 
feststellte, daß es trotz dieser Erkenntnis nicht 
möglich sei, den Änderungsanträgen zuzustimmen, 
weil es zu früh sei und man abwarten müsse. Wir 
haben heute schon zweimal gehört, daß wir abwar-
ten sollen. Das ist uns unverständlich. Die Vertre-
ter auch aus Ihrer Fraktion, die in den Mittel-
schichten tätig sind, wissen genau, wie schwer es 
gerade den kleinen Handwerker, Gewerbetreiben-
den und Bauern drückt, wenn es an die Beitrags-
leistung für die Familienausgleichskassen geht. Sie 
wissen genau, welche Unruhe in diesen Kreisen 
herrscht, seitdem die Beitragszahlungen bekannt 
wurden. Wir kennen alle die Schwierigkeiten die-
ser Kleinstbetriebe. Wir werden auch morgen in 
der großen Debatte wieder sehr vieles hören, was 
wir für sie tun wollen. Hier ist eine Gelegenheit, 
einmal zu beweisen, daß Sie es mit diesen Gruppen 
wirklich ehrlich meinen. 

(Beifall bei der SPD und beim GB/BHE.) 

Es liegt an Ihnen. Die Fraktion der Sozialdemokra-
tischen Partei, die immer schlechthin als mittel-
standsfeindlich abgetan wird, bietet Ihnen hier 
Schützenhilfe. Es liegt an Ihnen, meine Herren 
Vertreter der Mittelschichten in der CDU, diese 
Hand zu ergreifen. 

(Sehr wahr! bei der SPD.) 
Hier ist einmal der gute Wille sichtbar nach außen 
zu dokumentieren. Es nützt diesen Menschen nichts, 
dauernd nur die Deklarationen von Ihnen zu hören, 
während nichts getan wird.  

(Beifall bei der SPD.) 

Sie kennen die Lage in den Mittelschichten genau 
wie ich. Uns ist es leider nicht möglich, was den 
Herren der Großmühlen möglich ist; sie haben, 
wenn es in ihrem Gebälk einmal knistert, Geld-
leute zur Verfügung, die dann schnell ein Mühlen- 

*) Vgl. das endgültige Ergebnis Seite 6447. 

kartell inszenieren. Der kleine Schneider, der 
kleine Schuhmacher und die vielen Berufsgruppen 
sind einfach weg. Kein Mensch kümmert sich um 
sie. 

Ich möchte Sie daher, meine Damen und Herren, 
bitten, dem Vorschlag auf Umdruck 505 Ziffer 2 
Ihre Zustimmung zu geben. Hier schlagen wir 
Ihnen vor, daß in § 10 Nr. 8 des Kindergeldergän-
zungsgesetzes, der den § 11 Abs. 1 des Kindergeld-
gesetzes betrifft, der Satz 4, der lautet: 

Die Satzung kann hiervon abweichende Be-
stimmungen treffen mit der Maßgabe, daß der 
Beitrag dieser Selbständigen zwölf Deutsche 
Mark im Jahr nicht übersteigt, 

gestrichen wird. Infolgedessen müssen dann im 
Satz 6 die Worte „der Sätze 3 und 4" durch die 
Worte „des Satzes 3" ersetzt werden. 

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie instän-
dig, nicht im Lande auf- und abzupilgern und den 
Menschen, die schwer um ihre Existenz ringen. 
Versprechungen zu machen. Machen Sie Ernst und 
stimmen Sie zu! Wir werden jederzeit bereit sein, 
Maßnahmen für die zu unterstützen, die schwer 
um ihre Existenz ringen. Es liegt nun an Ihnen. 

(Beifall bei der SPD und beim GB/BHE.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Wird dazu weiter 
das Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 

Dann lasse ich über den Änderungsantrag auf 
Umdruck 505 *) Ziffer 2 abstimmen. Wer dem An-
trag zustimmen will, den bitte ich um ein Handzei-
chen. — Gegenprobe! — Der Antrag ist abgelehnt. 

Ich rufe den Änderungsantrag auf Umdruck 505 
Ziffer 3 auf. Wird dazu das Wort gewünscht? 

Bitte sehr, Herr Abgeordneter Frehsee. 

Frehsee (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Wenn auch zu erwarten ist, daß Sie 
auch diesen Antrag ablehnen werden, der auf einer 
ähnlichen Ebene wie der eben von meinem Kolle-
gen Herold begründete liegt, so lassen wir uns da-
durch doch nicht entmutigen. Der Antrag unter 
Ziffer 3 und unter Ziffer 4 betrifft die Landwirt-
schaft. Ich wäre froh, wenn ich mehr Vertreter der 
Landwirtschaft jetzt in diesem Hohen Hause sehen 
würde. Der Antrag zielt auf die Beseitigung der 
Benachteiligung ab, die in der jetzigen Fassung des 
§ 11 Abs. 2 des Kindergeldgesetzes enthalten ist, 
wonach für die Landwirtschaft nicht einmal das 
gelten soll, was für die gewerbliche Wirtschaft gilt, 
die also in dieser Beziehung einen Vorteil hat, daß 
nämlich Selbständige von der Beitragspflicht be-
freit sind, wenn sie unter 4800 DM Einkommen im 
Jahr haben. 

(Abg. Winkelheide: Dafür bezahlt die 
Landwirtschaft nur ein Drittel!) 

— Meine Damen und Herren, auf diesen Einwurf 
werde ich im Verlauf der Begründung näher ein-
gehen können. Ich bitte Sie, sich so lange zu ge-
dulden. 

Den Antrag, den die sozialdemokratische Frak-
tion heute vorlegt, haben wir bereits bei der zwei-
ten und dritten Beratung des Kindergeldgesetzes 
gestellt. Wir haben auch damals beantragt, eine 
gleichmäßige Behandlung der gewerblichen Wirt-
schaft und der Landwirtschaft zu beschließen und 

*) Siehe Anlage 6. 



6406 	2. Deutscher Bundestag — 120. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 15. Dezember 1955 

(Frehsee) 
die landwirtschaftlichen Betriebe, bei denen das 
Einkommen nur bis zu 4800 DM im Jahr beträgt, 
von der Beitragspflicht zu befreien; da handelt es 
sich doch um die kleinen, die kleinsten und die 
mittleren Betriebe. Die Beitragszahlung durch die 
kleinsten Einkommensbezieher, durch die Schwäch-
sten in der Landwirtschaft halten wir nach wie vor 
sachlich für nicht gerechtfertigt und für sozial un-
gerecht. 

Es ist Tatsache, daß in der Landwirtschaft viele 
Betriebsinhaber und Eigner kleiner landwirt-
schaftlicher Grundstücke auf Grund dieser Bestim-
mung des Kindergeldgesetzes Beiträge zahlen müs-
sen, obwohl sie selber noch nicht einmal das 
Existenzminimum haben. 1,1 Millionen landwirt-
schaftlicher Betriebe liegen unter 2 Morgen, 2,3 
Millionen Betriebe unter 20 Morgen. Sie kennen 
die Einkommensverhältnisse in: der Landwirt-
schaft; sie sind hier öfter und besonders im Zusam-
menhang mit dem Landwirtschaftsgesetz gründlich 
diskutiert worden. 

Sie müssen sich nicht wundern, wenn angesichts 
dieser Tatsache, daß für die kleinen landwirtschaft-
lichen Betriebsinhaber durch das Kindergeldgesetz 
ungleiches Recht geschaffen wurde, eine Welle von 
Empörung und Verbitterung durch diese Kreise 
zieht. Es ist nicht zu verantworten, daß Ärmste zur 
Kindergeldgewährung für Begüterte beitragen 
müssen. Ich will Ihnen dazu Beispiele nennen. 

Es gibt da ein Dorf in Franken, dessen Einwoh-
ner uns geschrieben haben. Da sind acht Betriebe 
in Größen von ungefähr 10 bis 25 Tagewerken, und 
es ist ein Betrieb in diesem Dorf, der 125 Tage-
werke hat. Zufällig haben alle acht Inhaber der 
kleinen Betriebe keine drei oder mehr Kinder. 
Aber der Inhaber des größeren Betriebs, also der 
Großbauer, hat fünf Kinder. Hier ist die Situation 
eingetreten, daß diese acht Kleinen praktisch das 
Kindergeld für den Großen aufbringen müssen. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Es gibt viele andere Beispiele, etwa das des 
89jährigen Rentners, der uns geschrieben hat, der 
sechs Kinder großgezogen hat, der ein kleines 
Stückchen Land — es sind etwa anderthalb Mor-
gen — sein eigen nennt und der für diesen Besitz 
von anderthalb Morgen mit seinen 89 Jahren und 
mit seinen 123 Mark Rente Beiträge zur Familien-
ausgleichskasse zahlen muß. 

(Abg. Horn: Warum bezahlen es nicht 
die Kinder?) 

Ein anderes Beispiel ist das des 69 Jahre alten 
Rentners, der seit 1942 Invalide ist — ich kann 
Ihnen auch den Namen nennen; denn sein Brief 
liegt mir vor — und dessen monatliches Einkom-
men 115,60 DM aus der Invalidenrente und 25 DM 
aus dem Bundesversorgungsgesetz als Kriegs-
beschädigtenrente beträgt, der ein eigenes Heim 
mit einem Grundstück von 21,96 a, also noch nicht 
einmal von einem Morgen hat und der bei diesen 
Einkommensverhältnissen jährlich 5,70 DM Bei-
trag zur Familienausgleichskasse zahlen muß. 

Ein Mechaniker aus Bilfingen (Kreis Pforzheim) 
hat uns geschrieben, daß er 4,50 DM an die Fami-
lienausgleichskasse zahlen muß, obwohl sein Ein-
kommen 161,20 DM beträgt und er 50 % kriegs-
versehrt ist. Der Einheitswert des Hauses und 
Grundstücks beträgt 2800,— DM. 

Meine Damen und Herren, wir müssen Sie ange-
sichts dieser Situation fragen, ob das, was wir hier  

mit dem Kindergeldgesetz beschlossen haben, unter 
dem Titel Familienlastenausgleich laufen kann. 
Wir haben uns unter dem Familienlastenausgleich 
etwas anderes vorgestellt! 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Nun wird vielfach eingewandt, daß man die Be-
freiung der kleinen Beitragszahler, der kleinen 
Einkommensbezieher bis zu 4800,— DM jährlich, 
in der Landwirtschaft nicht durchführen könne, 
weil die Berufsgenossenschaften wegen der weni-
gen Verwaltungsunterlagen, die sie haben, dazu 
praktisch nicht in der Lage seien. Wir haben be-
reits bei der Beratung des Kindergeldgesetzes auf 
die Schwierigkeit der Durchführung dessen, was 
die Mehrheit dieses Hauses hier beschlossen hat, 
hingewiesen. Daher kann man uns jetzt nicht als 
Gegenargument zu diesem Antrag sagen, daß so 
etwas verwaltungsmäßig schwer durchzuführen sei. 
Abgesehen davon ist nach unserer Auffassung eine 
solche Bestimmung verwaltungsmäßig durchaus 
durchführbar; denn auch in der Landwirtschaft 
werden die Einkommen durch das Finanzamt fest-
gestellt. Auch die Landwirte einschließlich der 
nichtbuchführenden Landwirte, zu denen die hier 
Betroffenen wohl alle gehören, werden zur Ein-
kommensteuer veranlagt. Man kann also das Ein-
kommen dieses Kreises der Landwirte durchaus 
feststellen. 

(Vizepräsident D r. Jaeger  übernimmt 
wieder  den  Vorsitz.) 

Mein Vorredner hat bei der Begründung des 
Antrags Umdruck 505 Ziffer 2 die Beseitigung der 
Klausel gefordert, wonach auch in der gewerb-
lichen Wirtschaft von der Beitragszahlung Befreite 
pauschal zu einem Beitrag zur Familienausgleichs-
kasse herangezogen werden können, der im Höchst-
fall 12,— DM betragen darf. Diese Bestimmung 
würde natürlich für die landwirtschaftlichen Klein-
betriebe nicht in Frage kommen; denn das würde 
bedeuten, daß die Kleinbetriebe, die Beiträge von 
1,80 bis 12,— DM zahlen, jetzt 12,— DM zahlen 
müßten. 

Wir haben auch das Argument bedacht, das uns 
sicherlich entgegengehalten werden wird — oder 
werden würde, wenn diskutiert würde —, daß 
durch diese Bestimmung eine untragbare Belastung 
der verbleibenden Beitragszahler, also der größe-
ren landwirtschaftlichen Betriebe eintreten müsse. 
Deshalb haben wir unter Ziffer 4 des Umdrucks 505 
beantragt, den § 14 Abs. 3 des Kindergeldgesetzes 
dergestalt zu ändern, daß der Ausgleich zwischen 
den einzelnen Familienausgleichskassen sich über 
alle Familienausgleichskassen, sowohl in der ge-
werblichen Wirtschaft als auch in der Landwirt-
schaft, erstreckt. Dadurch würde verhindert, daß 
die verbleibenden landwirtschaftlichen Betriebe 
nun das aufbringen müßten, was infolge der Be-
freiung der Einkommensbezieher bis 4800,— DM 
Einkommen jährlich nicht mehr aufkäme. 

Wir stellen diese Anträge aus vollem Ernst und 
aus Kenntnis der wirklichen Situation insbesondere 
in den kleinbäuerlichen Betrieben. Wir machen uns 
die Sorgen dieser kleinen Betriebe zu eigen. Wir 
sind nicht der Auffassung, daß das, was wir hier 
beantragen, von den Angehörigen des gewerblichen 
Mittelstandes vielleicht „landwirtschaftlicher Pro-
tektionismus" genannt werden kann. Hier handelt 
es sich um nichts anderes als um die echte und 
gerechte Gleichbehandlung der kleinen Einkom-
mensbezieher in der gewerblichen Wirtschaft und 
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in der Landwirtschaft. Wir wollen, wie ich soeben 
bei der Begründung der Ziffer 4 des Antrages 
Umdruck 505 betont habe, durchaus nicht eine be-
stimmte Schicht in Anspruch nehmen, auch nicht 
den kleingewerblichen Mittelstand, und haben des-
halb — Sie haben es inzwischen leider abgelehnt — 
die  Streichung der 12-Mark-Klausel beantragt. 
Wir haben am 24. September vorigen Jahres, als 
wir in zweiter und dritter Beratung das Kinder-
geldgesetz beschlossen haben, davor gewarnt, daß 
diese Ausnahmebehandlung der kleinen landwirt-
schaftlichen Betriebe — diese, ich möchte beinahe 
sagen, Diskriminierung der kleinen landwirtschaft-
lichen Einkommensbezieher, denn Sie haben sie 
unter minderes Recht gestellt — zu Unruhe und 
zu Erbitterung im Bauerntum führen werde. Wir 
sind der Auffassung, daß vielleicht gerade diese 
Dinge aus dem Kindergeldgesetz zum großen Teil 
zu der Unruhe und zu der Empörung beigetragen 
haben, mit der Sie sich jetzt und demnächst wahr-
scheinlich auch in diesem Hause auseinanderzuset-
zen haben. 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

— Nun, meine Damen und Herren, ich weiß, daß 
die Leitung des Bauernverbandes nicht dieses Ar-
gument gebraucht, sondern von dem nicht erfüllten 
Versprechen in bezug auf die Sofortmaßnahmen 
spricht, die nach Verabschiedung ,des Landwirt-
schaftsgesetzes erlassen werden sollten. Aber ich 
weiß auf der anderen Seite, daß draußen in der 
Praxis mehr noch als über die Umsatzsteuerbefrei-
ung von der neuen Belastung durch das Kinder-
geldgesetz gesprochen wird. 

(Abg. Pelster: Man kann auch übertreiben!) 

Und nun darf ich auf das Argument eingehen, 
das mir eben zugerufen wurde: daß doch die Indu-
strie 100 Millionen zugunsten der Landwirtschaft 
aufbringe, nämlich auf Grund des § 11 Abs. 2 des 
Kindergeldgesetzes, zwei Drittel der von der 
Landwirtschaft benötigten Mittel. Nun, meine Da-
men und Herren: meine politischen Freunde, die 
sozialdemokratische Bundestagsfraktion steht auf 
dem Standpunkt, daß es sich bei dieser Maßnahme 
nicht um eine Großtat der Industrie handelt. Es 
ist an dieser Stelle und andernorts schon oft aus-
gesprochen worden und es ist etwas Wahres daran, 
daß die Kinder, die hier Kindergeld mit Mitteln, 
die aus der gewerblichen Wirtschaft fließen, erhal-
ten, einmal in die gewerbliche Wirtschaft gehen 
werden. Sie wissen doch, daß eine starke Abwan-
derung aus der Landwirtschaft im Gange ist und 
daß gerade in Anbetracht des Arbeitskräftemangels, 
unter dem wir jetzt leiden, diese Wanderung aus 
der Landwirtschaft in die Industrie eine große Be-
deutung hat. Sie erstreckt sich ja nicht nur auf die 
Lohnarbeiter, sondern auch auf die Söhne und 
Töchter der Landwirte selber. 

Ich bin der Auffassung, daß wir uns auf dieses 
Gleis nicht abschieben lassen sollten. Damit möchte 
ich insbesondere die landwirtschaftlichen Kolle-
ginnen und Kollegen angesprochen haben. Über-
haupt kann die sozialdemokratische Fraktion nicht 
einsehen, warum denn im Kindergeldgesetz die 
unterschiedliche Behandlung von gewerblicher 
Wirtschaft und Landwirtschaft erfolgen mußte. Sie 
war nicht notwendig. Wir haben auch damals schon 
einen entsprechenden Antrag gestellt, der eine 
gleichmäßige Behandlung beider Wirtschaftszweige 
zum Ziel hatte. Sie haben ihn abgelehnt. Was wir 
jetzt beantragen, liegt auf der gleichen Ebene. 
Wenn Sie, meine Damen und Herren, es mit Ihrem 

Vorhaben, der wirtschaftlichen Notlage der kleinen 
Landwirte zu begegnen, ernst meinen, dann müs

-

sen Sie jetzt den Anträgen unter Ziffer 3 und 4 
auf Umdruck 505 zustimmen. 

Ich möchte nur noch einen Satz anknüpfen, um es 
Ihnen zu ersparen, daß ich hier noch einmal auf 
das Podium kommen muß. Ich darf vielleicht mit 
Genehmigung des Herrn Präsidenten gleich sagen, 
daß Ziffer 5 die Ziffern 3 und 4 des Umdrucks 505 
insofern betrifft, als die in Ziffer 3 und Ziffer 4 
beantragten Bestimmungen am 1. Januar 1956 in 
Kraft treten sollen. 

Ich bitte Sie um Zustimmung zu diesen Ände-
rungsanträgen der sozialdemokratischen Fraktion. 

(Beifall bei der SPD und beim GB/BHE.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Siemer. 

Dr. Siemer (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich muß meinem Vorredner, 
Herrn Frehsee, sagen, daß wir es allerdings sehr 
ernst meinen mit der Stützung der kleinen land. 

 wirtschaftlichen Betriebe. 
(Abg. Dr. Strosche: Na also! Na los!) 

Wir haben deswegen ja dieses Kindergeldgesetz 
unter allen Umständen durchsetzen wollen, damit 
die Landwirtschaft, die der kinderreichste Wirt-
schaftszweig ist, die Unterstützung bekommt. 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU.) 

Vielleicht hätten wir heute noch kein Kindergeld-
gesetz, wenn wir den Weg der Selbstverwaltung 
nicht beschritten hätten. 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU. — Abg. 
Mellies: Es hat immer nur an Ihrer Frak

-

tion gelegen! — Weitere Zurufe.) 
— Zumindest, Herr Kollege, hat es an unserer 
Fraktion gelegen, daß das Kindergeldgesetz jetzt 
überhaupt da ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Lachen bei 
der SPD. — Zuruf vom GB/BHE: Beson

-

ders in d e r Form! — Abg. Mellies: Trau

-

rig, daß Sie so etwas sagen! — Weitere 
Zurufe.) 

Meine Damen und Herren, es ist natürlich billig, 
zu sagen, Sie hätten es auch gemacht. Die Frage 
war eben, d a ß es gemacht wurde, und von uns 
ist es nun einmal so gemacht worden, wie Sie es 
ja wiederholt kritisiert haben. 

(Erneute Zurufe von der SPD und dem 
GB/BHE.) 

Es wird sich noch zeigen, ob das Kindergeldgesetz 
so schlecht war. Im übrigen haben wir ja ange-
kündigt, daß wir bereit sind, dieses Gesetz für 
den Fall, daß es sich in gewisser Beziehung als 
nicht richtig erweist, in den kommenden drei Mo-
naten — wir haben das ja in der Hand — zu 
verbessern. 

Meine Damen und Herren, ich muß darum bitten, 
die Anträge der SPD s in den Ziffern 3, 4 und 5 ab-
zulehnen. Ich will versuchen, dies zu begründen. 
Wenn wir dem Antrag des Kollegen Frehsee statt-
gäben, würde das bedeuten, daß nach unseren 
Schätzungen ungefähr 1,6 bis 1,7 Millionen land-
wirtschaftliche Betriebe keinen Beitrag mehr zu 
zahlen hätten. Die Beitragssumme, die damit aus-
fallen würde, wird auf ungefähr 20 bis 25 Mil- 
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lionen DM geschätzt. Nach der jetzigen Gestaltung 
des Gesetzes müßten wir diese 20 Millionen DM 
auf die noch verbleibenden landwirtschaftlichen 
Betriebe umlegen, und Sie werden mir zugeben, 
daß diese Belastung für die einzelnen Betriebe, die 
dann noch Beitrag zu zahlen hätten, zu groß wäre. 

(Abg. Ritzel: Vom Wehretat abziehen!) 

Nun hat Kollege Frehsee vorgeschlagen, wir 
sollten diese Summe auf die Industrie umlegen. 
Meine Damen und Herren, wer die Verhandlungen 
mitgemacht hat, die wir zu Beginn der Erörterun-
gen über das Kindergeldgesetz mit der Industrie 
geführt haben, wird wissen, wie schwer es ge-
wesen ist, dieses auf Selbstverwaltung aufgebaute 
Gesetz so zu gestalten, daß sich die Industrie be-
reit erklärt hat, zwei Drittel der Aufkommens-
summe für die Landwirtschaft zu tragen. Sicher 
ist es richtig — ich betone das und habe das auch 
damals betont —, daß die hier unterstützten Fa-
milien letzten Endes den Arbeitskraftnachwuchs 
für die Industrie bringen, 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU) 

und insofern ist es auch berechtigt, daß von der 
Industrie dieses Opfer gebracht wird. 

Um aber überhaupt auf der Basis der sogenann-
ten Konzeption dieses Gesetzes als Selbständige 
dabeizusein, 

(Abg. Dr. Strosche: „Sogenannten" ist gut!) 

haben wir es uns damals von seiten der Landwirt-
schaft wohl überlegt, dieses Opfer auf uns zu 
nehmen. Sollte es sich herausstellen, daß für die 
Klein- und Kleinstbetriebe der Landwirtschaft, die 
im Schnitt, sagen wir einmal, 3 DM, 4 DM oder 
5 DM Berufsgenossenschaftsbeitrag zahlen und 
nunmehr zusätzlich rund 35 bis 40 % ihres jetzigen 
Beitrags für das Kindergeld zahlen müssen, die 
Belastung zu schwer ist, so werden wir nach Ab-
schluß der ersten Periode im nächsten Jahr nicht 
zögern, andere Wege der Aufbringung zu be-
schreiten. Bevor wir aber nicht genau wissen, wie 
sich das Gesetz auswirkt, können wir diesen Weg, 
der hier vorgeschlagen wird, nicht beschreiten, 

(Abg. Horn: Sehr richtig!) 

sondern müssen das Gesetz zunächst in der Form, 
in der es angenommen ist, durchführen. 

Dann möchte ich Ihnen noch folgendes sagen. 
Das Ergänzungsgesetz, das jetzt vorliegt, hat doch 
nichts mit der Frage zu tun, ob wir nunmehr das 
erste Gesetz umwandeln wollen. 

(Abg. Horn: Sehr richtig!) 

Es wird von Ihnen, Herr Kollege Frehsee, nicht 
bestritten werden, daß Sie diese Dinge nur noch-
mals in die Debatte über das Ergänzungsgesetz 
hineintragen wollen. Ich kann Ihnen nur sagen, 
daß in der Landwirtschaft über das Kindergeld 
keine so große Aufregung herrscht, es sei denn bei 
den Betrieben, die nun wirklich einen hohen Bei-
trag zahlen. Zahlen tut bekanntlich niemand gern. 

(Abg. Welke: Sie waren wohl schon lange 
nicht mehr in Ihrem Wahlkreis!) 

— Nein, ich war noch vor ungefähr zehn Tagen in 
meinem Wahlkreis und habe mich mit diesen Din-
gen sehr eingehend befassen müssen. 

Aber um es nicht zu lang zu machen, bitte ich 
nochmals, es mit Rücksicht auf die Durchführung 
des jetzt von uns vor ungefähr Jahresfrist ange

-

nommenen Gesetzes bei der alten Regelung zu be-
lassen und diese drei Ziffern abzulehnen. Wir 
haben nicht nur einmal, sondern wiederholt in 
Aussicht gestellt, daß wir nach ungefähr drei Mo-
naten noch einmal eine Überprüfung vornehmen 
werden. Zu der Frage, ob es ratsam erscheint, die 
kleinen zusätzlichen Beträge, die von 1,5 Millionen 
Betrieben geleistet werden, auf andere Schultern 
zu verlagern, werden wir — das möchte ich aus-
drücklich erklären — zu gegebener Zeit wieder 
Stellung nehmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Dr. Schellenberg. 

Dr. Schellenberg (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Herr Kollege Dr. Siemer hat 
den Versuch gemacht, die gewerbliche Wirtschaft 
gegen die Landwirtschaft auszuspielen. 

(Widerspruch und Lachen bei der CDU/CSU.) 

— Jawohl. Herr Kollege, Sie haben gesagt: Wenn 
der Antrag angenommen wird, ergibt sich für die 
gewerbliche Wirtschaft eine Mehrbelastung von 
soundsoviel. Das war der Inhalt und die Begrün-
dung ihres Antrags. 

(Abg. Kunze [Bethell: Nachdem sie schon 
zwei Drittel übernommen hat!) 

— Aber Herr Kollege, hören Sie einmal zu! Sie 
können vielleicht jetzt noch etwas bezüglich dieses 
Gesetzes lernen! 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD. — 
Abg. Pelster: Nein, von Ihnen nicht!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, unser 
Anliegen ist folgendes. Wir wünschen keinen Kampf 
des einen Wirtschaftszweiges gegen den anderen, 

(Zuruf von der CDU/CSU: Wir auch nicht!) 

sondern eine gleichmäßige Belastung. Wenn nun 
schon die Mittel über die Wirtschaft aufgebracht 
werden sollen, so soll die Wirtschaft gleichmäßig 
belastet werden. Das ist der Sinn unseres Antrages. 
Der entscheidende Gesichtspunkt liegt darin, daß 
wir in § 14 die Durchführung eines Ausgleichs 
zwischen allen Familienausgleichskassen, den ge-
werblichen und den landwirtschaftlichen, festgelegt 
wissen wollen, damit Beitragsunterschiede besei-
tigt werden. Soweit der wirtschaftliche Inhalt. 

Noch ein Wort zu der sozialen Seite, die Sie, 
Herr Kollege Siemer, nicht erwähnt haben. Ich habe 
hier einen Bescheid der landwirtschaftlichen Fami-
lienausgleichskasse Hannover. Er ist an einen Mann 
im Alter von 76 Jahren gerichtet, der sechs Kinder 
großgezogen hat. Dieser Mann hat noch einen land-
wirtschaftlichen Nebenbetrieb von 0,25 ha. 

(Unruhe und Zurufe von der CDU/CSU. 
— Glocke des Präsidenten.) 

Er bezieht außer den Einkünften aus diesem land-
wirtschaftlichen Nebenbetrieb eine Rente der Sozial-
versicherung von 87 DM. Wie heißt es nun in dem 
Bescheid der landwirtschaftlichen Familienaus-
gleichskasse Hannover? 

Zu unserem Bedauern haben wir keine recht-
liche Möglichkeit, den geforderten Vorschuß we-
gen ungünstiger wirtschaftlicher Verhältnisse 
zu erlassen oder zu ermäßigen. , Aus diesem 
Grunde können auch Rentner, Empfänger von 
Unterhaltshilfen, Arbeitslosenunterstützung 
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oder Arbeitslosenfürsorgeunterstützung sowie 
die Empfänger von öffentlichen Unterstützun-
gen von  der  Beitragspflicht grundsätzlich nicht 
befreit werden. 

(Hört! Hört! bei.  der SPD.) 

Das ist der soziale Inhalt der gegenwärtigen Re-
gelung; wir wollen sie durch diesen Antrag be-
seitigen. 

(Beifall bei der SPD und beim GB/BHE.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger:  Das  Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Siemer. 

Dr. Siemer (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Wenn ich recht verstanden 
habe, hat mein Herr Vorredner von 0,25 ha ge-
sprochen. Ich kenne den Fall. Das ist also ein Mor-
gen. Man kann vielleicht diesen Mann gar nicht 
als einen Landwirt ansprechen. Es handelt sich 
wahrscheinlich um einen Mann, der in der Land-
wirtschaft einen Nebenerwerb hat und sonst in 
einem gewerblichen Betrieb tätig ist oder Renten-
empfänger ist. Sie müssen aber dabei sagen, ver-
ehrter Herr Kollege, daß dieser Mann wahrschein-
lich nicht mehr zahlt als 1 DM oder 1,50 DM. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Im Jahr!) 

— Ja, im Jahr. Wenn er mehr zahlt, dann zahlt er 
das aber nicht a conto seiner Landwirtschaft, son-
dern dann zahlt er das a  conto seiner Tätigkeit in 
der gewerblichen Wirtschaft. 

(Zuruf von der SPD: Als Rentner!) 

Ich möchte noch etwas dazu sagen. Der Selbst-
verwaltungskörperschaft, der Genossenschaft, ist es 
durchaus überlassen, in solchen Fällen durch einen 
Beschluß von der Beitragspflicht zu befreien. 
Dagegen besteht überhaupt kein Bedenken. Wenn 
es nicht geschieht, dann werden wahrscheinlich 
Gründe dafür vorliegen, die auf anderem Gebiete 
zu suchen sind. Ich kann mir nicht denken, daß 
man, um das Beitragsaufkommen zu erhöhen — es 
macht in der Landwirtschaft, einschließlich der 
sogenannten Kasten innerhalb des Aufbringungs-
solls, 35 Millionen DM aus —, diesen kleinen Rent-
ner oder Landbesitzer mit einem Morgen Land 
mit diesem Betrag belasten muß. 

Wenn Sie also schon von sozialer Härte sprechen, 
müssen Sie auch die andere Seite des Plans sehen, 
dann dürfen Sie nicht einseitig auf solche speziellen 
Fälle hinweisen, deren Aufzeigen das ganze Gesetz 
in Mißkredit bringen soll. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Erler. 

Erler (SPD): Herr Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Der eben geschilderte Fall 
gibt mir Veranlassung, dem Hause mitzuteilen, daß 
mir in den letzten Wochen und Monaten in Dutzen-
den von Versammlungen mehrere Dutzend Fälle 
von Veranlagungsbescheiden der Familienaus-
gieichskassen in der Landwirtschaft vorgelegt wor-
den sind. Aus ihnen ergibt sich, daß Landwirte, 
über 65, 70 Jahre alt, die im wesentlichen Renten-
bezieher sind und, wie man in Baden-Württemberg 
sagt, ihren Hof noch umtreiben, damit er nicht ver-
kommt, damit jemand da ist, der sich um das Land 
kümmert — bei kleinen Hofgrößen; die durch-
schnittliche Betriebsgröße in dem Kreis, in dem ich  

lebe, beträgt weniger als 2 ha —, zu Familienaus-
gleichskassenbeiträgen zwischen 3 und 18 Mark 
herangezogen worden sind. 

(Zurufe von der Mitte: Im Jahr!) 

— Im Jahr. Meine Damen und Herren, warum sol-
len landwirtschaftliche Betriebe mit einem Ein-
kommen von weniger als 4800 Mark schlechter be-
handelt werden als andere? Nach dem, was mir da 
an Bitterkeit vorgetragen worden ist, halte ich die 
Frage für so wichtig, daß ich sehen möchte, wie der 
einzelne Abgeordnete in diesem Fall entscheidet, 
und beantrage namens meiner Fraktion nament-
liche Abstimmung. 

(Beifall bei der SPD und beim GB/BHE.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Es liegen keine Wort-
meldungen mehr vor. Wir kommen zur Abstim-
mung über Ziffer 3 des Antrags Umdruck 505*) der 
Fraktion der SPD. Es ist namentliche Abstimmung 
beantragt; dieser Antrag ist hinreichend unter-
stützt. 

Die namentliche Abstimmung beginnt. Ich bitte 
die Schriftführer, die Karten einzusammeln. 

(Einsammeln der Abstimmungskarten.) 

Sind noch Damen und Herren im Saal, die ihre 
Stimme noch nicht abgegeben haben? — Es ist nie-
mand mehr im Saal, der seine Stimme noch nicht 
abgegeben hat. Dann schließe ich die namentliche 
Abstimmung. 

(Auszählen der Abstimmungskarten.) 

Meine Damen und Herren, das vorläufige Ergeb-
nis, das mir soeben überreicht wird, ist außeror-
dentlich knapp, so knapp, daß eine genaue Nach-
zählung und Nachprüfung erforderlich ist. Da von 
diesem Ergebnis alle weiteren Abstimmungen ab-
hängen -- es ist ein Eventualantrag gestellt usw. —, 
sehe ich mich im Augenblick nicht in der Lage, das 
Ergebnis bekanntzugeben, und schlage Ihnen vor, 
die Sitzung für 10 Minuten zu unterbrechen. — Die 
Sitzung ist unterbrochen. 

(Unterbrechung der Sitzung: 17 Uhr 37 
Minuten.) 

Die Sitzung wird um 18 Uhr 2 Minuten durch 
den Vizepräsidenten Dr. Jaeger wieder eröffnet. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Die unterbrochene 
Sitzung wird fortgesetzt. 

Ich darf Ihnen nach einer zweiten Zählung, bei 
der sich der Abstand etwas vergrößert hat, das 
vorläufige Ergebnis**) der namentlichen Abstim-
mung über den Antrag Umdruck 505 Ziffer 3*) 
bekanntgeben. Teilgenommen haben 407 stimmbe-
rechtigte Abgeordnete. Mit Ja haben 190 gestimmt, 
mit Nein 197. Enthalten haben sich 20. Der Antrag 
ist abgelehnt. 

Es wurden 16 Berliner Stimmen abgegeben, da-
von 12 mit Ja und 4 mit Nein. 

Von der Fraktion der SPD ist ein Eventualan-
trag gestellt worden. Ich muß ihn verlesen, da er 
nicht verteilt ist, und bitte um Ihre Aufmerksam-
keit: 

In § 10 wird folgende neue Nr. 8a eingefügt: 
8 a) In § 11 Abs. 2 wird nach Satz 1 folgender 

Satz eingefügt: 

*) Siehe Anlage 6. 
**) Vgl. das endgültige Ergebnis Seite 6447. 
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Ergibt die Beitragsberechnung einen 
Beitrag von weniger als 12,— DM jähr-
lich, so unterbleibt die Beitragserhe-
bung. 

Wollen Sie den Antrag noch begründen? — Herr 
Abgeordneter Frehsee! 

Frehsee (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die sozialdemokratische Fraktion be-
dauert das soeben bekanntgegebene Abstimmungs-
ergebnis, zeigt es doch, daß die Mehrheit dieses 
Hauses, wenn auch eine knappe Mehrheit und 
wenn auch die Zahl der Enthaltungen verhältnis-
mäßig groß ist, nicht viel Verständnis für die so-
ziale Lage der kleinen landwirtschaftlichen Be-
triebe aufbringt. 

(Beifall bei der SPD und dem GB/BHE. 
— Oh-Rufe von der CDU/CSU.) 

Wir beantragen jetzt, wie der Herr Präsident be-
reits bekanntgegeben hat, daß für die landwirt-
schaftlichen Kleinbetriebe wenigstens die größten 
sozialen Härten ausgeräumt werden und daß ge-
setzlich festgelegt wird, daß die Beiträge bis zu 
12 DM jährlich nicht erhoben werden. Es sollen 
also nicht erhoben werden, Herr Kollege Siemer, 
diese Beiträge in Höhe von 1,80, 3,20 oder 5,40 DM, 
die die kleinen Rentner mit einem ganz kleinen 
Stückchen Land zahlen müssen; es gibt dort 
nämlich keine Ausnahme. Wir können uns nicht 
vorstellen, daß Sie selbst diesem Antrag Ihre Zu-
stimmung verweigern. 

Wir sind der Auffassung, daß auch dann, wenn 
dieser Antrag angenommen würde, dadurch keine 
höhere Belastung der verbleibenden Beitragszah-
ler der landwirtschaftlichen Familienausgleichs-
kasse eintreten soll. Deshalb bitten wir Sie, unter 
diesen Umständen die Ziffer 4 unseres Antrags an-
zunehmen, die besagt, daß alle Familienausgleichs

-

kassen in den allgemeinen Ausgleich einbezogen 
werden sollen. Die landwirtschaftlichen Betriebs-
inhaber, die dann noch als Beitragszahler verblei-
ben, würden dann also, gemessen an irgendeiner 
Größe wie der Lohnsumme oder dem Einheitswert 
oder dem Einkommen, relativ keinen höheren Bei-
trag zahlen als die gewerblichen Betriebe. 

Ich bitte Sie inständig um Zustimmung zu die-
sem Eventualantrag, meine Damen und Herren, da-
mit Sie jetzt ad absurdum führen, was der Kollege 
R u f heute hier in Richtung auf uns gesagt hat: 
daß keine Kompromißbereitschaft bestehe. Wir 
haben in vielen Punkten, sowohl bei der zweiten 
und dritten Beratung des Kindergeldgesetzes als 
auch heute wieder, immer wieder Kompromißbe-
reitschaft gezeigt. 

(Abg. Kunze [Bethel]: Na, na! — Abg. Cil

-

lien: Wo denn? — Abg. Kunze [Bethel] : 
Wo haben Sie die gezeigt?) 

Zeigen auch S i e in diesem Falle einmal Kompro-
mißbereitschaft! 

(Beifall bei der SPD und beim GB/BHE.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Horn. 

Horn (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Es braucht ja wohl kaum noch einmal 
betont zu werden, daß die Anträge, über die jetzt 
hier diskutiert wird und entschieden werden soll, 
mit dem eigentlichen Zweck des heute beratenen 

Gesetzes, die noch ausstehenden Gruppen nachzu-
ziehen, nichts zu tun haben, 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU. — Ah

-

Rufe bei der SPD) 

sondern daß es sich hier um eine Änderung des 
Ersten Kindergeldgesetzes an sich handelt. Wir 
haben, meine Damen und Herren, aufgebaut — 
auch daran wollen wir zunächst doch festhalten — 
auf dem Prinzip der Selbstverwaltung. Wir haben 
die Festsetzung der Beiträge den Satzungen der 
einzelnen Familienausgleichskassen überlassen, 
also den Organen die Zuständigkeit gegeben, die 
Beiträge festzulegen. Bei den landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaften liegen die Dinge so, daß 
uns kürzlich in einem Gespräch der Sprecher bzw. 
der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft dieser 
Kassen, Herr Dr. Breitbach, erklärt hat, daß, wenn 
an der Beitragsregelung, wie sie im Kindergeldge-
setz vorgenommen worden ist, Änderungen vorge-
nommen würden, die landwirtschaftlichen Kassen 
nicht mehr in der Lage seien, diese Kindergeldge-
setzgebung ordnungsgemäß durchzuführen. Das, 
meine Damen und Herren, ist die Sorge, die uns bei 
den Dingen bewegt, und wir hätten geglaubt, auch 
bei der SPD ein gewisses Verständnis dafür zu fin-
den. 

(Zurufe von der SPD.) 

Warum wollen wir denn nicht gemeinsam zunächst 
einmal den ersten Jahres- und Geschäftsbericht ab-
warten, uns die Dinge daraufhin ansehen und dann, 
wenn Folgerungen aus diesen Erfahrungen gezogen 
werden müssen, uns darüber unterhalten, ob und 
in welcher Weise Korrekturen notwendig oder am 
Platze sind? 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Zurufe von 
der SPD.)  

Meine verehrten Damen und Herren, es heißt doch 
eigentlich die Dinge auf den Kopf stellen oder ist 
jedenfalls einfach von der Sache her nicht mehr 
begreiflich, wenn Sie von der SPD dieses Ergän-
zungsgesetz, in dem wir die Gruppen nachziehen, 
unter allen Umständen dazu benutzen wollen, nun 
diese Korrekturen heute mit Gewalt durchzusetzen. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU. — Zuruf 
von der SPD: Die Gewalt ist doch bei 
Ihnen! — Weitere lebhafte Zurufe. — 

Glocke des Präsidenten.) 

Wir müssen darauf bestehen bleiben, meine Damen 
und Herren, daß wir erst den Jahresbericht vor 
den Augen haben und daß wir dann die aus den 
.gemachten Erfahrungen sich eventuell als notwen-
dig ergebenden Konsequenzen ziehen. Aus diesen 
Gründen werden wir auch diesen Eventualantrag 
ablehnen müssen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Frehsee. 

Frehsee (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Zu einzelnen Feststellungen des Kol-
legen Horn muß ich Stellung nehmen. Zunächst 
handelt es sich heute sehr wohl um eine Ä nderung 
des Kindergeldgesetzes, die bei Gelegenheit der 
Verabschiedung des Kindergeldergänzungsgesetzes 
erfolgen soll. Herr Kollege Siemer, Sie haben das 
vorhin auch schon bestritten. Nun, ich kann es ver-
stehen. Weil sie dem Sozialpolitischen Ausschuß 
nicht angehören, darf ich Ihnen sagen, daß das 
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Kindergeldergänzungsgesetz in 11 von 22 Para-
graphen Änderungen von kindergeldgesetzlichen 
Bestimmungen vornimmt. 

(Sehr richtig! Hört! Hört! bei der SPD.) 

Ich vermag nicht einzusehen, warum dann nicht 
auch diese Änderung noch erfolgen kann. 

(Beifall bei der SPD. — Abg. Horn: Weil 
es eine grundlegende ist!) 

Zu der zweiten Feststellung. Es ist richtig, daß 
der Sachverständige D r. Breitb a c h vom Bun-
desverband der landwirtschaftlichen Berufsgenos-
senschaften bzw. der Arbeitsgemeinschaft der land-
wirtschaftlichen Familienausgleichskassen in einem 
umfangreichen schriftlichen Gutachten Bedenken 
gegen die Befreiung der landwirtschaftlichen Ein-
kommen bis 4800 DM geäußert hat. Diese Beden-
ken sind nach unserer Auffassung nicht stichhaltig. 
Ich habe bereits bei der Begründung des Antrags 
auf Umdruck 505 zu 3 ausgeführt, daß man auch 
in der Landwirtschaft die Einkommen feststellen 
kann, weil man es ja für steuerliche Zwecke tun 
muß. Es ist auch in der Landwirtschaft mit der 
VOL — die Sachverständigen wissen, was dies be-
deutet — möglich, die Einkommen ohne neue große 
bürokratische Belastungen festzustellen. 

Nach diesem Eventualantrag ist das aber nicht 
einmal erforderlich. Da wird nichts anderes ver-
langt, als daß die schon jetzt erhobenen Beiträge 
bis zu 12 DM in Zukunft nicht mehr erhoben wer-
den. Es braucht also nicht irgend etwas Neues in 
organisatorischer Beziehung zu geschehen. Im Ge-
genteil, die Familienausgleichskassen in der Land-
wirtschaft werden, wenn Sie diesen Eventualantrag 
annehmen, sogar von einem Großteil Arbeit be-
freit, die häufig noch nicht einmal sehr sinnvoll 
ist; denn es kostet manchmal sogar ein Zwangsvoll-
streckungsverfahren, um die 6,80 DM oder 5,40 DM 
einzuziehen. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Von diesen Dingen werden die Familienausgleichs

-

kassen entlastet. Unser Antrag bringt also auch 
technisch und verwaltungsmäßig keine Belastung, 
sondern eine starke Entlastung. 

(Beifall bei der SPD und beim GB/BHE.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Horlacher. 

(Heiterkeit. — Zurufe links.) 

Dr. Horlacher (CDU/CSU): Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Sie (zur SPD) brauchen sich 
da gar nicht zu belustigen. Ich weiß schon, was ich 
zu sagen habe, und ich weiß auch manches richtig 
einzuschätzen, ohne daß ich darüber viel Worte 
verliere. Die Verhältnisse sind so, daß wir uns 
von einer bestimmten Linie nicht abbringen lassen 
dürfen, nämlich davon, daß zunächst einmal die-
jenigen, die das Kindergeld nicht erhalten konnten, 
nachgezogen werden. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Das ist der erste Punkt. 

Der zweite Punkt ist, daß Sie nur die Beitrags-
seite betrachtet haben, aber nicht die Seite der-
jenigen, die Kindergelder kriegen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Das sind zwei Sachen. Gerade in den kleinbäuer

-

lichen Gegenden, wo die Kinderzahl ziemlich groß 

ist, findet der Ausgleich dadurch statt, daß die 
Kindergelder an die kleinbäuerlichen Familien 
fallen. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Zurufe 
von der SPD.) 

Dazu kommt noch folgender Gesichtspunkt. Die 
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften brin-
gen wegen des stärkeren Kinderreichtums der 
Landwirtschaft bei den Beiträgen nur 40 Millionen 
DM auf, während von den anderen Berufsgenossen-
schaften 80 Millionen DM dazu geliefert werden. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU. — 
Zurufe von der SPD.) 

Wir könnten also durch Änderungen, deren Aus-
wirkung wir nicht zu überblicken vermögen, plötz-
lich die Gefahr heraufbeschwören, daß die Kinder-
gelder nicht mehr so ausgezahlt werden können wie 
bisher. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Das ist die Frage, die jetzt vor uns liegt. Dabei 
wollen wir uns vornehmen, die Dinge, wenn ein-
mal der Jahresbericht vorliegt, sehr genau zu 
prüfen. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU.) 

Auch unsere Fraktion hat — das darf ich wohl 
sagen — Sehnsucht danach, Verbesserungen im Ge-
setz unterzubringen, soweit sie nur untergebracht 
werden können. Aber im Augenblick müssen wir 
die Lücke schließen, damit alle in den Genuß des 
Kindergeldes kommen. 

(Lebhafter Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Schellenberg. 

Dr. Schellenberg (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Es mußte schon wiederholt 
festgestellt werden, daß das Kindergeldergänzungs-
gesetz sehr kompliziert ist, und ich muß leider wei-
ter feststellen, Herr Kollege Horlacher, daß Sie 
weder das  Kindergeldergänzungsgesetz studiert — 
was  ich Ihnen nicht übelnehme, weil Sie nicht Mit-
glied des Sozialpolitischen Ausschusses sind — noch 
den Sinn unseres Antrages voll erkannt haben. Die. 
Sozialdemokraten haben zu der Leistungsseite 
heute eine ganze Reihe wichtiger Anträge gestellt, 
die vermutlich auch Sie in der namentlichen Ab-
stimmung abgelehnt haben. 

(Abg. Frau Döhring: Sehr wahrscheinlich!) 

Die Sozialdemokraten wollen durch diesen Antrag 
nichts im Gefüge der Mittelaufbringung ändern. 
Es bleibt in der Konstruktion, auch bezüglich der 
Landwirtschaft, so, wie es in den Kindergeldge-
setzen ist, 

(Widerspruch bei der CDU/CSU) 

und wenn Sie aus dem Antrag etwas anderes ent-
nehmen, dann sind Sie — das muß ich leider sagen 

nicht unterrichtet. 

Worum handelt es sich hier? Auch ungeachtet 
der Tatsache, daß die Landwirtschaft insgesamt 
nur mit einem Drittel der Gesamtaufwendungen 
belastet ist, ergeben sich für viele Hunderttau-
sende von Kleinstbauern stärkere Ungerechtigkeiten 
als in der gewerblichen Wirtschaft, 

(Sehr richtig! bei der SPD) 
weil in der gewerblichen Wirtschaft gewisse Frei-
grenzen bestehen. Diese Freigrenzen bestehen in 
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der Landwirtschaft nicht. So haben wir das be-
dauerliche Ergebnis, daß jene Kleinstbeträge auch 
von den sozial Schwächsten erhoben werden. Der 
Antrag, den mein Kollege Frehsee begründet hat, 
bezweckt nichts anderes, als daß Kleinstbeträge 
unter 12 DM nicht erhoben werden sollen, weil der 
Verwaltungsaufwand in keinem sinnvollen Ver-
hältnis zu den Beiträgen steht und weil diese Er-
hebung die sozial Schwächsten trifft. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort wird nicht 
mehr begehrt. Wir kommen zur Abstimmung über 
den Eventualantrag, der verlesen, begründet und 
debattiert wurde. Wer dem Antrag zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Das 
zweite war die Mehrheit; der Antrag ist abgelehnt. 

Wir kommen nunmehr zum Änderungsantrag 
Umdruck 505 Ziffer 4*). Der Antrag ist begründet. 
Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. Ich lasse 
abstimmen. 

(Abg. Frehsee: Zur Abstimmung! — Zu

-

rufe von der CDU/CSU: Wir sind in der 
Abstimmung!) 

— Herr Abgeordneter Frehsee! 

Frehsee (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Nachdem Sie die Anträge zu Ziffer 3 
und den Eventualantrag abgelehnt haben, entfällt 
unser Antrag unter Ziffer 4. Wir ziehen ihn zu-
rück, ebenso den Antrag unter Ziffer 5. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich danke für die Er-
klärung. 

Wir kommen dann zur Abstimmung über § 10 in 
der Fassung der zweiten Beratung. Wer zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — 
Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — 
Das erste war die Mehrheit; der § 10 ist angenom-
men. 

Wir kommen nunmehr zum Antrag auf Umdruck 
504 Ziffer 3. Die Fraktion der Freien Demokrati-
schen Partei hat in der dritten Beratung denselben 
Antrag wie in der zweiten gestellt: einen § 11a ein-
zufügen. Eine neuerliche Begründung unterbleibt. 
Wer dem Antrag zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Enthaltungen? — Einstimmig angenom-
men. 

Damit, meine Damen und Herren, kommen wir 
zur Schlußabstimmung. Vorher wird das Wort zur 
Abgabe einer Erklärung gewünscht. Das Wort hat 
der Abgeordnete Dr. Schellenberg. 

Dr. Schellenberg (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Zur Schlußabstimmung habe 
ich namens der sozialdemokratischen Fraktion fol-
gende Erklärung abzugeben: 

Die sozialdemokratische Fraktion hat sich auch 
bei der Beratung dieses dritten Kindergeldgeset-
zes bemüht, die vielfältigen Mißstände auf dem Ge-
biete der Kindergeldgesetzgebung zu beseitigen. 
Die Sozialdemokraten haben versucht, erstens die 
Leistung durch Ausdehnung der Kindergeldzah-
lung auf das zweite Kind zu verbessern. Dann hat 
die sozialdemokratische Fraktion beantragt, wenig-
stens für alle dritten Kinder Kindergeld ohne Ein- 

*) Siehe Anlage 6.  

schränkung zu zahlen, um eine Benachteiligung der 
Witwen, die sich ausschließlich der Erziehung ihrer 
Kinder widmen, zu beseitigen. 

Die sozialdemokratische Fraktion muß nach Ab-
lehnung all dieser Anträge auf Leistungsverbesse-
rung ihre Erklärung bei der Verabschiedung des 
ersten Kindergeldgesetzes aufrechterhalten, daß es 
sich um das schlechteste Kindergeldgesetz Europas 
handelt. 

(Beifall bei der SPD und beim GB/BHE. 
— Abg. Horn: Wird deshalb nicht richtiger! 

— Abg. Arndgen: Einseitige Meinung!) 

Zweitens. Die sozialdemokratische Bundestags-
fraktion hat sich bemüht, die Mißstände bei der 
Aufbringung der Mittel für die Kindergeldzahlun-
lung zu beseitigen, und beantragt, die Kindergeld-
gewährung in Zukunft nicht durch Sonderumlagen 
bei der Wirtschaft, sondern aus allgemeinen Steu-
ermitteln zu finanzieren. Denn die Gewährung von 
Kindergeld ist keine berufsständische Angelegen-
heit, sondern eine Aufgabe der Allgemeinheit. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD, beim 
GB/BHE und bei der DP.) 

Auch diese Anträge der Sozialdemokraten wurden 
abgelehnt. 

Die sozialdemokratische Bundestagsfraktion hat 
dann versucht, wenigstens die schwersten Unge-
rechtigkeiten bei der Beitragszahlung, die sich für 
Selbständige in der gewerblichen Wirtschaft und 
in der Landwirtschaft mit einem Einkommen un-
ter 4800 DM jährlich ergeben, zu beseitigen. Auch 
diese Anträge, die keinerlei Belastung für den Bun-
deshaushalt mit sich gebracht hätten, wurden von 
der Mehrheit abgelehnt. 

Die CDU, die allein die Verantwortung für die 
bisherige unbefriedigende Kindergeldgesetzgebung 
trägt, empfiehlt dem Hause eine Entschließung, 
durch die die Regierung beauftragt werden soll, 
drei Monate nach Vorliegen des ersten Geschäfts-
berichts der Familienausgleichskassen zu prüfen, 
ob eine zusammenfassende Neuformulierung der 
Gesetze und Änderungen notwendig sind. Hierzu 
weist die sozialdemokratische Fraktion darauf hin, 
daß bereits das vorliegende Gesetz einen anschau-
lichen Beweis dafür bietet, wann derartige Prüfun-
gen zu praktischen gesetzgeberischen Ergebnissen 
führen; denn am 14. Oktober 1954 hat der Bundes-
tag die Regierung beauftragt, in eine beschleunigte 
Prüfung darüber einzutreten, in welcher Weise 
noch nicht erfaßte Familien mit drei Kindern Kin-
dergeld erhalten können. Nach 14 Monaten findet 
heute die abschließende Beratung dieses Gesetz-
entwurfs statt. Auf Grund der bisherigen Erfah-
rung wird somit die heute vorgelegte Entschlie-
ßung erst in weiteren 14 Monaten, also im Februar 
1957, zu praktischen Ergebnissen führen können, 

(Abg. Frau Döhring: Vielleicht! — 
Weiterer Zuruf von der SPD: Optimist!) 

wahrscheinlich sogar noch später; denn diesmal 
kann die Bundesregierung nicht sofort mit der Prü-
fung beginnen, sondern sie muß erst das Ergebnis 
des ersten Geschäftsberichts abwarten, der frühe-
stens Ende April 1956 vorliegen kann. 

Die Mißstände in bezug auf die Kindergeldzah-
lung und die Aufbringung der Beiträge lassen 
keine Hinausschiebung bis zum Jahre 1957 zu. Die 
Dinge sind nach Ansicht der sozialdemokratischen 
Bundestagsfraktion schon viel zu lange hinausge-
zögert worden. Sie müssen deshalb heute beseitigt 
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werden; denn es ist eine schlechte Sache, die 
Öffentlichkeit durch Entschließungen beruhigen zu 
wollen, von denen das Haus weiß, daß sie besten-
falls erst nach Jahresfrist verwirklicht werden 
können. 

(Abg. Arnholz: Sehr wahr!) 

Die sozialdemokratische Fraktion ist deshalb 
nicht gewillt, durch Annahme des Kindergelder-
gänzungsgesetzes die Verantwortung für die Fort-
dauer der ungerechten und unsozialen Regelungen 
über die Kindergeldgewährung sowohl im Bereich 
der Leistungen wie der Beiträge zu übernehmen. 
Die sozialdemokratische Bundestagsfraktion wird 
deshalb dieses Gesetz ablehnen. 

(Zuruf von der Mitte: Das wissen wir!) 

Mit der Ablehnung dieses Gesetzes ergeben sich 
— das muß im Hinblick auf gewisse Bemerkungen 
bei Verabschiedung des ersten Kindergeldgesetzes 
deutlich erklärt werden — nicht die geringsten 
Schwierigkeiten; denn unter Punkt 4 b der heuti-
gen Tagesordnung steht die zweite Lesung des 
SPD-Entwurfes eines Kindergeldergänzungsgeset-
zes an. Das Haus hat ohne weiteres die Möglich-
keit, alle sozialpolitisch ratsamen Ergänzungen in 
der zweiten und dritten Lesung des nunmehr zur 
Beratung kommenden Entwurfs als Art. II zu 
übernehmen und damit durch Ablehnung des jetzt 
zur Beratung stehenden Entwurfs den Weg für 
eine bessere Kindergeldgesetzgebung freizumachen. 

(Beifall bei der SPD und beim GB/BHE.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort zur Abgabe 
einer Erklärung hat der Abgeordnete Ho rn . 

Horn (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich möchte nur für die Schlußabstim-
mung namens meiner Fraktion namentliche Ab-
stimmung beantragen. 

(Lebhafte Rufe bei der SPD: Aha! — Unruhe.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort zur Abgabe 
einer Erklärung hat die Abgeordnete Frau Kalinke. 

Frau Kalinke (DP): Herr Präsident! Meine Herren 
und Damen! Ich glaube, die heutigen Beratungen 
waren einige der dunkelsten Stunden des Bundes-
tages, 

(Unruhe und Zurufe von der Mitte) 

und die Behandlung des Tagesordnungspunktes, 
mit dem wir uns heute befaßt haben, war wirklich 
nicht glanzvoll für das Kapitel der sozialpolitischen 
Neuordnung, von der so viel gesprochen wird. 

(Abg. Arndgen: Sie haben gestern sehr 
lange davon gesprochen!) 

Sie hat unsere Bedenken voll bestätigt. Ich glaube, 
die SPD, mit der wir in vielen Fragen gern ge-
stimmt hätten, wenn es darum gegangen wäre, ein 
neues Gesetz vorzulegen und klare Lösungen zu 
finden, war sehr schlecht beraten, als sie ein Ge-
setz, das sie selber als schlecht bezeichnet hat, nun 
dadurch noch schlechter machen wollte, daß es 
noch unübersichtlicher und in der Durchführung 
noch schwieriger werden sollte. 

(Zustimmung bei den Regierungsparteien. 
— Zurufe von der SPD.) 

Ich glaube, die Sozialdemokratische Partei wird 
sich auch bei den Reformdebatten besinnen müs-
sen, ob nicht aus den Erfahrungen, die wir mit dem 
Kindergeld für Selbständige mit ihr gemeinsam 

gemacht haben, der Schluß zu ziehen ist, daß Selb-
ständige, Rentner und in abhängiger Stellung be-
findliche Arbeitnehmer in ihren sozialen Angele-
genheiten nicht durch ein einheitliches Gesetz be-
friedigt werden können. Wir alle sollten aus der 
heutigen Debatte lernen. Ich hoffe, die Sozialde-
mokratische Partei wird nun nicht wie unlängst 
beim Sonderzulagengesetz einen Brief des Vor-
sitzenden der Partei an alle Empfänger von Kin-
dergeld richten, 

(Sehr gut! in der Mitte) 
mit dem sie dann mitteilt, daß sie durch nament-
liche Abstimmung nicht hätte erreichen können, 
was sie so gern erreichen wollte. 

(Zuruf von der SPD: Das überlassen Sie 
doch uns!) 

Gestatten Sie, daß ich zum Schluß noch feststelle: 
ich glaube, daß die vielen Probleme, die hier heute 
angesprochen worden sind, auch diejenigen, bei 
denen eine Verzahnung mit der Sozialversicherung 
und mit der Versorgung notwendig ist, nicht mehr 
in einem Gesetz wie diesem geregelt werden kön-
nen. Aber wir meinen, daß, wer A gesagt hat — 
wir gehörten nicht zu den A-Sagern — auch B und 
zur Not das ganze Abc sagen muß. Wir haben die 
Konstruktion dieses Kindergeldgesetzes abgelehnt 
— nicht das Kindergeld an sich —, und die heutige 
Debatte, für die wir acht Stunden gebraucht haben 
— obwohl Sie gestern nicht eine Stunde Zeit hat-
ten, über notwendige Fragen der Reform zu de-
battieren —, 

(Aha-Rufe bei der SPD. — Abg. Mellies: 
Sie haben nicht gut nachgerechnet, es 

waren nur fünf!) 

zeigt, wie wichtig es ist, daß wir zu sinnvollen Ab-
stimmungen zwischen den einzelnen sozialen Lei-
stungen und damit zu sinnvollen Abgrenzungen 
zwischen der Versicherung, der Versorgung und 
der Fürsorge kommen. In dieser Neuordnung wird 
die Familienpolitik ihren Raum haben müssen. Ich 
glaube, daß die Selbständigen trotz der nament-
lichen Abstimmungen unsere Haltung sehr wohl 
verstehen werden, wenn ihnen erklärt wird, daß 
unsere Fraktion den Mut hat, ihnen zu sagen, daß 
soziale Versprechungen, die — ich sagte es gestern 
abend schon einmal — dazu führen, daß die 
Ärmsten der Armen sie bezahlen müssen oder 
überbezahlen müssen, sehr schlechte soziale Ver-
sprechungen sind. Meine Fraktion wird sich bei 
der Schlußabstimmung der Stimme enthalten. 

(Beifall bei der DP. — Lachen und Zurufe 
von der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort zur Ab-
gabe einer Erklärung hat der Abgeordnete Dr. 
Jentzsch. 

Dr. Jentzsch (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Namens der Fraktion der Freien De-
mokraten habe ich folgende Erklärung abzugeben. 

Die Fraktion der FDP hat während der Beratun-
gen des Sozialpolitischen Ausschusses sowie wäh-
rend der Lesungen des vorliegenden Gesetzent-
wurfs ihre von der Vorlage abweichende Auffas-
sung bekundet. Sie sieht sich aus grundsätzlichen 
Bedenken infolge der ihrer Meinung nach falschen 
Konzeption des gesamten Kindergeldgesetzkom-
plexes nicht imstande, der Vorlage ihre Zustim-
mung zu geben. Die Fraktion der FDP legt jedoch 
Wert darauf, mit Nachdruck festzustellen, daß sie 
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die Notwendigkeit einer Kindergeldgesetzgebung 
als solche anerkennt. Die Fraktion der FDP hofft, 
daß die in dem Entschließungsantrag der CDU an-
gekündigte Überarbeitung und Neufassung zu 
einer gerechteren Regelung führen wird. Sie wird 
sich in diese Arbeit mit allen Kräften einschalten. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort zur Abgabe 
einer Erklärung hat die Abgeordnete Frau Finsel-
berger. 

Frau Finselberger (GB/BHE): Herr Präsident! 
Meine Herren und Damen! Für die Fraktion des 
Gesamtdeutschen Blocks/BHE möchte ich folgende 
Erklärung abgeben. 

Wir haben dem Kindergeldgesetz nicht zuge-
stimmt, wir haben ebenfalls dem Kindergeld-An-
passungsgesetz nicht zugestimmt, und wir werden 
auch dem Kindergeldergänzungsgesetz unsere Zu-
stimmung nicht geben können. Wir haben von An-
fang an eindeutig und klar erklärt, daß nach unse-
rer Meinung das Gestrüpp der Kindergeldgesetzge-
bung keinesfalls die Möglichkeit offen läßt, zu 
einer verwaltungsmäßig klaren und eindeutigen 
Verteilung und Auszahlung des Kindergeldes zu 
kommen. Wir haben in den Beratungen feststellen 
müssen, daß sich auch soziale Ungerechtigkeiten er-
geben, zu denen wir nicht ja sagen können. Wenn 
wir dem Kindergeldergänzungsgesetz zustimmten, 
dann würde das rückwirkend eine Anerkennung 
dieser unsozialen Kindergeldgesetze, nämlich des 
Kindergeldgesetzes und des Kindergeld-Anpas-
sungsgesetzes bedeuten. Das wird von uns nicht zu 
erwarten sein. Wir werden deshalb das Kinder-
geldergänzungsgesetz ablehnen. 

(Beifall beim GB/BHE und bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, nachdem alle Fraktionen Erklärungen ab-
gegeben haben, kommen wir zur Schlußabstim-
mung, die namentlich durchgeführt wird. Ich er-
öffne die namentliche Abstimmung und bitte die 
Schriftführer, die Karten einzusammeln. 

(Einsammeln der Abstimmungskarten.) 

Sind noch Damen und Herren im Saal, die ihre 
Stimme nicht abgegeben haben? — Nein. Dann 
schließe ich die namentliche Abstimmung. 

(Auszählen der Abstimmungskarten.) 

Meine Damen und Herren, ich darf das vorläu-
fige Ergebnis*) der namentlichen Abstimmung be-
kanntgeben. Es haben 406 stimmberechtigte Abge-
ordnete ihre Stimme abgegeben. Mit Ja haben ge-
stimmt 212, mit Nein 176; enthalten haben sich 18. 
Das Gesetz ist angenommen. Von 16 Berliner Ab-
geordneten haben 4 mit Ja und 12 mit Nein ge-
stimmt. 

Wir kommen nunmehr zum Ausschußantrag Zif-
fer 2: 

a) den von der Fraktion der SPD eingebrach-
ten Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Kindergeldgesetzes (Drucksache 1163), 

b) den von der Fraktion der CDU/CSU einge-
brachten Entwurf eines Gesetzes zur Ergän-
zung des Kindergeldgesetzes (Kindergeld-
ergänzungsgesetz — KGEG —) 
(Drucksache 1469) 

*) Vgl. das endgültige Ergebnis Seite 6447. 

als durch die Beschlußfassung zu 1. erledigt 
abzulehnen. 

Gemäß dem Brauch des Hauses muß ich damit 
diese einzelnen Gesetzentwürfe in zweiter Lesung 
zur Abstimmung stellen, zuerst den Antrag der 
Fraktion der SPD auf Drucksache 1163, Entwurf 
eines Gesetzes zur Änderung des Kindergeldgeset-
zes. Ich rufe auf Art. 1, — 2, — 3, — Einleitung 
und Überschrift.—Das Wort wird nicht gewünscht. 
Wer den aufgerufenen Bestimmungen zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Das 
zweite war die Mehrheit. Sämtliche Bestimmungen 
sind abgelehnt. 

Ich stelle nunmehr zur Abstimmung den Antrag 
der Fraktion der CDU/CSU auf Drucksache 1469, 
Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des Kinder-
geldgesetzes. Ich rufe auf die §§ 1 bis 20, Einleitung 
und Überschrift. —Das Wort wird nicht gewünscht. 
Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Ich glaube, es handelt sich um 
einen Irrtum. Ich darf noch einmal fragen — ich 
muß leider in dieser Form abstimmen lassen, weil 
es der Brauch ist —: Wer zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um 
die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Die Bestim-
mungen sind abgelehnt. 

Ich komme nunmehr zur Abstimmung über den 
Entschließungsantrag der Fraktion der CDU/CSU 
auf Umdruck 501.*) — Das Wort wird nicht ge-
wünscht. Wer dem Entschließungsantrag zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. 
— Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? 
— Das erste war die Mehrheit; der Entschließungs-
antrag ist angenommen. 

Ich rufe nunmehr auf Punkt 4 b: 
Zweite Beratung des von der Fraktion der 
SPD eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zur Ergänzung des Gesetzes über die Ge-
währung von Kindergeld und die Errichtung 
von Familienausgleichskassen (Kindergeld-
ergänzungsgesetz) (Drucksache 974); 

Mündlicher Bericht des Ausschusses für So-
zialpolitik (28. Ausschuß) (Drucksache 1885). 
(Erste Beratung: 58. Sitzung.) 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Winkelheide. 

(Abg. Winkelheide: Ich verzichte auf den 
Bericht; er liegt vor!) 

— Ist das Haus mit dem Verzicht auf den Bericht 
einverstanden? — 

(Zustimmung.) 
— Ja. 

Der Antrag des Ausschusses heißt: den Gesetz-
entwurf abzulehnen. Ich muß den Gesetzentwurf 
selbst zur Abstimmung stellen und rufe auf §§ 1 
bis 9, Einleitung und Überschrift. — Das Wort wird 
nicht gewünscht. 

Wer den aufgerufenen Bestimmungen zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. 
— Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? 
— Das zweite war die Mehrheit; die Bestimmungen 
sind abgelehnt. 

Der nächste Punkt, Punkt 5 der Tagesordnung, 
ist abgesetzt. 

*) Siehe Anlage 7. 
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Ich komme damit zu Punkt 6 der Tagesordnung: 

Beratung des Antrags des Bundesministers 
der Finanzen betreffend Entlastung der 
Bundesregierung wegen der Bundeshaus-
haltsrechnung für das Rechnungsjahr 1952 
auf Grund der Bemerkungen des Bundes-
rechnungshofes (Drucksache 1892). 

Das Wort wird nicht gewünscht. Ich schlage 
Überweisung an den Haushaltsausschuß vor. — 
Widerspruch erfolgt nicht; es ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 7 der Tagesordnung auf: 
Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes über den Einfluß von Eig-
nungsübungen der Streitkräfte auf Ver-
tragsverhältnisse der Arbeitnehmer und 
Handelsvertreter sowie auf Beamtenverhält-
nisse (Eignungsübungsgesetz) (Drucksache 
1591); 
Mündlicher Bericht des Ausschusses für Fra-
gen der europäischen Sicherheit (6. Ausschuß) 
(Drucksache 1951). 
(Erste Beratung: 101. Sitzung.) 

Das Wort zur Berichterstattung hat der Abge-
ordnete Wienand. 

Wienand (SPD), Berichterstatter: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Angesichts der physi-
schen Erschöpfung der Mitglieder dieses Hauses 
werde ich mich, damit ich Ihr Wohlwollen nicht 
verliere, so kurz wie möglich fassen. 

Der Ausschuß für Fragen der europäischen 
Sicherheit als federführender Ausschuß hat bei der 
Beratung des Entwurfs dieses Eignungsübungsge-
setzes — ich nenne es hier so auch um der Kürze 
willen — die Beratungsergebnisse der mitberaten-
den Ausschüsse, nämlich des Ausschusses für Ar-
beit, des Ausschusses für Sozialpolitik, des Aus-
schusses für Beamtenrecht und des Ausschusses für 
Rechtswesen und Verfassungsrecht, zur Grundlage 
genommen und isst zu der Ihnen vorliegenden Fas-
sung gekommen. Ich will mich jetzt auf einige 
wesentliche Punkte beschränken. 

Der Ausschuß hat sich die vom Ausschuß für 
Arbeit vorgeschlagene Fassung für einen Abs. 1 a 
des § 1 zu eigen gemacht, weil er glaubte, daß 
dies eine sehr weitgehende Fassung sei. Mit ihr 
soll erreicht werden, daß dem Arbeitgeber keine 
doppelten Belastungen entstehen. 

Bei § 2 hat der Ausschuß für Fragen der euro-
päischen Sicherheit Wert darauf gelegt, daß die 
Rechtsvermutung bei einer Entlassung durch den 
Arbeitgeber recht deutlich zum Ausdruck gebracht 
wird, um dem Arbeitnehmer den nötigen Schutz 
zu gewähren. 

Bei § 3, der nur von Arbeitnehmern spricht, ist 
Wert darauf gelegt worden, daß eine gleiche Be-
handlung von Arbeitnehmern, Handelsvertretern 
und Beamten erfolgt. Es war die einhellige Mei-
nung des Ausschusses für Fragen der europäischen 
Sicherheit, daß das Prinzip der gleichen Bewer-
tung Platz greifen sollte und daß keine unter-
schiedlichen Schutzbestimmungen für Beamte 
einerseits und Handelsvertreter und Arbeitnehmer 
andererseits geschaffen werden sollten. 

In § 4 ist nichts Wesentliches geändert worden 
Darin ist lediglich zum Ausdruck gebracht wor-
den, daß der Eignungsübungsteilnehmer, wenn 
er eine Werkwohnung besitzt, ein Entgelt an den 
Wohnungseigentümer zu zahlen hat. 

Der Fassung des § 5, die Vorschriften für Han-
delsvertreter bringt, liegen dieselben Gedanken 
wie der Fassung des § 3 zugrunde. Auch hier ist 
Wert auf die Gleichstellung gelegt worden. 

Mit der Fassung des § 6 hat sich der Aus-
schuß sehr gründlich beschäftigt. Hier wurden im 
Ausschuß weitergehende Anträge gestellt. Der Aus-
schuß kam aber zu der Auffassung, daß die weiter-
gehenden Vorschläge des DGB, die von einigen 
Mitgliedern des Ausschusses zum Antrag erhoben 
worden waren, nicht in das Gesetz hineingebracht 
werden sollten, sondern daß sie der Regierung als 
Material für die zu erlassenden Rechtsverordnun-
gen überwiesen werden sollten. 

Der § 7 ist im wesentlichen nach dem Vorschlag 
des Beamtenrechtsausschusses angenommen wor-
den. Die im ursprünglichen Regierungsentwurf 
vorhandenen Einzelbestimmungen sind hier in 
Form einer Generalklausel zusammengefaßt wor-
den, um den Ländern die Möglichkeit zu Einzel-
regelungen zu geben. 

§ 8 regelt die Fragen der Krankenversicherung. 
Hier sind keine wesentlichen Änderungen vorge-
nommen worden. Ich darf auf den Regierungsent-
wurf verweisen. 

§ 9, der die gesetzliche Rentenversicherung be-
handelt, hat nach unserer Auffassung nunmehr 
eine bessere Fassung erhalten, weil gewährleistet 
ist, daß einmal bei nicht erfülltem Zweck der Eig-
nungsübung die Beträge nachgezahlt werden, so 
daß dem Eignungsübungsteilnehmer keinerlei Nach-
teile erwachsen können, und zum andern Eignungs-
übungsteilnehmern, die die Eignungsübung mit 
einem positiven Ergebnis abschließen und von 
den Streitkräften übernommen werden, die Mög-
lichkeit zur freiwilligen Weiterversicherung haben. 

§ 10 ist im wesentlichen so, wie es im Regie-
rungsentwurf vorgesehen war, angenommen wor-
den. 

Letztlich haben wir im federführenden Aus-
schuß in § 11 in einem zusätzlichen Absatz die 
Aufhebung des § 3 des Freiwilligengesetzes be-
stimmt, weil die Fragen nun in dem Eignungs-
übungsgesetz weitergehend geregelt sind. 

Der Ausschuß für Fragen der europäischen 
Sicherheit empfiehlt dem Parlament einstimmig 
die Annahme des vorliegenden Gesetzentwurfs. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich danke dem Herrn 
Berichterstatter. 

Ich rufe in zweiter Beratung §§ 1 bis 11, Einlei-
tung und Überschrift auf. — Das Wort wird nicht 
gewünscht. Wer den aufgerufenen Bestimmungen 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Es ist so beschlossen. 

Wir kommen zur 

dritten Beratung. 
Wird das Wort zur allgemeinen Aussprache ge-
wünscht? — Der Abgeordnete Wienand hat das 
Wort zur allgemeinen Aussprache. 

Wienand (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die sozialdemokratische Bundestags-
fraktion wird diesem Gesetz zustimmen, weil es 
zum Schutz der sozialen Sicherstellung der zukünf-
tigen Soldaten — jetzt der Eignungsübenden — 
dient. 
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Vizepräsident Dr. Jaeger: Weitere Wortmel-
dungen liegen nicht vor. Ich schließe die allgemeine 
Aussprache. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem 
Gesetz als Ganzem zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich, sich vom Sitz zu erheben. - Ich bitte um die 
Gegenprobe. - Enthaltungen? - Einstimmig an-
genommen. 

Das Wort zur Geschäftsordnung - zur morgigen 
Tagesordnung - hat der Abgeordnete Bender. 

Bender (Gast CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich beantrage namens des Aus-
schusses für Außenhandelsfragen, die morgige 
Tagesordnung um folgenden Punkt zu ergänzen: 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Außenhandelsfragen über den Entwurf einer 
Fünfzigsten Verordnung über Zollsatzände-
rungen - Aluminiumzollkontingent 1956 -. 

Es handelt sich um eine eilbedürftige Vorlage ge-
mäß § 96 a der Geschäftsordnung. In dieser Be-
stimmung ist vorgesehen, daß die Beratung in der 
auf die Ausschußberatung folgenden ersten Plenar-
sitzung stattzufinden hat. Die Bestimmung ist zwin-
gend. Ich bitte Sie deshalb, der Ergänzung der 
Tagesordnung zuzustimmen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wird hierzu das Wort 
gewünscht? - Nein. Ich darf annehmen, daß das 
Haus mit dem Vorschlag einverstanden ist. 

Ich habe noch bekanntzugeben, daß der Israel

-

Film in einer Viertelstunde, also um 7 Uhr 15, vor-
geführt wird. 

Damit sind wir am Ende der heutigen Tagesord-
nung. 

Ich berufe die nächste, die 121. Sitzung des Deut-
schen Bundestages auf morgen, Freitag, 16. Dezem-
ber, 9 Uhr, und schließe die heutige Sitzung. 

(Schluß der Sitzung: 18 Uhr 59 Minuten.) 

Anlage 1 

Liste der beurlaubten Abgeordneten 

Abgeordnete 	beurlaubt bis einschließlich 

Dr. Kopf 31. 3. 1956 
Mensing 1. 3. 1956 
Dr. Starke 28. 2. 1956 
Kiesinger 31. 1. 1956 
Dr. Hammer 15. 1. 1956 
Jahn (Frankfurt) 9. 1. 1956 
Dr. Bergmeyer 5. 1. 1956 
Moll 1. 1. 1956 
Peters 1. 1. 1956 
Klingelhöfer 31. 12. 1955 
Kriedemann 31. 12. 1955 
Neumann 21. 12. 1955 
Feldmann 17. 12. 1955 
Heiland 17. 12. 1955 
Hörauf 17. 12. 1955 
Dr. Horlacher 17. 12. 1955 
Kutschera 17. 12. 1955 
Dr. Lenz (Godesberg) 17. 12. 1955 
Dr. Dr. h. c. Prinz zu Löwenstein 

17. 12. 1955 
Dr. Maier (Stuttgart) 17. 12. 1955 
Dr. Dr. h. c. Müller (Bonn) 17. 12. 1955 
Putzig 17. 12. 1955 
Rademacher 17. 12. 1955 
Frau Vietje 17. 12. 1955 
Welke 17. 12. 1955 
Dr. Conring 16. 12. 1955 
Dr. Luchtenberg 16. 12. 1955 
Dr. Reichstein 16. 12. 1955 
Dr. Schöne 16. 12. 1955 
Brandt (Berlin) 15. 12. 1955 
Brockmann (Rinkerode) 15. 12. 1955 
Gibbert 15. 12. 1955 
Dr. Graf (München) 15. 12. 1955 
Dr. Höck 15. 12. 1955 
Jacobs 15. 12. 1955 
Kalbitzer 15. 12. 1955 
Keuning 15. 12. 1955 

Abgeordnete 	beurlaubt bis einschließlich 

Könen (Düsseldorf) 15. 12. 1955 
Dr. Leiske 15. 12. 1955 
Dr. Leverkuehn 15. 12. 1955 
Meyer-Ronnenberg 15. 12. 1955 
Dr. Mocker 15. 12. 1955 
Frau Pitz 15. 12. 1955 
Frau Rudoll 15. 12. 1955 
Schröter (Wilmersdorf) 15. 12. 1955 

Anlage 2 	 Drucksache 1884 
(Vgl. S. 6378 B) 

Schriftlicher Bericht 

des Ausschusses für Sozialpolitik (28. Ausschuß) 
über den Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung 
des Kindergeldgesetzes (Kindergeldergänzungsge-
setz - KGEG -) (Drucksache 1539). 

Berichterstatter: Abgeordneter Winkelheide 

I. Allgemeines 

Nach dem Kindergeldgesetz vom 13. November 
1954 (BGBl. I S. 333) erhalten alle Erwerbstätigen 
der gewerblichen Wirtschaft und der Landwirt-
schaft, die drei und mehr Kinder haben, für das 
dritte und jedes weitere Kind auf Antrag ein 
Kindergeld von monatlich 25 DM, wenn sie bei 
einer Berufsgenossenschaft versichert sind oder 
sich versichern können. Durch das Kindergeld-
anpassungsgesetz vom 7. Januar 1955 (BGBl. I 
S. 17) sind die Leistungen für die dritten und wei-
teren Kinder in der gesetzlichen Unfallversiche-
rung, in den gesetzlichen Rentenversicherungen, 
in der Arbeitslosenversicherung und Arbeitslosen-
fürsorge sowie in der Kriegsopferversorgung auf 
die Höhe der Sätze des Kindergeldgesetzes ange-
hoben worden. Die in dem Vierten Abschnitt des 
Kindergeldanpassungsgesetzes enthaltenen Vor-
schriften über die Kriegsopferversorgung sind in-
zwischen unter Aufhebung dieses Abschnitts in das 
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Dritte Gesetz zur Änderung und Ergänzung des 
Bundesversorgungsgesetzes vom 19. Januar 1955 
(BGBl. I S. 25) übernommen worden. 

Der Bundestag hat am 14. Oktober 1954 die fol-
gende Entschließung angenommen: 

„Die Bundesregierung wird ersucht, in eine be-
schleunigte Prüfung darüber einzutreten, in wel-
cher Weise den Familien mit drei und mehr Kin-
dern, die von dem Kindergeldgesetz nicht erfaßt 
werden konnten und auch von dem noch nicht 
verabschiedeten Kindergeldanpassungsgesetz nicht 
erfaßt werden, die in dem Kindergeldgesetz fest-
gelegten Leistungen ebenfalls gewährt werden 
können. 

Die Bundesregierung wird weiter ersucht, dem 
Bundestag bis zum 1. April 1955 über das Ergebnis 
ihrer Prüfung zu berichten bzw. dem Bundestag 
einen entsprechenden Gesetzentwurf vorzulegen." 

Der Bundesrat hat am 17. Dezember 1954 an-
läßlich der Verabschiedung des Kindergeldanpas-
sungsgesetzes folgende Entschließung angenommen:  

„Der Bundesrat hat bei der Verabschiedung des 
Kindergeldgesetzes erhebliche sozialpolitische und 
verfahrensmäßige Mängel des Gesetzes festgestellt. 
Er hat die Erwartung ausgesprochen, daß das be-
reits angekündigte Kindergeldanpassungs- und 
-schlußgesetz diese Mängel im wesentlichen aus-
räumen wird. 

Das nun vorliegende Kindergeldanpassungsgesetz 
hat diese Mängel nicht vollzählig beseitigt. Es 
bleibt immer noch eine große Zahl bedürftiger 
Personenkreise, die kein Kindergeld erhalten. 

Der Bundesrat erwartet, daß diese Personen-
kreise in dem baldigst zu erlassenden Kindergeld-
schlußgesetz berücksichtigt und daß die sonstigen, 
bisher nicht beseitigten Mängel, behoben werden. 

Das Kindergeldanpassungsgesetz zeigt deutlich, 
wie unzweckmäßig es ist, eine Gesetzesmaterie in 
drei verschiedenen Gesetzentwürfen zu regeln. 
Die Durchführung des Kindergeldanpassungs-
gesetzes wird große verwaltungsmäßige Schwie-
rigkeiten mit sich bringen." 

Bald nach Verabschiedung dieser Kindergeld-
gesetze wurden von den Fraktionen Initiativan-
träge eingebracht, und zwar 
von der Fraktion der SPD die Entwürfe eines Ge-
setzes zur Ergänzung des Kindergeldgesetzes 
— Drucksache 974 — und eines Gesetzes zur Än-
derung des Kindergeldgesetzes — Drucksache 1163 —
und 

von der Fraktion der CDU/CSU ein Entwurf eines 
Kindergeldergänzungsgesetzes — Drucksache 1469 —, 

Die Bundesregierung kam dem ihr erteilten Auf-
trag durch Vorlage des Entwurfs eines Gesetzes 
zur Ergänzung des Kindergeldgesetzes — Druck-
sache 1539 — nach. 

Alle vier Entwürfe sind nach der am 7. Juli 1955 
im Plenum erfolgten Beratung dem Ausschuß für 
Sozialpolitik unter Beteiligung des Ausschusses für 
Kriegsopfer- und Heimkehrerfragen zur weiteren 
Beratung und Beschlußfassung überwiesen wor-
den. 

Vor Eintritt in die eigentliche Beratung der Vor-
lagen wurden als Sachverständige Vertreter fol-
gender Organisationen und Verbände gehört: 

Arbeitsgemeinschaft der gemeindlichen Unfallver-
sicherungsträger, München, 

Arbeitsgemeinschaft der landwirtschaftlichen Fa-
milienausgleichskassen, Kassel, 
Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeits-
losenversicherung, Nürnberg, 

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber-
verbände, Köln, 
Deutsche Angestelltengewerkschaft, Hamburg, 

Deutscher Gewerkschaftsbund, Düsseldorf, und 

Gesamtverband der Familienausgleichskassen, Bonn. 

Die Anträge der SPD einerseits und der CDU/ 
CSU sowie der Bundesregierung andererseits 
unterscheiden sich im wesentlichen in zwei Punk-
ten. 

Die Entwürfe der CDU/CSU und der Bundes-
regierung halten an der Konzeption des Kinder-
geldgesetzes fest, daß als Träger des Familien-
lastenausgleichs vor allem bereits vorhandene 
Selbstverwaltungseinrichtungen der Sozialversiche-
rung dienen sollten. Für die von diesen Entwürfen 
erfaßten Restgruppen sind daher als Träger der 
Kindergeldzahlung teils die bereits durch das Kin-
dergeldgesetz bei den Berufsgenossenschaften er-
richteten Familienausgleichskassen, teils die übri-
gen Träger der gesetzlichen Unfallversicherung 
(gemeindliche Unfallversicherungsträger, Ausfüh-
rungsbehörden des Bundes und der Länder) be-
stimmt worden. Der Entwurf des Kindergeldergän-
zungsgesetzes der SPD — Drucksache 974 — sieht 
die Auszahlung des Kindergeldes durch das Finanz-
amt vor. Dieser Antrag wurde mit Mehrheit ab-
gelehnt. 

Die Aufbringung der Mittel soll nach dem CDU/ 
CSU-Entwurf und dem der Bundesregierung durch 
Beiträge der zu den Familienausgleichskassen bzw. 
der zu den nichtberufsgenossenschaftlichen Trägern 
der gesetzlichen Unfallversicherung Beitragspflich-
tigen erfolgen. Der SPD-Entwurf sieht hingegen 
eine Aufbringung der Mittel durch den Bund vor, 
dem jedoch für Kindergeld für Bedienstete der 
Länder, Gemeinden oder sonstigen Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 
ein Anspruch auf Erstattung gegen den Dienstherrn 
eingeräumt werden soll. Diese Art der Aufbringung 
der Mittel sowie die Auszahlung des Kindergeldes 
durch das Finanzamt wurden vom Ausschuß mit 
Mehrheit abgelehnt. 

Der Ausschuß legte seinen Beratungen im 
wesentlichen den Entwurf der Bundesregierung 
zugrunde; hierbei wurden bei der Beratung der 
einzelnen gesetzlichen Vorschriften die den Ent-
würfen der SPD innewohnenden Gedanken ein-
gehend erörtert und zum Teil auch berücksichtigt. 

Der Ausschuß für Sozialpolitik hat den vor-
liegenden Entwurf in zehn Sitzungen erarbeitet. 

II. Die Vorschriften im einzelnen 

A. Ergänzung des Kindergeldgesetzes 

Zu §§ 1 und 2 (Voraussetzungen des Anspruchs auf 
Kindergeld — Ausnahmevorschriften) 

Durch den Entwurf werden nunmehr die durch 
das Kindergeldgesetz, das Kindergeldanpassungs-
gesetz sowie das Dritte Gesetz zur Änderung und 
Ergänzung des Bundesversorgungsgesetzes nicht 
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erfaßten Personenkreise in die gesetzliche Kinder-
geldregelung miteinbezogen. 

Im Einklang mit den in Abschnitt I (Allgemeines) 
wiedergegebenen Entschließungen der gesetz-
gebenden Körperschaften bringt die Fassung zum 
Ausdruck, daß der Entwurf die Kindergeldzahlung 
für diejenigen Familien mit drei und mehr Kin-
dern sicherstellen soll, für die durch die vorge-
nannten gesetzlichen Kindergeldregelungen, das 
Kindergeldgesetz und das Kindergeldanpassungs-
gesetz, nicht gesorgt werden konnte. Da dieser 
Personenkreis auch Erwerbstätige umfaßt, war für 
diesen Kreis die Rechtslage herzustellen, wie sie 
für die bei einer Berufsgenossenschaft versicherten 
Personen schon vorhanden ist. Dies gilt insbeson-
dere für die Rangfolge, wenn für dasselbe Kind 
die Anspruchsvoraussetzungen gegenüber mehre-
ren Trägern der Kindergeldzahlung erfüllt sind. 

Daraus hat sich die Notwendigkeit ergeben, Vor-
schriften der vorgenannten gesetzlichen Kinder-
geldregelungen abzuändern und zu ergänzen 
(§§ lo, 11). 

Der Entwurf sieht die Einführung des Kinder-
geldes an folgende Restgruppen vor, die nach dem 
Kindergeldgesetz kein Kindergeld erhalten, und 
zwar 

1. Erwerbstätige, die nicht bei einer Berufsgenos-
senschaft, sondern bei einem anderen Träger 
der gesetzlichen Unfallversicherung versichert 
sind, und 

2. alle sonstigen Personen. Hierunter fallen, nach-
dem die Erwerbstätigen fast ausnahmslos bei 
einer Berufsgenossenschaft oder einem anderen 
Träger der gesetzlichen Unfallversicherung ver

-

sichert sind oder sich versichern können und 
damit als Anspruchsberechtigte nach dem Kin-
dergeldgesetz oder nach § 1 Abs. i Nr. 1 des 
Entwurfs in Frage kommen, im wesentlichen 
die nicht erwerbstätigen Personen im weitesten 
Sinne. 

Die Aufgliederung der von dem Entwurf erfaß-
ten Personen kommt in der Neufassung des § i 
zum Ausdruck. 

Zu der Gruppe der von dem Entwurf erfaßten 
Erwerbstätigen gehören im wesentlichen die Ar-
beitnehmer des öffentlichen Dienstes, die nicht von 
den allgemeinen tariflichen Bestimmungen des 
öffentlichen Dienstes erfaßt werden. Es kommen 
hier ferner die Arbeitnehmer einiger, der öffent-
lichen Hand nahestehender Unternehmen in Be-
tracht, die zwar nicht zum öffentlichen Dienst rech-
nen, die jedoch aus organisatorischen Gründen 
einer staatlichen Ausführungsbehörde oder einem 
Träger der gemeindlichen Unfallversicherung zu-
gewiesen sind. Weiter gehören hierzu die in Privat-
haushaltungen Beschäftigten (Hausgehilfinnen, 
Reinemachefrauen, Hausschneiderinnen, Wasch-
frauen). Schließlich gehören hierzu auch die bei 
den Alliierten beschäftigten Arbeitnehmer, für die 
jedoch die Sonderregelung des § 6 des Entwurfs 
zu beachten ist. Als Erwerbstätige kommen im 
Regelfalle Arbeitnehmer in Betracht, ausnahms-
weise jedoch auch Selbständige und mithelfende 
Familienangehörige, z. B. Fleischbeschauer und 
ihre Familienangehörigen. 

Wie nach dem Kindergeldgesetz ist der Kinder-
geldanspruch für die in § 3 Abs. 2 des Kindergeld-
gesetzes bezeichneten Personengruppen durch den 
Entwurf ausgeschlossen worden. Es handelt sich  

dabei um die Angehörigen des öffentlichen Dien-
stes im weitesten Sinne, die bei karitativen Ein-
richtungen Beschäftigten sowie die Empfänger von 
Kinderzulagen oder Kinderzuschüssen aus der 
Sozialversicherung. Auf die Einzelheiten dieser 
Ausnahmevorschriften wird weiter unten zu § 10 
Nr. 3 (Änderung des Kindergeldgesetzes) noch ein-
gegangen werden. 

Nicht erwerbstätige Personen sollen fernet nach 
dem Entwurf in Weiterverfolgung des Grund-
satzes, daß für ein Kind nur ein einmaliger An-
spruch auf eine Leistung bestehen soll, nach § 2 
Abs. 2 des Entwurfs kein Kindergeld erhalten, so-
weit für das Kind ein Anspruch auf Kindergeld 
nach den bisher ergangenen Kindergeldgesetzen, 
auf Kindergeld, Waisenrente oder Waisenbeihilfe 
nach dem Bundesversorgungsgesetz, auf Waisen-
rente aus der gesetzlichen Unfallversicherung oder 
den gesetzlichen Rentenversicherungen oder auf 
Unterhaltshilfe für Vollwaisen nach dem Lasten-
ausgleichsgesetz besteht. Der vom Ausschuß er-
arbeitete Entwurf ergänzt die „Ausschlußliste" 
noch um eine weitere Gruppe von Kindern, soweit 
für diese Anspruch auf Waisenrente nach den Vor-
schriften über die Entschädigung der Opfer der 
nationalsozialistischen Verfolgung besteht. Endlich 
soll ein Anspruch auf Kindergeld ausgeschlossen 
sein, wenn das Kind zuschlagsberechtigt zur Un-
terhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz ist. 
Auch wenn die vorgenannten Leistungen lediglich 
als Kannleistungen oder Härteausgleich bewilligt 
werden, soll ein Anspruch auf Kindergeld nicht be-
stehen. Auf die Regelung für Empfänger von Für-
sorgeleistungen wird zu § 8 näher eingegangen. 

Hiernach sind im wesentlichen solche Nicht-
erwerbstätigen und deren Witwen kindergeld-
berechtigt, die die Voraussetzungen für Renten-
ansprüche aus der Sozialversicherung nicht erfül-
len, was insbesondere auf frühere Selbständige 
zutrifft, ferner Personen, die niemals eine Er-
werbstätigkeit ausgeübt haben, sondern ihren Le-
bensunterhalt z. B. aus Vermietung, Verpachtung 
oder Kapitalerträgen bestreiten. Um sicherzustel-
len, daß das Kindergeld oder die ihm entspre-
chende Sozialleistung für alle Kinder einer Fami-
lie möglichst von einer Stelle gewährt wird, hat der 
Entwurf einige Vorschriften der Reichsversiche-
rungsordnung, des Bundesversorgungsgesetzes und 
des Lastenausgleichsgesetzes den entsprechenden 
Vorschriften des Kindergeldgesetzes angepaßt, 
worauf in den §§ 13, 16 und 17 näher eingegangen 
wird. 

Durch die Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2 wird 
das Prinzip, daß für jedes anspruchsberechtigte 
Kind nur ein einziger Leistungsanspruch bestehen 
soll, im wesentlichen verwirklicht. In Verfolgung 
dieser Grundgedanken lehnte der Ausschuß auch 
ab, den Anträgen der Fraktionen der SPD und 
des GB/BHE zu entsprechen, nach denen für Kin-
der, für die ein Anspruch auf Waisenrente oder 
Waisenbeihilfe nach dem Bundesversorgungs-
gesetz, auf Waisenrente aus der gesetzlichen Un-
fall- oder Rentenversicherung oder auf Unterhalts-
hilfe für Vollwaisen nach dem Lastenausgleichs-
gesetz besteht, ein Anspruch auf Kindergeld zu-
sätzlich eingeräumt werden soll. 

Soweit nach § 2 Abs. 3 des Entwurfs der Kin-
dergeldanspruch für Kinder von Personen ausge-
schlossen wird, die außerhalb des Geltungsbereichs 
des Entwurfs erwerbstätig sind, ist darauf zu ver- 
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weisen, daß nach § 5 in Verbindung mit § 34 
Abs. 4 des Kindergeldgesetzes jedoch die Möglich-
keit gegeben ist, diesen Personen durch Rechtsver-
ordnung einen Anspruch auf Kindergeld zu geben, 
wenn sie nach dem Gesetz des Tätigkeitsorts keine 
entsprechenden Leistungen erhalten. 

Zu § 3 (Träger der Kindergeldzahlung) 

Der Regierungsentwurf sah als Träger der Kin-
dergeldzahlung teils die bei den Berufsgenossen-
schaften errichteten Familienausgleichskassen, teils 
die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung, 
soweit sie nicht Berufsgenossenschaften sind, ins-
besondere die Träger der gemeindlichen Unfall-
versicherung vor. Hiergegen wandte sich, wie oben 
bereits erwähnt wurde, die SPD, die in Abwei-
chung von der bisherigen Konzeption die Auszah-
lung des Kindergeldes für den durch den Entwurf 
erfaßten Restkreis von Berechtigten, den Finanz-
ämtern übertragen haben wollte. Einen dahin-
gehenden Antrag lehnte die Mehrheit des Aus-
schusses ab. Sie hielt die Beibehaltung des bis-
herigen Systems auch für die Restgruppen der bis-
her nicht erfaßten Erwerbstätigen für zweckmäßi-
ger und überließ ihre Betreuung entsprechend dem 
Regierungsentwurf den Trägern der gesetzlichen 
Unfallversicherung, soweit sie nicht Berufsgenos-
senschaften sind. 

Auch für die ehemals Erwerbstätigen, soweit sie 
nicht allzu lange Zeit dem Erwerbsleben fernste-
hen, glaubte die Mehrheit des Ausschusses die wei-
tere Verbindung mit der% bisherigen Trägern der 
Kindergeldzahlung und damit ihre Betreuung 
durch sie aus dem Gedanken heraus rechtfertigen 
zu können, daß jeder Berufsgruppe eine gewisse 
Verpflichtung obliege, für ihre ehemaligen Be-
rufsgenossen und deren Hinterbliebene zu sorgen. 

Für den verbleibenden Rest von nicht Erwerbs-
tätigen hatte der Regierungsentwurf die Träger 
der gemeindlichen Unfallversicherung als Träger 
der Kindergeldzahlung vorgesehen. Die Betreu-
ung dieses zahlenmäßig sehr geringen Personen-
kreises, der keine oder durch Zeitablauf nur ge-
ringe Beziehungen zu einer Berufsgruppe hat, 
wurde durch Beschluß der Mehrheit des Ausschus-
ses einzelnen regional bestimmten Familienaus-
gleichskassen übertragen; für diesen Personenkreis 
hat der Bund nach § 7 des Entwurfs die Aufwen-
dungen zu erstatten. Der Ausschuß war sich darin 
einig, daß auf Grund der Sonderstellung Berlins 
die Bezirksstelle der Familienausgleichskasse des 
Nordwestdeutschen Baugewerbes, Hannover, in 
Berlin die Geschäftsabwicklung vollzieht. 

Hiernach sieht der Entwurf in § 3 Abs. 1 als 
Träger der Kindergeldzahlung den Träger der ge-
setzlichen Unfallversicherung für die Personen vor, 
die bei einem anderen Träger der gesetzlichen Un-
fallversicherung als der Berufsgenossenschaft ver-
sichert sind. 

Den Teil der nicht Erwerbstätigen, für die die 
bisherigen Familienausgleichskassen auch nach dem 
Ausscheiden aus der Erwerbstätigkeit zu sorgen 
und die Mittel aufzubringen haben, hat der Aus-
schuß in anderer Weise als der Entwurf der Bun-
desregierung abgegrenzt. Man hielt es für ange-
zeigt, Personen, die nach dem 31. Dezember 1954 
aus einer Erwerbstätigkeit ausgeschieden sind, so-
wie Witwen und Witwer von Personen, die nach 
dem 31. Dezember 1954 eine Erwerbstätigkeit aus-

geübt haben, dann bei dem bisherigen Träger der 
Kindergeldzahlung zu belassen, wenn die Erwerbs-
tätigkeit unmittelbar vor dem Ausscheiden wäh-
rend der Dauer eines Jahres ununterbrochen aus-
geübt worden ist und beim Ausscheiden ein An-
spruch auf Kindergeld nach dem Kindergeldgesetz 
oder ein Anspruch als Erwerbstätiger nach dem 
Entwurf bestanden hat. Durch diese Regelung 
dürften zunächst die für alle übrigen Personen zu-
ständigen Träger der Kindergeldzahlung eine grö-
ßere Zahl von Berechtigten erhalten. Diese Zahl 
wird aber im Laufe der Jahre sehr stark ab-
nehmen. 

Die vom Ausschuß verabschiedete Neufassung 
des § 3 Abs. 1 Nr. 2 macht die Vorschrift des § 2 
Abs. 3 Satz 2 des Entwurfs der Bundesregierung 
überflüssig. Hiernach war als Träger der Kinder-
geldzahlung für Arbeitslose, die nach dem Dritten 
Abschnitt des Kindergeldanpassungsgesetzes kei-
nen Anspruch auf Kindergeld haben, weil sie nach 
§ 93 c AVAVG wegen Arbeitsunwilligkeit oder nach 
§ 114 AVAVG wegen unentschuldigter Unterlas-
sung der Meldungen beim Arbeitsamt keine Ar-
beitslosenunterstützung oder Arbeitslosenfürsorge-
unterstützung beziehen, der Träger der gemeind-
lichen Unfallversicherung vorgesehen. Denn der 
Wirtschaft konnte nicht zugemutet werden, das 
Kindergeld für alle Angehörigen dieses Personen-
kreises zu zahlen, die ihren Anspruch auf Kinder-
geld nach dem Dritten Abschnitt des Kindergeld-
anpassungsgesetzes in aller Regel gerade deswegen 
verloren haben, weil sie nicht bereit sind, ihre 
Arbeitskraft in der Wirtschaft einzusetzen. Da die 
Vorschrift des neuen § 3 Abs. 1 Nr. 2 des Entwurfs, 
der die nach dem 31. Dezember ausgeschiedenen 
Erwerbstätigen dem zuletzt zuständigen Träger 
der Kindergeldzahlung nur dann zuweist, wenn 
diese Erwerbstätigen vor dem Ausscheiden einen 
Anspruch auf Kindergeld nach dem Kindergeld-
gesetz oder als Erwerbstätige nach dem Entwurf 
hatten und während der Dauer eines Jahres un-
unterbrochen tätig waren, fallen diese nicht aus 
der Arbeitslosenversicherung oder der Arbeits-
losenfürsorge unterstützten Arbeitslosen im Regel-
falle dem Träger der Kindergeldzahlung nach § 3 
Abs. 1 Nr. 3 (Restgruppe der Erwerbstätigen) und 
nur noch bei Erfüllung der Voraussetzung des § 3 
Abs. 1 Nr. 2 (siehe oben) der Wirtschaft zur Last. 
Der Ausschuß war der Ansicht, daß in diesen Fäl-
len aber der Wirtschaft durchaus zugemutet wer-
den könne, das Kindergeld zu tragen. 

Für alle übrigen nicht Erwerbstätigen richtet sich 
die Zuständigkeit der Familienausgleichskassen 
nach dem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
der Berechtigten. 

In § 3 Abs. 2 des Entwurfs ist für den Fall, daß 
mehrere Träger der Kindergeldzahlung zuständig 
sind, die Reihenfolge der Zuständigkeiten ge-
regelt. 

§ 3 wurde bei Stimmenthaltung der SPD ange-
nommen. Die Vertreter der SPD erklärten, die Re-
gelung des § 3 werde deshalb nicht akzeptiert, weil 
hiernach Träger der Unfallversicherung unmittel-
bar mit Aufgaben des Kindergeldgesetzes beauf-
tragt würden. Im Hinblick darauf, daß die Unfall-
versicherung der Arbeitnehmer des Bundes und 
der Länder nicht durch Körperschaften des öffent-
lichen Rechts, sondern durch Behörden (Ausfüh-
rungsbehörden) durchgeführt wird, erschien es der 
Mehrheit des Ausschusses rechtlich nicht möglich, 
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bei diesen Behörden Familienausgleichskassen als 
öffentlich-rechtliche Körperschaften zu errichten. 
Der Verzicht auf die Einrichtung selbständiger 
öffentlich-rechtlicher Körperschaften erschien der 
Mehrheit des Ausschusses auch deshalb gerecht-
fertigt, weil die Mehrzahl dieser Träger Kinder-
geld nur an eine kleine Zahl von Berechtigten zu 
gewähren hat; die bei ihnen gegen Unfall ver-
sicherten Arbeitnehmer erhalten nämlich in der 
überwiegenden Mehrzahl Kindergeld nach den all-
gemeinen tariflichen Bestimmungen des öffent-
lichen Dienstes und fallen damit nicht unter die 
Betreuung durch diese Träger. 

Zu § 4 (Wechsel der Zuständigkeit) 
Der neue § 4 enthält eine Zusammenfassung der 

in den Vorschriften der Absätze 3 und 4 des § 3 
sowie des § 4 des Regierungsentwurfs enthaltenen 
Rechtsgedanken. Durch § 4 soll vor allem sicher-
gestellt werden, daß bei einem Wechsel der Zu-
ständigkeit des Trägers der Kindergeldzahlung für 
den Berechtigten eine Unterbrechung in der Zah-
lung des Kindergeldes nicht eintritt. Die  Vor-
schriften  des § 4 sollen nicht nur innerhalb des 
Geltungsbereichs des Entwurfs, sondern auch für 
die gesamten gesetzlichen Kindergeldregelungen 
gelten. 

Demgemäß bestimmt Absatz 1 des Entwurfs, daß 
von den Trägern der Kindergeldzahlung nach dem 
Entwurf, dem Kindergeldgesetz, dem Dritten Ab-
schnitt des Kindergeldanpassungsgesetzes oder dem 
Bundesversorgungsgesetz Kindergeld vorläufig zu 
gewähren ist, solange ein den Anspruch auf Kin-
dergeld ausschließender Anspruch auf Leistungen 
für Kinder aus der Sozialversicherung noch nicht 
erfüllt wird; d. h. solange beispielsweise das Ren-
tenverfahren einer erwerbsunfähig gewordenen 
Berechtigten noch nicht abgeschlossen ist und daher 
der Kinderzuschuß noch nicht gezahlt wird, hat der 
bisherige Träger der Kindergeldzahlung das Kin-
dergeld weiterzugewähren. 

Nach Absatz 2 haben die Träger der Kinder-
geldzahlung für die durch den Entwurf erfaßten 
Nichterwerbstätigen gleichfalls das Kindergeld 
vorläufig zu gewähren, solange eine den Anspruch 
auf Kindergeld nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 oder 
Satz 2 ausschließende Leistung noch nicht gewährt 
wird. 

Absatz 3 sichert in Anlehnung an die Vorschrif-
ten der §§ 1735 ff. der Reichsversicherungsordnung, 
daß der Berechtigte bei einem negativ en Kompe-
tenzkonflikt der in Absatz 1 bezeichneten Träger der 
Kindergeldzahlung keine Nachteile hat. Hält ein 
Träger, der das Kindergeld bisher gewährt hat 
oder bei dem es zuerst beantragt worden ist, einen 
anderen Träger für zuständig, so hat er das Kin-
dergeld vorläufig zu gewähren. Der vorläufig zah-
lende Träger hat nach Absatz 4 die vorläufige Ge-
währung dem für zuständig erachteten Leistungs-
pflichtigen mit der Aufforderung zur Anerkennung 
seiner Leistungspflicht mitzuteilen. In Höhe des 
vorläufig gewährten Kindergeldes gilt der An-
spruch gegen den Leistungspflichtigen als erfüllt. 
Der Leistungspflichtige, der notfalls durch das So-
zialgericht oder das Verwaltungsgericht festzustel-
len ist, hat die Aufwendungen zu erstatten. 

Zu § 5 (Anwendung von Vorschriften des Kinder-
geldgesetzes) 

Die Vorschriften des Kindergeldgesetzes im 
Ersten, Zweiten und Sechsten Abschnitt, aus dem 

Dritten Abschnitt die Vorschriften des § 10 über 
die Beitragsbefreiung sowie die Mehrzahl der 
Übergangsbestimmungen finden mit Ausnahme des 
§ 1 entsprechende Anwendung. 

Um die Doppelbelastung der nach dem Entwurf 
Beitragspflichtigen auszuschalten, wurde § 7 des 
Kindergeldgesetzes, der die sich aus dem Zusam-
mentreffen des Kindergeldes mit Leistungen auf 
Grund des Arbeitsverhältnisses für den Beitrags-
pflichtigen ergebenden Möglichkeiten der Lösung 
seiner bisherigen Verpflichtungen regelt, mit der 
Maßgabe für anwendbar erklärt, daß die Lösung 
aus der bisherigen Verpflichtung innerhalb von 6 
Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes erfolgen 
kann. 

§ 1 und § 3 Abs. 2 des Kindergeldgesetzes wur-
den durch die §§ 1 und 2, der Siebente Abschnitt 
des Kindergeldgesetzes über Ordnungsstrafen 
durch den § 9 des Entwurfs ersetzt, während die 
Aufbringung der Mittel in § 7 des Entwurfs be-
handelt wird. 

Die organisatorischen Bestimmungen des Kin-
dergeldgesetzes konnten nicht für entsprechend an-
wendbar erklärt werden. Die Träger der gesetz-
lichen Unfallversicherung, die keine Berufsgenos-
senschaften sind, werden nach Absatz 2, wie 
bereits zu § 3 dargelegt wurde, unmittelbar 
mit der Kindergeldzahlung beauftragt, ohne daß 
bei ihnen, wie im Kindergeldgesetz, Familienaus-
gleichskassen als selbständige Körperschaften des 
öffentlichen Rechts errichtet werden. Auf sie fin-
den daher an Stelle der in § 29 des Kindergeldgeset-
zes für die Berufsgenossenschaften geltenden Vor-
schriften die für sie selbst geltenden Vorschriften 
der gesetzlichen Unfallversicherung Anwendung. 

Zu § 6 (Beschäftigte bei den Alliierten) 
Die Alliierten haben sich für die bei ihnen  Be-

schäftigten mit der Gewährung des Kindergeldes 
durch die amtlichen deutschen Lohnstellen zu La-
sten des Verteidigungskostenhaushalts einverstan-
den erklärt. Leistungen auf Grund dieser Rege-
lungen in Höhe von mindestens 25 DM für das 
dritte und jedes weitere Kind im Sinne des Kin-
dergeldgesetzes gelten als anerkannte Leistungen 
im Sinne des § 32 des Kindergeldgesetzes. Die für 
dieses Kindergeld Leistungspflichtigen haben keine 
Ausgleichsbeiträge an die Familienausgleichskassen 
nach § 10 Abs. 4 des Kindergeldgesetzes zu ent-
richten. Sollten einige Gruppen der bei den Alliier-
ten Beschäftigten kein Kindergeld durch die Lohn-
stellen erhalten, so bleibt für sie der nach § 3 
Abs. 1 Nr. 1 des Entwurfs bezeichnete Träger der 
Kindergeldzahlung zuständig, d. h. der Träger der 
gesetzlichen Unfallversicherung, bei dem diese Be-
schäftigten versichert sind. Sollte eine Gruppe der 
bei den Alliierten Beschäftigten ohne Einschaltung 
der Lohnstellen Kindergeld erhalten, so würde 
diese Regelung nach § 32 des Kindergeldgesetzes 
von dem Träger der Kindergeldzahlung als Lei-
stung im Sinne des Entwurfs anzuerkennen sein; 
auch die Möglichkeit einer Lossagung nach § 7 des 
Kindergeldgesetzes würde bestehen. 

Zu § 7 (Beiträge) 

Soweit die bei den Berufsgenossenschaften er-
richteten Familienausgleichskassen Träger der Kin-
dergeldzahlung für nicht mehr erwerbstätige Perso-
nen sind, kommen die Vorschriften des Kindergeld-
gesetzes über die Aufbringung der Mittel unmit- 
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telbar zur Anwendung. Diese Vorschriften konnten 
jedoch für die übrigen Träger der Kindergeldzah-
lung nach § 3 (die staatlichen Ausführungsbehör-
den, die Eigenunfallversicherungsträger der Städte, 
sowie die Träger der gemeindlichen Unfallversiche-
rung) nicht für entsprechend anwendbar erklärt wer-
den, da für diese Träger die Vorschriften über die Auf-
bringung der Mittel bei den Berufsgenossenschaf-
ten nach § 894 RVO nicht gelten und diese Träger 
auch in der Unfallversicherung z. T. keine Beiträge 
erheben. Diese werden insbesondere dann nicht er-
hoben, wenn der Bund und die Länder Träger der 
gesetzlichen Unfallversicherung sind, während die 
gemeindlichen Unfallversicherungsverbände stets 
und die Städte mit Eigenunfallversicherung nur 
zum Teil und zwar nur für die angeschlossenen 
Unternehmen Beiträge erheben. Der Entwurf sieht 
vor, daß die Aufbringung der Mittel für die Kin-
dergeldzahlung nach den Vorschriften über die 
Aufbringung der Mittel für die Unfallversicherung 
erfolgt. Für die dem Bund und den Ländern ange-
schlossenen Unternehmen sind die Aufwendungen 
nach dem Entwurf ebenso wie diejenigen der Un-
fallversicherung aus allgemeinen Haushaltsmitteln 
zu bestreiten. 

Während der Entwurf der Bundesregierung die 
Möglichkeit vorsah, Haushaltungsvorstände, die 
krankenversicherungspflichtige Personen beschäf-
tigen, unter bestimmten Voraussetzungen zur Bei-
tragsleistung heranzuziehen, bestimmt der Ent-
wurf in Absatz 2 die Beitragsfreiheit für Haus-
haltungsvorstände. Der Ausschuß wollte eine zu-
sätzliche Belastung, insbesondere der kinderreichen 
Haushaltungen vermeiden. 

Ebenso wie im Kindergeldgesetz haben die Bei-
tragspflichtigen auf Anfordern Vorschüsse zu lei-
sten (Absatz 3). Diese Vorschrift war erforderlich, 
da die entsprechende Vorschrift des § 738 RVO, 
die auf die Berufsgenossenschaften Anwendung 
findet, für die Träger der gemeindlichen Unfallver-
sicherung nicht gilt. 

Soweit ein Träger der gesetzlichen Unfallver-
sicherung Rücklagen anzusammeln hat, ist § 12 des 
Kindergeldgesetzes entsprechend anzuwenden. 
Hiernach soll die Rücklage das Dreifache der Mo-
natsausgabe des jeweiligen Trägers der Kinder-
geldzahlung nicht übersteigen (Absatz 4). 

Nach Absatz 5 sind die Mittel für die Kinder-
geldzahlung getrennt von den Mitteln für die Un-
fallversicherung zu verwalten. Diese Vorschrift 
gilt für die Fälle, in denen Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung unmittelbar Träger der Kin-
dergeldzahlung sind. 

Entsprechend der Anregung des Bundesrates 
wurde in Absatz 6 bestimmt, daß, soweit für nicht 
mehr erwerbstätige Personen nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 
des Entwurfs Träger der Kindergeldzahlung eine 
Familienausgleichskasse ist, die Vorschriften der 
§§ 9 bis 14 des Kindergeldgesetzes über die Auf-
bringung der Mittel entsprechend gelten. Hieraus 
ergibt sich, daß die Familienausgleichskassen die 
Mittel für diesen Personenkreis selbst aufzubringen 
haben. 

Nach Absatz 7 sind die Aufwendungen und Ver-
waltungskosten für die nicht oder nicht mehr er-
werbstätigen Personen, die nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 
des Entwurfs einzelnen regional bestimmten Fami-
lienausgleichskassen zugewiesen sind, diesen Kas-
sen vom Bund zu erstatten. 

Zu § 8 (Empfänger von Fürsorgeleistungen) 

§ 8 enthält eine Sondervorschrift, durch die die 
Vorschriften des § 2 Abs. 1 Nr. 2 und 3 einge-
schränkt werden. 

Es erschien der Mehrheit des Ausschusses nicht 
zweckmäßig, Fürsorgeempfänger, die bei Inkraft-
treten dieses Gesetzes Leistungen zu dem laufen-
den Lebensunterhalt erhalten, an die Träger der 
Kindergeldzahlung zu verweisen, die bei einer 
Fortsetzung der früheren Erwerbstätigkeit zu-
ständig sein würden. 

Da die Richtsätze der öffentlichen Fürsorge stets 
25 DM für das Kind erreichen und bei der über-
wiegenden Zahl der Fürsorgeverbände diesen Be

-

trag nicht unwesentlich übersteigen, würden sich 
die Bezüge der Hilfsbedürftigen auch bei einer 
Verweisung an den Träger der Kindergeldzahlung . 

im Regelfalle nicht verbessern. Lediglich soweit 
die Unterstützungsleistung infolge der Anrech-
nung von Einkommen auf einen geringeren Betrag 
als 25 DM sinkt oder falls das dritte oder ein wei-
teres Kind — weil es Einkommen in ausreichender 
Höhe bezieht - bei der Bemessung der Unter-
stützungsleistung nach dem Fürsorgerecht nicht be-
rücksichtigt wird, war sicherzustellen, daß auch in 
diesen Fällen der Auszahlungsbetrag nicht gerin-
ger ist als das Kindergeld. 

Für die Personen, denen bei Inkrafttreten des Ge-
setzes Fürsorgeunterstützung für den laufenden 
Lebensunterhalt gewährt wird und die drei und 
mehr Kinder im Sinne des Kindergeldgesetzes 
haben, sieht daher § 8 Abs. 1 des Entwurfs vor, 
daß für das dritte und jedes weitere Kind, für 
das kein Anspruch auf eine andere in § 2 Abs. 2 
des Entwurfs bezeichnete Leistung (Kindergeld 
nach dem Kindergeldgesetz, dem Dritten Abschnitt 
des Kindergeldanpassungsgesetzes, Kindergeld, 
Waisenrente oder Waisenbeihilfe nach dem Bun-
desversorgungsgesetz, Waisenrente aus der gesetz-
lichen Unfall- oder Rentenversicherung, Unter-
haltshilfe für Vollwaisen nach dem Lastenaus-
gleichsgesetz, Waisenrente nach den Vorschriften 
über die Entschädigung der Opfer der national-
sozialistischen Verfolgung, Leistungen nach § 8 die-
ses Gesetzes und Zuschläge für Unterhaltshilfe 
nach dem Lastenausgleichsgesetz), auf Kinder-
zulage oder Kinderzuschuß aus der Sozialversiche-
rung oder auf Kindergeld nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 
des Entwurfs (Erwerbstätige, die bei einem ande-
ren Träger der gesetzlichen Unfallversicherung als 
der Berufsgenossenschaft versichert sind) besteht, 
Fürsorgeunterstützung mindestens in Höhe des 
Kindergeldgesetzes — also mindestens 25 DM — 
zu gewähren ist, und zwar unabhängig von dem 
Bedarf der übrigen, zur Haushaltsgemeinschaft 
gehörigen Personen. 

Die Fürsorgeverbände werden damit zu einer 
Leistung verpflichtet, die in Einzelfällen über die 
Deckung des nach den Vorschriften des Fürsorge-
rechts zu bemessenden Bedarfs hinausgeht. Da es 
sich um einen auslaufenden Personenkreis handelt, 
die soziale Gerechtigkeit eine Regelung gebietet 
und eine Verweisung an einen Träger der Kinder-
geldzahlung für den Hilfsbedürftigen und für die 
Verwaltung zu unangemessenen Erschwerungen 
führen würde, erschien dem Ausschuß diese Rege-
lung angezeigt. 
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Satz 2 des Absatzes 1 bestimmt ausdrücklich, 

daß eine Ersatzleistung an den Fürsorgeverband 
für die hiernach gewährten Unterstützungsleistun-
gen bis zur Höhe des Kindergeldes nicht zu erfol-
gen hat. 

Für die Empfänger laufender Leistungen der 
wirtschaftlichen Tuberkulosenfürsorge hat der 
Ausschuß die Vorschriften des Absatzes 1 über die 
Empfänger von Fürsorgeleistungen für entspre-
chend anwendbar erklärt. 

Zu § 9 (Ordnungswidrigkeiten) 

Im Kindergeldgesetz gilt wegen des engen Zu-
sammenhanges der Familienausgleichskassen mit 
den Berufsgenossenschaften in Organisation und 
Beitragsverfahren das Ordnungsstrafrecht der 
Reichsversicherungsordnung (§ 30 ff. des Kinder-
geldgesetzes). Die entsprechende Regelung ist nach 
dem Entwurf auch vorgesehen, soweit die Fami-
lienausgleichskassen nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 und 3 
des Entwurfs Träger der Kindergeldzahlung für 
Nichterwerbstätige sind. 

Da das Ordnungsstrafrecht des Dritten Buchs 
der Reichsversicherungsordnung nur für die Be-
rufsgenossenschaften und nicht für die anderen 
Träger der gesetzlichen Unfallversicherung gilt, 
hat es der Ausschuß für möglich gehalten, für diese 
Träger der gesetzlichen Unfallversicherung an 
Stelle des Ordnungsstrafrechts der Reichsversiche-
rungsordnung das Gesetz über Ordnungswidrigkei-
ten zur Anwendung zu bringen. Der Ausschuß hat 
damit für diese Träger der seinerzeitigen Stel-
lungnahme des Rechtsausschusses des Bundesrates 
zum Ordnungsstrafrecht des Kindergeldgesetzes 
Rechnung getragen. 

B. Änderungen von Gesetzen 

Die §§ 10 bis 16 enthalten die Änderungen ver

-

schiedener Gesetze, die Leistungen für Kinder vor-
sehen. Die Änderungen sind notwendig, um die 
einzelnen Vorschriften miteinander zu verzahnen 
und sicherzustellen, daß gleiche Tatbestände in den 
verschiedenen Gesetzen im wesentlichen nach glei-
chen Grundsätzen behandelt werden. In diesem 
Zusammenhang sind auch einige Vorschriften der 
bisherigen Kindergeldgesetzgebung, die sich als 
verbesserungsbedürftig erwiesen haben, geändert 
bzw. ergänzt worden. Der Ausschuß ist dabei weit-
gehend den Anregungen der Sachverständigen ge

-

folgt. 

Zu § 10 (Änderung des Kindergeldgesetzes) 

Zu Nr.1 

Nach § 2 Abs. 1 Satz 2 des Kindergeldgesetzes 
ist Kindergeld für Kinder vom 18. bis zum 25. Le-
bensjahr zu zahlen, wenn sie auf Kosten des Be-
rechtigten unterhalten und für einen Beruf aus-
gebildet werden. Die Frage, unter welchen Voraus-
setzungen Kinder bei eigenem Einkommen oder 
Zuschüssen von dritter Seite noch auf Kosten des 
Berechtigten unterhalten werden, hat in der Praxis 
zu Zweifeln und zum Teil auch unbilligen Ergeb-
nissen geführt. Nach der Auffassung des Ausschus-
ses kann, ohne in die Prüfung des Einzelfalles ein-
zutreten, als Regelfall unterstellt werden, daß Kin-
der in Berufsausbildung sich nicht selbst ausrei

-

chend unterhalten können. Nach der vom Aus-
schuß beschlossenen Fassung des § 2 Abs. 1 Satz 2 
des Kindergeldgesetzes ist demnach der Kinder-
geldanspruch für in Berufsausbildung befindliche 
Kinder nicht mehr davon abhängig, daß die Kinder 
auf Kosten des Berechtigten unterhalten werden. 
Aus dem Wegfall dieser Voraussetzungen ergibt 
sich auch eine beachtliche Ersparnis an Verwal-
tungsarbeit. Es erschien dem Ausschuß weiter als 
ein Gebot der Gerechtigkeit, in Anlehnung an ent-
sprechende Vorschriften in der Kriegsopferversor-
gung und im öffentlichen Dienst den in Berufsaus-
bildung befindlichen Kindern solche Kinder gleich-
zustellen, die wegen körperlicher oder geistiger Ge-
brechen außerstande sind, sich selbst zu unter-
halten. 

Zu Nr. 2 
§ 3 Abs. 1 des Kindergeldgesetzes regelt die 

Rangfolge, wenn mehrere Personen, etwa Vater 
und Mutter oder Vater und Stiefvater, für das 
gleiche Kind die Anspruchsvoraussetzungen nach 
dem Kindergeldgesetz erfüllen. In Übereinstim-
mung mit dem Entwurf der Bundesregierung hat 
der Ausschuß zunächst eine Ergänzung dahin vor-
genommen, daß diese Rangfolge auch dann maß-
gebend ist, wenn für das gleiche Kind ein Erwerbs-
tätiger die Anspruchsvoraussetzungen nach dem 
Kindergeldgesetz, ein anderer Erwerbstätiger die 
Anspruchsvoraussetzungen nach dem Kindergeld-
ergänzungsgesetz erfüllt. Die gleiche Rangfolge soll 
nach dem Beschluß des Ausschusses aber auch dann 
gelten, wenn für das gleiche Kind eine Person die 
Anspruchsvoraussetzungen als Erwerbstätiger nach 
dem Kindergeldgesetz oder dem Kindergeldergän-
zungsgesetz, eine andere Person die Anspruchsvor-
aussetzungen als Arbeitsloser nach dem Kinder-
geldanpassungsgesetz erfüllt. Der im § 3 des Kin-
dergeldanpassungsgesetzes in der derzeitigen Fas-
sung festgelegte Grundsatz, daß ein Anspruch auf 
Kindergeld nach dem Kindergeldgesetz den An-
spruch nach dem Dritten Abschnitt des Kindergeld-
anpassungsgesetzes in jedem Falle ausschließt, 
kann daher nicht mehr gelten. Nach der im § 11 
Nr. 1 des Entwurfes vorgesehenen Neufassung des 
§ 3 Abs. 1 des Kindergeldanpassungsgesetzes soll 
vielmehr der Anspruch auf Kindergeld nach dem 
Dritten Abschnitt nur ausgeschlossen sein, wenn 
der Arbeitslose selbst für das gleiche Kind einen 
Anspruch auf Kindergeld nach dem Kindergeld-
gesetz oder nach § 1 Abs. 1 des Entwurfs hat. Diese 
Regelung ist im Einklang mit Anregungen der 
Sachverständigen getroffen worden, um zu ver-
meiden, daß z. B. bei Arbeitslosigkeit des Vaters 
der Kindergeldanspruch auf die erwerbstätige Mut-
ter oder den erwerbstätigen Stiefvater überspringt, 
woraus sich Verzögerungen in der Auszahlung des 
Kindergeldes ergeben könnten. 

Überdies hat der Entwurf die Vorschrift des § 3 
Abs. 1 Nr. 2 insoweit ergänzt, als die Adoptiv- und 
Pflegeeltern bezüglich ihres Kindergeldanspruchs 
nicht nur den leiblichen Eltern, sondern auch den 
Stiefeltern vorausgehen, wenn sie neben diesen 
die Anspruchsvoraussetzungen erfüllen. 

Zu Nr. 3 

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 des Kindergeldgesetzes schließt 
den Kindergeldanspruch für die Kinder von Ange-
hörigen des öffentlichen Dienstes weitgehend aus, 
da für diese Kinder bekanntlich in anderer Weise 
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gesorgt wird. Dieser Vorschrift kam in dem Kinder-
geldgesetz keine allzu große Bedeutung bei, da 
die Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes im all-
gemeinen nicht bei Berufsgenossenschaften, son-
dern bei anderen Trägern der gesetzlichen Unfall-
versicherung versichert sind. Nach der Erweiterung 
des Personenkreises der Anspruchsberechtigten 
durch § 1 des Entwurfs erschien es notwendig, 
unter Aufrechterhaltung des Grundprinzips die 
Vorschrift neu zu fassen und dabei die verschiede-
nen Gruppen des öffentlichen Dienstes aufzuglie-
dern. § 3 Abs. 2 Nr. 1 in der vom Ausschuß be-
schlossenen Fassung schließt den Kindergeldan-
spruch für die Kinder von Beamten, Richtern und 
Soldaten aus, die Bezüge unter Anwendung besol-
dungsrechtlicher Vorschriften über Kinderzuschläge 
erhalten. Beamte und Richter, die nur ehrenamt-
lich tätig sind, sind damit von dem Bezug des Kin-
dergeldes nicht ausgeschlossen. Das gleiche gilt für 
kleine Gruppen von Beamten, für deren Bezüge 
keine Kinderzuschläge vorgesehen sind. § 3 Abs. 2 
Nr. 2 schließt den Kindergeldanspruch für Kinder von 
Arbeitnehmern des öffentlichen Dienstes aus, so-
weit ihre Dienstherren Regelungen anwenden, die 
den allgemeinen tariflichen Bestimmungen des 
Bundes oder der Länder über Kinderzuschläge 
(TO A und TO B) entsprechen. Nur wenn diese 
typischen Kinderzuschläge des öffentlichen Dien-
stes, die vom ersten Kind an gezahlt werden, zur 
Anwendung kommen, erscheint dem Ausschuß in 
Übereinstimmung mit der Regierungsvorlage der 
Ausschluß des Kindergeldanspruchs gerechtfertigt. 
Soweit die Dienstherren ungünstigere Regelungen 
als die TO A und TO B anwenden, insbesondere 
erst Leistungen für Kinder ab drittem Kind ge-
währen, besteht keine Veranlassung, automatisch 
den Kindergeldanspruch auszuschließen und damit 
die Dienstherren nach § 10 Abs. 2 des Kindergeld-
gesetzes von der Beitragspflicht zu befreien. Solche 
Dienstherren haben die Möglichkeit, entweder die 
von ihnen gewährten Leistungen nach § 3 des Kin-
dergeldgesetzes als Leistungen im Sinne des Kin-
dergeldgesetzes anerkennen zu lassen oder sich 
nach § 7 des Kindergeldgesetzes von den Verpflich-
tungen gegenüber ihren Arbeitnehmern loszusagen. 
Soweit die allgemeinen tariflichen Regelungen des 
öffentlichen Dienstes in einzelnen Punkten ungün-
stiger sind als diejenigen des Kindergeldgesetzes, 
will die Regierungsvorlage laut Begründung die 
Anpassung der Tarifpolitik überlassen. 

Der Ausschuß konnte sich dieser Auffassung nicht 
für alle Gruppen der teilbeschäftigten Arbeitneh-
mer des öffentlichen Dienstes anschließen. Bei einer 
bloßen Teilbeschäftigung, wie sie insbesondere in 
der Forstwirtschaft vorkommt, dürfte diese An-
passung nach Auffassung des Ausschusses auf prak-
tische Schwierigkeiten stoßen und die Gefahr mit 
sich bringen, daß Kinderreiche zu vorübergehen-
den oder teilweisen Beschäftigungen im öffent-
lichen Dienst nicht hinreichend berücksichtigt wer-
den. Der Entwurf sieht daher nunmehr vor, daß 
die Ausnahmevorschriften des § 3 nur für solche 
Arbeitnehmer gelten, deren Beschäftigung drei 
Viertel der regelmäßigen Arbeitszeit erreicht. Die 
Dienstherren der Teilbeschäftigten haben die Mög-
lichkeit, sich nach § 7 des Kindergeldgesetzes von 
ihren tariflichen Verpflichtungen zu Leistungen für 
die dritten und die weiteren Kinder loszusagen, 
und zwar innerhalb der in § 5 Abs. 1 Satz 2 des 
Entwurfs festgesetzten Frist. 

Für Empfänger von Versorgungsbezügen nach 
beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen  

muß das zu § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2 Gesagte gelten, 
da nach diesen Vorschriften die Kinderzuschlag-
regelung des öffentlichen Dienstes Anwendung 
findet. Da für Empfänger von Waisengeld die be-
soldungsrechtlichen Vorschriften über Kinderzu-
schläge Anwendung finden und zwar nicht nur 
dann, wenn es sich um Vollwaisen handelt oder 
auch dann, wenn die Mutter, etwa infolge ihrer 
Wiederverheiratung, kein Witwengeld erhält, muß 
zur Vermeidung gleichzeitiger Zahlung von Kin-
dergeld und Kinderzuschlag nach beamtenrecht

-

lichen  Vorschriften der Kindergeldanspruch für 
diesen Personenkreis ausgeschlossen werden. 

Der Ausschuß hat den Kreis der karitativen Ein-
richtungen, deren Arbeitnehmer vom Kindergeld-
anspruch ausgeschlossen sind, wenn ihnen von die-
sen Einrichtungen Leistungen für Kinder gewährt 
werden, die mindestens denen des Kindergeldge-
setzes entsprechen, so erweitert, wie es der Ent-
wurf der Bundesregierung vorsieht. Darüber hin-
ausgehende Anregungen, alle gemeinnützigen 
Organisationen den karitativen Einrichtungen 
gleichzustellen, glaubte die Mehrheit des Ausschus-
ses nicht entsprechen zu können. Die Teilbeschäf-
tigten bei den karitativen Einrichtungen bleiben 
in gleicher Weise dem Kindergeldgesetz unterstellt 
wie die Teilbeschäftigten des öffentlichen Dienstes. 

Zu Nr. 4 
Die Vorschrift des § 4 Abs. 2 des Kindergeldge-

setzes, wonach der Antrag noch in dem Monat ge-
stellt werden muß, in dem die Voraussetzungen für 
die Kindergeldgewährung erfüllt sind, kann nach 
Auffassung des Ausschusses zu sachlich unbegrün-
deter Ablehnung des Kindergeldes führen, zumal, 
da die Arbeitsministerien der Länder gegen die 
anfänglich großzügige Auslegung der Vorschrift 
durch die Familienausgleichskassen rechtliche Be-
denken geltend gemacht haben. Nach dem Beschluß 
des Ausschusses soll der Antrag noch innerhalb 
von drei Monaten gestellt werden können. Es er-
schien dem Ausschuß im übrigen angebracht, eine 
dem § 1613 Abs. 6 der Reichsversicherungsordnung 
entsprechende Vorschrift zu übernehmen, wonach 
der Eingang des Antrages bei einem Träger der 
Kindergeldzahlung, einer inländischen Behörde 
oder einem Träger der Sozialversicherung zur 
Wahrung der Frist genügt. 

Z u  N r. 5 
Die Vorschrift stellt sicher, daß der Grundsatz 

des § 5 Abs. 2 des Kindergeldgesetzes, wonach bei 
mehrfacher Erwerbstätigkeit für die Zuständigkeit 
die Tätigkeit mit dem höchsten Einkommen maß-
gebend ist, auch Anwendung findet, wenn ein Be-
rechtigter sowohl eine unter das Kindergeldgesetz 
fallende wie eine unter das Kindergeldergänzungs-
gesetz fallende Erwerbstätigkeit ausübt. 

Z u N r. 6 
Die Änderung der Vorschrift des § 10 Abs. 2 des 

Kindergeldgesetzes, wonach der öffentliche Dienst 
und die diesem gleichgestellten karitativen Ein-
richtungen von der Beitragspflicht unter gewissen 
Voraussetzungen befreit sind, ist notwendig, um die 
Übereinstimmung mit den neu gefaßten Vorschrif-
ten des § 3 Abs. 2 über den Ausschluß des Kinder-
geldanspruchs herzustellen. 

Z u N r. 7 
Da sich in der Praxis bei der Heranziehung dei 

nach § 32 des Kindergeldgesetzes von der Beitrags- 
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pflicht Befreiten zu Vorschüssen auf die Aus-
gleichsbeiträge Schwierigkeiten ergeben haben, er-
schien es dem Ausschuß zweckmäßig, eine solche 
Vorschußpflicht ausdrücklich festzulegen, vor allem, 
um die Familienausgleichskassen in die Lage zu 
versetzen, die Zuschüsse für die landwirtschaft-
lichen Familienausgleichskassen leisten zu können. 

Zu  N r. 8 
§ 11 Abs. 1 des Kindergeldgesetzes sieht vor, daß 

selbständige Erwerbstätige der gewerblichen Wirt-
schaft, deren Einkommen jährlich 4800 DM nicht 
übersteigt, grundsätzlich beitragsfrei sind. Es ist 
jedoch der Entscheidung der Vertreterversammlung 
der einzelnen Ausgleichskassen überlassen, hier-
von abweichende Bestimmungen zu treffen, und 
zwar können für diese Selbständigen durch die 
Satzung Mindestjahresbeiträge bis zu 12 DM fest-
gesetzt werden. Von der Möglichkeit der Festset-
zung eines Mindestjahresbeitrags von 12 DM haben 
von den 36 Familienausgleichskassen 13 Kassen 
Gebrauch gemacht, während bei den übrigen Fami-
lienausgleichskassen für diese Selbständigen Bei-
träge nicht erhoben werden. Zur Beseitigung die-
ser unterschiedlichen Beitragsbelastung der mittel-
ständischen Selbständigen beantragte die Fraktion 
der SPD generell die Beitragsfreiheit für alle 
Selbständigen mit einem Jahreseinkommen bis zu 
4800 DM einzuführen und von der Festsetzung von 
Jahresmindestbeiträgen durch die Satzung der 
Familienausgleichskasse abzusehen. Dieser Antrag 
verfiel jedoch der Ablehnung, da befürchtet wurde, 
daß eine generelle Freistellung dieser Selbständi-
gen in diesem Rahmen zu einer starken Beitrags-
belastung der verbleibenden Beitragspflichtigen 
der einzelnen Familienausgleichskassen führen 
würde. Hingegen wurde zur Milderung der Bei-
tragslast der mittelständischen Beitragspflichtigen 
ein Antrag der CDU/CSU-Fraktion einstimmig an-
genommen, wonach Selbständige, die mithelfende 
Familienangehörige beschäftigen und für jeden 
von ihnen bisher beitragspflichtig waren, von der 
Beitragspflicht für einen in ihrem Unternehmen 
mithelfenden Familienangehörigen befreit sein 
sollen. 

Zu Nr. 9 
Bezieher von Arbeitslosenunterstützung und Ar-

beitslosenfürsorgeunterstützung haben, wenn sie in 
einem Monat — sei es auch nur geringfügig oder 
zeitweise — eine Erwerbstätigkeit ausgeübt haben, 
keinen Anspruch auf Kindergeld nach dem Drit-
ten Abschnitt des Kindergeldanpassungsgesetzes 
gegen die Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung 
und Arbeitslosenversicherung, sondern nach dem 
Kindergeldgesetz gegen die für die Tätigkeit zu-
ständige Familienausgleichskasse. Aus einem sol-
chen Wechsel der Zuständigkeit haben sich in neue-
ster Zeit Verzögerungen in der Auszahlung des 
Kindergeldes ergeben. Um solche Unzuträglichkei-
ten auszuschließen, hat der Ausschuß die von der 
Bundesregierung in der Stellungnahme zu den 
Änderungsvorschlägen des Bundesrates empfoh-
lene Regelung, die sich inzwischen auf Grund einer 
Verwaltungsvereinbarung zwischen der Bundes-
anstalt und dem Gesamtverband der Familienaus-
gleichskassen bereits eingespielt hat, übernommen. 

Nach dem durch § 11 Nr. 6 des Entwurfs neu 
eingefügten § 7 a des Kindergeldanpassungsgeset

-

zes ist den Personen, die am letzten Wochentag des 
Monats Arbeitslosenunterstützung oder Arbeits-
losenfürsorgeunterstützung beziehen, das Kinder-
geld vom Arbeitsamt auch dann auszuzahlen, wenn 
sich auf Grund einer Erwerbstätigkeit in diesem 
Monat der Anspruch an sich gegen einen Träger 
der Kindergeldzahlung nach dem Kindergeldgesetz 
oder nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 dieses Entwurfs richtet. 
Die Aufwendungen sind der Bundesanstalt, soweit 
zuständiger Träger der Kindergeldzahlung eine Fa-
milienausgleichskasse ist, von dem Gesamtverband 
in den übrigen Fällen von dem zuständigen Träger 
der Kindergeldzahlung zu erstatten. 

Der Gesamtverband hat nach der von dem Aus-
schuß beschlossenen Ergänzung des § 23 des Kin-
dergeldgesetzes diese Erstattungsbeträge auf die 
einzelnen Familienausgleichskassen nach einem 
Schlüssel umzulegen, der sich aus dem Verhältnis 
der Zahl der Arbeitslosen aus den einzelnen Wirt-
schaftszweigen zur Gesamtzahl der Arbeitslosen 
ergibt. 

Zu Nr. 10 
Nach dem Kindergeldgesetz erhalten deutsche 

Staatsangehörige das Kindergeld auch für Kinder, 
die nicht innerhalb der Bundesrepublik wohnen. 
Diese Regelung, die im Hinblick auf die mit der 
Teilung Deutschlands häufig verbundene Tren-
nung der Familien getroffen war, hat in der Praxis 
zur Zahlung des Kindergeldes an Personen ge-
führt, deren Kinder im Ausland leben, für sie nicht 
sorgen oder möglicherweise hierzu nicht in der 
Lage sind. In diesen Fällen wird es auch meist 
nicht möglich sein, durch eine Anordnung eines 
deutschen Vormundschaftsgerichts nach § 8 des 
Kindergeldgesetzes eine dem Wohl der Kinder ent

-

sprechende Regelung des Kindergeldes sicherzu-
stellen. Außerdem haben sich daraus, daß fast alle 
Staaten den Wohnsitz der Kinder in ihrem Lande 
zur Voraussetzung für die Kindergeldgewährung 
machen, während die Bundesrepublik diese Be-
dingung nur für ausländische Staatsangehörige gel-
ten läßt, bei internationalen Verhandlungen 
Schwierigkeiten ergeben. Es erschien daher dem 
Ausschuß gerechtfertigt, den Anspruch auf Kinder-
geld ohne Rücksicht auf die Staatsangehörigkeit 
der Berechtigten auf solche Kinder zu beschrän-
ken, die ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt in dem Gebiet des Deutschen Reichs 
nach dem Stand vom 31. Dezember 1937 haben. 

Zu Nr. 11 
Der Ausschuß hat beschlossen, die Zweifel, ob 

in § 34 Abs. 4 des Kindergeldgesetzes unter deut-
schen Staatsangehörigen alle Deutschen im Sinne 
des Artikels 116 des Grundgesetzes zu verstehen 
sind, ausdrücklich im bejahenden Sinne klarzu-
stellen. 

Zu § 11 (Änderung des Kindergeldanpassungsge-
setzes) 

Abgesehen von der bereits erwähnten Änderung 
des § 3 Abs. 1 des Kindergeldanpassungsgesetzes und 
der oben bereits erläuterten Einfügung eines § 7 a 
in das Kindergeldanpassungsgesetz, der die Aus-
zahlung des Kindergeldes an Arbeitslose regelt, 
die im Laufe des Monats zeitweilig eine Erwerbs-
tätigkeit ausgeübt haben, waren Änderungen des 
Kindergeldanpassungsgesetzes nur erforderlich, um 
die gleiche Behandlung des Kindergeldanspruchs 
von Erwerbstätigen, die unter das Kindergeldgesetz 
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fallen, und solchen Erwerbstätigen, die unter das 
Kindergeldergänzungsgesetz fallen, im Verhältnis 
zu dem Anspruch nach dem Dritten Abschnitt des 
Kindergeldanpassungsgesetzes sicherzustellen. Da-
bei konnte die Fassung verschiedener Vorschriften 
des Kindergeldanpassungsgesetzes gestrafft werden. 

Eine materielle Besserstellung der Empfänger 
von Leistungen für dritte und weitere Kinder 
bringt Nr. 3 mit der Neufassung des § 6 Abs. 2 des 
Kindergeldanpassungsgesetzes. Nach dessen bis-
heriger Fassung waren das Kindergeld sowie 
25 Deutsche Mark der Kinderzulage aus der ge-
setzlichen Unfallversicherung oder des Kinderzu-
schusses aus den gesetzlichen Rentenversicherun-
gen schon auf die Arbeitslosenfürsorgeunterstüt-
zung nicht anzurechnen. Darüber hinaus sollen 
diese Leistungen nach der Neufassung künftig auch 
bei der Gewährung von Sonderbeihilfen und Miet-
zuschlägen aus der Arbeitslosenfürsorge außer Be-
tracht bleiben und ferner in der Arbeitslosenver-
sicherung und in der Arbeitslosenfürsorge bei der 
Entscheidung über die Gewährung eines Familien-
zuschlages für einen Angehörigen nicht als dessen 
eigene Mittel im Sinne des § 103 Abs. 3 AVAVG 
gelten. 

Zu § 12 (Änderung des Gesetzes über Arbeitsver

-

mittlung und Arbeitslosenversicherung) 
Aus den zu § 11 genannten Gründen war auch 

eine Änderung von § 103 Abs. 4 AVAVG geboten. 

Zu § 13 (Änderung der Reichsversicherungsord-
nung) 

Die Änderungen der Reichsversicherungsord-
nung, die der Ausschuß beschlossen hat, dienen der 
Anpassung von Vorschriften an die Kindergeld-
gesetzgebung. Zunächst wird der Kinderbegriff 
der Reichsversicherungsordnung durch die Einbe-
ziehung der ehelichen Stiefkinder und der Pflege-
kinder erweitert. 

Während nach dem Entwurf der Bundesregierung 
in der Invalidenversicherung nur solche Pflege-
kinder als Kinder gelten sollten, zu denen das 
Pflegekindschaftsverhältnis wenigstens ein Jahr 
vor Eintritt des Versicherungsfalles begründet war, 
hat der Ausschuß geglaubt, auf diese Jahresfrist 
verzichten zu können, so daß jetzt ein einheitlicher 
Pflegekindbegriff in der Reichsversicherungsord-
nung gilt. Dem Kindergeldgesetz angepaßt worden 
sind weiter die Vorschriften über die Altersgrenzen 
der Waisen, wobei ebenfalls der besonderen Situa-
tion der gebrechlichen Kinder Rechnung getragen 
worden ist. 

Der durch § 13 Nr. 7 des Entwurfs in  die  Reichs-
versicherungsordnung eingefügte § 1541 a steht im 
Zusammenhang mit § 4 Absätze 1 und 2 des Ent-
wurfs. Die Verpflichtung zur Erstattung des Kin-
dergeldes, das nach dieser Vorschrift vorläufig ge-
währt worden ist, durch die Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung oder der gesetzlichen Renten-
versicherungen wird in Anlehnung an Vorschriften 
der Reichsversicherungsordnung für ähnliche Fälle 
geregelt. 

Zu § 14 (Änderung des Unfallzulagengesetzes) 

Nachdem auf Grund des erwähnten Beschlusses 
des Ausschusses bei den in der Berufsausbildung 
befindlichen Kindern nicht mehr die Unterhalts-
gewährung auf Kosten der Berechtigten Voraus-
setzung für den Kindergeldanspruch ist, und die  

gebrechlichen Kinder den in Berufsausbildung be-
findlichen gleichgestellt worden sind, bedurfte es 
einer entsprechenden Abänderung des Unf all-
zulagengesetzes in der Fassung des Kindergeldan-
passungsgesetzes. Hierbei ist, da die Unfallver-
sicherung sonst einen Antrag nicht anerkennt, das 
Antragsprinzip für die über 18 Jahre alten Kinder 
fallengelassen worden. 

Zu § 15 (Änderung des Rentenzulagengesetzes) 

Für die Änderung des Rentenzulagengesetzes in 
der Fassung des Kindergeldanpassungsgesetzes gilt 
das zu § 14 Ausgeführte entsprechend. Es ist fer-
ner durch die Neufassung sichergestellt, daß beim 
Zusammentreffen mehrerer Leistungen trotz der 
dann Platz greifenden Kürzungsvorschriften der 
Kinderzuschuß für das dritte und jedes weitere 
Kind in keinem Falle 25 DM unterschreitet. 

Zu § 16 (Änderung des Bundesversorgungsgesetzes) 

§ 16 regelt die Gewährung des Kindergeldes nach 
den Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes. 

Nr. 1 Buchstabe a bringt eine redaktionelle Ände-
rung der bereits durch das Kindergeldanpassungs-
gesetz geänderten Vorschrift des § 32 Abs. 4 BVG 
und eine materielle Ergänzung, die durch den vor-
liegenden Entwurf notwendig wurde. 

Durch Nr. 1 Buchstabe b wird ein bisheriger 
Mangel beseitigt. Die Pflegezulageempfänger, die 
nach § 33 Abs. 4 BVG wenigstens die halbe bzw. 
die volle Ausgleichsrente erhalten, sollen diese auch 
neben den Leistungen nach § 32 Abs. 4 Buchstaben a 
und b weiter beziehen. Das bisherige Fehlen dieser 
Vorschrift hatte für diese Beschädigten eine Ver-
schlechterung zur Folge, die nicht beabsichtigt war. 

Durch Nr. 2 wurde die Fassung des gleichfalls 
bereits durch das Kindergeldanpassungsgesetz 
eingefügten § 34 a BVG redaktionell geändert. Im 
übrigen enthält Nr. 2 eine materielle Ergänzung, 
die durch den vorliegenden Entwurf bedingt war. 
§ 34 a Abs. 1 der im Ausschuß erarbeiteten Fassung 
des § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes und § 34 Abs. 2 wurde 
dem durch § 10 dieses Gesetzes geänderten § 3 
Abs. 2 des Kindergeldgesetzes angepaßt. 

Die Nr. 3 und 4 des Entwurfs der Fraktion der 
CDU/CSU und der Bundesregierung sind vom Aus-
schuß auf Empfehlung des Ausschusses für Kriegs-
opfer- und Heimkehrerfragen nicht übernommen 
worden; dieser hat vielmehr dem Ausschuß für 
Sozialpolitik vorgeschlagen, die Frage der Gewäh-
rung eines Kindergeldes an nicht erwerbstätige 
Witwen bei einer Novelle zum BVG zu regeln. Der 
Ausschuß für Sozialpolitik hat sich dieser Meinung 
angeschlossen. 

Nr. 5 ist vom Ausschuß als Nr. 3 unverändert 
übernommen worden. Auf die Begründung wird 
verwiesen. 

Zu § 17 (Änderung des Lastenausgleichsgesetzes) 

Durch § 15 des Entwurfs der Bundesregierung 
(jetzt § 17) werden die Altersgrenzen für Kinder 
und Vollwaisen bei den Vorschriften des Lasten-
ausgleichsgesetzes über die Gewährung der Unter-
haltsbeihilfe an die im Kindergeldgesetz in § 2 
Abs. 1 festgelegten Altersgrenzen angeglichen. Der 
Entwurf beschränkt sich nicht auf die Anpassung 
der Altersgrenzen für das dritte und die weiteren 
Kinder, sondern er paßt auch die Altersgrenzen der 
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ersten und zweiten Kinder an die des Kindergeld-
gesetzes an. 

Von weiteren Änderungen des Lastenausgleichs 
glaubte der Ausschuß im Hinblick darauf absehen 
zu können, daß das Lastenausgleichsgesetz insge-
samt gesehen eine großzügige Regelung für die 
Berücksichtigung der Kinder von Geschädigten 
enthält. Als Zuschlag zur Unterhaltshilfe sind nach 
dem Vierten Änderungsgesetz zum Lastenaus-
gleichsgesetz für die zuschlagsberechtigten Kinder 
monatlich 35 DM vorgesehen (§ 269 Abs. 2 LAG). 
Ferner wurden durch das gleiche Änderungsgesetz 
in Anpassung an das Kindergeldgesetz Freibeträge 
vom dritten Kind an in Höhe von 25 DM festge-
setzt (§ 267 Abs. 2 Nr. 5 LAG). Entsprechende Frei-
beträge gelten für Arbeitseinkünfte. Diese Frei-
beträge führen, da das Lastenausgleichsgesetz vom 
Auffüllprinzip ausgeht, zu einer entsprechenden 
Erhöhung des Auszahlungsbetrages der Unterhalts-
hilfe. Damit hat der Gesetzgeber dem Anliegen auf 
erhöhte Leistungen aus öffentlichen Mitteln nach 
den Grundsätzen des Kindergeldgesetzes Rechnung 
getragen. 

Soweit Kinder nach den Vorschriften des Lasten-
ausgleichsgesetzes nicht zur Familieneinheit gehören, 
sind Kinderzuschläge zur Unterhaltshilfe nicht vor-
gesehen. Es handelt sich hier um Kinder, die in-
folge eigener Einkünfte nicht mehr als überwie-
gend von dem Unterhaltshilfeberechtigten versorgt 
gelten. Für den Fall, daß der Unterhaltshilfebe-
rechtigte keine andere Sozialleistung bezieht, zu 
der Kinderzulagen aus der gesetzlichen Unfallver-
sicherung oder Kinderzuschläge aus den gesetz-
lichen Rentenversicherungen gewährt werden, und 
auch nicht aus einer Erwerbstätigkeit Anspruch 
auf Kindergeld besteht, ergibt sich, daß der in § 3 
Abs. 2 oder 3 genannte Träger der Kindergeldzah-
lung Kindergeld zu gewähren hat. 

Zu § 18 (Änderung der Reichsgrundsätze) 

In § 8 Abs. 1 der Reichsgrundsätze über Vor-
aussetzung, Art und Maß der öffentlichen Fürsorge 
vom 4. Dezember 1924 (RGBl. I S. 765) ist bestimmt, 
welche Mittel der Hilfsbedürftige einsetzen muß, 
ehe ihm die Fürsorge Hilfe gewährt. Zu diesen 
Mitteln gehören insbesondere Bezüge in Geld oder 
Geldeswert aus gegenwärtigem oder früherem 
Arbeits- oder Dienstverhältnis und aus Unterhalts-
oder Rentenansprüchen öffentlicher oder privater 
Art. Bezieht der Hilfsbedürftige zu seinem Ein-
kommen aus einer gegenwärtigen Erwerbstätigkeit, 
als Arbeitsloser, Schwerbeschädigter oder nach § 1 
Abs. 1 Nr. 2 Kindergeld, so soll nach § 16 des  Ent-
wurfs der Bundesregierung (jetzt § 18) dieses Kin-
dergeld für den Bedarf des dritten oder weiteren 
Kindes, für das es gewährt wird, eingesetzt wer-
den und nicht für den Bedarf der übrigen hilfs-
bedürftigen Familienmitglieder. 

Der Ausschuß hat dem Entwurf mit Mehrheit zu-
gestimmt. Er war auch nach Würdigung einer An-
regung der Sozialbehörde der Freien und Hanse-
stadt Hamburg der Ansicht, daß der Grundsatz des 
Kindergeldgesetzes, wonach das Kindergeld für 
das dritte und die weiteren Kinder gewährt wird, 
auch für das Gebiet der Fürsorge zu gelten hat. 
Soweit eine abweichende Regelung die Kindergeld-
zahlung nach den Verhältnissen des Einzelfalles 
geboten ist, besteht die Möglichkeit, eine Entschei-
dung des Vormundschaftsgerichts herbeizuführen. 

Damit die Auffanggrenze für hilfsbedürftige kin-
derreiche Familien den Grundsätzen des Kinder

-geldgesetzes angepaßt wird, haben der Bundes-
minister des Innern und die Innen- bzw. Sozial-
minister (Senatoren) der Länder den Fürsorgever-
bänden empfohlen, für das dritte und jedes weitere 
Kind die Auffanggrenze um je fünfundzwanzig 
Deutsche Mark zu erhöhen. Es ist beabsichtigt, eine 
entsprechende Vorschrift in die Verwaltungsvor-
schriften aufzunehmen, deren Erlaß in § 11 a der 
Reichsgrundsätze in der Fassung des Fürsorge-
änderungsgesetzes vom 20. August 1953 (BGBl. I 
S. 967) vorgesehen ist. 

C. Übergangs- und Schlußbestimmungen 

Zu § 19 (Verwaltungsvorschriften) 

Der Ausschuß hat dem Wunsch des Bundesrates 
Rechnung getragen. § 17 (jetzt § 19) wurde dahin 
ergänzt, daß die zur Durchführung des Gesetzes zu 
erlassenden Verwaltungsvorschriften vom Bundes-
minister für Arbeit und vom Bundesminister des 
Innern mit Zustimmung des Bundesrates zu erlas-
sen sind. 

Zu § 20 (Übergangsvorschriften) 

Der Entwurf der Bundesregierung hat eine rück-
wirkende Zahlung des Kindergeldes und der Lei-
stungen, die durch den Entwurf erhöht werden, 
ab 1. Januar 1955 vorgesehen, wenn der Antrag 
innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten 
des Gesetzes gestellt wird. Der Ausschuß hat diese 
Vorschriften dahin erweitert, daß diese rückwir-
kende Zahlung auch Platz greift, wenn dadurch 
Leistungen neu begründet werden, wie dies zum 
Beispiel bei der Gewährung von Waisenrenten für 
über achtzehn Jahre alte Kinder zutrifft. Ferner 
schien dem Ausschuß eine Klarstellung geboten, 
daß die rückwirkende Zahlung auch für Leistun-
gen gilt, die von Amts wegen zu gewähren sind. 
Der Ausschuß hat weiter die Antragsfrist für die 
Übergangszeit verlängert, und zwar grundsätzlich 
bis zum 31. Dezember 1956. Falls das Kindergeld 
oder die Leistung bereits vor Inkrafttreten des Ge-
setzes geltend gemacht sind, soll der Antrag auch 
noch später gestellt werden können. Das rückwir-
kend gewährte Kindergeld ist ausdrücklich für 
steuerfrei erklärt worden. Entsprechend der An-
regung des Bundesrates entfällt eine rückwirkende 
Zahlung von Kindergeld nach dem Beschluß des 
Ausschusses, wenn und soweit in der Zwischenzeit 
Leistungen auf Grund von Tarifverträgen oder 
sonstigen Regelungen gewährt worden sind. Der 
Ausschuß hat es für notwendig gehalten, auch diese 
Leistungen für steuerfrei zu erklären. 

Zu § 21 (Geltung im Land Berlin) 

§ 12 des Entwurfs bedurfte einer Anpassung an 
die im Land Berlin geltenden besonderen Vor-
schriften über Arbeitslosenversicherung und Ar-
beitslosenfürsorge. Die Bundesregierung hatte be-
reits in ihrer Stellungnahme zu den Änderungs-
vorschlägen des Bundesrates gegen entsprechende 
Änderungsvorschläge zu § 19 (jetzt § 21) keine Ein-
wendungen erhoben. 

Wie bereits zu § 3 Abs. 1 Nr. 2 des Entwurfs 
oben ausgeführt wurde, glaubte der Ausschuß auf 
die in § 2 Abs. 3 Satz 2 des Entwurfs der Bundes-
regierung enthaltene Sonderregelung für Perso-
nen, die nur in Anwendung des § 93 c AVAVG 
wegen Arbeitsunwilligkeit oder nach § 114 AVAVG 
wegen unentschuldigter Unterlassung der Meldung 
beim Arbeitsamt keine Arbeitslosenunterstützung 
oder Arbeitslosenfürsorgeunterstützung beziehen, 
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verzichten zu sollen. Damit ist die von der Bundes-
regierung nicht beanstandete, vom Bundesrat vor-
geschlagene Neufassung des § 19 Abs. 1 Nr. 1 ge-
genstandslos geworden. Die Neufassung des § 19 
Abs. 1 des Entwurfs bedeutet im übrigen gegen-
über dem Inhalt des Vorschlags des Bundesrates zu 
§ 19 keine materielle Änderung. 

Bonn, den 28. November 1955 

Winkelheide 
Berichterstatter 

Anlage 3 	 Umdruck 500 
(Vgl. S. 6378 B, 6391 B ff., 6396 B ff., 6399 D) 

Änderungsantrag der Fraktion der SPD zur 
zweiten Beratung des Entwurfs eines Gesetzes zur 
Ergänzung des Kindergeldgesetzes (Kindergeld-
ergänzungsgesetz — KGEG) (Drucksachen 1884, 
1539). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. In § 1 wird folgender neuer Abs. 1 a eingefügt: 

(1 a) Mit Wirkung vom 1. April 1956 besteht 
Anspruch auf Kindergeld für das zweite und 
jedes weitere Kind im Sinne des Kindergeld-
gesetzes. 

2. § 2 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

(2) Anspruch auf Kindergeld nach § 1 Abs. 1 
Nr. 2 entfällt ferner, soweit für das Kind ein 
Anspruch auf Kindergeld nach dem Kindergeld-
gesetz besteht. 

3. § 3 erhält folgende Fassung: 

§ 3 

Zahlung des Kindergeldes 

(1) Das Kindergeld wird von dem für den 
Wohnsitz des Leistungsberechtigten zuständigen 
Finanzamt gewährt. 

(2) Die Auszahlung des Kindergeldes kann 
auf Anweisung des Finanzamtes auch im Post

-

zahlungsverfahren oder mittels Zahlungsan-
weisung über Banken, Sparkassen, Raiffeisen

-

kassen und ähnliche Einrichtungen sowie bei 
Arbeitnehmern durch den Arbeitgeber erfolgen. 

4. § 4 wird gestrichen. 

5. § 7 erhält folgende Fassung: 

§ 7 

Aufbringung der Mittel 

(1) Die Mittel zur Durchführung dieses Ge-
setzes werden vorbehaltlich des Absatzes 2 vom 
Bund aufgebracht. 

(2) Soweit nach diesem Gesetz Kindergeld für 
Bedienstete der Länder, Gemeinden oder son-
stigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts zu gewähren ist, hat der 
Bund gegen den Dienstherrn Anspruch auf Er-
stattung. Das Nähere wird mit Zustimmung 
des Bundesrates durch Rechtsverordnung ge-
regelt. 

6. § 8 wird gestrichen. 

7. In § 10 wird folgende Nummer vor 1 eingefügt: 

vor 1. Dem § 1 wird folgender Abs. 2 angefügt: 

(2) Mit Wirkung vom 1. April 1956 erhal-
ten auf Antrag Arbeitnehmer, Selbständige 
und mithelfende Familienangehörige im 
Sinne von Absatz 1, die zwei oder mehr 
Kinder haben, Kindergeld. 

8. In § 10 Nr. 3 werden die Nummern 4 und 7 des 
§ 3 Abs. 2 gestrichen. 

9. In § 10 wird folgende neue Nr. 3 a angefügt: 

3 a. In § 4 wird folgender neuer Absatz 1 a ein-
gefügt: 

(1 a) Mit Wirkung vom 1. April 1956 be-
trägt das Kindergeld für das zweite und 
jedes weitere Kind je 25 Deutsche Mark 
monatlich. 

10. In § 10 werden 

a) folgende neue Nr. 5 a eingefügt: 

5 a. Vor § 9 wird ein § 8 a mit folgender 
Fassung eingefügt: 

§ 8a 

Aufbringung der Mittel 

Mit Wirkung vom 1. Januar 1956 er-
stattet der Bund den Familienausgleichs

-kassen die Aufwendungen für die Ge-
währung von Kindergeld. Aufwendun-
gen für Verwaltungskosten werden von 
der Berufsgenossenschaft getragen, bei 
der die Familienausgleichskasse errichtet 
ist. 

b) folgende neue Nr. 5 b eingefügt: 

5 b. Die §§ 9 bis 14 werden gestrichen. 
c) folgende neue Nr. 8 a eingefügt: 

8 a. In § 19 Abs. 1 werden die Worte „sowie 
als Träger des Ausgleichs zwischen 
ihnen" gestrichen. 

d) folgende neue Nr. 8 b eingefügt: 
8 b. In § 23 werden die Absätze 3, 4 und 5 

gestrichen. 
e) folgende neue Nr. 9 a eingefügt: 

9 a. § 32 wird gestrichen. 
f) folgende neue Nr. 11 a eingefügt: 

11 a. § 35 Abs. 2 Nr. 1 wird gestrichen. 

11. In § 10 wird folgende neue Nr. 11 b eingefügt: 

11 b. In § 36 Abs. 1 werden hinter Satz 1 die 
folgenden Sätze eingefügt: 

Soweit bei den Versorgungsrenten nach 
dem Bundesversorgungsgesetz in der Fas-
sung vom 7. August 1953 (Bundesgesetzbl. I 
S. 866), den  Unterhaltshilfen nach dem 
Lastenausgleichsgesetz vom 13. August 
1952 (Bundesgesetzbl. I S. 446) und den 
Bundesbeihilfen zum Ausgleich von Här-
ten im Rahmen der betrieblichen Alters-
fürsorge nach den Richtlinien vom 
17. Oktober 1951 (Bundesanzeiger Nr. 204 
vom 20. Oktober 1951) die Gewährung oder 
die Höhe der Leistung davon abhängig ist, 
daß bestimmte Einkommensgrenzen nicht 
überschritten werden, bleibt das Kinder-
geld bei der Ermittlung des Einkommens 
unberücksichtigt. Gleiches gilt bei Prüfung 
der fürsorgerechtlichen Hilfsbedürftigkeit 
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und bezüglich der Auffanggrenzen im Für-
sorgerecht. Das Kindergeld bleibt ferner 
von der Anrechnung auf die Arbeitslosen-
fürsorgeunterstützung ausgenommen." 
Satz 2 wird gestrichen. 

12. In § 10 wird folgende neue Nr. 11 c eingefügt: 

11 c. § 36 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird gestrichen. 

b) Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
Alle Verhandlungen und Urkunden, 
die bei den Familienausgleichskassen, 
dem Gesamtverband, den Berufsgenos-
senschaften oder dem Hauptverband der 
gewerblichen Berufsgenossenschaften 
erforderlich werden, um die Rechts-
verhältnisse zwischen ihnen oder den 
Berechtigten zu begründen oder abzu-
wickeln, sind gebührenfrei. 

13. §§ 11 bis 18 werden gestrichen. 

14. In § 20 wird folgender neuer Abs. 3 a angefügt: 

(3 a) Entsprechendes gilt mit Wirkung vom 
1. April 1956 für das zweite und jedes weitere 
Kind. 

15. Hinter § 21 wird folgender § 21 a eingefügt: 

§21a 

Aufhebung eines Gesetzes 
Das Gesetz über die Anpassung der Leistun-

gen für Kinder in der gesetzlichen Unfallver-
sicherung, in den gesetzlichen Rentenversiche-
rungen, in der Arbeitslosenversicherung und 
Arbeitslosenfürsorge sowie in der Kriegsopfer-
versorgung an das Kindergeldgesetz (Kinder-
geldanpassungsgesetz — KGAG) vom 7. Januar 
1955 (Bundesgesetzbl. I S. 17) wird aufgehoben. 

Bonn, den 14. Dezember 1955 

Ollenhauer und Fraktion 

Anlage 4 	 Umdruck 503 
(Vgl. S. 6382 A, 6390 D, 6391 A) 

Änderungsantrag der Fraktion der FDP zur 
zweiten Beratung des Entwurfs eines Gesetzes zur 
Ergänzung des Kindergeldgesetzes (Kindergeld-
ergänzungsgesetz — KGEG) (Drucksachen 1884, 
1539). 

Der Bundestag wolle beschließen: 
1. § 1 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

(1) Anspruch auf Kindergeld für das dritte 
und jedes weitere Kind im Sinne des Kinder-
geldgesetzes haben nach diesem Gesetz alle 
Personen, die nicht zu dem in § 1 des Kinder-
geldgesetzes bezeichneten Personenkreis ge-
hören. 

2. In § 2 werden in Abs. 1 die Worte „Nr. 1 und 
2" und in den Absätzen 2 und 3 jeweils die 
Worte „Nr. 2" gestrichen. 

3. § 3 erhält folgende Fassung: 

§ 3 

Träger der Kindergeldzahlung 

Das Kindergeld wird von dem für den An-
spruchsberechtigten zuständigen Finanzamt 
ausgezahlt.  

4. § 4 Abs. 2 beginnt mit den Worten „Das Kin

-

dergeld nach diesem Gesetz ist vorläufig zu ge-
währen, solange . . .". 

5. § 5 erhält folgende Fassung: 

§ 5 

Anwendung von Vorschriften des Kindergeld

-

gesetzes 

Die Vorschriften der §§ 2, 3 Abs. 1, §§ 4, 6, 
8, 28, 34 bis 36 Abs. 1 und 3 und des § 37 Abs. 2 
des Kindergeldgesetzes sind entsprechend anzu-
wenden. 

6. § 7 erhält folgende Fassung: 

§ 7 
Aufbringung der Mittel 

Die Mittel zur Durchführung dieses Gesetzes 
werden vom Bund aufgebracht. 

7. § 10 Nr. 5 wird gestrichen. 

Bonn, den 14. Dezember 1955 

Dr. Atzenroth 
Euler und Fraktion 

Anlage 5 	 Umdruck 504 
(Vgl. S. 6397 B) 

Änderungsantrag der Fraktion der FDP zur 
zweiten Beratung des Entwurfs eines Gesetzes zur 
Ergänzung des Kindergeldgesetzes (Kindergeld-
ergänzungsgesetz — KGEG) (Drucksachen 1884, 
1539). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. In § 3 Abs. 1 wird die Nummer 2 gestrichen. 

2. In § 8 Abs. 1 werden die Worte „beim Inkraft-
treten dieses Gesetzes" gestrichen. 

3. In § 11 wird nach Nr. 6 die folgende neue Nr. 7 
angefügt: 

7. Nach § 11 wird folgender § 11 a eingefügt: 

§ 11 a 

Anwendung von Vorschriften 
des Kindergeldgesetzes 

Die Vorschriften des § 7 des Kindergeld-
gesetzes sind entsprechend anzuwenden, je-
doch mit der Maßgabe, daß die schriftliche 
Mitteilung (Absätze 2 und 3) bis zum Ablauf 
von 6 Monaten nach Inkrafttreten des Kin-
dergeldergänzungsgesetzes erfolgen kann. 

Bonn, den 15. Dezember 1955 

Dr. Atzenroth 
Euler und Fraktion 

Anlage 6 	 Umdruck 505 
(Vgl. S. 6404 D, 6409 C) 

Änderungsantrag der Fraktion der SPD zur 
dritten Beratung des Entwurfs eines Gesetzes zur 
Ergänzung des Kindergeldgesetzes (Kindergeld-
ergänzungsgesetz — KGEG) (Drucksachen 1884, 
1539). 
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Der Bundestag wolle beschließen: 

1. In § 2 Abs. 2 Nr. 1 werden unter Buchstabe b 
die Worte ,,, Waisenrente oder Waisenbeihilfe" 
sowie die Buchstaben c, d und e gestrichen. 

2. In § 10 Nr. 8 wird in § 11 Abs. 1 der Satz 4 ge-
strichen und werden in Satz 6 die Worte „der 
Sätze 3 und 4" durch die Worte „des Satzes 3" 
ersetzt. 

3. In § 10 wird nach Nr. 8 die folgende neue Nr. 8 a 
eingefügt: 

8 a. In § 11 Abs. 2 werden nach Satz 1 folgende 
Sätze 2 und 3 eingefügt: 

Beitragsfrei sind Selbständige, deren Ein-
kommen jährlich 4800 Deutsche Mark nicht 
übersteigt. Über die Berechnung der Bei-
träge und die Befreiung von der Beitrags-
pflicht bestimmt die Satzung das Nähere 
auf Grund von Richtlinien, die der Bundes-
minister für Arbeit im Benehmen mit dem 
Bundesminister der Finanzen und dem 
Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten erläßt. 

4. In § 10 wird folgende neue Nr. 8 b eingefügt: 

8 b. § 14 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

(3) Der Gesamtverband hat zwischen den 
Familienausgleichskassen einen angemesse-
nen Ausgleich durchzuführen, wenn die 
Aufbringung der Mittel zu unzumutbaren 
Unterschieden der durchschnittlichen Be-
lastung der Beitragspflichtigen führt. Bei 
der Beurteilung der durchschnittlichen Be-
lastung und bei dem Ausgleich bleiben die 
Verwaltungskosten außer Betracht. 

5. In § 22 wird nach Satz 1 der folgende neue Satz 
eingefügt: 

§ 10 Nr. 8, 8 a und 8 b treten mit Wirkung vom 
1. Januar 1956 in Kraft. 

Bonn, den 15. Dezember 1955 

Ollenhauer und Fraktion 

Anlage 7 	 Umdruck 501 
(Vgl. S. 6414 C) 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU/CSU 
zur dritten Beratung des Entwurfs eines Gesetzes 
zur Ergänzung des Kindergeldgesetzes (Kinder-
geldergänzungsgesetz — KGEG —) (Drucksachen 
1884, 1539). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Durch das vorliegende Kindergeldergänzungsgesetz 
soll der bisher noch ausstehende Kreis von 
Empfangsberechtigten auf dem schnellsten Wege in 
den Genuß des Kindergeldes kommen. 

Die Bundesregierung wird beauftragt, 

spätestens drei Monate nach Eingang des vom 
Gesamtverband der Familienausgleichskassen zu 
erstattenden Geschäftsberichts über die Erfah-
rungen des ersten Geschäftsjahres eine Neufas-
sung der drei Kindergeldgesetze vorzulegen. Da-
bei sind in formeller und materieller Hinsicht die 
bisherigen Erfahrungen zu verwerten. 

Bonn, den 14. Dezember 1955 

Dr. Krone und Fraktion 
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Namentliche Abstimmungen 
in der zweiten Beratung des Entwurfs eines Gesetzes zur Ergänzung des Kindergeldge-
setzes (Drucksachen 1539, 1884): 
1. über den Änderungsantrag der Fraktion der FDP zu § 1 (Umdruck 503 Ziffer 1) (Vgl. 

S. 6428 B, 6382 A, 6390 D, 6391 A) 
2. über den Änderungsantrag der Fraktion der SPD zu § 1 (Umdruck 500 Ziffer 1) (Vgl. 

S. 6427 A, 6378 B, 6391 B, 6393 C) 
3. über den Änderungsantrag der Fraktion der SPD zu § 2 (Umdruck 500 Ziffer 2) (Vgl. 

S. 6427 A, 6394 B, 6395 B) 
4. über den Änderungsantrag der Fraktion der SPD zu den §§ 3, 4 und 7 (Umdruck 500 

Ziffern 3, 4 und 5) (Vgl. S. 6427 B, 6396 B, D) 
5. über den Änderungsantrag der Fraktion der SPD zu § 10 (Umdruck 500 Ziffer 10) 

(Vgl. S. 6427 C, 6399 D) 

Name Abstimmungen 
1 2 3  4 5 

CDU/CSU 

Frau Ackermann . . . . Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Adenauer 	 — — — — — 
Albers 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Arndgen 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Barlage 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Bartram 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Bauer (Wasserburg) 	.  Nein Nein Nein Nein Nein 
Bauereisen 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Bauknecht 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Bausch 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Becker (Pirmasens) . 	.  Nein Nein Nein Nein Nein 
Bender 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Berendsen 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Bergmeyer . 	. beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Fürst von Bismarck . . . Nein Nein Nein Nein Nein 
Blank (Dortmund) 	. . . — — — — — 
Frau Dr. Bleyler 

(Freiburg) 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Blöcker 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Bock 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
von Bodelschwingh . . . Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Böhm (Frankfurt) 	. Nein Nein Nein Nein Nein 
Brand (Remscheid) . . 	. Nein Nein Nein Nein Nein 
Frau Brauksiepe 	. Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. von Brentano . 	. — — — — — 
Brese 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Frau Dr. Brökelschen . . Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Brönner 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Brookmann (Kiel) 	. .  Nein Nein Nein Nein Nein 
Brück 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Bucerius 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. von Buchka 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Bürkel 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Burgemeister 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Caspers 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Cillien 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Conring 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Czaja 	. 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Demmelmeier 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Diedrichsen 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Frau Dietz 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Dittrich 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Dollinger 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Donhauser 	 Nein - Nein Nein — 
Dr. Dresbach 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Eckhardt 	 'enthalten Nein enthalten enthalten Nein 
Eckstein 	 — — — — — 
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Abstimmungen 
Name 1 2 3 4 5 

Ehren 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Engelbrecht-Greve . 	. Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Dr. h. c. Erhard . 	. — — — — — 
Etzenbach . 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Even 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Feldmann 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Gräfin Finckenstein 	.  Ja Ja Ja Ja Ja 
Finckh 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Franz 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Franzen 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Friese 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Fuchs 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Funk 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Furler 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Frau Ganswindt 	. Nein Nein Nein Nein Nein 
Gedat    	Nein Nein Nein * Nein 
Geiger (München) 	. . . Nein Nein Nein Nein Nein 
Frau Geisendörfer . 	. Nein Nein Nein Nein Nein 
Gengler . 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Gerns 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
D. Dr. Gerstenmaier . 	 * * * Nein Nein 
Gibbert 	  * * * Nein Nein 
Giencke . 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Glasmeyer 	 Nein  Nein Nein Nein Nein 
Dr. Gleissner (München) Nein Nein enthalten Nein Nein 
Glüsing 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Gockeln . 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Götz 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Goldhagen 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Gontrum 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Graf (München) 	. Nein Nein Nein Nein Nein 
Günther 	  * * * Nein Nein 
Gumrum 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Haasler 	  Ja  enthalten enthalten enthalten enthalten 
Häussler 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Hahn 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Harnischfeger 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Heix 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Hellwig 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Graf Henckel 	. Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Hesberg 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Heye 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Hilbert 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Höcherl 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Höck 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Höfler 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Holla 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Hoogen 	  — — Nein Nein Nein 
Dr. Horlacher 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Horn 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Huth 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Illerhaus 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Jaeger 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Jahn (Stuttgart) . 	. Nein Nein enthalten Nein Nein 
Frau Dr. Jochmus 	. .  Nein Nein Nein Nein Nein 
Josten 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Kahn 	  * * * Nein Nein 
Kaiser 	  — — — — — 
Karpf 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Kemmer (Bamberg)  Nein Nein Nein Nein Nein 
Kemper (Trier) 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Kiesinger 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Kihn (Würzburg) . 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Kirchhoff 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Klausner 	 Nein Nein Nein Nein — 
Dr. Kleindinst 	. Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Kliesing 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Knapp 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Knobloch Nein Nein Nein Nein Nein 

*) Für Teile der Sitzung beurlaubt. 
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Name Abstimmungen 
1  2  3 4  

Dr. Köhler 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Koops 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Kopf 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Kortmann 	. 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Kraft 	  — — — — — 
Kramel 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Krammig 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Kroll 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Frau Dr. Kuchtner . . 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Kühlthau 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Kuntscher 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Kunze (Bethel) 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Lang (München) . . . 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Leibfried 	 Nein Nein Nein enthalten enthalten 
Leibing 	 Nein Nein Nein Nein enthalten 
Dr. Leiske 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Lenz (Brühl) 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Lenz (Godesberg) . 	. beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Lenze (Attendorn) 	. Nein Nein Nein Nein Nein 
Leonhard 	 enthalten Nein Nein Nein Nein 
Lermer 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Leukert 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Leverkuehn 	. beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Lindenberg 	. Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Lindrath 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Löhr 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Lotze 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. h. c. Lübke 	. — — — — — 
Lücke 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Lücker (München) 	. .  Nein Nein Nein Nein Nein 
Lulay 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Maier (Mannheim) 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Majonica 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Baron Manteuffel- 

Szoege 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Massoth 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Maucher 	.  Nein Nein enthalten Nein Nein 
Mayer (Birkenfeld) 	.  Nein Nein Nein Nein Nein 
Menke 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Mensing 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Meyer (Oppertshofen) 	. Nein Nein Nein Nein Nein 
Meyer-Ronnenberg . . 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Miller 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Moerchel 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Morgenthaler 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Muckermann 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Mühlenberg 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Dr. h. c. Müller (Bonn) beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Müller-Hermann . . . 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Müser 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Naegel 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Nellen 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Neuburger 	 Nein Nein Nein * 
Niederalt 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Frau Niggemeyer 	. . . Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Dr. Oberländer 	. — — — Nein Nein 
Dr. Oesterle 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Oetzel 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Orth 	 Ja Nein Nein Nein Nein 
Pelster 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Pferdmenges . 	. Nein Nein Nein Nein Nein 
Frau Pitz 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Platner 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Pohle (Düsseldorf) . Nein Nein Nein Nein Nein 
Frau Praetorius . 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Frau Dr. Probst . 	. Nein Nein enthalten Nein Nein 
Dr. Dr. h. c. Pünder 	.  Nein Nein Nein Nein Nein 
Raestrup 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Rasner 	 Nein Nein Nein Nein Nein 

*) Für Teile der Sitzung beurlaubt. 
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Name Abstimmungen 
1 2 3 4 5 

Frau Dr. Rehling . . . 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Richarts 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Frhr. Riederer von Paar Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Rinke 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Frau Rösch 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Rösing 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Rümmele 	 Nein Nein Nein  Nein Nein 
Ruf 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Sabaß 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Sabel 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Samwer 	  Ja enthalten enthalten enthalten enthalten 
Schäffer 	  — — — — 
Scharnberg 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Scheppmann 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Schill (Freiburg) 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Schlick 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Schmücker 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Schneider (Hamburg) . 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Schrader 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Schröder (Düsseldorf) — — — — — 
Dr.-Ing. E. h. Schuberth Nein Nein Nein Nein Nein 
Schüttler 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Schütz 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Schulze-Pellengahr . 	. Nein Nein Nein Nein Nein 
Schwarz . . 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Frau Dr. Schwarzhaupt Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Seffrin 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Seidl (Dorfen) 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Serres 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Siebel 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Siemer 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Solke 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Spies (Brücken) 	. Nein Nein Nein Nein Nein 
Spies (Emmenhaus en) 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Spörl 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Graf von  Spreti 	. Nein Nein Nein Nein Nein 
Stauch 	  Nein Nein Nein enthalten enthalten 
Frau Dr. Steinbiß 	. Nein Nein Nein Nein Nein 
Stiller 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Storch 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Storm 	..... Nein Nein Nein Nein Nein 
Strauß 	 — — — — — 
Struve 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Stücklen 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Teriete 	  Nein Nein  Nein Nein Nein 
Unertl 	  — — — Nein Nein 
Varelmann 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Frau Vietje 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Vogel 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Voß 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Wacher (Hof) 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Wacker (Buchen) . 	. Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Wahl 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Walz 	  Nein * * * * 
Frau Dr. h. c. Weber . 

(Aachen) 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Weber (Koblenz) . 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Wehking 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Welskop 	 * * * Nein Nein 
Frau Welter (Aachen) Nein Nein Nein . Nein Nein 
Dr. Werber 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Wiedeck 	...... Nein Nein Nein Nein Nein 
Wieninger 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Willeke 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Winkelheide 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Wittmann 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Wolf (Stuttgart) 	. Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Wuermeling. . . 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Wullenhaupt 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
*) Für Teile der Sitzung beurlaubt. 



6434 	2. Deutscher Bundestag — 120. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 15. Dezember 1955 

Name 

SPD 

1  2 
Abstimmungen 

3 4 5 

Frau Albertz 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Frau Albrecht 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Altmaier 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Arndt 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Arnholz 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Baade 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Bärsch 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Bals 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Banse 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Bauer (Würzburg) 	. . . Ja Ja Ja Ja Ja 
Baur (Augsburg) . . 	. Ja Ja Ja Ja Ja 
Bazille 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Behrisch 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Frau Bennemann . . . 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Bergmann 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Berlin 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Bettgenhäuser 	 Ja Ja Ja * * 
Frau Beyer (Frankfurt) Ja Ja Ja Ja Ja 
Birkelbach 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Blachstein 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Bleiß 	 Ja Ja Ja Ja  Ja 
Böhm (Düsseldorf) . . Ja Ja Ja Ja Ja 
Bruse 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Corterier 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dannebom 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Daum 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Deist 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dewald 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Diekmann 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Diel 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Frau Döhring 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dopatka 	. Ja Ja Ja Ja Ja 
Erler 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Eschmann 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Faller 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Franke 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Frehsee 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Freidhof 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Frenzel 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Gefeller 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Geiger (Aalen) 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Geritzmann 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Gleisner (Unna) 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Greve 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Gülich 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Hansen (Köln) 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Hansing (Bremen) 	. .  Ja Ja Ja Ja Ja 
Hauffe 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Heide 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Heiland 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Heinrich 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Hellenbrock 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Hermsdorf 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Herold 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Höcker 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Höhne 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Hörauf 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Frau Dr. Hubert . . . 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Hufnagel 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Jacobi 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Jacobs 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Jahn (Frankfurt) . 	. . beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Jaksch 	  Ja Ja — Ja Ja 
Kahn-Ackermann 	. . Ja Ja Ja Ja Ja 
Kalbitzer 	 Ja Ja Ja * * 
Frau Keilhack 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Frau Kettig 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
*) Für Teile der Sitzung beurlaubt. 



2. Deutscher Bundestag — 120. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 15. Dezember 1955 	6435 

Abstimmungen 
Name 1 2 3 4 5 

Keuning 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Kinat 	  Ja  Ja Ja Ja Ja 
Frau Kipp-Kaule 	. . . Ja  Ja Ja Ja Ja 
Könen (Düsseldorf) . . . Ja Ja Ja Ja Ja 
Koenen (Lippstadt) 	. Ja Ja Ja Ja Ja 
Frau Korspeter 	. Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Kreyssig 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Kriedemann 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Kühn (Köln) 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Kurlbaum 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Ladebeck 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Lange (Essen) 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Frau Lockmann . . . 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Ludwig 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Maier (Freiburg) . 	. Ja Ja Ja Ja Ja 
Marx 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Matzner 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Meitmann 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Mellies 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Menzel 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Merten 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Metzger 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Frau Meyer (Dortmund) Ja Ja Ja Ja Ja 
Meyer (Wanne-Eickel) 	. Ja Ja Ja Ja Ja 
Frau Meyer-Laule . . 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Mißmahl 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Moll 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Mommer 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Müller (Erbendorf) . . 	. Ja Ja Ja Ja Ja 
Müller (Worms) 	. . .  Ja Ja Ja Ja Ja 
Frau Nadig 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Odenthal 	. Ja Ja Ja Ja Ja 
Ohlig 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Ollenhauer 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Op den Orth 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Paul 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Peters 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Pöhler 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Pohle (Eckernförde) 	. Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Preller 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Prennel 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Priebe 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Pusch 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Putzig 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Rasch 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Ratzel 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Regling 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Rehs 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Reitz 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Reitzner 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Frau Renger 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Richter 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Ritzel 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Frau Rudoll 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Ruhnke 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Runge 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Frau Schanzenbach . . 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Scheuren 	 Ja Ja Ja * * 
Dr. Schmid 	(Frankfurt) beurlaubt beurlaubt beurlaubt  . beurlaubt beurlaubt 
Dr. Schmidt (Gellersen) . Ja Ja Ja Ja Ja 
Schmidt (Hamburg) 	. . Ja Ja Ja * * 
Schmitt (Vockenhausen) . Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Schöne 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Schoettle 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Seidel (Fürth) 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Seither 	  Ja Ja Ja Ja Ja 

*) Für Teile der Sitzung beurlaubt. 
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Name Abstimmungen 
1 2 3 4 5 

Seuffert 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Stierle 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Sträter 	 Ja Ja Ja 
Frau Strobel 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Stümer 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Thieme 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Trittelvitz 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Wagner (Deggenau) 	.  Ja Ja Ja Ja Ja 
Wagner (Ludwigshafen) Ja Ja Ja Ja Ja 
Wehner 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Wehr 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Welke 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Weltner (Rinteln) 	. Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Dr. Wenzel 	. . .  Ja Ja Ja Ja Ja 
Wienand 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Wittrock 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Ziegler 	 Ja Ja Ja * * 
Zühlke 	 Ja Ja Ja Ja Ja 

FDP 

Dr. Atzenroth 	 Ja Nein Nein Ja Nein 
Dr. Becker (Hersfeld) . . Ja Nein Nein Ja enthalten 
Dr. Berg 	 Ja Nein Nein Ja Nein 
Dr. Blank (Oberhausen) . Ja Nein Nein * * 
Dr. h. c. Blücher 	. — — — — — 
Dr. Bucher 	 Ja Nein Ja Ja Nein 
Dr. Czermak 	 Ja Nein Ja Ja enthalten 
Dr. Dehler 	 Ja Nein Ja Ja Nein 
Dr.-Ing. Drechsel 	. Ja Nein Ja Ja Nein 
Eberhard 	 Ja Nein Ja Ja Nein 
Euler 	  Ja Nein Nein Ja Nein 
Frau Friese-Korn 	. .  Ja Nein Ja Ja Nein 
Frühwald 	 Ja Nein . enthalten Ja enthalten 
Gaul 	  Ja Nein Ja Ja Nein 
Graaf (Elze) 	 Ja Nein Nein Ja Nein 
Dr. Hammer 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Held 	  Ja Nein Ja Ja enthalten 
Hepp 	  Ja Nein enthalten Ja Nein 
Dr. Hoffmann 	 Ja Nein Ja Ja Nein 
Frau Hütter 	 Ja Nein Ja * * 
Frau Dr. Ilk 	 Ja enthalten Ja Ja enthalten 
Dr. Jentzsch 	 Ja Nein Nein Ja Nein 
Körner 	 Ja Nein Ja Ja Ja 
Kühn (Bonn) 	 Ja Nein Ja Ja Nein 
Lahr 	  * * * * * 
Lenz (Trossingen) 	. Ja Nein Ja Ja Nein 
Dr. Dr. h. c. Prinz zu Lö

-

wenstein 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Luchtenberg . 	. beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Maier (Stuttgart) . 	. beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
von Manteuffel (Neuß) 	 Ja Nein Ja Ja Nein 
Margulies 	 Ja Nein Ja Ja . Nein 
Mauk 	  Ja Nein Nein Ja * 
Dr. Mende 	 Ja Nein Ja * * 
Dr. Miessner 	 — — — — — 
Neumayer 	 — — - — — 
Onnen 	 Ja Nein Ja Ja Nein 
Dr. Preiß 	 Ja Nein Nein Ja Nein 
Dr. Preusker 	 — — — — — 
Rademacher 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Schäfer 	 Ja — enthalten — — 
Scheel 	  Ja Nein enthalten * * 
Schloß 	 Ja Nein Ja Ja Nein 
Dr. Schneider (Lollar) 	 Ja Nein Nein Ja Nein 
Schwann 	 Ja Nein- Ja Ja Nein 
*) Für Teile der Sitzung beurlaubt. 
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Abstimmungen Name 1 2 3 4 5 

Stahl 	  Ja Nein Ja Ja enthalten 
Dr. Stammberger 	. . . Ja Nein Ja Ja enthalten 
Dr. Starke 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Wellhausen 	. Ja Nein Nein Ja Nein 

GB/BHE 

Elsner 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Engell 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Feller 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Frau Finselberger 	.  Ja Ja Ja Ja Ja 
Gemein 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Gille 	 Ja J a Ja * * 
Dr. Kather 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Keller 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Klötzer 	.  Ja Ja Ja Ja Ja 
Kunz (Schwalbach) 	.  Ja Ja Ja Ja Ja 
Kutschera 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Mocker 	 * * Ja Ja Ja 
Petersen 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Reichstein 	 * * * Ja Ja 
Seiboth 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Sornik 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Srock Ja Ja Ja * * 
Dr. Strosche 	 Ja Ja Ja Ja Ja 

DP 

Becker (Hamburg) 	. . . Ja enthalten enthalten enthalten Ja 
Dr. Brühler 	 enthalten enthalten enthalten enthalten enthalten 
Eickhoff 	 — — — enthalten Ja 
Dr. Elbrächter 	 enthalten enthalten enthalten enthalten enthalten 
Fassbender 	 Ja enthalten enthalten * * 
Frau Kalinke 	 enthalten enthalten enthalten enthalten enthalten 
Matthes 	 enthalten enthalten enthalten enthalten Ja 
Dr. von Merkatz . . 	. - — — — — 
Müller (Wehdel) 	. . Ja enthalten enthalten enthalten Ja 
Dr. Schild (Düsseldorf) . Ja enthalten enthalten enthalten Ja 
Schneider (Bremerhaven) enthalten enthalten enthalten enthalten Ja 
Dr. Schranz 	 enthalten enthalten enthalten * * 
Dr.-Ing. Seebohm 	. 	. 	. — enthalten — — — 
Walter 	 Ja enthalte

enthaiten 
enthalten enthalten enthalten 

Wittenburg 	 Ja enthalten enthalten enthalten Ja 
Dr. Zimmermann 	 Ja enthalten enthalten enthalten Ja 

Fraktionsios 

Brockmann (Rinkerode) beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Stegner 	 Ja Ja Ja Nein Nein 

*) Für Teile der Sitzung beurlaubt, 
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Zusammenstellung der Abstimmungen 

Abstimmungen 

1 2 3 4 5 

Abgegebene Stimmen 	 421 419 421 414 412 

Davon : 
Ja 	 202 155 177 180 157 
Nein 	 211 247 220 217 239 
Stimmenthaltung . 8 17 24 17 16 

Zusammen wie oben . . 421 419 421 414 412 

Berliner Abgeordnete 

Abstimmungen 
Name 1 2 3 4 5 

CDU/CSU 

Dr. Friedensburg . 	. Nein Nein Nein Nein Nein 
Grantze 	 * * * * * 
Dr. Krone 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Lemmer 	 — — — — — 
Frau Dr. Maxsein . . 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Stingl 	  Nein Nein Nein Nein Nein 

SPD 

Brandt (Berlin) 	. beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Frau Heise 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Klingelhöfer 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Königswarter 	. .  Ja Ja Ja Ja Ja 
Mattick 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Neubauer 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Neumann 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Schellenberg 	. Ja Ja Ja Ja Ja 
Frau Schroeder (Berlin) . Ja Ja Ja Ja Ja 
Schröter (Wilmersdorf) . Ja Ja Ja Ja Ja 
Frau Wolff (Berlin)  Ja Ja Ja  Ja Ja 

FDP 

Dr. Henn 	 Ja Nein enthalten Ja Nein 
Hübner 	 Ja Nein Ja Ja Nein 
Frau Dr. Dr. h. c. Lüders beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Reif 	 Ja Nein Ja Ja Nein 
Dr. Will 	 Ja Nein Nein Ja enthalten 

Zusammenstellung der Abstimmungen der Berliner Abgeordneten 

Abstimmungen 
1 2 3 4  5 

Abgegebene Stimmen 	 16 16 16 16 16 

Davon: 
Ja 12 8 10 12 8 
Nein 	 4 8 5 4 7 
Stimmenthaltung 	. — — 1 — 1 

Zusammen wie oben . 	. 16 16 16 16 16 

*) Für Teile der Sitzung beurlaubt. 
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Namentliche Abstimmungen 
in der dritten Beratung des Entwurfs eines Gesetzes zur Ergänzung des Kindergeldge-
setzes (Drucksachen 1539, 1884): 

1. über den Änderungsantrag der Fraktion der SPD zu § 2 (Umdruck 505 Ziffer 1) (Vgl. 
S. 6428 D, 6404 D) 

2. über den Änderungsantrag der Fraktion der SPD zu § 10 (Umdruck 505 Ziffer 3) 
(Vgl. S. 6429 A, 6409 C) 

3. Schlußabstimmung (Vgl. S. 6413 B) 

Name Abstimmung 1 
 

Abstimmung 
2 

Abstimmung 
3 

CDU/CSU 

Frau Ackermann . . . . Nein Nein Ja 
Dr. Adenauer 	 — — — 
Albers 	  Nein Nein Ja 
Arndgen 	 Nein Nein Ja 
Barlage 	  Nein Nein Ja 
Dr. Bartram 	 Nein Nein Ja 
Bauer (Wasserburg) 	.  Nein Nein Ja 
Bauereisen 	 Nein Nein Ja 
Bauknecht 	 Nein Nein Ja 
Bausch 	  Nein Ja Ja 
Becker (Pirmasens) . . 	 Nein Nein Ja 
Bender 	  enthalten Nein Ja 
Berendsen 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Bergmeyer 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Fürst von Bismarck . . . Nein Nein Ja 
Blank (Dortmund) 	. . — — — 
Frau Dr. Bleyler 

(Freiburg) 	 Nein Nein Ja 
Blöcker 	  Nein Nein Ja 
Bock 	  Nein Nein Ja 
von Bodelschwingh . . . Nein Nein Ja 
Dr. Böhm (Frankfurt) 	. Nein Nein Ja 
Brand (Remscheid) . . . Nein Nein Ja 
Frau Brauksiepe . 	. Nein Nein Ja 
Dr. von Brentano . 	. — — — 
Brese 	  Nein Nein Ja 
Frau Dr. Brökelschen . . Nein Nein Ja 
Dr. Brönner 	 Nein Nein Ja 
Brookmann (Kiel) 	. . . Nein Nein Ja 
Brück 	  Nein Nein Ja 
Dr. Bucerius 	 Nein Nein Ja 
Dr. von Buchka 	. . . Nein Nein Ja 
Dr. Bürkel 	 Nein Nein Ja 
Burgemeister 	 Nein Nein Ja 
Caspers 	  Nein Nein Ja 
Cillien 	  Nein Nein Ja 
Dr. Conring 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Czaja 	 Nein Nein Ja 
Demmelmeier 	 Nein Nein Ja 
Diedrichsen 	 Nein Nein Ja 
Frau Dietz 	 Nein Nein Ja 
Dr. Dittrich 	 Nein Nein Ja 
Dr. Dollinger 	 * * Ja 
Donhauser 	 — — — 
Dr. Dresbach 	 Nein Nein Ja 
Dr. Eckhardt 	 enthalten Nein Ja 
Eckstein 	 — — — 
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Name Abstimmung 
1 

Abstimmung 
2 

Abstimmung 
3 

Ehren 	  Nein Nein Ja 
Engelbrecht-Greve . 	. Nein Nein Ja 
Dr. Dr. h. c. Erhard . 	. — — - 
Etzenbach . 	 Nein Nein Ja 
Even 	  Nein Nein Ja 
Feldmann . 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Gräfin Finckenstein 	.  Ja Ja enthalten 
Finckh 	 Nein Nein Ja 
Dr. Franz 	 Nein Nein Ja 
Franzen 	 Nein Nein Ja 
Friese 	  Nein enthalten Ja 
Fuchs 	  Nein Nein Ja 
Funk 	  Nein enthalten Ja 
Dr. Furler 	 Nein Nein Ja 
Frau Ganswindt . . 	. Nein Nein Ja 
Gedat . 	 Nein Ja Ja 
Geiger (München) . . . Nein Nein Ja 
Frau Geisendörfer . 	. Nein enthalten Ja 
Gengler . 	 Nein Nein Ja 
Gerns . 	 Nein Nein Ja 
D. Dr. Gerstenmaier . 	 Nein Nein Ja 
Gibbert 	 Nein Nein Ja 
Giencke . 	 Nein Nein Ja 
Dr. Glasmeyer 	 enthalten enthalten Ja 
Dr. Gleißner (München) 	 Nein Nein Ja 
Glüsing 	 Nein Nein Ja 
Gockeln . 	 Nein Nein — 
Dr.  Götz 	 Nein Nein Ja 
Goldhagen 	 Nein Nein Ja 
Gontrum 	 Nein Nein Ja 
Dr. Graf (München) 	.  Nein Nein Ja 
Günther 	 Nein Nein Ja 
Gumrum 	 Nein Nein Ja 
Haasler 	 Ja Nein enthalten 
Häussler 	 enthalten Nein Ja 
Hahn 	  Nein Nein Ja 
Harnischfeger 	 Ja Nein Ja 
Heix 	  Ja Nein Ja 
Dr. Hellwig 	 Nein Nein Ja 
Dr. Graf Henckel 	. Nein Nein Ja 
Dr. Hesberg 	 Nein Nein Ja 
Heye 	  Nein enthalten Ja 
Hilbert 	 Nein Nein Ja 
Höcherl 	 Nein Nein Ja 
Dr. Höck 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Höfler 	 Nein Nein Ja 
Holla 	  Nein Nein Ja 
Hoogen 	 Nein Nein Ja 
Dr. Horlacher 	 Nein Nein Ja 
Horn 	  Nein Nein Ja 
Huth 	  Nein Nein Ja 
Illerhaus 	 Nein Nein Ja 
Dr. Jaeger 	 Nein Nein Ja 
Jahn (Stuttgart) 	. enthalten Nein Ja 
Frau Dr. Jochmus . . 	 Nein Nein Ja 
Josten 	  Nein Nein Ja 
Kahn 	  Nein Nein Ja 
Kaiser 	 — — — 
Karpf 	  Nein Nein Ja 
Kemmer 	 Nein Nein Ja 
Kemper (Trier) 	 Nein Nein Ja 
Kiesinger 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Kihn (Würzburg) . 	 Nein Nein Ja 
Kirchhoff 	 Nein Nein Ja 
Klausner 	 Nein Nein Ja 
Dr. Kleindinst 	 Nein Nein Ja 
Dr. Kliesing 	 Nein Nein Ja 
Knapp 	 * * * 
Knobloch 	 Nein * * 
*) Für Teile der Sitzung beurlaubt, 
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1 

Abstimmung 
2 

Abstimmung 
3 

Dr. Köhler 	 Nein Nein Ja 
Koops 	  Nein Nein Ja 
Dr. Kopf 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Kortmann 	 Nein enthalten Ja 
Kraft 	  — — — 
Kramel 	 Nein Nein Ja 
Krammig 	 Nein Nein Ja 
Kroll 	  Nein Ja Ja 
Frau Dr. Kuchtner . . 	 Nein Nein Ja 
Kühlthau 	 Nein Nein Ja 
Kuntscher 	 Nein Nein Ja 
Kunze (Bethel) 	 Nein Nein Ja 
Lang (München) . . . 	 Nein Nein Ja 
Leibfried 	 Nein enthalten enthalten 
Leibing 	 Nein Ja Ja 
Dr. Leiske 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Lenz (Brühl) 	 Nein Nein Ja 
Dr. Lenz (Godesberg) . 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Lenze (Attendorn) 	 Nein Nein Ja 
Leonhard 	 Nein Ja Ja 
Lermer 	 Nein Nein Ja 
Leukert 	 Nein  Nein Ja 
Dr. Leverkuehn .. 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Lindenberg 	  Nein Nein Ja 
Dr. Lindrath 	 Nein Nein Ja 
Dr. Löhr 	 Nein Nein Ja 
Lotze 	  Nein Nein Ja 
Dr. h. c. Lübke 	. — — — 
Lücke 	  Nein Nein Ja 
Lücker (München) 	. .  Nein Nein Ja 
Lulay 	  Nein Nein Ja 
Maier (Mannheim) . . 	 enthalten Nein Ja 
Majonica 	 Nein Nein Ja 
Dr. Baron Manteuffel- 

Szoege 	 Nein Nein Ja 
Massoth 	 Nein Nein Ja 
Maucher 	.  Nein Nein Ja 
Mayer (Birkenfeld) 	. Nein — — 
Menke 	 Nein Nein Ja 
Mensing 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Meyer (Oppertshofen) 	. Nein Nein Ja 
Meyer-Ronnenberg 	. . beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Miller  	. Nein Nein Ja 
Dr. Moerchel 	 Nein Nein Ja 
Morgenthaler 	 Nein Nein Ja 
Muckermann 	 Nein Nein Ja 
Mühlenberg 	 Nein Nein Ja 
Dr. Dr. h. c. Müller (Bonn) beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Müller-Hermann . . . 	 Nein Nein Ja 
Müser 	 Nein Nein Ja 
Naegel 	 Nein Nein Ja 
Nellen 	 Ja enthalten Ja 
Neuburger 	 * * 
Niederalt 	.  Nein Nein Ja 
Frau Niggemeyer 	. . . Nein Nein Ja 
Dr. Dr. Oberländer 	 — — — 
Dr.  Oesterle 	 Nein Nein Ja 
Oetzel 	 enthalten Nein Ja 
Dr. Orth 	 enthalten Nein Ja 
Pelster 	 Nein Nein Ja 
Dr. Pferdmenges . . . 	 Nein Nein Ja 
Frau Pitz 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Platner 	 Nein Nein Ja 
Dr. Pohle (Düsseldorf) . Nein Nein Ja 
Frau Praetorius . 	. Ja Nein Ja 
Frau Dr. Probst . 	. enthalten enthalten Ja 
Dr. Dr. h. c. Pünder 	. . Nein Nein Ja 
Raestrup 	 Nein Nein Ja 
Rasner 	 Nein Nein Ja 
*) Für Teile der Sitzung beurlaubt. 
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2 

Abstimmung 
3 

Frau Dr. Rehling . 	. .  Nein Nein Ja 
Richarts 	  Nein enthalten Ja 
Frhr. Riederer von Paar Nein Nein Ja 
Dr. Rinke 	 Nein Nein Ja 
Frau Rösch 	 Nein Nein Ja 
Rösing 	 Nein Nein Ja 
Rümmele 	 Nein Nein Ja 
Ruf 	  Nein Nein Ja 
Sabaß 	  Nein Nein Ja 
Sabel 	  Nein Nein Ja 
Samwer 	  Ja enthalten enthalten 
Schäffer 	  — — — 
Scharnberg 	 Nein Nein Ja 
Scheppmann 	 Ja Nein Ja 
Schill (Freiburg) 	  Nein Nein Ja 
Schlick 	  Nein Nein Ja 
Schmücker 	 Nein Nein Ja 
Schneider (Hamburg) . . Nein Nein .Ja 
Schrader 	  Nein Nein Ja 
Dr. Schröder (Düsseldorf) — — — 
Dr..-Ing. E. h. Schuberth 	. Nein Nein Ja 
Schüttler 	 Nein Nein Ja 
Schütz 	  Nein. Nein Ja 
Schulze-Pellengahr . 	.  Nein Nein Ja 
Schwarz 	  Nein Nein Ja 
Frau Dr. Schwarzhaupt Nein Nein Ja 
Dr. Seffrin 	 Nein Nein Ja 
Seidl (Dorfen) 	 Nein Nein Ja 
Dr. Serres 	 Nein Nein Ja 
Siebel 	  Nein Nein Ja 
Dr. Siemer 	 Nein Nein Ja 
Solke 	  Nein Nein Ja 
Spies (Brücken) 	. Nein Nein Ja 
Spies (Emmenhausen) 	 Nein Nein Ja 
Spörl 	  Nein Nein Ja 
Graf von Spreti 	  enthalten enthalten Ja 
Stauch 	  enthalten Ja enthalten 
Frau Dr. Steinbiß 	 Nein Nein Ja 
Stiller 	  Nein Nein Ja 
Storch 	  Nein Nein Ja 
Dr. Storm 	 Nein Nein Ja 
Strauß 	  — — — 
Struve 	  Nein Nein Ja 
Stücklen 	  Nein enthalten Ja 
Teriete 	  Ja Nein Ja 
Unertl 	  Nein Nein Ja 
Varelmann 	 Nein Nein Ja 
Frau Vietje 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Vogel 	 Nein Nein Ja 
Voß 	  Nein Nein Ja 
Wacher (Hof) 	 Nein Nein Ja 
Wacker (Buchen) 	  Nein Ja Ja 
Dr. Wahl 	 Nein Nein Ja 
Walz 	  * * * 
Frau Dr. h. c. Weber 

(Aachen) 	 Nein Nein Ja 
Dr. Weber (Koblenz) 	. . Nein Nein Ja 
Wehking 	 Nein Nein Ja 
Dr. Welskop 	 Nein Nein Ja 
Frau Welter (Aachen) 	. Nein Nein Ja 
Dr. Werber 	 enthalten Nein Ja 
Wiedeck 	  Nein Nein Ja 
Wieninger 	 Nein Nein Ja 
Dr. Willeke 	 Nein Nein Ja 
Winkelheide 	 Nein Nein Ja 
Wittmann 	 Nein Nein Ja 
Wolf (Stuttgart) 	. Nein Nein Ja 
Dr. Wuermeling 	. — Nein Ja 
Wullenhaupt 	 Nein Nein Ja 

*) Für Teile der Sitzung beurlaubt. 
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3 

SPD 

Frau Albertz 	 Ja Ja Nein 
Frau Albrecht 	 Ja Ja Nein 
Altmaier 	 Ja Ja Nein 
Dr. Arndt 	 Ja Ja Nein 
Arnholz 	  Ja Ja Nein 
Dr. Bande 	 Ja Ja Nein 
Dr. Bärsch 	 Ja Ja Nein 
Bals 	  Ja Ja Nein 
Banse 	  Ja Ja Nein 
Bauer (Würzburg) 	. . Ja Ja Nein 
Baur (Augsburg) 	  Ja Ja Nein 
Bazille 	  Ja Ja Nein 
Behrisch 	 Ja Ja Nein 
Frau Bennemann . . . 	 Ja Ja s  Nein 
Bergmann 	 Ja Ja Nein 
Berlin 	  Ja — Nein 
Bettgenhäuser 	 * * * 
Frau Beyer (Frankfurt) . Ja Ja Nein 
Birkelbach 	 Ja Ja — 
Blachstein 	 Ja Ja Nein 
Dr. Bleiß 	 Ja Ja Nein 
Böhm (Düsseldorf) . . 	 Ja Ja Nein 
Bruse 	  Ja Ja Nein 
Corterier 	 Ja Ja Nein 
Dannebom 	 Ja Ja Nein 
Daum 	  Ja Ja Nein 
Dr. Deist 	 Ja Ja Nein 
Dewald 	  Ja Ja Nein 
Diekmann 	 Ja Ja Nein 
Diel 	  Ja Ja Nein 
Frau Döhring 	 Ja Ja Nein 
Dopatka 	 Ja Ja Nein 
Erler 	  Ja Ja Nein 
Eschmann 	 Ja Ja Nein 
Faller 	  Ja Ja Nein 
Franke 	  Ja Ja Nein 
Frehsee 	  Ja Ja Nein 
Freidhof 	  Ja Ja Nein 
Frenzel 	  Ja Ja Nein 
Gefeller 	  Ja Ja Nein 
Geiger (Aalen) 	 Ja Ja Nein 
Geritzmann 	 Ja Ja Nein 
Gleisner (Unna) 	  Ja Ja Nein 
Dr. Greve 	 Ja Ja Nein 
Dr. Gülich 	 Ja Ja * 
Hansen (Köln) 	 Ja Ja Nein 
Hansing (Bremen) 	. .  Ja Ja Nein 
Hauffe 	 Ja Ja Nein 
Heide 	  Ja Ja Nein 
Heiland 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Heinrich 	  Ja Ja Nein 
Hellenbrock 	 Ja Ja Nein 
Hermsdorf 	 Ja Ja Nein 
Herold 	  Ja Ja Nein 
Höcker 	 Ja Ja Nein 
Höhne 	 Ja Ja Nein 
Hörauf 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Frau Dr. Hubert . . . 	 Ja Ja Nein 
Hufnagel 	 Ja Ja Nein 
Jacobi 	  Ja Ja Nein 
Jacobs 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Jahn (Frankfurt) . 	. beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Jaksch 	 Ja Ja Nein 
Kahn-Ackermann 	. .  Ja Ja Nein 
Kalbitzer 	 * * * 
Frau Keilhack 	 Ja Ja Nein 
Frau Kettig 	 Ja Ja Nein 

*) Für Teile der Sitzung beurlaubt. 
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Keuning 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Kinat 	  Ja Ja Nein 
Frau Kipp-Kaule 	. . . Ja Ja Nein 
Könen (Düsseldorf) . . . Ja Ja Nein 
Koenen (Lippstadt) 	. . Ja Ja Nein 
Frau Korspeter 	. Ja Ja Nein 
Dr. Kreyssig 	 Ja Ja Nein 
Kriedemann 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Kühn (Köln) 	 Ja Ja Nein 
Kurlbaum 	 Ja Ja Nein 
Ladebeck 	 Ja Ja Nein 
Lange (Essen) 	 Ja Ja Nein 
Frau Lockmann . . . 	 Ja Ja Nein 
Ludwig 	 Ja Ja Nein 
Maier (Freiburg) . 	. Ja Ja Nein 
Marx 	  Ja Ja Nein 
Matzner 	 Ja Ja Nein 
Meitmann 	 Ja Ja Nein 
Mellies 	 Ja Ja Nein 
Dr. Menzel 	 Ja Ja Nein 
Merten 	 Ja Ja Nein 
Metzger 	 Ja Ja Nein 
Frau Meyer (Dortmund) Ja Ja Nein 
Meyer (Wanne-Eickel) 	. Ja Ja Nein 
Frau Meyer-Laule . . 	 Ja Ja Nein 
Mißmahl 	 Ja Ja Nein 
Moll 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Mommer 	 Ja Ja Nein 
Müller (Erbendorf) . 	. Ja Ja Nein 
Müller (Worms) 	. Ja Ja Nein 
Frau Nadig 	 Ja Ja Nein 
Odenthal 	 Ja Ja Nein 
Ohlig 	  Ja Ja Nein 
Ollenhauer 	 Ja Ja Nein 
Op den Orth 	 Ja Ja Nein 
Paul 	  Ja Ja Nein 
Peters 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Pöhler 	 Ja Ja Nein 
Pohle (Eckernförde) 	. . Ja Ja Nein 
Dr. Preller 	 Ja Ja Nein 
Prennel 	 Ja Ja Nein 
Priebe 	 Ja Ja Nein 
Pusch 	  Ja Ja Nein 
Putzig 	. 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Rasch 	  Ja Ja Nein 
Dr. Ratzel 	 Ja Ja Nein 
Regling 	 Ja Ja Nein 
Rehs 	  Ja Ja Nein 
Reitz 	  Ja Ja Nein 
Reitzner 	 Ja Ja Nein 
Frau Renger 	 Ja Ja Nein 
Richter 	 Ja Ja Nein 
Ritzel 	  Ja Ja Nein 
Frau Rudoll 	 Ja Ja Nein 
Ruhnke 	 Ja Ja Nein 
Runge 	  Ja Ja Nein 
Frau Schanzenbach . . . Ja Ja Nein 
Scheuren   . * * * 
Dr. Schmid (Frankfurt ) . beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Schmidt (Gellersen) . Ja Ja Nein 
Schmidt (Hamburg) 	. . * * * 
Schmitt (Vockenhausen) . Ja Ja Nein 
Dr. Schöne 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Schoettle 	 Ja Ja Nein 
Seidel (Fürth) 	 Ja Ja Nein 
Seither 	 Ja Ja Nein 

*) Für Teile der Sitzung beurlaubt. 



2. Deutscher Bundestag — 120. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 15. Dezember 1955 	6445 

Name Abstimmung Abstimmung Abstimmung 

Seuffert 	 Ja Ja Nein 
Stierle 	 Ja Ja Nein 
Sträter 	 * * * 
Frau Strobel 	 Ja Ja Nein 
Stümer 	 Ja Ja Nein 
Thieme 	 Ja Ja Nein 
Trittelvitz 	 Ja Ja Nein 
Wagner (Deggenau) 	.  Ja Ja Nein 
Wagner (Ludwigshafen) Ja Ja Nein 
Wehner 	 Ja Ja Nein 
Wehr 	  Ja Ja Nein 
Welke 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Weltner (Rinteln) 	 Ja Ja Nein 
Dr. Dr. Wenzel 	 Ja Ja Nein 
Wienand 	 Ja Ja Nein 
Wittrock 	 Ja Ja Nein 
Ziegler 	 * * * 
Zühlke 	 Ja Ja Nein 

FDP 

Dr. Atzenroth 	 Nein * * 
Dr. Becker (Hersfeld) . . Nein Ja Nein 
Dr. Berg 	 Nein enthalten Nein 
Dr. Blank (Oberhausen) . * * * 
Dr. h. c. Blücher 	. — — — 
Dr.  Bucher 	 Ja Ja Nein 
Dr. Czermak 	 Ja Ja Nein 
Dr. Dehler 	 Nein Ja Nein 
Dr.-Ing. Drechsel 	. Ja Ja Nein 
Eberhard 	 Ja Ja Nein 
Euler 	  Nein Ja 
Frau Friese-Korn 	. .  Ja Ja Nein 
Frühwald 	 enthalten Ja Nein 
Gaul 	  Ja Ja Nein 
Graaf (Elze) 	 Ja Ja Nein 
Dr. Hammer 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Held 	  Ja Ja Nein 
Hepp 	  Nein Ja Nein 
Dr. Hoffmann 	 Ja Ja Nein 
Frau Hütter 	 * * Nein 
Frau Dr. Ilk 	 Ja Ja Nein 
Dr. Jentzsch 	 Nein Ja Nein 
Körner 	 Ja Ja Nein 
Kühn (Bonn) 	 Ja Ja Nein 
Lahr 	  * * * 
Lenz (Trossingen) 	. . . Ja Ja Nein 
Dr. Dr. h. c. Prinz zu 

Löwenstein 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Luchtenberg . . . 	. beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Maier (Stuttgart) . . beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
von Manteuffel (Neuß) 	 Ja Ja Nein 
Margulies 	 Ja Ja Nein 
Mauk 	  * * * 
Dr. Mende 	 * * * 
Dr. Miessner 	 Nein enthalten — 
Neumayer 	 Nein Ja 
Onnen 	 Ja Ja Nein 
Dr. Preiß 	 Ja Ja Nein 
Dr. Preusker 	 — - — 
Rademacher 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Schäfer 	 - — enthalten 
Scheel 	  * * * 
Schloß 	 Ja Ja Nein 
Dr. Schneider (Lollar) 	 Nein Nein Nein 
Schwann 	 Ja Ja Nein 

*) Für Teile der Sitzung beurlaubt. 
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Stahl 	  Ja Ja Nein 
Dr. Stammberger 	. . . Ja Ja Nein 
Dr. Starke 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Wellhausen 	. Nein enthalten Nein 

GB/BHE 

Elsner 	  Ja Ja Nein 
Engell 	  Ja Ja Nein 
Feller 	  Ja Ja Nein 
Frau Finselberger 	. Ja Ja Nein 
Gemein 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Gille 	 * * * 
Dr. Kather 	 Ja Ja Nein 
Dr. Keller 	 Ja Ja Nein 
Dr. Klötzer 	 Ja Ja Nein 
Kunz (Schwalbach) 	.  Ja Ja Nein 
Kutschera 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Mocker 	 Ja Ja * 
Petersen 	  Ja Ja Nein 
Dr. Reichstein 	 Ja Ja Nein 
Seiboth 	  Ja Ja Nein 
Dr. Sornik 	 Ja Ja Nein 
Srock * * * 
Dr. Strosche 	 Ja Ja Nein 

DP 

Becker (Hamburg) 	. . . Ja  Ja enthalten 
Dr. Brühler 	 enthalten Ja enthalten 
Eickhoff 	  — Ja enthalten 
Dr. Elbrächter 	 enthalten enthalten enthalten 
Fassbender 	 
Frau Kalinke 	 enthalten enthalten enthalten 
Matthes 	  enthalten Ja enthalten 
Dr. von Merkatz . 	. enthalten — — 
Müller (Wehdel) 	. Ja Ja enthalten 
Dr. Schild (Düsseldorf) . Ja Ja enthalten 
Schneider (Bremerhaven) enthalten enthalten enthalten 
Dr. Schranz 	  * * *  Dr.-Ing. Seebohm 	 — — - 
Walter 	 enthalten enthalten enthalten 
Wittenburg 	 Ja  Ja 'enthalten 
Dr. Zimmermann 	. . . enthalten Ja enthalten 

Fraktionslos 

Brockmann (Rinkerode) beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Stegner 	 Ja Ja Nein 

*) Für Teile der Sitzung beurlaubt. 
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Zusammenstellung der Abstimmungen 

Abstimmung 
1 

Abstimmung 
2 

Abstimmung 
3 

Abgegebene Stimmen 	 411 408 405 

Davon: 

Ja 182 191 212 

Nein 	 208 197 175 

Stimmenthaltung 	. 21 20 18 

Zusammen wie oben 	. . 411 408 405 

Berliner Abgeordnete 

Name Abstimmung 
1 

Abstimmung 
2 

Abstimmung 
3 

CDU/CSU 

Dr. Friedensburg 	 Nein Nein Ja 
Grantze 	  * * * 
Dr. Krone 	 — — — 
Lemmer 	 Nein Nein Ja 
Frau Dr. Maxsein 	. . . Nein Nein Ja 
Stingl 	 Nein Nein Nein 

SPD 
Brandt (Berlin) 	. beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Frau Heise 	 Ja Ja Nein 
Klingelhöfer beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Königswarter 	 Ja Ja Nein 
Mattick  	. Ja Ja Nein 
Neubauer 	 Ja Ja Nein 
Neumann 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Schellenberg 	. Ja Ja Nein 
Frau Schroeder (Berlin) 	. Ja Ja Nein 
Schröter (Wilmersdorf) . Ja Ja Nein 
Frau Wolff (Berlin) 	. . Ja Ja Nein 

FDP 
Dr. Henn 	 Ja Ja Nein 
Hübner 	 Ja Ja Nein 
Frau Dr. Dr. h. c. Lüders beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Reif 	 Ja Ja Nein 
Dr. Will 	 enthalten Ja Nein 

Zusammenstellung der Abstimmungen der Berliner Abgeordneten 

Abstimmung 
1 

Abstimmung 
2 

Abstimmung 
3 

Abgegebene Stimmen 	 1 6 16 16 

Davon: 

Ja 11 12 4 

Nein 	 4 4 12 

Stimmenthaltung 	. 1 — — 

Zusammen wie oben 	. . 16 1 6 16 

*) Für Teile der Sitzurig beurlaubt. 
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